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Liebe Leserin, lieber Leser!

In Unternehmen machen junge Menschen eine Ausbil-
dung, engagieren sich Männer und Frauen oft ein ganzes
Arbeitsleben lang, bilden sich Jüngere wie Ältere fort. Jedes

Unternehmen ist eine Welt für sich, aber für alle gilt: So modern und effizient ihr
Maschinenpark auch sein mag – ihr wichtigstes Kapital sind ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. 

Deshalb ist es so wichtig, dass Unternehmen nicht nur die Bilanzen im Blick haben,
sondern die Menschen selbst, die das Unternehmen ausmachen. Gute und faire
 Arbeitsbedingungen sind das eine. Das andere ist die aktive Beteiligung von Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeitern an den Entscheidungsprozessen. Nur wer mitreden
kann, wird sich mit seinem Unternehmen identifizieren und sich mit aller Kraft ein-
bringen. Für die Mitbestimmung haben wir deshalb klare Regeln, zum Beispiel zur
Jugend- und Auszubildendenvertretung oder zu den Aufgaben und Rechten von
Betriebsräten. 

Die Mitbestimmung hat sich in Deutschland bewährt und ist ein Pfeiler unseres
 sozialen Friedens. Auch und gerade in der Wirtschaftskrise. 

Damit das so bleibt, müssen wir die Regelungen immer wieder den Entwicklungen
einer globalen Wirtschaft anpassen. Wenn etwa Unternehmen im europäischen
Binnenmarkt fusionieren, dann muss auch die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer klar geregelt sein. Die Mitbestimmung muss eine feste Größe in
einem sozialen Europa sein. 

Vorwort
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Mitbestimmung ist „eine gute Sache“! Sie funktioniert aber nur, wenn beide Seiten
ihre Rechte und Pflichten kennen und auch wahrnehmen. Deshalb wollen wir mit
dieser Veröffentlichung nicht nur die Geschichte der Mitbestimmung in Deutsch-
land skizzieren, sondern vor allem einen Überblick über die ganz konkreten Rechts-
grundlagen geben. Vielleicht können wir dadurch auch dazu ermutigen, sich in
den Betrieben zu engagieren: Für ein gutes Zusammenarbeiten in einem Klima der
gegenseitigen Wertschätzung.

Ihre

Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin für Arbeit und Soziales
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Unternehmen sind leistungsfähig, wenn ihre Beschäftigten motiviert sind, wenn Ent-
scheidungen nicht von oben gefällt werden, sondern miteinander gesprochen wird. Mit-
bestimmung ist die entscheidende Voraussetzung dafür.

Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit

Dahinter verbirgt sich der rechtliche Anspruch, dass unternehmerische Entschei-
dungen nicht nur der Kapitalgeberseite vorbehalten bleiben, sondern unter Beteili-
gung der Beschäftigten getroffen werden.

Demokratie in der Wirtschaft

Dabei geht es darum, das demokratische Prinzip in Betrieb und Unternehmen anzu-
wenden, Konflikte nicht durch Zwang, sondern durch Dialog und Mitentscheidung
beizulegen.

Sozialer Fortschritt

Durch die bessere Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen bei betrieblichen
und unternehmerischen Entscheidungen trägt Mitbestimmung auch zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der arbeitenden Menschen bei.

Kontrolle wirtschaftlicher Macht

Wo sich wirtschaftliche Macht zusammenballt, ist Kontrolle ein wichtiges Instru-
ment, um Missbrauch zu verhindern. Ob es um die Mitwirkung bei unternehmeri-
schen Entscheidungen oder um Mitsprache in betrieblichen Angelegenheiten geht
– in jedem Fall lautet der Grundsatz: Mitbestimmung heißt auch Mitverantwortung.
In den Betriebs- und Aufsichtsräten müssen die Beschäftigten ebenso wie die Arbeit-
geber die langfristige Entwicklung des Unternehmens im Auge behalten. Deshalb

Mitbestimmung – Eine gute Sache
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zielen alle Mitbestimmungsgesetze darauf ab, eine fruchtbare Zusammenarbeit
beider Seiten zu ermöglichen und einen produktiven Interessenausgleich zu schaf-
fen. Die Mitbestimmung ist damit ein bedeutender Faktor zur Stabilisierung unse-
rer Wirtschafts- und Sozialordnung.

Dies bestätigen der Ende 1998 von der Mitbestimmungskommission der Bertels-
mann- und Hans-Böckler-Stiftung vorgelegte Bericht „Mitbestimmung und neue
Unternehmenskulturen“ und der im Dezember 2006 vorgelegte Bericht der Kom-
mission zur Modernisierung der deutschen Unternehmensmitbestimmung unter
Leitung von Prof. Dr. Kurt Biedenkopf.

Den Berichten zufolge hat die Mitbestimmung durch die Entwicklung unterschied-
licher Mitbestimmungskulturen den tief greifenden wirtschaftlichen Strukturwan-
del in vielen Fällen aktiv unterstützt. Sie muss sich auch in der Zukunft bewähren
und den veränderten Organisationsstrukturen, Technologien und Märkten Rech-
nung tragen. Dies erfordert – wie die Kommissionen zutreffend festgestellt haben –
die Identifizierung und Bewahrung der historischen Vorteile der Mitbestimmung
ebenso wie ihre Anpassung an neue Notwendigkeiten und ihre Öffnung für neue
Chancen.

Die deutsche Mitbestimmung hat die Chance, Modellcharakter für die Ausgestal-
tung der Mitbestimmung auch in Europa zu erlangen. Deutsche Unternehmen er-
halten die Möglichkeit, das kooperative Führungsmodell der Mitbestimmung als
Leitbild zum Aufbau einer grenzüberschreitenden, beteiligungsorientierten und
informationsintensiven Unternehmenskultur zu nutzen.
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Die Mitbestimmungsgesetze sichern den Beschäftigten Mitspracherechte sowohl bei den
Arbeitsbedingungen als auch bei wirtschaftlicher Planung und Entscheidung zu.

Arbeitnehmerbeteiligung

Die Arbeitnehmerbeteiligung kennt zwei Ebenen: den Betrieb als Stätte zur Verfol-
gung arbeitstechnischer Zwecke (Produktion, Vertrieb, Verwaltung, Dienstleistun-
gen) und das Unternehmen als rechtsfähige organisatorische Einheit zur Verfol-
gung wirtschaftlicher oder ideeller Ziele.

Interessenvertreter Betriebsrat

Mitbestimmung und Mitwirkung im Betrieb bedeuten vor allem Einflussnahme des
Betriebsrats auf alle Fragen, die sich für die Beschäftigten unmittelbar an ihrem Ar-
beitsplatz stellen. Sie berühren die Einführung von Kurzarbeit oder von Überstun-
den, die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen oder Akkord- und Prämienzu-
schlägen, die Einführung neuer technischer Anlagen oder Arbeitsverfahren oder
das Aufstellen von Sozialplänen im Falle geplanter Betriebsstilllegungen oder ande-
rer Be triebs ände run gen. Die Arbeitnehmerinteressen werden durch den Betriebs-
rat vertreten.

Wirtschaftliche Planung

Mitwirkungsrechte in unternehmerischen Fragen haben wirtschaftliche Planun-
gen und Entscheidungen zum Ziel. Die unternehmerische Mitbestimmung findet in
den Aufsichtsräten statt.

Während die betriebliche Mitbestimmung grundsätzlich auf alle bundesdeutschen
Betriebe mit privatrechtlichem Rechtsträger anwendbar ist, besteht das Recht auf
Mitbestimmung in unternehmerischen Fragen nur in größeren, in der Rechtsform
einer Kapitalgesellschaft geführten Un ter nehmen. Die beiden Mitbestimmungs-
ebenen ergänzen sich gegenseitig.

Mitbestimmung im Überblick
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Die Beschränkung der Unternehmensmitbestimmung auf Kapitalgesellschaften
hat ihren Ursprung zum einen darin, dass in Personengesellschaften zumindest ein
Teil der Gesellschafterinnen und Gesellschafter persönlich haftet und oftmals in der
Geschäftsführung mitarbeitet. Zum anderen liegt es daran, dass die Organisation
von Kapitalgesellschaften mit dem Aufsichtsrat einen geeigneten Ansatzpunkt zur
Arbeitnehmerbeteiligung aufweist.
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Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts lässt sich die Entwicklungsgeschichte der Mit-
bestimmung zurückverfolgen. Aus verschiedenen geistigen Strömungen gespeist, hat sie
Wandlungen durchgemacht.

Ideen und Experimente

Die beginnende Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts schaffte unmensch -
liche Arbeits- und Lebensbedingungen. Erst allmählich entwickelte sich aus dem

Entwicklung der Mitbestimmung

1919: Anerkennung der Arbeiterräte. In
schneller Folge werden Gesetze verabschie-
det, die den Beschäftigten betriebliche 
und – in beschränktem Umfang – auch wirt-
schaftliche Mitbestimmung einräumten.
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Unmut der Arbeiternehmer das Bewusstsein, gemeinsam stärker zu sein als das
stampfende Hämmern der Maschinen. Die Anfänge der Arbeiterbewegung entstan-
den infolge der Revolution 1848/49. Das Bürgertum versuchte damals, die Arbeiter
in die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung einzubinden. Es dachte an eine Arbei-
terselbstverwaltung im Betrieb unter der Oberaufsicht des Fabrikherrn. Der Spiel-
raum dieser Selbstverwaltung beschränkte sich im Wesentlichen auf eine Mitge-

1933: Die Demokratisierung der Wirtschaft
und die Mitbestimmung enden. Das 
Führerprinzip hält auch in der Wirtschaft
Einzug – die Alleinherrschaft des Unter-
nehmers.
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staltung sozialer Arbeits- und Lebensbedingungen. Diese Ansätze blieben jedoch
ohne nennenswerte Wirkung, denn – von wenigen Ausnahmen abgesehen –  lehn-
ten die Unternehmer derartige Einschränkungen ihrer Entscheidungsgewalt ab. In
einer Denkschrift des »Centralverbands deutscher Industrieller« aus dem Jahre 1887
heißt es: »Der Arbeiter ist nicht der gleichberechtigte Teilhaber des Arbeitgebers ....
er ist dessen Untergebener, dem er Gehorsam schuldig ist .... die Zwischenschie-
bung einer regelmäßigen Instanz zwischen Arbeitgeber und Arbeiter ist unzuläs-
sig.« Ein erster Schritt zu einer gesetzlichen Umsetzung der Arbeiterforderungen
wurde in der verfassungsgebenden Nationalversammlung im Jahre 1848 versucht.
Zum ersten Mal kamen die Probleme der Arbeiterschaft auf parlamentarischer
Ebene zur Sprache. In der Frankfurter Paulskirche wurde über den Entwurf einer
Gewerbeordnung beraten, die unter anderem auch die Bildung von Fabrikaus-
schüssen mit bestimmten Mitspracherechten für die Beschäftigten vorschreiben
sollte. Diese Diskussion führte zu keinem greifbaren Ergebnis. Nur vereinzelt kam es
in den Folgejahren zur freiwilligen Bildung von Arbeiterausschüssen mit Anhö-
rungsrechten in sozialen Angelegenheiten. Ausnahme blieb auch die Entscheidung
von Ernst Abbe, die Firma Zeiss 1889 in eine Stiftung umzuwandeln und damit die
Arbeiterschaft materiell und durch Mitspracherechte am Unternehmen zu beteili-
gen.

Die ersten Gesetze

Durch die No vel le zur Ge wer be ord nung von 1891 wurde erst mals eine ge setz li che
Grund la ge für frei wil lig ge bil de te Ar bei ter aus schüs se ge schaf fen. Auch die No vel -
len des Bay e ri schen (1900) und des Preu ßi schen Berg ge set zes (1905) waren in so weit
Mei len stei ne, als in ihnen erst mals ge setz lich fest ge legt wurde, dass in Berg bau be -
trie ben mit mehr als 20 bzw. 100 Ar beit neh mern Ar bei ter aus schüs se ge bil det wer -
den muss ten. Da nach stan den den Ar beit neh mer ver tre tun gen In for ma ti ons- und
An hö rungs rech te in so zia len und per so nel len Fra gen zu. Die Gren zen waren zwar
noch eng ge fasst, doch ein An fang war ge macht. Al ler dings muss fest gehal ten wer -
den, dass die gro ßen Ar beits kämp fe in den Jah ren 1899 und 1905 viel zu die ser Ent -
wick lung bei ge tra gen haben. Den nächs ten Eck pfei ler in der Ge schich te der Mit be -
stim mung stell te das Ge setz über den Va ter län di schen Hilfs dienst aus dem Kriegs-
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Stunde Null: 1945 setzten sich auch die Gewerk-
schaften für den Aufbau und die Festigung einer
demokratischen und freiheitlichen Staats- und
Gesellschaftsordnung ein.
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jahr 1916 dar. Es sah unter an de rem vor, dass in kriegs wich ti gen ge werb li chen Be -
trie ben mit mehr als 50 Be schäf tig ten Ar bei ter aus schüs se und bei mehr als 50 An -
ge stell ten An ge stell ten aus schüs se ge bil det wer den muss ten.

Die Rech te die ser Aus schüs se be schränk ten sich im We sent li chen auf An hö rungs -
rech te in so zia len An ge le gen hei ten. Das Ge setz sah je doch schon die An ru fung
eines Ge richts oder einer Schlich tungs stel le im Falle der Nicht ei ni gung vor. Von
Mit be stim mung im Sinne von Mit ent schei dung konn te je doch noch nicht die Rede
sein.

Ausbau der Mitbestimmung

Der 1. Welt krieg hat nicht nur die po li ti sche Welt kar te ver än dert. Er hat auch den
Um bruch ge sell schaft li cher Struk tu ren mit ver ur sacht. 1919 er kann te die Wei ma rer
Ver fas sung in Ar ti kel 165 die Ar bei ter rä te an: »Die Ar bei ter und An ge stell ten sind
dazu be ru fen, gleich be rech tigt in Ge mein schaft mit den Un ter neh mern an der Re -
ge lung der Lohn- und Ar beits be din gun gen sowie an der ge sam ten wirt schaft li chen
Ent wick lung der pro duk ti ven Kräf te mit zu wir ken.« Da rauf hin wur den in schnel ler
Folge jene Ge set ze ver ab schie det, die den Be schäf tig ten be trieb li che und – in be -
schränk tem Um fang – auch wirt schaft li che Mit be stim mungs rech te ein räum ten. 

Das Be triebs rä te ge setz vom 4. Feb ru ar 1920 brach te den Durch bruch zu einer 
Be triebs ver fas sung im heu ti gen Sinne. 

In Be trie ben und Ver wal tun gen des pri va ten und öf fent li chen Rechts mit mehr als
20 Be schäf tig ten muss ten Be triebs rä te er rich tet wer den, die Mit wir kungs- und Mit -
be stim mungs rech te in zahl rei chen so zia len und per so nel len An ge le gen hei ten er -
hiel ten. Im Ein zel nen sah das Ge setz ein vol les Mit be stim mungs recht bei der Schaf -
fung von Ar beits ord nun gen vor, auf per so nel lem und wirt schaft li chem Ge biet
ent hielt es un ter schied li che Mit wir kungs rech te. Gleich zei tig kün dig te es den ers -
ten Schritt in Rich tung Un ter neh mens mit be stim mung in den Auf sichts rä ten an.
Die ser wurde 1922 per Ge setz voll zo gen, das die Ent sen dung von Be triebs rats mit -
glie dern in die Auf sichts rä te der Ka pi tal ge sell schaf ten vor schrieb. Zwei Be triebs -
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rats mit glie der, in klei ne ren Be trie ben nur ein Mit glied, waren in den Auf sichts rat
zu ent sen den und hat ten dort vol les Stimm recht. Zu die ser Zeit wurde vor allem in
den Ge werk schaf ten die Dis kus si on über Fra gen der Wirt schafts de mo kra tie ver -
tieft. 1928 leg ten sie ein Kon zept vor, in dem sie for der ten: »Die De mo kra ti sie rung
der Wirt schaft be deu tet die schritt wei se Be sei ti gung der Herr schaft, die sich auf
dem Ka pi tal be sitz auf baut, und die Um wand lung der lei ten den Or ga ne der Wirt -
schaft aus Or ga nen der ka pi ta lis ti schen In te res sen in sol che der All ge mein heit.«

Das vor läu fi ge Ende – 1933

Diese ers ten An sät ze von Mit be stim mung en de ten kurz nach der Macht über nah me
durch das na tio nal so zia lis ti sche Re gime. Das »Füh rer prin zip« hielt auch in der Wirt -
schaft Ein zug. Das Ge setz zur Ord nung der na tio na len Ar beit aus dem Jahre 1934
un ter brach die de mo kra ti sche Ent wick lung und er setz te sie durch eine to ta li tä re
Re ge lung, die keine Be triebs rä te und keine Ar beit neh mer be tei li gung in den Auf -
sichts rä ten kann te. An die Stel le der Mit be stim mung trat wie der die Al lein herr -
schaft des Un ter neh mers.

1945 – Ein neuer An fang zu einer neuen Ord nung

Mit dem Ende der Hit ler-Dik ta tur und dem to ta len Zu sam men bruch von Wirt schaft
und Ge sell schaft kam die Stun de des Neu auf baus der Wirt schaft. Die Al li ier ten
waren sich darin einig, dass die bis he ri gen wirt schaft li chen Macht struk tu ren zer -
schla gen und durch eine re for mier te, de mo kra tisch or ga ni sier te po li ti sche Ord nung
und eine um ge stal te te Wirt schafts ord nung er setzt wer den müss ten. Für die Ge werk -
schaf ten waren die ma te ri el len und ide el len Trüm mer An lass, die Zer split te rung der
Ge werk schafts be we gung in po li tisch-welt an schau li che Rich tungs ge werk schaf ten
zu über win den. Der Ge dan ke der Ein heits ge werk schaft wurde ge bo ren. Die »neuen«
Ge werk schaf ten or ga ni sier ten sich durch weg nicht mehr nach dem be rufs stän di -
schen, son dern nach dem In dust rie ver bands prin zip. Zu nächst war es erste und
stän di ge Auf ga be der Ge werk schaf ten, sich für den Auf bau und die Fes ti gung einer
de mo kra ti schen und frei heit li chen Staats- und Ge sell schafts ord nung ein zu set zen. 
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Neben den drän gen den ma te ri el len Grund fra gen, dem Wie der auf bau von Woh -
nun gen und Be triebs stät ten sowie der Nah rungs mit tel ver sor gung griff man die
Pläne zur Neu ord nung der Wirt schaft auf. Zu jener Zeit waren wirt schafts de mo kra -
ti sche Über le gun gen quasi All ge mein gut. Man fand sie in den meis ten po li ti schen
Par tei en, auch die Kir chen stan den hin ter sol chen For de run gen.

Das Kon troll rats ge setz Nr. 22 vom 10. April 1946, das sich am Be triebs rä te ge setz aus
dem Jahre 1920 ori en tier te, setz te ein heit li che Maß stä be zur Bil dung und Tä tig keit
von Be triebs rä ten fest. Im glei chen Jahr er ho ben die Ge werk schaf ten die For de rung
nach Ver tre tung der Ar beit neh mer in den Vor stän den und Auf sichts rä ten der von
der Be sat zungs macht be schlag nahm ten und zur Ent flech tung be stimm ten Kon zer -
ne der Mon tan in dust rie. Diese For de rung wurde im Laufe des Jah res auf alle Wirt -
schafts zwei ge aus ge dehnt. Sie stieß auch bei Un ter neh mern auf Re so nanz, weil sie
mit Hilfe der Ge werk schaf ten die be fürch te te dau er haf te aus län di sche Kon trol le
über die Mon tan in dust rie ab zu weh ren hoff ten: »Wir wol len uns den For de run gen
einer neuen Zeit nicht ver schlie ßen und stim men einer Be tei li gung auch der 
Be schäf tig ten an der Pla nung und Len kung sowie an den Auf sichts or ga nen für 
die gro ßen Er werbs ge sell schaf ten der Eisen- und Stahl in dust rie voll und ganz zu.« 

Die ser Brief der Stahl-In dust ri el len Reusch (Gu te hoff nungs hüt te AG), Jar res (Klöck -
ner-Werke AG) und He he mann (Otto Wolff) vom 21. Ja nu ar 1947 an das Ver wal -
tungs amt für Wirt schaft mach te eine Ver ein ba rung zwi schen der Treu hand ver wal -
tung für die Werke der Eisen- und Stahl er zeu gen den In dust rie in der bri ti schen
Be sat zungs zo ne und den Ge werk schaf ten möglich. Auf Ver trags ba sis schaff te 
sie die Grund la gen der pa ri tä ti schen Mit be stim mung in den Auf sichts rä ten. Zum
ers ten Mal wurde damit eine gleich ge wich ti ge Un ter neh mens mit be stim mung 
ver wirk licht. So er hielt schon An fang 1947 die neu ge grün de te Hüt ten wer ke Hagen-
Haspe AG einen pa ri tä tisch be setz ten Auf sichts rat und einen Ar beits di rek tor im
Vor stand. An de re Un ter neh men folg ten die sem Bei spiel.
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Im Vor feld der bun des deut schen ge setz li chen Re ge lung der Mit be stim mung im
Jahre 1951 kam es zu har ten Aus ei nan der set zun gen. Nach dem sich in Ur ab stim -
mun gen über 90 Pro zent der Ar beit neh mer in Mon tan be trie ben für einen Streik zur
Durch set zung der ge werk schaft li chen For de run gen aus spra chen, wur den die Ver -
hand lun gen zwi schen Ge werk schaf ten und Un ter neh mern neu auf ge nom men,
aber wie der holt un ter bro chen. 

Als sich die Si tua ti on zu spitz te, schal te te sich der da ma li ge Bun des kanz ler in die 
Ge sprä che ein. Am 25. Ja nu ar 1951 kam die Ei ni gung zu stan de. Am 10. April 1951 
ver ab schie de te der Bun des tag in drit ter Le sung mit gro ßer Mehr heit gegen die
Stim men von etwa 50 Ab ge ord ne ten das »Ge setz über die Mit be stim mung der 
Ar beit neh mer in den Auf sichts rä ten und Vor stän den der Un ter neh men des Berg -
baus und der Eisen und Stahl er zeu gen den In dust rie«. Die ses Ge setz (Mon tan-Mit be -
stim mungs ge setz) trat am 7. Juni 1951 in Kraft. Das Be triebs ver fas sungs ge setz vom
11. Ok to ber 1952 und das Bun des per so nal ver tre tungs ge setz vom 5. Au gust 1955 
run de ten mit der Re ge lung der be trieb li chen Mit be stim mung die Ge setz ge bung
zur Mit be stim mung der Ar beit neh mer in Be trieb und Un ter neh men zu nächst ab.
Das Be triebs ver fas sungs ge setz von 1952 ent hielt auch Vor schrif ten zur un ter neh -
me ri schen Mit be stim mung und galt in die sem Teil bis 30. Juni 2004 (dann ab ge löst
durch das Drit tel be tei li gungs ge setz, s. dazu S. 49). Es gab den Be schäf tig ten au ßer -
halb der Mon tan in dust rie das Recht, Ver tre ter in die Auf sichts rä te zu ent sen den. Im
Ver gleich zum Mon tan-Mit be stim mungs ge setz war das Be triebs ver fas sungs ge setz
1952 auf eine weit grö ße re Zahl von Un ter neh men an zu wen den, weil es alle üb ri -
gen Wirt schafts zwei ge er fass te. Al ler dings hat ten die Be schäf tig ten nach die sem
Mo dell, das mit dem Drit tel be tei li gungs ge setz wei ter ge führt wird, die ge rings ten
Durch set zungs mög lich kei ten, da es ihnen nur ein Drit tel der Auf sichts rats man da te
ein räumt.

Die wei te re Ent wick lung

Als sich in den 50er Jah ren die Mon tan-Un ter neh men wie der zu grö ße ren Kon zer -
nen mit meh re ren Kon zern töch tern ver floch ten, ent schloss sich der Ge setz ge ber,
die Re ge lun gen des Mon tan-Mit be stim mungs ge set zes auch auf Kon zer ne zu über -



Entwicklung der Mitbestimmung 21

tra gen, die selbst keine Mon tan pro duk ti on be trie ben, aber Mon tan-Un ter neh men
be herrsch ten. Die ses »Mit be stim mungs er gän zungs ge setz« er streck te 1956 die 
Mon tan-Mit be stim mung auf sol che Kon zern ober ge sell schaf ten, bei denen die
Mon tan-Töch ter min des tens 50 Pro zent der Wert schöp fung des Kon zerns er wirt -
schaf ten. 1967 und 1971 muss ten Si che rungs ge set ze er las sen wer den, die das Aus -
schei den aus der Mon tan-Mit be stim mung durch Pro duk ti ons än de rung oder 
Um stel lung der Un ter neh mens struk tur ver zö ger ten.

Zwan zig Jahre nach In kraft tre ten des Be triebs ver fas sungs ge set zes von 1952 war
eine gründ li che Über ar bei tung fäl lig. Es hatte sich zwar im Gro ßen und Gan zen 
be währt, ent sprach aber zu letzt nicht mehr den ver än der ten wirt schaft li chen und
so zia len Ver hält nis sen. Die Neu fas sung des Jah res 1972 brach te we sent li che Ver bes -
se run gen bei den Be tei li gungs rech ten des Be triebs rats in so zia len, per so nel len und
wirt schaft li chen An ge le gen hei ten. Die Neu re ge lung stärk te die be trieb li che Mit -
be stim mung. Die Re ge lun gen über die Un ter neh mens mit be stim mung blie ben 
un be rührt und gal ten fort.

Die Mit be stim mungs dis kus si on war damit aber nicht be en det. Im Ge gen teil: In den
fol gen den Jah ren wurde hart um eine Wei ter ent wick lung der un ter neh me ri schen
Mit be stim mung ge run gen. Die Ge werk schaf ten setz ten sich wei ter hin dafür ein,
das Mon tan-Mo dell auf alle Wirt schafts be rei che zu über tra gen, zumal auch in
einem Re gie rungs-Gut ach ten fest ge stellt wurde, dass sich das Ge setz im be trieb li -
chen All tag be währt hatte.

Was dann am 18. März 1976 bei nur 22 Ge gen stim men  als »Ge setz über die Mit be -
stim mung der Ar beit neh mer« ver ab schie det wurde, fand weder den Bei fall der 
Ar beit neh mer- noch der Ar beit ge ber sei te. Den Ge werk schaf ten ging das Ge setz
nicht weit genug. Sie ver miss ten in wich ti gen Punk ten gleich ge wich ti ge und
gleich be rech tig te Mit be stim mung. Die Ar beit ge ber ver bän de wie der um er klär ten,
dass das Ge setz das Gleich ge wicht nach hal tig zu Las ten der un ter neh me ri schen
Frei heit ver schie be. Ein Jahr spä ter klag ten sie vor dem Bun des ver fas sungs ge richt.
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Das höchs te deut sche Ge richt be stä tig te 1979 nicht nur  die Ver fas sungsmä ßig keit
des Ge set zes, son dern auch das Mit be stim mungs-Prin zip an sich (siehe auch die
Aus füh run gen auf Seite 56 ff.).

1981 muss te sich der Ge setz ge ber wie der mit der Mon tan-Mit be stim mung be schäf ti -
gen. Da auf grund wirt schaft li cher und struk tu rel ler Ver än de run gen wich ti ge, bis
dahin mon tan mit be stimm te Un ter neh men die ge setz li chen An wen dungs vor aus -
set zun gen nicht mehr er füll ten, sah sich das Par la ment ver an lasst, eine Über gangs -
re ge lung in Kraft zu set zen, wo nach die Mon tan-Mit be stim mung noch für sechs
Jahre an ge wen det wer den muss te, wenn die Vor aus set zun gen weg ge fal len waren.
Die ses »Pro vi so ri um« wurde 1989 durch das »Ge setz zur Si che rung der Mon tan-Mit -
be stim mung« er setzt. Es schreibt vor, dass mon tan mit be stimm te Kon zern ober ge -
sell schaf ten die Mon tan-Mit be stim mung auch nach dem Weg fall der ge setz li chen
An wen dungs vor aus set zun gen bei be hal ten müs sen, so lan ge der Wert schöp fungs -
an teil der Mon tan-Töch ter min des tens 20 Pro zent (vor her min des tens 50 Pro zent)
be trägt oder diese Un ter neh men zu sam men  mehr als 2000 Ar beit neh mer be schäf -
ti gen (siehe auch die Aus füh run gen auf S. 58).

Das Ge setz zur Bei be hal tung der Mit be stim mung beim Aus tausch von An tei len und
bei der Ein brin gung von Un ter neh mens tei len, die Ge sell schaf ten ver schie de ner
Mit glieds staa ten der Eu ro pä i schen Ge mein schaft be tref fen (Mit be stim mungs-Bei -
be hal tungs ge setz), ent hält die mit be stim mungs recht li che Flan kie rung der steu er-
li chen EG-Fu si ons-Richt li nie. Da nach wer den be stimm te grenz über schrei ten de Vor-
gän ge (Be triebs ver äu ße run gen und An teils aus tausch) von bis dahin be ste hen den
steu er li chen Be las tun gen be freit. Wegen der Ge fahr, dass durch diese grenz über -
schrei ten den Un ter neh mens be we gun gen die bun des deut sche Mit be stim mung
aus ge höhlt wird, sieht das Mit be stim mungs-Bei be hal tungs ge setz fol gen des vor:

1. So weit die steuerlich erleichterten grenzüberschreitenden Vorgänge (z.B. Be-
triebsübertragung) in einem deutschen Unternehmen den Wegfall des bisher
bei ihm bestehenden Mitbestimmungsstatus zur Folge hätten, sollen diese 
Vorgänge für die weitere Anwendbarkeit dieses Mitbestimmungsstatus außer
Betracht bleiben (mitbestimmungsrechtliche Fiktion).
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2. Wollen Unternehmen diese mitbestimmungsrechtliche Konsequenz nicht 
tragen, so können sie stattdessen auf die steuerliche Erleichterung verzichten.

Mit dem Ge setz für klei ne Ak ti en ge sell schaf ten und zur De re gu lie rung des Ak ti en -
ge set zes vom 2. Au gust 1994 wer den Ak ti en ge sell schaf ten mit we ni ger als 500 
Be schäf ti gen, die ab dem 10. Au gust 1994 neu ge grün det oder aus an de ren Rechts -
for men in eine Ak ti en ge sell schaft um ge wan delt wer den, von der Drit tel be tei li -
gung der Ar beit neh mer im Auf sichts rat frei ge stellt. Damit wird die klei ne Ak ti en -
ge sell schaft der GmbH glei cher Größe (Be schäf tig ten zahl) gleich ge stellt.

Mit dem Ge setz zur Re form des Be triebs ver fas sungs ge set zes, wel ches am 28. Juli
2001 in Kraft ge tre ten ist, wurde das seit fast drei ßig Jah ren na he zu un ver än dert
gül ti ge Be triebs ver fas sungs ge setz den ver än der ten Be din gun gen in der Ar beits-
und Wirt schafts welt an ge passt. Die Be triebs ver fas sung hat auch un mit tel ba re Aus -
wir kun gen auf die Un ter neh mens mit be stim mung. Be triebs ver fas sungs recht li che
Grund struk tu ren wie z. B. Be triebs be griff, Ar beit neh mer be griff, Auf he bung des
Grup pen prin zips (Ar bei ter/An ge stell te) gel ten auch dort.

Durch das am 27. März 2002 in Kraft ge tre te ne Ge setz zur Ver ein fa chung der Wahl
der Ar beit neh mer ver tre ter in den Auf sichts rat ist im We sent li chen das Ver fah ren
über die Wahl der Ar beit neh mer ver tre ter nach dem Mit be stim mungs ge setz 
mo der ni siert und zeit lich ge strafft wor den. Das Ge setz war Grund la ge für eine Neu -
fas sung der drei Wahl ord nun gen zum Mit be stim mungs ge setz.

Das Zwei te Ge setz zur Ver ein fa chung der Wahl der Ar beit neh mer ver tre ter in den
Auf sichts rat (Art. 1 Drit tel be tei li gungs ge setz, Art. 2 Än de rung des Mit be stim mungs-
Er gän zungs ge set zes), das zu sam men mit der Ver ord nung zum Zwei ten Ge setz über
die Ver ein fa chung der Wahl der Ar beitneh mer ver tre ter in den Auf sichts rat am 
1. Juli 2004 in Kraft ge tre ten ist, setzt die An pas sung ins be son de re der Wahl ver fah -
ren an die ver än der ten Ar beits- und Wirt schaft be din gun gen fort. Das Drit tel be tei li -
gungs ge setz er setzt das Be triebs ver fas sungs ge setz 1952. Die Wahl ord nung zum
Drit tel be tei li gungs ge setz (Art. 1 der Ver ord nung zum Zwei ten Ge setz zur Ver ein-
fa chung der Wahl der Ar beit neh mer ver tre ter in den Auf sichts rat) löst die Wahl ord -
nung von 1953 ab. Auch das im Drit tel be tei li gungs ge setz und der Wahl ord nung 
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ge re gel te Wahl ver fah ren ist zeit lich ge strafft und in An leh nung an die im Mit be -
stim mungs ge setz und des sen Wahl ord nun gen ge re gel ten Ver fah rens vor schrif ten
neu ge fasst wor den. Die eben falls im Mit be stim mungs-Er gän zungs ge setz vor ge -
nom me nen Än de run gen ver ein fa chen das Ver fah ren über die Wahl der Ar beit -
neh mer ver tre ter in den Auf sichts rat. Da rü ber hi naus ist der Gel tungs be reich des
Mit be stim mungs-Er gän zungs ge set zes ent spre chend den Vor ga ben des Ur teils des
Bun des ver fas sungs ge richts vom 2. März 1999 neu ge re gelt wor den. In An leh nung
an die Vor schrift über das Ver hält nis der Um sät ze der Kon zern un ter neh men wird in
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 des Ge set zes nun mehr auch bei der Ar beit neh mer zahl nicht mehr
auf die ab so lu te Zahl von 2000 Ar beit neh mern, son dern auf ein pro por tio na les Ver -
hält nis ab ge stellt. Da durch wird der vom Bun des ver fas sungs ge richt ge for der te
Mon tan-Bezug her ge stellt.
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Die umfassenden Veränderungen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt erforderten eine
Novellierung der rechtlichen Grundlage zur Mitbestimmung und Beteiligung der Arbeit-
nehmer in den Betrieben. Mit der Reform im Jahre 2001 wurde das Betriebsverfassungs-
gesetz von 1972 den sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Bundesrepublik
Deutschland angepasst.

Orientiert an den Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt ist das Betriebs-
verfassungsgesetz die Grundlage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Unter-
nehmen und Betrieben gestaltend mitzuwirken.

Moderne und anpassungsfähige Betriebsratsstrukturen

Der Betriebsrat muss auf gleicher Augenhöhe mit den Entscheidungsträgern des
Arbeitgebers im Betrieb oder Unternehmen arbeiten können – und zwar dort, wo
die Entscheidungen getroffen werden. Mit den Möglichkeiten der tarifvertragli-
chen Regelungen nach § 3 BetrVG können Vereinbarungen über flexible und pra-
xisnahe Betriebsratsstrukturen getroffen werden, wie beispielsweise die Einrich-
tung von Sparten- und Filialbetriebsräten oder unternehmenseinheitlichen
Betriebsräten.

Leichtere Bildung von Betriebsräten

Einfachere Wahlverfahren in kleineren Betrieben, besserer Kündigungsschutz für
die Wahlinitiatoren sowie das Recht des Gesamt- oder Konzernbetriebsrats, einen
Wahlvorstand in einem Betrieb des Unternehmens zu bestellen, bei dem bisher
noch kein Betriebsrat besteht ("Mentorenprinzip") – zeitgemäße Vorschriften zur
Arbeitnehmerbeteiligung in einer veränderten und sich weiter verändernden Wirt-
schaftswelt. Dazu zählt auch die Aufgabe des Gruppenprinzips, Arbeiter und Ange-
stellte wählen gemeinsam den Betriebsrat.

Das Betriebsverfassungsgesetz – Die Reform von
2001



26 Das Betriebsverfassungsgesetz – Die Reform von 2001

Berücksichtigung besonderer Beschäftigungsformen

Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer haben ab einer Überlassungsdauer von
mehr als 3 Monaten das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat des Entleiherbetriebes.
Damit werden die Leiharbeitnehmer aus der Rand- an die Stammbelegschaft heran-
geführt. Der Arbeitgeber ist außerdem verpflichtet, den Betriebsrat über den Ein-
satz externer Arbeitskräfte im Betrieb (arbeitnehmerähnliche Personen, Fremdfir-
menarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer) zu unterrichten. Dadurch kann der
Betriebsrat die Beschäftigungssituation in seiner Gesamtheit erfassen.

Bes se re Ar beits mög lich kei ten des Be triebs ra tes

Die sach na he und ef fi zi en te Ar beit der Be triebs rä te setzt ent spre chen de per so nel le
und or ga ni sa to ri sche Rah men be din gun gen vo raus, um der Viel schich tig keit des
Ar beits- und Wirt schafts le bens be geg nen zu kön nen. Mit der Re form sind diese 
we sent lich ver bes sert wor den:

Die Ar beit neh mer grenz zah len zur Be stim mung der Be triebs rats grö ße sind 
ab ge senkt sowie die Frei stel lung von Be triebs rats mit glie dern er wei tert.

Frei stel lun gen von der Ar beit sind auch als Teil frei stel lun gen mög lich. Ins be -
son de re teil zeit be schäf tig te Frau en, aber auch Fach kräf te, die nicht voll stän dig
aus ihrem Be rufs le ben aus schei den wol len, kön nen sich so ver stärkt in der Be -
triebs rats ar beit en ga gie ren, ohne un an ge mes se ne Frei zeit op fer brin gen zu
müs sen.

Mo der ne In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti ons tech niken ge hö ren aus drück lich
zu den er for der li chen Ar beits mit teln der Be triebs rä te.

Damit der Be triebs rat be triebs in ter nes Wis sen bes ser nut zen kann, hat der Ar -
beit ge ber dem Be triebs rat sach kun di ge Ar beit neh mer als Aus kunfts per so nen
zur Ver fü gung zu stel len.
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Nach einer Rah men ver ein ba rung mit dem Ar beit ge ber kann der Be triebs rat in
Be trie ben mit mehr als 100 Ar beit neh mern be stimm te Auf ga ben an Ar beits -
grup pen de le gie ren.

Der Schutz von Be triebs rats mit glie dern ist ver bes sert: Die Ver set zung von Be -
triebs rats mit glie dern be darf der Zu stim mung des Be triebs rats, wenn sie gegen
den Wil len des Be trof fe nen er folgt und zum Ver lust der Mit glied schaft im 
Be triebs rat füh ren würde.

Stär ke re Be triebs rats rech te ins be son de re bei Be schäf ti gungs-
si che rung und Qua li fi zie rung

Be schäf ti gungs si che rung und Qua li fi zie rung ste hen in einem engen Be zie hungs -
ge flecht. Seit Jah ren ver lan gen die dies be züg li chen Auf ga ben eine hohe Auf merk -
sam keit aller Be tei lig ten. Ein hoher Qua li fi zie rungs stand ist re gel mä ßig we sent-
li che Grund la ge so wohl für wirt schaft li chen Er folg und damit für na tio na le und 
in ter na tio na le Wett be werbs fä hig keit als auch für die Si che rung des Ar beits plat zes
und den be ruf li chen Auf stieg des Ar beit neh mers. Die sem Ar beits schwer punkt trägt
das re for mier te Be triebs ver fas sungs ge setz Rech nung.

Der Be triebs rat hat ein Mit be stim mungs recht für be trieb li che Be rufs bil dungs maß -
nah men, wenn ein vom Ar beit ge ber ver ur sach ter Qua li fi ka ti ons ver lust droht. So
kann er früh zei tig und prä ven tiv be trieb li che Qua li fi zie rung zu guns ten der be trof -
fe nen Be schäf tig ten durch set zen, um deren Be schäf ti gung zu si chern.

Zur Si che rung und För de rung der Be schäf ti gung steht dem Be triebs rat auch ein 
Ini tia tiv recht zu. Dies ist ver bun den mit der Pflicht des Ar beit ge bers, die Vor schlä ge
des Be triebs ra tes um fas send mit die sem zu be ra ten.

Wenn der Ar beit ge ber Be schäf tig te mit glei cher Eig nung, die im Be trieb be fris tet
be schäf tigt sind, bei un be fris te ten Ein stel lun gen nicht be rück sich tigt, kann der 
Be triebs rat seine Zu stim mung ver wei gern. Damit ver fügt der Be triebs rat über eine
Hand ha be, be fris tet be schäf tig ten Be leg schafts mit glie dern den Über gang in ein 
so zi al ge si cher tes Dau er ar beits ver hält nis zu er leich tern.
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Um Kon flik te in ner halb einer Ar beits grup pe zu lösen, mög li che Aus gren zun gen
und die sog. Selbst aus beu tung zu ver hin dern, hat der Be triebs rat ein Mit be stim -
mungs recht bei der Durch füh rung von Grup pen ar beit.

Das Mit be stim mungs recht bei per so nel len Ein zel maß nah men sowie das Be tei li -
gungs recht des Be triebs rats bei Be triebs än de run gen be steht in Un ter neh men mit
in der Regel mehr als 20 wahl be rech tig ten Ar beit neh mern. In Be trie ben mit mehr
als 300 Ar beit neh mern kann der Be triebs rat bei Be triebs än de run gen ohne vor he ri -
ge Ver ein ba rung mit dem Ar beit ge ber eine Be ra te rin oder einen Be ra ter hin zu zie -
hen.

Bes se re Ein bin dung der ein zel nen Ar beit neh mer in die Be triebsver-
fas sung

Nicht nur die Auf ga ben der Be triebs rä te, son dern auch die An sprü che der Be schäf -
tig ten an die Be triebs rats ar beit haben sich ver än dert. Durch neue Pro duk ti ons for -
men, wie z.B. Grup pen ar beit, haben sie mehr Ver ant wor tung für das Ar beits er geb nis
er hal ten. Aus die sem Grund ste hen den Be schäf tig ten mehr Ein fluss mög lich kei ten
zu, sich mit be stimm ten The men zu be schäf ti gen. Wenn dies von min des tens 5% der
Be schäf tig ten un ter stützt wird, muss der Be triebs rat da rü ber be ra ten.

Be trieb li cher Um welt schutz in die Be triebs ver fas sung in teg riert

Be trieb li cher Um welt schutz wird immer wich ti ger. Auch zum Vor teil der Un ter neh -
men wer den Be schäf tig te immer häu fi ger in diese Auf ga ben ein ge bun den. Der 
Ka ta log der Auf ga ben des Be triebs ra tes ist kon se quen ter wei se um den be trieb-
li chen Um welt schutz er gänzt und sieht er wei ter te Un ter rich tungs- und Be ra tungs -
rech te des Be triebs rats vor. Bei allen für den be trieb li chen Um welt schutz re le van -
ten Fra gen und Be sich ti gun gen ist der Be triebs rat vom Ar beit ge ber hin zu zu zie hen.
Frei wil li ge Be triebs verein ba run gen kön nen auch aus drück lich Maß nah men des 
be trieb li chen Um welt schut zes zum Ge gen stand haben.
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Grö ße re Chan cen gleich heit von Frau en und Män nern im Be trieb

Das Ge schlecht, das im Be trieb in der Min der heit ist, muss min des tens ent sprechend
sei nem An teil in der Be leg schaft im Be triebs rat ver tre ten sein, so fern die ser aus drei
oder mehr Mit glie dern be steht. Frau en wer den da durch stär ker in Be triebs rä ten
ver tre ten sein. Ins be son de re für teil zeitbe schäf tig te weib li che Be triebs rats mit glie -
der ist ein un an ge mes se ner Frei zeit auf wand, der bei der Be triebs rats ar beit und der
Teil nah me an Schu lungs ver an stal tun gen au ßer halb deren per sön li cher Ar beits zeit
an fällt, be sei tigt. 

Der Be triebs rat hat das Recht, Frau en för der plä ne vor zu schla gen und diese zum 
Ge gen stand der Per so nal pla nung zu ma chen, über die der Ar beitgeber mit dem 
Be triebs rat zu be ra ten hat. Die Ver ein bar keit von Fa mi lie und Er werbs tä tig keit zu
för dern, ge hört zu den Auf ga ben des Be triebs rats.

Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tung ge stärkt

Die Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tung (JAV) ist ge stärkt. Die Ein bin dung 
jun ger Ar beit neh me rin nen und Ar beit neh mer in die be trieb li che Mit be stim mung
dient unter an de rem der Vor be rei tung auf ver ant wor tungs vol le Auf ga ben im 
Be triebs rat.

Auch für die Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tung gilt das ver ein fach te Wahl ver -
fah ren. Die Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tun gen sind ver grö ßert. In Be trie ben
mit mehr als 100 Ar beit neh mern haben sie zudem das Recht, ei ge ne Aus schüs se zu
bil den. Die JAV hat das Recht, die Über nah me von Aus zu bil den den in ein Ar beits -
ver hält nis zu be an tra gen.
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Be kämp fung von Ras sis mus und Frem den feind lich keit im Be trieb

Auch Be trie be sind von der zu neh men den Ge walt mit rechts ra di ka lem Hin ter grund
be trof fen. Um frem den feind li che Über grif fe ge gen über aus län di schen Be schäf tig -
ten zu ver hin dern, muss die ses Thema auch in den Be trie ben of fen siv an ge gan gen
wer den.

Dazu kann auf Be triebs- und Ab tei lungs ver samm lun gen sowie auf Be triebs rä te ver -
samm lun gen die In teg ra ti on aus län di scher Ar beit neh mer im Be trieb bzw. Un ter -
neh men the ma ti siert wer den. Vor allem aber über das Recht, Maß nah men zur 
Be kämp fung aus län der feind li cher Ten den zen im Be trieb zu be an tra gen, kön nen
so wohl der Be triebs rat als auch die JAV kon kret ge gen steu ern. Zudem hat der Be -
triebs rat ein Zu stim mungs verwei ge rungs recht bei per so nel len Ein zel maß nah men
(z.B. Ein stel lun gen und Ver set zung) sowie das Recht, die Ent fer nung einer Ar beit -
neh me rin oder eines Ar beit neh mers bei ras sis ti scher oder frem den feind li cher Be tä -
ti gung im Be trieb zu ver lan gen.
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Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber, Beleg-
schaft, Betriebsrat, Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber. Von der Wahl
des Betriebsrates über seine Aufgaben bis zu seinen Rechten – auf den folgenden Seiten
lesen Sie alles über die betriebliche Mitbestimmung.

Gel tungs be reich

Die Wahl der Be triebs rä te er folgt in allen Be trie ben der pri va ten Wirt schaft, wenn
sie stän dig min des tens fünf wahl be rech tig te Ar beit neh mer be schäf ti gen, von
denen drei wähl bar sein müs sen. Ganz vom Gel tungs be reich des Be triebs ver fas -
sungs ge set zes aus ge schlos sen sind die Ver wal tun gen des Bun des, der Län der, der
Ge mein den und sons ti ge In sti tu tio nen des öf fent li chen Rechts. Hier fin den das 
Per so nal ver tre tungs ge setz des Bun des be zie hungs wei se die ein zel nen Lan des-
per so nal ver tre tungs ge set ze An wen dung.

Wich tig: Pri vat recht lich ge führ te öf fent li che Un ter neh men fal len sehr wohl unter
das Be triebs ver fas sungs ge setz. Bei spie le dafür sind die kom mu na len Ver sor gungs-
und Ver kehrs be trie be. Wei ter hin aus ge schlos sen sind Re li gi ons ge mein schaf ten und
ihre ka ri ta ti ven oder er zie he ri schen Ein rich tun gen. In Be trie ben, die über wie gend
po li ti schen, ko a li ti ons po li ti schen, kon fes sio nel len, ka ri ta ti ven, er zie he ri schen, wis -
sen schaft li chen oder künst le ri schen Zwe cken die nen, gibt es Ein schrän kun gen der
be trieb li chen Mit be stim mung. Unter diese Grup pe der Ten denz be trie be fal len in
der Regel so wohl die Selbst ver wal tungs ein rich tun gen von wis sen schaft li chen oder
künst le ri schen Ver ei ni gun gen als auch die Büros und Be trie be von po li ti schen Par -
tei en, Ge werk schaf ten, Ar beit ge ber ver bän den sowie von Wohl fahrts ein rich tun -
gen. Glei ches gilt für Pres se be trie be, deren über wie gen der Zweck die Be richt er stat -
tung oder Mei nungs äu ße rung ist. Es kön nen zwar Be triebs rä te ge bil det wer den,
je doch sind deren Rech te vor allem in per so nel len und wirt schaft li chen An ge le gen -
hei ten be grenzt, um die sen Be trie ben die Aus übung der im Grund ge setz ver an ker -
ten Grund rech te zu ge währ leis ten.

Das Betriebsverfassungsgesetz – Punkt für Punkt
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Für See schiff fahrts- und Luft fahrt un ter neh men gel ten auf grund ver schie de ner 
Be son der hei ten (Schiffs be sat zun gen, flie gen des Per so nal) Son der be stim mun gen. 
Diese wer den eben falls durch das Be triebs ver fas sungs ge setz ge re gelt oder kön nen
Be stand teil von Ta rif ver trä gen sein.

Wahlmodalitäten

Die Amtszeit des Betriebsrats beträgt vier Jahre. Die regelmäßigen Wahlen finden
zwischen dem 1. März und dem 31. Mai statt. Aktives Wahlrecht besitzen alle Arbeit-
nehmer, die mindestens 18 Jahre alt sind, auch dann, wenn sie sich noch in der Be-
rufsausbildung befinden. Werden Beschäftigte eines anderen Arbeitgebers länger
als drei Monate im Betrieb eingesetzt (z.B. Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mer), können sie ebenfalls ihre Stimme abgeben. Das passive Wahlrecht ist an eine
sechsmonatige Tätigkeit im Betrieb geknüpft. Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz können, auch sofern sie
das aktive Wahlrecht besitzen, nicht gewählt werden.

Nach der im August 2009 in Kraft getretenen Änderung des § 5 Betriebsver -
fassungs gesetzes (BetrVG) gelten Beamte, Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes
und Soldaten nun generell als Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungs -
gesetzes, wenn sie in Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig
sind. Auch die Regelung zur Einstufung als leitende Angestellte des § 5 Absatz 3
BetrVG wird entsprechend für in privatrechtlich organisierten Unternehmen tätige
Beamte und Soldaten angewandt. Die Regelung bewirkt damit unter anderem, dass
die genannten Personengruppen im Einsatzbetrieb wählen dürfen und (unter den
Voraussetzungen des § 8 BetrVG) auch gewählt werden können. Das gilt auch für
den Sprecherausschuss und den Aufsichtsrat.

Leitende Angestellte sind weder wahlberechtigt noch wählbar. Für sie gibt es eine
eigene Vertretung, den Sprecherausschuss.
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Die Wahl wird durch einen Wahlvorstand eingeleitet, der aus mindestens drei Mit-
gliedern besteht. In Großbetrieben setzt er sich regelmäßig aus einer größeren un-
geraden Zahl von Beschäftigten des Betriebes zusammen. Der Wahlvorstand wird
spätestens zehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats von diesem be-
stellt. Existiert noch kein Betriebsrat, wird der Wahlvorstand vom Gesamtbetriebsrat
oder, falls ein solcher nicht besteht, vom Konzernbetriebsrat, bestellt. Das Gleiche
gilt sofern der Betriebsrat acht Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit keinen Wahlvor-
stand berufen hat. Besteht weder ein Gesamt- noch ein Konzernbetriebsrat, wird
der Wahlvorstand in betriebsratslosen Betrieben in einer Betriebsversammlung von
der Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer gewählt. Der Wahlvorstand hat die
Aufgabe, eine Wählerliste aufzustellen und bekannt zu geben. Außerdem muss er
ein Wahlausschreiben mit den wichtigsten Daten der Wahl erlassen. Er wacht über
die ordnungsgemäße Wahldurchführung, gibt das Ergebnis unverzüglich bekannt
und lädt die Mitglieder des Betriebsrats zur konstituierenden Sitzung ein.

Für die Betriebsratswahl in Kleinbetrieben mit bis zu 50 Wahlberechtigten ist ein
vereinfachtes Wahlverfahren vorgesehen. Das vereinfachte Wahlverfahren wird
grundsätzlich in zwei Stufen durchgeführt. In einer ersten Stufe wird der Wahlvor-
stand gewählt und werden die Wahlvorschläge vorgelegt. In einer zweiten Stufe –
nach einer Woche – wird der Betriebsrat in geheimer und unmittelbarer Wahl ge-
wählt. Wer nicht zur Wahlversammlung kommen kann, kann seine Stimme nach-
träglich durch Briefwahl abgeben. 

Zu der Wahlversammlung, auf der der Wahlvorstand gewählt wird, können in be-
triebsratslosen Betrieben drei Wahlberechtigte oder eine im Betrieb vertretene Ge-
werkschaft einladen. Dieses vereinfachte Wahlverfahren kann in Betrieben mit bis
zu 100 Wahlberechtigten angewendet werden, wenn der Wahlvorstand dies mit
dem Arbeitgeber vereinbart.

Das vereinfachte Wahlverfahren erfolgt nach dem Prinzip der Mehrheitswahl. D.h.,
von den Kandidatinnen und Kandidaten werden diejenigen gewählt, auf die die
meisten Stimmen entfallen. Im Übrigen erfolgt die Betriebsratswahl grundsätzlich
nach dem Prinzip der Verhältniswahl. Hier besteht für die Wählerinnen und Wäh-
ler die Möglichkeit, sich zwischen mehreren Vorschlagslisten zu entscheiden. Auf
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diese Vorschlagslisten gelangen die Kandidatinnen und Kandidaten durch Wahl-
vorschläge der wahlberechtigten Arbeitnehmer oder der im Betrieb vertretenen
Gewerkschaften. Wahlvorschläge der Arbeitnehmer müssen von einem Zwanzigs-
tel der Wahlberechtigten, mindestens aber von Dreien, unterzeichnet sein. In Be-
trieben mit in der Regel bis zu 20 Wahlberechtigten genügen die Unterschriften
von zwei Wahlberechtigten. In jedem Fall reicht es, wenn 50 Wahlberechtigte
durch ihre Unterschrift den Wahlvorschlag stützen. 

Die Wahl des Betriebsrats ist ein wesentliches Element der Betriebsverfassung. Des-
halb hat der Gesetzgeber auch für einen umfassenden Schutz der Betriebsratswahl
gesorgt. So wird die Behinderung oder unzulässige Beeinflussung der Wahl unter
Strafe gestellt. Ein Verstoß gegen Wahlvorschriften kann zur Anfechtung der Wahl
vor dem Arbeitsgericht führen. Wird die Wahl für ungültig erklärt, muss eine neue
angesetzt werden. Sämtliche mit dem Wahlvorgang verbundenen Kosten trägt der
Arbeitgeber. Die Wahlordnungen zum Betriebsverfassungsgesetz finden Sie im In-
ternet unter www.bmas.de.

Zusammensetzung und Arbeitsweise des Betriebsrats

Die Größe des Betriebsrats hängt von den regelmäßig beschäftigten wahlberechtig-
ten Arbeitnehmern ab

5 – 20 Arbeitnehmer eine Person
21 – 50 Arbeitnehmer 3 Mitglieder
51 – 100 Arbeitnehmer 5 Mitglieder
101 – 200 Arbeitnehmer 7 Mitglieder
201 – 400 Arbeitnehmer 9 Mitglieder
401 – 700 Arbeitnehmer 11 Mitglieder
701 – 1000 Arbeitnehmer 13 Mitglieder
1001 – 1500 Arbeitnehmer 15 Mitglieder
1501 – 2000 Arbeitnehmer 17 Mitglieder
2001 – 2500 Arbeitnehmer 19 Mitglieder
2501 – 3000 Arbeitnehmer 21 Mitglieder
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3001 – 3500 Arbeitnehmer 23 Mitglieder
3501 – 4000 Arbeitnehmer 25 Mitglieder
4001 – 4500 Arbeitnehmer 27 Mitglieder
4501 – 5000 Arbeitnehmer 29 Mitglieder
5001 – 6000 Arbeitnehmer 31 Mitglieder
6001 – 7000 Arbeitnehmer 33 Mitglieder
7001 – 9000 Arbeitnehmer 35 Mitglieder

Da nach er höht sich die Zahl der Be triebs rats mit glie der um zwei für je ange fan ge ne
wei te re 3000 Ar beit neh mer. Damit ein mög lichst brei tes Spekt rum an In te res sen
und Mei nun gen in ner halb des Be triebs rats ab ge deckt wird, sol len Ar beit neh mer
der ein zel nen Or ga ni sa ti ons be rei che und der ver schie de nen Be schäf ti gungs ar ten
in ihm ver tre ten sein. In Be trie ben, die einen Be triebs rat mit min des tens drei Mit -
glie dern haben, muss das Ge schlecht, wel ches in der Be leg schaft in der Min der heit
ist, min des tens ent spre chend sei nem zah len mä ßi gen Ver hält nis in der Be leg schaft
im Be triebs rat ver tre ten sein. Hat der Be triebs rat drei oder mehr Mit glie der, muss
aus sei nen Rei hen ein Vor sit zen der und ein Stell ver tre ter ge wählt wer den. Die oder
der Vor sit zen de (be zie hungs wei se die Stell ver tre te rin oder der Stell ver tre ter) ver -
tritt den Be triebs rat im Rah men der von die sem ge fass ten Be schlüs se. Die Auf ga ben
des Be triebs ratsvor sit zen den rei chen von der Füh rung der lau fen den Ge schäf te 
zu meist bei klei ne ren Be triebs rä ten) über die Ein be ru fung und Lei tung der Be -
triebs ratssit zun gen ein schließ lich Fest le gung der Ta ges ord nung bis zur Lei tung 
der Be triebs ver samm lun gen und der Teil nah me an der Ar beit der Ju gend- und Aus -
zu bil den den ver tre tung. Der Be triebs rat ist nur als Organ in sei ner Ge samt heit
hand lungs fä hig. Das heißt, er trifft seine Ent schei dun gen nur auf grund in einer 
Sit zung mehr heit lich ge fass ter Be schlüs se. Ein ein zel nes Be triebs rats mit glied kann
nur dann im Namen des Be triebs rats spre chen, wenn es dazu aus drück lich er mäch -
tigt wurde. Für die Mit glie der des Be triebs rats be steht ein spe zi el ler Kün di gungs -
schutz, au ßer dem dür fen sie wegen ihrer Ar beit weder be nach tei ligt noch be güns -
tigt wer den. Wenn ein Be triebs rat neun oder mehr Mit glie der hat, so ist er
ver pflich tet, einen Be triebs aus schuss zu bil den, der die lau fen den Ge schäf te des 
Be triebs rats führt; dies ist in Be trie ben mit mehr als 200 Ar beit neh mern der Fall.
Die sem kann der Be triebs rat mit der Mehr heit der Stim men sei ner Mit glie der Auf -
ga ben zur selb stän di gen Er le di gung über tra gen. Die Über tra gung muss schrift lich
er fol gen.
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Neben dem Be triebs aus schuss kann der Be triebs rat in Be trie ben mit mehr als 100
Ar beit neh mern wei te re Aus schüs se bil den. Damit wird den zahl rei chen Auf ga ben -
fel dern vor allem in Groß un ter neh men Rech nung ge tra gen, mit denen ein ein zel -
ner Aus schuss über for dert wäre.

Die Bil dung eines Wirt schafts aus schus ses in Un ter neh men mit mehr als 100 stän dig
be schäf tig ten Ar beit neh mern ist zwin gend vor ge schrie ben. Er setzt sich aus min -
des tens drei, höchs tens sie ben Mit glie dern zu sam men, die dem Un ter neh men an -
ge hö ren und von denen min des tens eines Be triebs rats mit glied sein muss. Auch 
lei ten de An ge stell te kön nen ihm an ge hö ren. Die Mit glie der wer den vom Be triebs -
rat oder, so fern ein Ge samt be triebs rat be steht, von die sem be stellt. Der Wirt schafts -
aus schuss ver fügt über weit rei chen de In for ma ti ons- und Be ra tungs rech te in 
wirt schaft li chen und fi nan zi el len An ge le gen hei ten des Un ter neh mens, etwa bei
Pro duk ti ons- und Ab satz zah len, In ves ti ti ons pro gram men oder Ra tio na li sie rungs -
vor ha ben. 

An den ein mal mo nat lich statt fin den den Be ra tun gen und dem In for ma ti ons aus -
tausch muss auch die Un ter neh me rin bzw. der Un ter neh mer oder ihre/seine Ver tre -
tung teil neh men. Der Wirt schafts aus schuss in for miert den Be triebs rat de tail liert
über seine Ar beit. Neben die sen Aus schüs sen, deren Mit glie der aus schließ lich vom
Be triebs rat be nannt wer den, be steht auch die Mög lich keit, pa ri tä ti sche Aus schüs se
mit Mit glie dern des Be triebs rats und Ver tre tern des Ar beit ge bers zu bil den. Ein 
Bei spiel hier für ist die Bil dung einer Ak kord kom mis si on.

Eine wirk sa me Be triebs rats ar beit ist in grö ße ren Un ter neh men, die meh re re Be trie -
be haben (und damit evtl. meh re re Be triebs rä te), nur durch die Bil dung eines 
Ge samt be triebs rats mög lich, in den alle Be triebs rä te Ver tre ter ent sen den. Die 
Bil dung eines Ge samt be triebs ra tes ist bei  Vor lie gen der ge setz li chen Vor aus set-
zun gen zwin gend.

In Kon zer nen, denen meh re re Un ter neh men mit Ge samt be triebs rä ten  an ge hö ren,
kann ein Kon zern be triebs rat ge bil det wer den. Ge samt- oder Kon zern be triebs rat
sind zu stän dig für Auf ga ben, die das Ge samt un ter neh men, meh re re Be trie be oder
den Kon zern bzw. ein zel ne Kon zern un ter neh men be tref fen. Die Auf ga ben, die der
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ein zel ne Be triebs rat (Ge samt be triebs rat) wahr neh men kann, wer den vom Zu stän -
dig keits be reich des Ge samt- oder Kon zern be triebs rats nicht be rührt. Sie sind also
den ein zel nen Be triebs rä ten (Ge samt be triebs rä ten) nicht über ge ord net, son dern
haben ei ge ne Auf ga ben be rei che. Im Rah men ihrer Zu stän dig keit kön nen Ge samt -
be triebs rat und Kon zern be triebs rat auch be triebs rats lo se Be trie be oder Un ter neh -
men mit ver tre ten. Der Be triebs rat (Ge samt be triebs rat) kann den Ge samt be triebs rat
(Kon zern be triebs rat) mit der Mehr heit der Stim men sei ner Mit glie der be auf tra gen,
eine An ge le gen heit für ihn zu be han deln.

In Be trie ben, die min des tens fünf ju gend li che Ar beit neh mer oder Auszubil den de
be schäf ti gen, wer den Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tun gen ge wählt, um auch
jun gen Ar beit neh mern, die noch keine 18 Jahre alt sind, und Aus zu bil den den, die
noch nicht älter als 25 Jahre sind, die Mög lich keit einer ak ti ven Be tei li gung am 
Be triebs ge sche hen zu geben. Deren Größe rich tet sich nach der Zahl der im Be trieb
be schäf tig ten Ju gend li chen und Aus zu bil den den.

Die Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tun gen set zen sich für die be son de ren 
In te res sen der jun gen Ar beit neh mer und Aus zu bil den den ein. Sie sind kein ei gen -
stän di ges Organ der Be triebs ver fas sung. Viel mehr un ter stüt zen sie den Be triebs rat,
der die ein heit li che In te res sen ver tre tung aller Ar beit neh mer ist. Die Ju gend- und
Aus zu bil den den ver tre tun gen haben in ner halb des Be triebs rats al ler dings ein Teil -
nah me- und Stimm recht bei The men, die junge Be schäf tig te und Aus zu bil den de
be tref fen.

Vor allem in Fra gen der Be rufs bil dung und der Über wa chung der Ein hal tung von
Schutz vor schrif ten, die für Ju gend li che und Aus zu bil den de gel ten, lie gen ihre Auf -
ga ben. Ana log der Re ge lun gen für einen Ge samt be triebs rat ist auch eine Ge samt-
Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tung zu bil den. Be ste hen in einem Kon zern
meh re re Ge samt-Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tun gen kann eine Kon zern-
Ju gend- und Aus zu bil den den ver tre tung ge bil det wer den.
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Die Aufgaben des Betriebsrats

Eine der wich ti gen Auf ga ben des Be triebs rats ist es, da rü ber zu wa chen, dass die 
zu guns ten von Ar beit neh mern er las se nen Ge set ze, Ver ord nun gen, Un fall ver hü -
tungs vor schrif ten, Ta rif ver trä ge und Be triebs ver ein ba run gen ein ge hal ten wer den.
Au ßer dem hat er die In te res sen der Be schäf tig ten ge gen über dem Ar beit ge ber zu
ver tre ten, An re gun gen aus der Be leg schaft zu prü fen und an den Ar beit ge ber 
wei ter zu lei ten. 

Wei te re Aufgaben sind:

die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern
sowie der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit

die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern

die Förderung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Um-
weltschutzes
die Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter und anderer besonders
schutzbedürftiger Personen

die Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer

die Förderung der Integration ausländischer Arbeitnehmer, sowie Maßnahmen
zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu bean-
tragen.

Der Betriebsrat hat ebenfalls darauf zu achten, dass alle Arbeitnehmer nach den
Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede
unterschiedliche Behandlung wegen Abstammung, Religion, Nationalität, 
Herkunft, politischer oder gewerkschaftlicher Betätigung bzw. Einstellung sowie
wegen des Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.
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Die Rechte des Betriebsrats

Der Betriebsrat besitzt eine ganze Reihe von Beteiligungsrechten, die er in seiner
Arbeit im Betrieb einsetzen und auch durchsetzen kann. Sie unterscheiden sich in
ihrer Wirkung nach Mitwirkungsrechten (Informations-, Vorschlags-, Anhörungs-,
Beratungsrechte) sowie Mitbestimmungsrechten (Initiativ- und Zustimmungsver-
weigerungsrechte).

Das Informationsrecht gewährleistet die frühzeitige Information über Pläne des
Arbeitgebers und ermöglicht so dem Betriebsrat erst, weitere Rechte geltend zu
machen. Deshalb ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Betriebsrat umfassend und
rechtzeitig zu informieren. Allerdings ergibt sich daraus für ihn keine Beratungs-
pflicht.  

Die Vorschlags-, Anhörungs- und Beratungsrechte sind in ihrer Wirkung gegen-
über dem Arbeitgeber weit reichender, doch auch hier gibt es Abstufungen. Ledig-
lich zur Kenntnis nehmen und prüfen muss der Arbeitgeber Vorschläge des 
Betriebsrats. Dieses  Vorschlagsrecht kann der Betriebsrat außerdem nur in einer
Reihe von Fällen geltend machen. Zum Beispiel bei der Personalplanung, bei der
Förderung der Berufsbildung oder der Teilnahme von Beschäftigten an beruflicher
Weiterbildung.

Anhörungsrechte dagegen können Entscheidungen des Arbeitgebers blockieren,
wenn dieser die Meinung des Betriebsrats zuvor nicht einholt. Der Betriebsrat erhält
so die Möglichkeit, auf Entscheidungen des Arbeitgebers einzuwirken. So ist etwa
die Kündigung von Arbeitnehmern ohne vorherige Anhörung des Betriebsrats 
unwirksam.

In den Fällen, wo Beratungsrechte vorgesehen sind, muss der Arbeitgeber von sich
aus die Meinung des Betriebsrats einholen und mit diesem über die Sache dis -
kutieren. Beratungsrechte hat der Betriebsrat zum Beispiel hinsichtlich der Arbeits-
platzgestaltung, der Personalplanung, in Fragen der Berufsbildung, vor geplanten
Betriebsänderungen und bei der Einführung neuer Techniken im Betrieb. Vor -
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schläge des Betriebsrats zur Beschäftigungssicherung hat der Arbeitgeber mit dem 
Betriebsrat zu beraten und, hält er sie für ungeeignet, dies in Betrieben mit mehr als
100 Beschäftigten schriftlich zu begründen.

Gleichberechtigt mitreden und mitentscheiden kann der Betriebsrat nur durch 
Mitbestimmungsrechte. Doch auch hier gibt es Abstufungen hinsichtlich ihrer 
Wirkung:

Bei der vollen Mitbestimmung bedürfen die Entscheidungen des Arbeitgebers der
Zustimmung des Betriebsrats. Sie liegt allein in seinem Ermessen und kann nicht
gerichtlich ersetzt werden. Der Arbeitgeber kann hier also nicht allein entscheiden,
sondern ist von der Zustimmung des Betriebsrats abhängig. Mitbestimmungsrechte
hat der Betriebsrat vor allem im sozialen Bereich, zum Beispiel bei Fragen der Ord-
nung des Betriebs, der Lage der täglichen Arbeitszeit, der Einführung und Anwen-
dung technischer Kontrollgeräte, der Aufstellung des Urlaubsplans, den Grundsät-
zen über die Durchführung der Gruppenarbeit sowie der Ausgestaltung und
Verwaltung von Sozialeinrichtungen. Im personellen Bereich beschränken sich
diese Rechte auf die Ausgestaltung der Personalfragebögen, Formulararbeitsver-
träge, Beurteilungsgrundsätze und personelle Auswahlrichtlinien.
Hat der Arbeitgeber Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu führen, dass
sich die Tätigkeit der betroffenen Beschäftigten ändert und ihre beruflichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr ausreichen, so hat
der Betriebsrat bei der Einführung von Maßnahmen der betrieblichen Berufsbil-
dung mitzubestimmen.

Die Aufstellung von Sozialplänen bei Betriebsänderungen unterliegt der vollen 
Mitbestimmung, denn auch in diesem Fall stehen die sozialen Belange der Beschäf-
tigten im Vordergrund. Doch nicht nur Reaktion, sondern auch Aktion macht den
Betriebsrat zum wirklich gleichberechtigten Partner des Arbeitgebers. Mit den Ini-
tiativrechten kann der Betriebsrat von sich aus Entscheidungen herbeiführen und
auch durchsetzen.
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Vor allem in sozialen Angelegenheiten, beim Ausgleich nachteiliger Arbeitsplatz-
veränderungen, bei der Aufstellung von personellen Auswahlrichtlinien in größe-
ren Betrieben sowie bei der Aufstellung eines Sozialplans greifen die Initiativrechte
des Betriebsrats.

Eine wirkliche Gleichberechtigung des Betriebsrats ist bei den Zustimmungsverwei-
gerungsrechten nur insoweit gegeben, als der Betriebsrat Entscheidungen des 
Arbeitgebers blockieren kann. Bei Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung
oder Versetzung eines Beschäftigten kann der Arbeitgeber, wenn der Betriebsrat
seine Zustimmung zu dieser personellen Maßnahme verweigert, gezwungen sein,
seine Entscheidung vor dem Arbeitsgericht durchsetzen zu müssen.

Auch das Widerspruchsrecht des Betriebsrats gegen eine ordentliche Kündigung
einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers zielt in diese Richtung. Die Ent-
scheidung des Arbeitgebers bleibt zwar bestehen, die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer kann gegen die Kündigung jedoch Klage beim Arbeitsgericht erheben.
Wenn zugleich der Betriebsrat der Kündigung widersprochen hat, muss der Arbeit-
geber die Gekündigte oder den Gekündigten bis zum rechtskräftigen Abschluss des
Gerichtsverfahrens zu unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen.
Von der Pflicht zur Weiterbeschäftigung kann der Arbeitgeber auf seinen Antrag
hin, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nur durch Entscheidung des 
Gerichts entbunden werden.

Zudem hat der Wirtschaftsausschuss – er ist in Unternehmen mit in der Regel mehr
als einhundert ständig beschäftigten Arbeitnehmern einzurichten –  die Aufgabe,
wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den
Betriebsrat zu informieren. Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten zählen bei-
spielsweise die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens, Rationa -
lisierungsvorhaben und die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der
Erwerb der Kontrolle verbunden ist.

Zur Verbesserung des Schutzes der Belegschaften bei Übernahmen wurden mit
Wirkung ab August 2008 die Informationsrechte des Wirtschaftsausschusses bzw.
des Betriebsrats konkretisiert.  Klargestellt wurde, dass Wirtschaftsausschuss bzw.
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Betriebsrat auch über eine geplante Übernahme des Unternehmens frühzeitig zu
informieren sind, wenn damit der Erwerb der Kontrolle über das Unternehmen
 verbunden ist. Zu den hierbei vorzulegenden Unterlagen gehören insbesondere
 Angaben über den oder die potentiellen Erwerber und deren Absichten im Hin-
blick auf die künftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die sich daraus
 ergebenden Auswirkungen auf die Arbeitnehmer.

Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber

»Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten … vertrauensvoll … und zum Wohle der Ar-
beitnehmer und des Betriebs zusammen.« So heißt es im Gesetz. Gemeint ist damit,
dass die Austragung von Konflikten nicht durch offene Auseinandersetzung erfol-
gen soll, sondern durch ständigen Dialog. Der Ausgleich der Interessen soll ehrlich
und offen geschehen, was nicht damit gleichzusetzen ist, dass die sozialen Gegen-
sätze verwischt werden. Auf beiden Seiten muss aber der Wille zur Einigung beste-
hen. 

An diesem Grundsatz, der die gesamte Betriebsverfassung bestimmt, müssen sich
Arbeitgeber und Betriebsrat bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten 
orientieren. 

Um eine effektive Zusammenarbeit der Betriebsparteien zu gewährleisten, muss
die Arbeitnehmervertretung auf der Ebene im Unternehmen präsent sein, auf der
Entscheidungen fallen. Dies erfordert, dass die Möglichkeit besteht, auf die vielfälti-
gen modernen Unternehmensstrukturen zu reagieren. 

Diese Möglichkeit eröffnet das Betriebsverfassungsgesetz den Tarifvertragsparteien.
Die Strukturen der Arbeitnehmervertretung können den Unternehmensstrukturen
angepasst werden. So ist zum Beispiel die Einrichtung von Sparten- und Regional-
betriebsräten sowie von zusätzlichen betriebsverfassungsrechtlichen Gremien
möglich, die der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit von Arbeit-
nehmervertretungen oder der Erleichterung der Zusammenarbeit mit dem Arbeit-
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geber dienen. In Ausnahmefällen, außerhalb des Geltungsbereichs von Tarifver-
trägen, können solche Vereinbarungen in begrenztem Umfang von den Betriebs-
partnern durch Betriebsvereinbarung getroffen werden.

Die Betriebsvereinbarung

Die Betriebsvereinbarung ist das wichtigste Regelungsinstrument innerhalb der 
Betriebsverfassung. Sie wird schriftlich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat ab -
geschlossen und dient in erster Linie der Umsetzung der Mitbestimmungsrechte.

Neben diesen erzwingbaren gibt es freiwillige Betriebsvereinbarungen. Darin 
können Betriebsrat und Arbeitgeber alle sozialen Fragen, die auch in einem Tarif-
vertrag geregelt werden könnten, aufgreifen. So können über die gesetzlichen 
Unfallverhütungsvorschriften hinausgehende Vereinbarungen zum Arbeitsschutz
getroffen, Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes vereinbart, Sozialleistun-
gen wie Gratifikationen, Beihilfen oder Ruhegelder festgelegt, die Vermögensbil-
dung gefördert und Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitnehmer
sowie zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb gere-
gelt werden. Allerdings gibt es keinen durchsetzbaren Anspruch auf den Abschluss
freiwilliger Betriebsvereinbarungen.

Die Einigungsstelle

Können sich Betriebsrat und Arbeitgeber in mitbestimmungspflichtigen Angele-
genheiten nicht einigen, so hat jeder von ihnen zur Durchsetzung seiner Rechte die
Möglichkeit, die betriebliche Einigungsstelle anzurufen. Denn es erscheint sinnvoll,
Konflikte dort zu lösen, wo sie entstanden sind: im Betrieb, und zwar durch betriebs-
nahe Personen.

Die Einigungsstelle ist eine Institution, die üblicherweise im Bedarfsfall gebildet
wird und sich paritätisch aus Vertretern des Betriebsrats und des Arbeitgebers zu-
sammensetzt. Hinzu kommt ein unparteiischer Vorsitzender, der, falls sich die 
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beiden Parteien nicht auf eine Person einigen können, vom Arbeitsgericht bestellt
wird. Die Einigungsstelle entscheidet mit Stimmenmehrheit. In Mitbestimmungs-
angelegenheiten ersetzt ihr Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat. Ansonsten wird die Entscheidung für alle verbindlich, wenn beide Partei-
enschon im Vorfeld erklärt haben, dass sie sich dem Spruch der Einigungsstelle
unterwerfen oder wenn sie ihn nachträglich annehmen.

Die Vertretung der leitenden Angestellten – Das Sprecher-
ausschussgesetz

Das Betriebsverfassungsrecht klammert leitende Angestellte aus. Gesetz und Recht-
sprechung definieren sie als Personen, die der Sphäre der Unternehmensleitung 
zuzuordnen sind, also unternehmens- oder betriebsleitende Aufgaben wahrneh-
men und im wesentlichen frei von Weisungen handeln. Um auch den leitenden 
Angestellten eine eigene Interessenvertretung zu gewähren, wurde das Gesetz über
Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten verabschiedet. Danach wählt dieser
Personenkreis aus seiner Mitte einen Sprecherausschuss, wenn mindestens zehn 
leitende Angestellte regelmäßig im Betrieb  beschäftigt sind. Das Wahlverfahren
ähnelt den Wahlen zum Betriebsrat. Ähnlich wie im Betriebsverfassungsgesetz ist
nach dem Sprecherausschussgesetz ein Gesamtsprecherausschuss zu bilden, wenn
in einem Unternehmen mehrere Sprecherausschüsse bestehen. Es kann auch ein
Konzernsprecherausschuss gebildet werden. Der Sprecherausschuss arbeitet unab-
hängig vom Betriebsrat, beeinflusst dessen Arbeit nicht. Er hat ausschließlich Infor-
mations- und Beratungsrechte.

Die Wahlordnung zum Sprecherausschussgesetz finden Sie im Internet unter
www.bmas.de.
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Unternehmensmitbestimmung gibt es in Kapitalgesellschaften z.B. in Aktiengesell-
schaften oder GmbHs. Die Mitbestimmung gibt den Beschäftigten Einfluss auf die unter-
schiedlichen Entscheidungen.

Beispiel Aktiengesellschaft

Nach dem Aktiengesetz müssen Aktiengesellschaften drei Organe haben (Haupt-
versammlung, Vorstand und Aufsichtsrat), denen unterschiedliche Rechte und
Pflichten zustehen.

Als Versammlung der Aktionäre findet die Hauptversammlung einmal jährlich
statt. Das Stimmrecht wird nach Aktienbesitz, nicht nach der Zahl der anwesenden
Personen, ausgeübt. Zuständig ist die Hauptversammlung für:

Kapitalerhöhung und -herabsetzung

Umwandlung, Verschmelzung oder Auflösung

Satzungsgestaltung

Änderung des Gesellschaftszwecks

Verwendung des Jahresgewinns

Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre

Bestellung des Abschlußprüfers.

Die Hauptversammlung der Aktionäre hat keine rechtliche Möglichkeit, in die lau-
fende Geschäftsführung einzugreifen.

Mitbestimmung im Unternehmen
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Die wichtigste Funktion des Aufsichtsrats besteht in der Überwachung des Vor-
stands. Zu den gesetzlichen Aufgaben des Aufsichtsrats gehören unter anderem die
Feststellung des Jahresabschlusses gemeinsam mit dem Vorstand, die Mitentschei-
dung in Angelegenheiten, die er oder die Satzung seiner Zustimmung unterworfen
hat, etwa über Rationalisierungsmaßnahmen oder Betriebsstilllegungen, die Be-
stellung oder die Abberufung der Vorstandsmitglieder. Zur Erfüllung seiner Aufga-
ben hat der Aufsichtsrat umfassende Informationsrechte. Das Gesetz schreibt für
börsennotierte vier und für nicht börsennotierte Aktiengesellschaften mindestes
zwei Aufsichtsratssitzungen im Jahr vor.

Der Vorstand führt die Geschäfte in eigener Verantwortung. Daraus und wegen der
Beherrschung des Verwaltungsapparats, der ihm unterstellt ist, erwächst seine star-
ke Stellung. Im Vorstand werden die Funktionen aufgeteilt, so dass jedes Vorstands-
mitglied für einen bestimmten Aufgaben sbereich, etwa den kaufmännischen, tech-
nischen, finanziellen oder sozialen oder für eine bestimmte Produktgruppe oder
Region zuständig ist. Unabhängig davon ist jedes Vorstandsmitglied jedoch auch
für die gesamte Unternehmenspolitik verantwortlich.

Beispiel GmbH 

Bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sieht die Sache im Gegensatz zur
Aktiengesellschaft anders aus.

Dort gehen die Zuständigkeiten der Anteilseignerversammlung (Gesellschafter-
versammlung) deutlich über die der Aktiengesellschaft hinaus. Letztlich kann sie
die Unternehmenspolitik bestimmen, da sie direkte Weisungen an die Geschäfts-
führung erteilen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Feststellung des Jahres-
abschlusses. Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung obliegt dies allein der
Gesellschafterversammlung. Allerdings  hat auch in der GmbH, wenn sie unter das
Mitbestimmungsgesetz oder die Montan-Mitbestimmung fällt, der Aufsichtsrat das
wichtige Recht der Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer. Außerdem
kann er auch bestimmte Geschäfte von seiner Zustimmung abhängig machen.



Mitbestimmung – Der rechtliche Rahmen 47

Damit Un ter neh men nicht nur im In te res se der An teils eig ner ge führt wer den, kön nen
Be schäf tig te ihre In te res sen im Auf sichts rat ver tre ten.

För der li che Zu sam men ar beit

Wel che Form der Ar beit neh mer-Mit be stim mung auf ein be stimm tes Un ter neh men
an zu wen den ist, hängt ins be son de re von drei Kri te ri en ab: Rechts form des Un ter -
neh mens, Un ter neh mens grö ße und Wirt schafts be reich. 

Je nach ge setz li cher Grund la ge ist der Grad des Ar beit neh mer ein flus ses  un ter -
schied lich.

Aber: Gleich, ob Ar beit neh mer- oder An teils eig ner ver tre ter – alle Aufsichts rats -
mit glie der haben die glei chen Rech te und Pflich ten. Sie sind nicht an Auf trä ge oder
Wei sun gen ge bun den, haben glei ches Recht auf In for ma ti on und Mit wir kung. Die
Auf sichts rats mit glie der, die Be schäf tig te des Un ter neh mens sind, dür fen wegen
ihrer Tä tig keit nicht be nach tei ligt wer den.

Mon tan-Mit be stim mung

Das Mon tan-Mit be stim mungs ge setz von 1951 er mög licht die pa ri tä ti sche Mit be -
stim mung in den Auf sichts rä ten von Un ter neh men des Berg baus und der Eisen-
und Stahl er zeu gen den In dust rie, wenn sie als Ak ti en ge sell schaft oder Ge sell schaft
mit be schränk ter Haf tung ge führt wer den und in der Regel mehr als 1000 Be schäf -
tig te haben. Die Auf sichts rä te be ste hen meist aus 21 Mit glie dern. Bei klei ne ren 
Un ter neh men ge hö ren dem Auf sichts rat 11 oder 15 Mit glie der an. Bei einem 21-köp -
fi gen Auf sichts rat wer den je acht Mit glie der von An teils eig nern und Be schäf tig ten
be nannt. Zu jeder Seite kom men noch zwei »wei te re Mit glie der«, die weder Ge werk -
schafts- oder Ar beit ge ber ver tre ter noch Ar beit neh mer oder In ha ber grö ße rer 
Ak ti en pa ke te des Un ter neh mens sein dür fen.

Mitbestimmung – Der rechtliche Rahmen
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Von den acht Ar beit neh mer ver tre tern müs sen vier im Un ter neh men tätig sein. Vier
Ar beit neh mer ver tre ter und die »wei te ren Mit glie der« der Ar beit neh mer wer den
von den Spit zen or ga ni sa tio nen der im Be trieb ver tre te nen Ge werk schaf ten vor ge -
schla gen.

Ei ni gungs zwang be steht für die Wahl des so ge nann ten neut ra len Mit glieds des
Auf sichts rats. Des sen Stimm ver hal ten kann bei Be schlüs sen des Auf sichts rats die
ent schei den de Rolle zu kom men, wenn sich Ar beit neh mer und An teils eig ner nicht
ei ni gen kön nen.

Um die ser »Schieds rich ter funk ti on« ge recht zu wer den, muss das neut ra le Mit glied
nicht nur das Ver trau en bei der Sei ten be sit zen, son dern soll te auch über Er fah run -
gen in Wirt schaft oder Ver wal tung ver fü gen und als Per sön lich keit be son ders ge -
eig net sein, Mei nungs ver schie den hei ten aus zu glei chen. Kön nen sich beide Sei ten
nicht auf die Per son des neut ra len Mit glieds ei ni gen, setzt ein kom pli zier tes Ver fah -
ren ein, das bis zur Über prü fung vor den Ge rich ten reicht. Bis her ist die ses Ver mitt -
lungs ver fah ren al ler dings Theo rie ge blie ben.

Nach dem Mon tan-Mit be stim mungs ge setz wäh len die Be triebs rä te alle Ar beit -
neh mer ver tre ter sowie die wei te ren Mit glie der der Ar beit neh mer sei te aus und
schla gen sie der An teils eig ner ver samm lung vor. Auch die Kan di da tin nen und 
Kan di da ten, die von den Spit zen or ga ni sa tio nen der im Un ter neh men ver tre te nen
Ge werk schaf ten be nannt wer den, müs sen sich der Wahl durch den Be triebs rat stel -
len. Bei der Be stä ti gung durch die An teils eig ner ver samm lung han delt es sich al ler -
dings nur um eine for mel le Wahl, denn sie kann die Vor schlä ge nicht ab leh nen.

Dem Vor stand muss ein Ar beits di rek tor an ge hö ren. Er kann nicht gegen die Stim -
men mehr heit der Ar beit neh mer ver tre ter be ru fen wer den. Da raus folgt, dass der
Ar beits di rek tor in den Mon tan-Un ter neh men immer das be son de re Ver trau en der
Ar beit neh mer bank be sitzt.

Der Ar beits di rek tor ist Res sort chef des Per so nal- und So zi al we sens. Seine Auf ga be in
die ser Ma na ge ment funk ti on ist es, die auf tre ten den So zi al prob le me un mit tel bar in
die Un ter neh mens pla nung ein zu brin gen. Die So zi al pla nung tritt also gleich be -
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rech tigt neben die tech ni sche und kauf män ni sche Pla nung, was zur Folge hat, dass
eine so zia le Un ter neh mens po li tik nicht erst dann ein setzt, wenn sich Kauf leu te und
tech ni sche An ge stell te schon ent schie den haben.

Mit be stim mung nach dem Mon tan-Mit be stim mungs ge setz

Bei spiel: elf köp fi ger Auf sichts rat
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Das Mit be stim mungs er gän zungs ge setz von 1956 sieht eine leicht ab ge schwäch te
Form der Mon tan-Mit be stim mung für die Ober ge sell schaf ten von Mon tan-Kon zer -
nen (in Form einer Ak ti en ge sell schaft oder einer GmbH) vor, die selbst keine 
Mon tan un ter neh men sind.

Die Auf sichts rä te nach dem Mit be stim mungs er gän zungs ge setz be ste hen grund -
sätz lich aus 15 Mit glie dern. Von den sie ben Ar beit neh mer ver tre tern müs sen fünf
Be schäf tig te der Kon zern un ter neh men sein, zwei wer den von den Spit zen or ga ni sa -
tio nen der im Be trieb ver tre te nen Ge werk schaf ten vor ge schla gen. Für das neut ra le
Mit glied gel ten die glei chen Mo da li tä ten wie nach dem Mon tan-Mit be stim mungs -
ge setz.

Die Auf sichts rats wahl nach dem Mit be stim mungs er gän zungs ge setz ist der nach
dem Mit be stim mungs ge setz ver gleich bar. Al ler dings gibt es kein Auf sichts rats -
man dat für die lei ten den An ge stell ten. Auch nach dem Mitbe stim mungs er gän -
zungs ge setz muss dem Auf sichts rat ein Ar beits di rek tor an ge hö ren. Er hat die sel ben
Auf ga ben und Be fug nis se wie der Ar beitsdi rek tor nach dem Mon tan-Mit be stim -
mungs ge setz. Al ler dings kann er auch gegen die Stim men der Ar beit neh mer -
ver tre ter be ru fen wer den.

Die Wahl ord nung zum Mit be stim mungs er gäng zungs ge setz fin den Sie im In ter net
unter www.bmas.de.

Drit tel be tei li gungs ge setz

Das Drit tel be tei li gungs ge setz vom 18. Mai 2004 (Drit telbG), das das Be triebs ver fas -
sungs ge setz von 1952 ab ge löst hat, re gelt die Drit tel be tei li gung der Ar beit neh mer
in den Auf sichts rä ten von Ak ti en ge sell schaf ten, Kom man dit ge sell schaf ten auf 
Ak ti en, Ge sell schaf ten mit be schränk ter Haf tung, Ver si che rungs ver ei nen auf 
Ge gen sei tig keit sowie Ge nos senschaf ten, so fern diese Ge sell schaf ten in der Regel
mehr als 500 Ar beit neh mer be schäf ti gen. Die Drit tel be tei li gung gilt – wie bis her
nach dem Be triebs ver fas sungs ge setz 1952 – auch für Ak ti en ge sell schaf ten und
Kom man dit ge sell schaf ten auf Ak ti en mit we ni ger als 500 Ar beit neh mern, wenn sie
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vor dem 10. Au gust 1994 ein ge tra gen wor den und keine Fa mi li en ge sell schaf ten
sind. Mit Aus nah me des Ver si che rungs ver eins auf Ge gen sei tig keit fal len alle diese
Un ter neh men unter das Mit be stim mungs ge setz ´76, wenn sie re gel mä ßig mehr als
2000 Be schäf tig te haben.

Die Auf sichts rä te sind zu einem Drit tel mit Ver tre tern der Ar beit neh mer und zu
zwei Drit teln mit Ver tre tern der An teils eig ner be setzt. Die Größe des Auf sichts rats
hängt von der Sat zung ab, deren Ge stal tungs spiel raum sich nach den zu grun de 
lie gen den ge sell schafts recht li chen Nor men rich tet. Min des tens drei, höchs tens 21
Mit glie der ge hö ren ihm z. B. in einer Ak ti en ge sell schaft an (3, 6, 9, 12, 15, 18 oder 21).
Bei einem oder zwei Ar beit neh mer man da ten müs sen die Ar beit neh mer ver tre ter
dem Un ter neh men an ge hö ren. Ab drei Ar beit neh mer ver tre tern kön nen auch 
ex ter ne Per so nen, also z. B. Ver tre ter der Ge werk schaf ten, von den Ar beit neh mern
in den Auf sichts rat ge wählt wer den. Die Auf sichts rats mit glie der wer den von den
Be schäf tig ten in un mit tel ba rer Wahl ge wählt.

Die Wahl ord nung zum Drit tel be tei li gungs ge setz fin den Sie im In ter net unter
www.bmas.de.
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Be tei li gung nach dem Drit tel be tei li gungs ge setz

Bei spiel: ne un köp fi ger Auf sichts rat

Vor schlä ge dür fen die Be triebs rä te und ein Zehn tel oder 100 der Ar beit neh mer des
Un ter neh mens ma chen. Die Be stel lung eines Ar beits di rek tors ist nicht vor ge se hen.
Bei einer Ge sell schaft mit be schränk ter Haf tung blei ben im Üb ri gen Be stel lung und
Ab be ru fung der Ge schäfts füh rung Sache der An teils eig ner ver samm lung.

Mit be stim mungs ge setz

Das Ge setz sieht eine zah len mä ßig gleich star ke Be set zung der Auf sichtsräte durch
Ar beit neh mer- und An teils eig ner ver tre ter in Un ter neh men vor, die – al lein oder zu -
sam men mit ihren Kon zern töch tern – mehr als 2000 Be schäf tig te  be schäf ti gen. 
Da run ter fal len:
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Ak ti en ge sell schaf ten

Kom man dit ge sell schaf ten auf Ak ti en

Ge sell schaf ten mit be schränk ter Haf tung

Ge nos sen schaf ten.

Die Auf sichts rä te sind mit der glei chen An zahl von Ar beit neh mer- und An teils -
eig ner ver tre tern be setzt. Ihre Größe rich tet sich nach der Zahl der Be schäf tig ten im
Un ter neh men. Bei bis zu 10 000 Be schäf tig ten hat der Auf sichts rat zwölf Mit glie der
im Ver hält nis 6:6, bis 20 000 Be schäf tig ten ist das Ver hält nis 8:8, in Un ter neh men
mit mehr als 20 000 Be schäf tig ten sieht das Ge setz einen 20-köp fi gen Auf sichts rat
im Ver hält nis 10:10 vor.

Die Sat zung kann Auf sichts rä te mit 12 Mit glie dern auf 16 oder 20 be zie hungs wei se
mit 16 Mit glie dern auf 20 Mit glie der er wei tern. Eine Ver tre tung der Ge werk schaf -
ten ist vor ge se hen. Sie er hal ten zwei Sitze in einem 12- oder 16-köp fi gen Auf sichts -
rat, drei Sitze in einem 20-köp fi gen. Die üb ri gen Sitze der Ar beit neh mer (also je
nach Auf sichts rats grö ße vier, sechs oder sie ben) sind Be schäf tig ten des Un ter -
neh mens vor be hal ten. Den lei ten den An ge stell ten ist ein Sitz ga ran tiert. Der Auf -
sichts rat wählt aus sei ner Mitte den Vor sit zen den und einen Ver tre ter. Dafür sind
zwei Drit tel der Stim men nötig. Da keine der bei den Sei ten über diese Mehr heit 
ver fügt, ist für den zwei ten Wahl gang vor ge schrie ben, dass die An teils eig ner den
Auf sichts rat vor sit zen den und die Be schäf tig ten den Stell ver tre ter wäh len. In der
Pra xis hat das dazu ge führt, dass der Auf sichts rats vor sit zen de – auch bei Wahl im
ers ten Wahl gang – immer ein Ver tre ter der An teils eig ner ist. Bei Ab stim mun gen im
Auf sichts rat mit Stim men gleich heit hat der Auf sichts rats vor sit zen de eine zwei te
Stim me. Wird eine Ab stim mung wie der holt und dabei immer noch Stim men gleich -
heit fest ge stellt, kann der Auf sichts rats vor sit zen de von sei nem Dop pel stimm recht
Ge brauch ma chen. Die zwei te Stim me ist an die Per son ge bun den, kann also bei
Ver hin de rung nicht auf den Ver tre ter über tra gen wer den.
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Es gibt zwei Wahl prin zi pi en, die ab hän gig von der Un ter neh mens grö ße sind: In 
Un ter neh men mit bis zu 8000 Be schäf tig ten wird die Ur wahl (un mit tel ba re Wahl)
durch das Ge setz vor ge schrie ben, ab 8000 Be schäf tig ten er folgt die Wahl durch 
De le gier te. Ein Wech sel des Wahl prin zips kann von der Mehr heit der Be leg schaft
be schlos sen wer den. An die ser Ab stim mung müs sen sich min des tens die Hälf te der
Wahl be rech tig ten be tei li gen. Der An trag kann nur mit der Mehr heit der ab ge ge be -
nen Stim men an ge nom men wer den.

Bei der Ur wahl wäh len alle Be schäf tig ten die Ar beit neh mer ver tre ter in den Auf -
sichts rat. Wahl vor schlä ge müs sen für die lei ten den An ge stell ten und die üb ri gen
Ar beit neh mer ge trennt ein ge reicht wer den. Der Wahl vor schlag für den Sitz der 
lei ten den An ge stell ten muss zwei Kan di da ten ent hal ten. Sie wer den in einer Vor ab -
stim mung auf grund ei ge ner Vor schlä ge von den lei ten den An ge stell ten ge wählt.
Wahl vor schlä ge für die üb ri gen Ar beit neh mer sind von einem Fünf tel oder 100 
die ser wahl be rech tig ten Ar beit neh mer zu stüt zen. Zur Wahl der Ver tre ter der Ge -
werk schaf ten kön nen nur die im Be trieb ver tre te nen Ge werk schaf ten Vor schlä ge
ma chen.

Bei Ur wahl sieht das Ge setz drei Wahl gän ge vor:

Alle wahl be rech tig ten Ar beit neh mer und Ar beit neh me rin nen wäh len ge mein sam

die Ver tre ter für die Sitze der Ge werk schaf ten,

den Ver tre ter der lei ten den An ge stell ten,

die Ver tre ter der üb ri gen Ar beit neh mer.
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Be tei li gung nach dem Mit be stim mungs ge setz

Bei spiel: Un ter neh men mit mehr als 20 000 Ar beit neh mern

Wird durch De le gier te ge wählt, so muss zu nächst deren Ge samt zahl er mit telt wer -
den. Die Ge samt zahl wird ent spre chend dem zah len mä ßi gen Ver hält nis zwi schen
lei ten den An ge stell ten und üb ri gen Be schäf tig ten auf ge teilt. Die Wahl vor schlä ge
für die De le gier ten der lei ten den An ge stell ten müs sen von einem Zwan zigs tel oder
50 der wahl be rech tig ten lei ten den An ge stell ten, die Wahl vor schlä ge für die De le -
gier ten der üb ri gen Ar beit neh mer müs sen von einem Zwan zigs tel oder 50 der
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wahl be rech tig ten üb ri gen Be schäf tig ten un ter zeich net sein. Alle Wahl be rech tig -
ten wäh len ge mein sam die De le gier ten der lei ten den An ge stell ten und der üb ri gen
Be schäf tig ten.

Die Auf sichts rats wahl durch De le gier te fin det in glei cher Weise wie die Ur wahl in
drei Wahl gän gen statt.

Die Mit glie der des Vor stands, auch der Ar beits di rek tor, wer den mit Zwei-Drit tel-
Mehr heit der an we sen den Auf sichts rats mit glie der ge wählt. Kann diese Mehr heit 
in der ers ten Ab stim mung nicht er reicht wer den, muss ein Ver mitt lungs aus schuss
ein ge schal tet wer den. Ihm ge hö ren der Auf sichts rats vor sit zen de und sein Ver tre ter
sowie ein wei te res Auf sichts rats mit glied jeder Seite an. Über den Vor schlag für das
wei te re Auf sichts rats mit glied ent schei det der Auf sichts rat dann mit ab so lu ter
Mehr heit. Wird auch diese nicht er zielt, so hat in einer drit ten Ab stim mung der 
Auf sichts rats vor sit zen de das Dop pel stimm recht.

Die ses Wahl ver fah ren be deu tet im Un ter schied zum Mon tan-Mit be stim mungs ge -
setz, dass der Ar beits di rek tor auch gegen den Wil len der Ar beit neh mer ver tre ter 
be ru fen wer den kann. Stel lung und Auf ga ben sind denen nach der Mon tan-Mit be -
stim mung ver gleich bar.

Die Wahl ord nung zum Mit be stim mungs ge setz fin den Sie im In ter net unter
www.bmas.de.
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Mitbestimmung verfassungskonform

Obwohl das erste Mitbestimmungsgesetz schon 1951 verabschiedet wurde, kam
eine vertiefte Diskussion über die Verfassungsmäßigkeit der Mitbestimmung erst in
der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf – und zwar im Zusammenhang mit der Gesetz-
gebung zum Mitbestimmungsgesetz ’76. Auch nachdem das Gesetz verabschiedet
war, verstummten die Diskussionen nicht. Neun Unternehmen und 29 Arbeitgeber-
vereinigungen legten 1977 Verfassungsbeschwerde ein. Sie waren im Wesentlichen
der Ansicht, dass das Mitbestimmungsgesetz ’76 

im Zusammenwirken mit dem Betriebsverfassungsgesetz zum Übergewicht der
Beschäftigten und damit zur »Überparität« führe, 

gegen die Eigentumsgarantie des Artikel 14 des Grundgesetzes verstoße, da das
Anteilseigentum sowohl in seiner mitgliedschaftsrechtlichen als auch in seiner
vermögensrechtlichen Substanz elementar betroffen werde,

Elemente eines Zwangszusammenschlusses von Anteilseignern und Arbeitneh-
mern enthalte und dadurch die Vereinigungsfreiheit verletzt werde,

die Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz verletze,

gegen die Koalitionsfreiheit (Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz) verstoße, da die 
Arbeitgeberverbände in die Abhängigkeit des sozialen Gegenspielers gebracht
würden, was die Funktionsunfähigkeit des Tarifvertragssystems zur Folge habe, 

eine Neugestaltung der Wirtschafts- und Arbeitsverfassung bewirke, was aber nur
durch ein verfassungsänderndes Gesetz zulässig wäre.

Nach zweijähriger Prüfung kam das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 
1. März 1979 zu dem Ergebnis, dass das Mitbestimmungsgesetz ’76 mit dem Grund-
gesetz vereinbar sei. Es wies die Verfassungsbeschwerden zurück.

Mitbestimmung und Verfassungsrecht
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Das Gericht betonte ausdrücklich, dass es sich nur mit den Vorschriften des Mitbe-
stimmungsgesetzes ’76 beschäftigt habe und nicht mit der Frage der Mitbestim-
mung insgesamt. Das Gericht beschnitt weder die Gestaltungsfreiheit des Gesetzge-
bers im Sinne der Beschwerdeführer noch blockierte es künftige gesetzgeberische
Aktivitäten auf dem Gebiet der Mitbestimmung verfassungsrechtlich. Im Gegenteil:
Es entwickelte seine bisherige Rechtsprechung zu Eigentum und Offenheit des
Grundgesetzes in Bezug auf die Wirtschaftsordnung fort.

So bekräftigte das Urteil, dass das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral sei und
keine bestimmte Wirtschaftsordnung festlege oder gewährleiste. Der Gesetzgeber
könne die Wirtschaftsordnung gestalten, wenn er die individuellen Freiheiten der
Bürgerinnen und Bürger respektiere.

Ausgangspunkt der Ausführungen zur Eigentumsgarantie war die Feststellung,
dass der Schutz des Eigentums unterschiedlich zu bewerten sei. Das Eigentum ge-
nieße dort einen besonders ausgeprägten Schutz, wo es als persönliches Eigentum
ein Element zur Sicherung der persönlichen Freiheit des Einzelnen sei.

Der Eigentumsschutz werde immer schwächer, je mehr das Eigentumsobjekt »in
einem sozialen Bezug und einer sozialen Funktion« stehe. Denn hier berühre seine
Nutzung Belange anderer. Einen weiten Spielraum räumte das Gericht dem Gesetz-
geber auch hinsichtlich der Gestaltung der Vereinigungsfreiheit ein.

In diesem Zusammenhang äußerte sich das Bundesverfassungsgericht auch zur 
kritisierten Anwesenheit von Gewerkschaftsvertretern im Aufsichtsrat. Nach 
Meinung des Gerichts liege dies im Interesse des Unternehmens, weil dadurch 
zusätzliche Qualifikationen in den Aufsichtsrat eingebracht würden und einem
möglichen Betriebsegoismus entgegengewirkt werden könne.

Zurückgewiesen wurde auch der Versuch, Mitbestimmung und Tarifautonomie 
gegeneinander auszuspielen. Sie schlössen sich nicht aus, sondern ergänzten sich.
Mit anderen Worten: Die Verfassungsrichter bestätigten dem Gesetzgeber einen
weiten Spielraum bei der Gestaltung der Mitbestimmung.
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Dies wurde auch in dem Urteil vom 2. März 1999 deutlich. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte über die Frage zu entscheiden, ob die im Mitbestimmungsergän-
zungsgesetz für die Mitbestimmung in Konzernobergesellschaften vorgesehenen
Kriterien mit der Verfassung vereinbar sind.

Lediglich die Anknüpfung an eine absolute Beschäftigtenzahl als Kriterium für den
befristeten Fortbestand der Montan-Mitbestimmung in Konzernobergesellschaften
erklärte das Gericht für verfassungswidrig und nichtig, da der Montan-Bezug nicht
hinreichend zum Ausdruck komme. Die bestehenden Wertschöpfungsquoten 
(25 Prozent) wurden vom Gericht dagegen nicht beanstandet. Darüber hinaus-
betonte das Gericht ausdrücklich die besondere Bedeutung der Mitbestimmung
und unterstrich erneut die Notwendigkeit, die Interessen der Beschäftigten neben
denen der Unternehmerschaft und Anteilseigner angemessen zu berücksichtigen.
Die Verfassungsmäßigkeit der Montan-Mitbestimmung an sich stand nie in Frage.

Diesem Urteil wurde durch das Zweite Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der 
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat vom 18. Mai 2004 mit der Änderung des
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Mitbestimmungsergänzungsgesetz Rechung getragen. Die 
Anzahl der Arbeitnehmer stellt nur dann einen ausreichenden Montan-Bezug her,
wenn wenigstens 20 Prozent aller Arbeitnehmer sämtlicher Konzernunternehmen
und abhängigen Unternehmen in Montanunternehmen beschäftigt sind.

Im Jahr 2004 hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der Verfassungsmäßigkeit
des im Mitbestimmungsgesetz geregelten Unterschriftenquorums für die Wahlvor-
schläge zur Delegiertenwahl auseinandergesetzt.

Es ist zu der Auffassung gelangt, dass § 12 Abs. 1 Mitbestimmungsgesetz mit dem
darin geregelten Unterschriftenquorum nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Das in dieser Vorschrift geregelte Quorum schränke die aus Art. 9 Abs. 3 des Grund-
gesetzes folgende Chancengleichheit der an Aufsichtsratswahlen beteiligten Koali-
tionen in unzulässiger Weise ein. Nach dem Beschluss vom 12. Oktober 2004 musste
der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2005 eine verfassungsgemäße Regelung tref-
fen.
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Mit der am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Änderung des Mitbestimmungsgesetzes
und des insofern gleichlautenden § 10 Abs. 1 des Montan-Mitbestimmungsergän-
zungsgesetzes ist das Unterschriftenquorum auf ein Zwanzigstel oder 50 der wahl-
berechtigten Arbeitnehmer abgesenkt worden. Dies entspricht der Regelung, wie
sie im Betriebsverfassungsgesetz für Wahlvorschläge der Arbeitnehmer zur Be-
triebsratswahl bereits vorgesehen ist. Für kleinere Gewerkschaften ist so die Chance
gestiegen, einen Delegiertensitz zu erhalten.
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Europa wächst wirtschaftlich zusammen. Angesichts zunehmender Unternehmens-
zusammenschlüsse und Betriebsstättenverlagerungen darf die Beteiligung der Arbeit-
nehmer (Unterrichtung, Anhörung, Mitbestimmung) nicht an den nationalen Grenzen
enden.

Gesetz über Europäische Betriebsräte (EBRG)

Die im September 1994 erlassene Richtlinie über Europäische Betriebsräte ist 2009
unter intensiver Einbeziehung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden
neugefasst worden. Neu sind unter anderem die Definitionen der Unterrichtung
und Anhörung, die sicherstellen, dass in länderübergreifenden Umstrukturierungs-
fällen der EBR rechtzeitig vor der Unternehmensentscheidung beteiligt wird. In den
Hauptteil der Richtlinie aufgenommen wurde die Zuständigkeit des EBR für länder-
übergreifende Themen. Dazu kommen z.B. die Klarstellung, dass der EBR die erfor-
derlichen Mittel erhalten muss, damit er die Belegschaft im Rahmen der Richtlinie
kollektiv vertreten kann, eine Neuverhandlungspflicht der EBR-Vereinbarung bei
wesentlichen Umstrukturierungen des Unternehmens oder der Unternehmens-
gruppe und die Gewährung erforderlicher Schulungen für EBR-Mitglieder. Die
 Änderungen sind am 5.6.2009 in Kraft getreten und bis 5.6.2011 in nationales Recht
umzusetzen. 

Unternehmensstrategien machen nicht mehr an nationalen Grenzen halt. Künftig
sollen deshalb auch Arbeitnehmer EU-weit agieren können. Ihre Mitwirkung soll
nicht länger an nationalen Grenzen enden. Eine angemessene Unterrichtung und
Anhörung soll künftig auch dann gewährleistet sein, wenn Beschäftigte von Ent-
scheidungen betroffen werden, die außerhalb des Mitgliedsstaats getroffen wer-
den, in dem sie beschäftigt sind. Das Europäische Betriebsrätegesetz gewährleistet
durch ein hohes Maß an Flexibilität eine praktikable und kostengünstige Ausgestal-
tung der grenzübergreifenden Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer. 

Künftig werden allein in Deutschland die Arbeitnehmervertreter von ca. 300 Unter-
nehmen und Unternehmensgruppen über die Angelegenheiten unterrichtet und
angehört, die sich grenzübergreifend auf die Interessen der Beschäftigten aus -

Mitbestimmung über die Grenzen hinaus
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wirken. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten des europäischen Binnenmarktes
 werden damit um die soziale Komponente der Mitwirkung ergänzt. Das Euro -
päische Betriebsrätegesetz dient dazu, in einem Zeitalter der Globalisierung eine
soziale Dimension zu sichern und bei den Beschäftigten zu einer höheren Akzep-
tanz des Europagedankens beizutragen.

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes über Europäische Betriebsräte

Ziel des Europäischen Betriebsräte-Gesetzes ist eine grenzübergreifende Unterrich-
tung und Anhörung der Beschäftigten in gemeinschaftsweit tätigen Unternehmen
und Konzernen, die in zwei oder mehr Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes tätig sind. Der Anwendungsbereich des
Gesetzes erstreckt sich auf solche Unternehmen und Konzerne sofern sie ihren Sitz
in Deutschland haben. 

Die Gesellschaften müssen in den Mitgliedsstaaten mindestens 1000 Arbeitnehmer
insgesamt und davon jeweils mindestens 150 Beschäftigte in zwei Mitgliedstaaten
beschäftigen. Das Europäische Betriebsrätegesetz ist eng an die EU-Richtlinie ange-
lehnt. Vorrang haben praxisnahe Verhandlungslösungen der unmittelbar Betroffe-
nen. Die Vereinbarung über eine grenzübergreifende Unterrichtung und Anhö-
rung ist zwischen der Unternehmens- oder Konzernleitung und einem besonderen
Verhandlungsgremium der Arbeitnehmer zu treffen. 

Die Verhandlungspartner können die Errichtung eines oder mehrerer – auch 
branchenbezogener – Europäischer Betriebsräte (EBR) vereinbaren. Anstelle eines
oder mehrerer zentraler Arbeitnehmervertretungsgremien kann auch ein dezen-
tral strukturiertes Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren, z.B. über örtliche 
Betriebs- oder Unternehmensleitungen vereinbart werden. Bei einem dezentralen
Verfahren ist den beteiligten Arbeitnehmervertretern das Recht einzuräumen, die
ihnen übermittelten Informationen gemeinsam zu beraten und ihre Vorschläge
oder Bedenken mit der zentralen Leitung zu erörtern. 
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Erst bei Nichtzustandekommen einer Vereinbarungslösung, wenn das Management
innerhalb von 6 Monaten nicht verhandelt, keine Verhandlungslösung innerhalb
von 3 Jahren zustande kommt oder beide Seiten vorzeitig das Scheitern der Ver-
handlungen erklären, ist ein Europäischer Betriebsrat kraft Gesetzes zu errichten.
Der Europäische Betriebsrat kraft Gesetzes  ist insbesondere in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten zuständig, sofern diese mindestens zwei Betriebe oder zwei 
Unternehmen in verschiedenen Mitgliedsstaaten betreffen oder sich dort grenz-
übergreifend auswirken. Der Europäische Betriebsrat kraft Gesetzes ist einmal in 
jedem Kalenderjahr über die Entwicklung der Geschäftslage und die Perspektiven
des gemeinschaftsweit tätigen Unternehmens oder Konzerns von der Unterneh-
mensleitung zu unterrichten und anzuhören. Hierzu zählen insbesondere die 
wirtschaftliche und finanzielle Lage, die Beschäftigungslage, Investitionen, 
Produktionsverlagerungen, Einschränkung oder Stilllegungen von Unternehmen,
Betrieben oder wesentlichen Betriebsteilen sowie Massenentlassungen. Über diese
turnusmäßige Unterrichtung hinaus ist der Europäische Betriebsrat bei außerge-
wöhnlichen Umständen (grenzübergreifende Produktionsverlagerung, Stilllegung
von Betrieben, Massenentlassungen) rechtzeitig zu unterrichten und auf Verlangen
anzuhören. 

Besteht der Europäische Betriebsrat aus mindestens neun Mitgliedern, so ist ein
dreiköpfiger Ausschuss zu bilden, der in diesen Fällen anstelle des Gesamtgremiums
zu beteiligen ist. Dabei sind jedoch auch diejenigenMitglieder des Europäischen 
Betriebsrats einzubeziehen, die für die Betriebe oder Unternehmen bestellt worden
sind, die unmittelbar von den geplanten Maßnahmen (außergewöhnlichen Um-
ständen) betroffen sind. 

Die Mitglieder des Europäischen Betriebsrates oder des Ausschusses haben den 
örtlichen Arbeitnehmervertretern oder den Belegschaften über die Unterrichtung
und Anhörung zu berichten, welche die Unternehmens- oder Konzernleitung ihnen
gegenüber vorgenommen hat. Die Regelungen des Europäischen Betriebsräte-
Gesetzes sind in denjenigen Unternehmen und Konzernen in Deutschland nicht 
anwendbar, in denen vor dem 22. September 1996 bereits eine Vereinbarung über
grenzübergreifende Unterrichtung und Anhörung abgeschlossen worden ist. Die
Vereinbarung gilt fort, wenn sie sich auf alle in den Mitgliedsstaaten beschäftigten
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Arbeitnehmer erstreckt und den Beschäftigten aus denjenigen Mitgliedsstaaten
eine angemessene Beteiligung an der Unterrichtung und Anhörung ermöglicht, 
in denen das Unternehmen oder der Konzern einen Betrieb hat.

Gesetz zur Einführung der Europäischen Gesellschaft (SEEG)

Durch das am 29. Dezember 2004 in Kraft getretene Gesetz zur Einführung der 
Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea, kurz: SE) sind zwei EU-Rechtsakte aus
dem Jahr 2001 – die Verordnung über das Statut der SE und die ergänzende Richt-
linie über die Beteiligung der Arbeitnehmer – in deutsches Recht übertragen wor-
den. Die Einführung der SE erleichtert auch deutschen, europaweit tätigen Unter-
nehmendie grenzüberschreitende Betätigung und stärkt deren internationale
Wettbewerbsfähigkeit. Mit der SE steht erstmals eine in wesentlichen Fragen ein-
heitliche europäische Rechtsform für Kapitalgesellschaften zur Verfügung. Sie 
ermöglicht Unternehmen eine Expansion und Neuordnung ihrer Struktur über
Ländergrenzen hinweg, ohne die kostspieligen und zeitaufwändigen Formalitäten
beachten zu müssen, die bislang mit der Gründung von Tochtergesellschaften in
anderen Mitgliedstaaten verbunden waren. Die SE eröffnet Unternehmen neue und
unbürokratische Chancen, ihr Engagement im europäischen Ausland zu verstärken.

Europäische Rechtsgrundlagen

Die Verordnung regelt die gesellschaftsrechtlichen Fragen z.B. über Gründung,
Struktur und Organe der SE. Sie hat unmittelbare Geltung; Verweisungen auf das 
jeweilige nationale Recht und Optionen für die Mitgliedstaaten haben aber den-
noch ein gesellschaftsrechtliches Anpassungsgesetz (SEAG) erforderlich gemacht.

Die Richtlinie regelt in Ergänzung der Verordnung die Fragen der Beteiligung der
Arbeitnehmer in einer SE. Sie hat keine unmittelbare Geltung. Es ist daher eine 
Umsetzung in nationales Recht erforderlich gewesen (SEBG).
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Gründungsformen der SE

Die SE ist auf eine grenzüberschreitende wirtschaftliche Aktivität ausgerichtet. 
Voraussetzung der Gründung ist daher, dass bereits bei den Gründungsgesellschaf-
ten ein grenzüberschreitendes Element besteht:

Umwandlung einer Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in einem
EU-Mitgliedstaat, wenn seit mindestens 2 Jahren eine dem Recht
eines anderen EU-Mitgliedstaats unterliegende Tochtergesell-
schaft besteht.

Verschmelzung von mindestens zwei Aktiengesellschaften, die dem Recht 
verschiedener Mitgliedstaaten unterliegen.

Holding Gründung durch Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit
beschränkter Haftung aus verschiedenen Mitgliedstaaten.

Tochter Gründung durch Gesellschaften verschiedener Typen (Art. 48
Abs. 2 EG-Vertrag) oder sonstiger juristischer Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts.

Aufgrund der unterschiedlichen Traditionen in den Mitgliedstaaten stellt die Ver-
ordnung die dualistische (Vorstand und Aufsichtsrat) und monistische (nur ein 
Verwaltungsrat, der für die Leitung und Kontrolle zuständig ist) Unternehmens-
verfassung zur Wahl. Das monistische System stellt für das deutsche Aktienrecht
eine Neuheit dar.

Grundlegende Strukturen der Richtlinie und des SEBG

Vorrang für Verhandlungslösungen. Über die Ausgestaltung der Beteiligungs-
rechte der Arbeitnehmer in der SE wird zwischen Arbeitgeberseite und Arbeit-
nehmerseite verhandelt. Für die Arbeitnehmer verhandelt ein „besonderes 
Verhandlungsgremium“ (BVG). Dieses Verfahren ist vom Europäischen 
Betriebsrat bekannt.
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Bei Scheitern der Verhandlungen greift eine gesetzliche Auffangregelung.
Damit sollen in den Gründungsunternehmen bestehende Beteiligungsrechte
der Arbeitnehmer weitgehend gesichert werden.

Entscheidende politische Idee des in der Richtlinie erzielten Kompromisses
über die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer ist das „Vorher-Nachher-
Prinzip“. Der bei den Gründungsgesellschaften vorhandene Bestand an Beteili-
gungsrechten der Arbeitnehmer soll sich grundsätzlich auch in der SE wieder
finden.

Die Beteiligung der Arbeitnehmer unterscheidet zwischen Informations- und
Konsultationsrechten und der Mitbestimmung in Unternehmensorganen. Dies
entspricht im Wesentlichen der deutschen Unterscheidung von betrieblicher
Mitbestimmung und Unternehmensmitbestimmung.

Im SEBG ist zu unterscheiden zwischen solchen Regelungen, die bei allen Mit-
gliedstaaten notwendig identisch sein müssen (z. B. Größe des besonderen 
Verhandlungsgremiums, Abstimmungsverfahren, Auffangregelung) und 
solchen, bei denen nationaler Gestaltungsspielraum besteht (z. B. Bestimmung
der nationalen Mitglieder des BVG, SE-Betriebsrats und SE-Aufsichts- oder 
Verwaltungsrats).

Inhaltliche Schwerpunkte des Umsetzungsgesetzes

Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums

Das BVG hat die Aufgabe, mit den Leitungen der an der SE-Gründung beteilig-
ten Gesellschaften über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der zukünftigen
SE zu verhandeln. Dementsprechend sollen alle Arbeitnehmer der an der Grün-
dung beteiligten Gesellschaften, Tochtergesellschaften und Betriebe im BVG 
repräsentiert sein. Das Verfahren zur Bestellung der Mitglieder des BVG ist den
einzelnen Mitgliedstaaten freigestellt.
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Um den Aufwand gering zu halten, ist für die auf Deutschland entfallenden
Mitglieder des BVG keine generelle Urwahl oder Delegiertenwahl vorgesehen,
sondern eine Wahl durch ein Wahlgremium, das die vorhandenen Betriebs-
ratsstrukturen nutzt. In Anlehnung an § 11 EBRG sollen die gewählten Arbeit-
nehmervertreter auf der jeweils obersten Ebene (z. B. Gesamtbetriebsrat, 
Konzernbetriebsrat) über die inländischen Mitglieder im BVG entscheiden.
Sind mehrere Unternehmensgruppen beteiligt, bilden deren Vertretungen 
gemeinsam das Wahlgremium. Höchstgrenze: 40 Mitglieder. Nur ausnahms-
weise, wenn Arbeitnehmervertretungen nicht vorhanden sind, wählen die 
Arbeitnehmer die inländischen Mitglieder im BVG unmittelbar.

Verhandlungen mit dem BVG

Das BVG verhandelt mit den Leitungen der Gründungsgesellschaften über die
Bildung eines Arbeitnehmer-Vertretungsorgans (= SE-Betriebsrat, vergleichbar
EBR) und über die Mitbestimmung im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der
SE.

Auffangregelung

Wird keine Vereinbarung über die Arbeitnehmerbeteiligung geschlossen,
kommt eine gesetzliche Auffangregelung zur Anwendung. Diese besteht aus
zwei Teilen:

1. Grenzüberschreitende Information und Konsultation 
Die grenzüberschreitende Information und Konsultation wird durch 
Errichtung des SE-Betriebsrats sichergestellt. Das Vertretungsorgan setzt
sich proportional aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen, in denen
die SE Arbeitnehmer beschäftigt. Das Verfahren der Wahl oder Bestellung
der Mitglieder ist wiederum den Mitgliedstaaten vorbehalten. 

Die aus Deutschland kommenden Mitglieder des SE-Betriebsrats werden
durch ein Wahlgremium bestimmt.
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2. Mitbestimmung in Unternehmensorganen
Die Zahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat
bemisst sich nach dem höchsten Anteil an Arbeitnehmervertretern, der bei
einer (oder mehreren) der Gründungsgesellschaften bestanden hat. Die
Auffangregelung gilt stets dann, wenn im Gründungsfall der Verschmel-
zung mindestens 25 % der Arbeitnehmer der Gründungsgesellschaften und
ihrer Tochtergesellschaften Mitbestimmungsrechte zustanden. Soll eine
Holding-SE oder eine Tochter-SE gegründet werden, müssen mindestens 
50 % der Arbeitnehmer der beteiligten Gesellschaften und Tochtergesell-
schaften Mitbestimmungsrechte haben. Bei Gründung einer SE durch 
Umwandlung besteht die bisherige Mitbestimmung fort. Werden die 
genannten Prozentschwellen nicht erreicht, ist für die Anwendung der 
Auffangregelung ein besonderer Beschluss des BVG erforderlich.

Die aus Deutschland kommenden Mitglieder des Aufsichts- oder Verwal-
tungsrats werden wiederum durch ein Wahlgremium bestimmt.

Verfahren bei strukturellen Änderungen einer SE

Die Richtlinie regelt nicht ausdrücklich, wie mit nachträglichen erheblichen
Veränderungen in der bestehenden SE umzugehen ist (Beispiel: 2 Jahre nach
der Gründung kommt ein weiteres großes mitbestimmtes Unternehmen
hinzu). Im Erwägungsgrund 18 heißt es dazu, die Sicherung erworbener Rechte
solle folgerichtig auch für strukturelle Veränderungen gelten.

Das Gesetz sieht vor, dass vorrangig bereits in der Vereinbarung im Gründungs-
stadium der SE geregelt werden soll, dass bei späteren Strukturänderungen
neue Verhandlungen über die Beteiligung der Arbeitnehmer aufgenommen
werden. Geschieht das nicht, ist eine gesetzliche Pflicht zur Neuverhandlung
vorgesehen. Wird bei diesen Verhandlungen keine Einigung erzielt, gilt wie im
Fall der Neugründung die Auffangregelung.
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Gründungen von Europäischen Gesellschaften

Einen Gesamtüberblick über bereits gegründete oder im Gründungsstadium 
befindliche Gesellschaften gibt die Internetseite www.seeurope-network.org.

Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Ände-
rung des Genossenschaftsrechts

Mit dem Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Ände-
rung des Genossenschaftsrechts ist die Europäische Genossenschaft (SCE) in das
deutsche Recht eingeführt worden. In Artikel 1 sind mit dem SCE-Ausführungs-
gesetz (SCEAG) die gesellschaftrechtlichen Vorgaben aus der Verordnung (EG) 
Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genos-
senschaft geregelt. Artikel 2 setzt mit dem SCE-Beteiligungsgesetz (SCEBG) die
Richtlinie 20003/72/EG des Rates vom 22.Juli 2003 zur Ergänzung des Statuts der 
Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer um. 

Vorbild für die SCE war die SE. Dies wird bei einem Vergleich von Struktur und Rege-
lungsinhalt beider Rechtstexte deutlich. Die Regelungen sind ganz überwiegend
wortgleich. Die wesentlichen Grundsätze über die Sicherung der Beteiligungsrech-
te der Arbeitnehmer ("Vorher-NacherPrinzip", Verhandlungs-/Auffanglösung) gel-
ten auch bei der SCE. Entsprechend enthalten auch die Umsetzungsgesetze vielfach
dieselben Bestimmungen (dies gilt insbesondere für das Wahlgremium, die Zusam-
mensetzung des BVG und das Verhandlungsverfahren).

Der wesentliche Unterschied zwischen SE und SCE besteht in den Gründungsmög-
lichkeiten. Eine SCE kann - abweichend vom SE-Recht – auch unter Beteiligung oder
ausschließlich von natürlichen Personen gegründet werden. 
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Gründungsformen einer SCE:

von mindestens fünf natürlichen Personen, deren Wohnsitze in mindestens
zwei Mitgliedstaaten liegen,
von insgesamt mindestens fünf natürlichen Personen und nach dem Recht
eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften im Sinn des Artikels 48 Absatz
2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder juristischen
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, deren Wohnsitze in mindes-
tens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten liegen oder die dem Recht mindestens
zweier Mitgliedstaaten unterliegen,

von nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften im Sinn
des Artikels 48 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft oder juristischen Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die
dem Recht mindestens zweier verschiedener Mitgliedstaaten unterliegen,

durch Verschmelzung von Genossenschaften, die nach dem Recht eines Mit-
gliedstaats gegründet worden sind und ihren Sitz sowie ihre Hauptverwaltung
in der Gemeinschaft haben, sofern mindestens zwei von ihnen dem Recht 
verschiedener Mitgliedstaaten unterliegen,

durch Umwandlung einer Genossenschaft die nach dem Recht eines Mitglied-
staats gegründet worden ist und ihren Sitz sowie ihre Hauptverwaltung in der
Gemeinschaft hat, wenn sie seit mindestens zwei Jahren eine dem Recht eines
anderen Mitgliedstaats unterliegende Niederlassung oder Tochter hat.

Natürliche Personen als Gründungsmitglieder einer SCE

Wenn an der Gründung einer SCE ausschließlich oder auch natürliche Personen 
beteiligt sind, gelten für die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer folgende – von
der SE abweichende – Grundsätze:
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Sind bei den an der Gründung der SCE beteiligten natürlichen Personen und in der
gegebenenfalls beteiligten juristischen Person insgesamt weniger als 50 Arbeitneh-
mer oder in nur einem Mitgliedstaat 50 oder mehr Arbeitnehmer beschäftigt, gilt
für die SCE mit Sitz im Inland das für eine Genossenschaft geltende nationale Betei-
ligungsrecht der Arbeitnehmer.

Erst bei einer Gesamtzahl von mindestens 50 Arbeitnehmern, die aus mehreren
(mindestens zwei) Mitgliedstaaten kommen müssen, gilt nicht das nationale Recht,
sondern das "übliche" Verfahren, d.h. über die Beteiligung der Arbeitnehmer wer-
den Verhandlungen geführt; scheitern diese Verhandlungen, greift die gesetzliche
Auffangregelung.

Gesetz zur Umsetzung der Regelung über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung von 
Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten

Das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschrei-
tenden Verschmelzung (MgVG) setzt den arbeitsrechtlichen Teil der Richtlinie über
die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften (10. gesell-
schaftsrechtliche Richtlinie) in deutsches Recht um. Neben der Europäischen 
Gesellschaft (SE) und der Europäischen Genossenschaft (SCE) ist damit ein weiterer
wichtiger Baustein für die Modernisierung europäischen Mitbestimmungsrechts
entstanden. Die Umsetzung der gesellschaftsrechtlichen  Regelungen erfolgt durch
eine Änderung des Umwandlungsrechts. 

Die Struktur des MgVG ist mit der des SEBG und des SCEBG vergleichbar; aber auch
zahlreiche vom SEBG und SCEBG bekannte Regelungen sind wörtlich oder jeden-
falls inhaltsgleich in das MgVG übernommen worden. Insbesondere die Bildung
und Zusammensetzung des BVG und das Verhandlungsverfahren sind wie im SEBG
und im SCEBG geregelt.

Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten gibt es doch folgende Unterschiede zu den
Regelungen der SE und SCE:
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Regelungsgegenstand Unternehmensmitbestimmung

Anders als bei der SE und SCE regeln die 10. Richtlinie und das MgVG nur die Beteili-
gung der Arbeitnehmer an Unternehmensentscheidungen. Regelungsgegenstand
ist nicht die grenzüberschreitende Information und Konsultation der Arbeitneh-
mer; d.h. die betriebliche Ebene der Mitbestimmung ist ausgespart.

Sitzstaatsrecht oder Verhandlungslösung

Das Ergebnis einer grenzüberschreitenden Verschmelzung nach der 10. Richtlinie
ist keine europäische Rechtsform, sondern eine nationale Gesellschaft, daher ist im
Grundsatz festgelegt, dass sich die Mitbestimmung der Arbeitnehmer nach den 
nationalen Mitbestimmungsgesetzen richtet. Allerdings soll immer dann die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer im Verhandlungsweg oder über die Auffangrege-
lung gesichert werden, wenn eine der folgenden Ausnahmetatbestände vorliegt:

eine der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaf-
ten ist mitbestimmt und beschäftigte in den sechs Monaten vor der Veröffent-
lichung des Verschmelzungsplans in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmer
oder

das innerstaatliche Recht, das für die aus der grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung hervorgehende Gesellschaft grundsätzlich maßgeblich ist, 
gewährleistet nicht mindestens den gleichen Umfang an Mitbestimmung, wie
er in den jeweiligen an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften bestand,
oder

das für die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende 
Gesellschaft maßgebende innerstaatliche Recht gewährt Arbeitnehmern in 
Betrieben anderer Mitgliedstaaten nicht den gleichen Anspruch auf Ausübung
von Mitbestimmungsrechten wie denjenigen Arbeitnehmern, die am Sitzstaat
der Gesellschaft beschäftigt sind.
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Da in der Regel eine dieser Voraussetzungen vorliegen wird, werden im Ergebnis
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer stets Verhandlungen stattfinden.

Modifizierte Auffangregelung

Scheitern die Verhandlungen, greift auch hier eine gesetzliche Auffangregelung.
Dadurch werden die bestehenden Mitbestimmungsrechte, die die Arbeitnehmer in
den an der Verschmelzung beteiligten Unternehmen vor der Verschmelzung 
zustanden, weitgehend gesichert. 
Im Gründungsfall der Verschmelzung beträgt der Schwellenwert, ab dem die 
Auffangregelung automatisch eingreift nicht wie bei SE und SCE ein Viertel, 
sondern er ist bei der 10. Richtlinie auf ein Drittel erhöht worden. Das bedeutet, 
dass mindestens einem Drittel aller Arbeitnehmer vor der Eintragung der aus einer
grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft Mitbestim-
mungsrechte im Unternehmensorgan zugestanden haben müssen. Wird diese 
Prozentschwelle unterschritten, kann das BVG durch einen besonderen Beschluss
die Mitbestimmung in der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gehenden Gesellschaft kraft Gesetzes herbeiführen.

Anwendung der Auffangregelung ohne vorherige Verhandlung

Die gesetzliche Auffangregelung kommt im Fall einer SE zur Anwendung, wenn die
Parteien dies vereinbaren oder - und das wird der Hauptanwendungsfall sein, wenn
die Verhandlungen über die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer gescheitert sind.
Das MgVG sieht im Einklang mit dem europäischen Recht neben diesen Möglich-
keiten einen weiteren Anwendungsfall der Auffangregelung vor. Die Leitungen der
an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften können
entscheiden, die Regelungen über die Mitbestimmung kraft Gesetzes ohne vorher-
gehende Verhandlung unmittelbar ab dem Zeitpunkt der Eintragung anzuwenden.
Dieses einseitige Bestimmungsrecht der Leitungen ist dem Recht der SE und der SCE
fremd.
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Sicherung der Mitbestimmung bei nachfolgenden innerstaatlichen 
Verschmelzungen

Das Grundprinzip der Sicherung erworbener Rechte gilt für die aus der grenzüber-
schreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft auch für den Fall, dass
der grenzüberschreitenden Verschmelzung zu einem späteren Zeitpunkt eine oder
mehrere innerstaatliche Verschmelzungen nachfolgen. Da es sich bei einer nachfol-
genden innerstaatlichen Verschmelzung um einen nationalen Vorgang handelt
und der grenzüberschreitende Bezug hierbei fehlt, erfolgt die Sicherung der Mit-
bestimmung primär über die Anwendung der nationalen Regelungen. Für diese
Verschmelzungen gelten, sofern sie in Deutschland stattfinden, dann die deut-
schen Mitbestimmungsgesetze. Nur wenn diese Gesetze keine hinreichende Siche-
rung des bestehenden Umfangs an Mitbestimmung gewährleisten, gilt die Mit-
bestimmung, die in der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gegangenen Gesellschaft aufgrund einer Vereinbarung oder der Auffangregelung
besteht, kraft gesetzlicher Anordnung fort. Die Fortgeltung endet nach den Vor-
gaben der Richtlinie drei Jahre nach Eintragung der grenzüberschreitenden 
Verschmelzung. Ist dieser Zeitraum verstrichen, gelten die nationalen Mitbestim-
mungsregelungen.
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Errichtung von Betriebsräten

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten
Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt.
Dies gilt auch für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen.

(2) Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen wird vermutet, wenn

1. zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebsmittel sowie die 
Arbeitnehmer von den Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden oder

2. die Spaltung eines Unternehmens zur Folge hat, dass von einem Betrieb
ein oder mehrere Betriebsteile einem an der Spaltung beteiligten anderen
Unternehmen zugeordnet werden, ohne dass sich dabei die Organisation
des betroffenen Betriebs wesentlich ändert.

§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarif-
verträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitneh-
mer und des Betriebs zusammen.

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befug-
nisse der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach
Unterrichtung des Arbeitgebers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu
gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Betriebsab-
laufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Betriebsgeheim-
nissen entgegenstehen.
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(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber,
insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch
dieses Gesetz nicht berührt.

§ 3 Abweichende Regelungen

(1) Durch Tarifvertrag können bestimmt werden:

1. für Unternehmen mit mehreren Betrieben 
a) die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats oder
b) die Zusammenfassung von Betrieben, wenn dies die Bildung von Be-

triebsräten erleichtert oder einer sachgerechten Wahrnehmung der
Interessen der Arbeitnehmer dient;

2. für Unternehmen und Konzerne, soweit sie nach produkt- oder projekt-
bezogenen Geschäftsbereichen (Sparten) organisiert sind und die Lei-
tung der Sparte auch Entscheidungen in beteiligungspflichtigen Ange-
legenheiten trifft, die Bildung von Betriebsräten in den Sparten
(Spartenbetriebsräte), wenn dies der sachgerechten Wahrnehmung der
Aufgaben des Betriebsrats dient;

3. andere Arbeitnehmervertretungsstrukturen, soweit dies insbesondere
auf Grund der Betriebs-, Unternehmens- oder Konzernorganisation oder
aufgrund anderer Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen
einer wirksamen und zweckmäßigen Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer dient;

4. zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Gremien (Arbeitsgemein-
schaften), die der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit von
Arbeitnehmervertretungen dienen;

5. zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Vertretungen der Arbeitneh-
mer, die die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitnehmern
erleichtern.
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(2) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 4 oder 5 keine tarifliche Regelung
und gilt auch kein anderer Tarifvertrag, kann die Regelung durch Betriebsver-
einbarung getroffen werden. 

(3) Besteht im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a keine tarifliche Regelung und
besteht in dem Unternehmen kein Betriebsrat, können die Arbeitnehmer mit
Stimmenmehrheit die Wahl eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats be-
schließen. Die Abstimmung kann von mindestens drei wahlberechtigten Ar-
beitnehmern des Unternehmens oder einer im Unternehmen vertretenen Ge-
werkschaft veranlasst werden.

(4) Sofern der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nichts anderes be-
stimmt, sind Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erstmals bei der nächsten re-
gelmäßigen Betriebsratswahl anzuwenden, es sei denn, es besteht kein Be-
triebsrat oder es ist aus anderen Gründen eine Neuwahl des Betriebsrats
erforderlich. Sieht der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung einen ande-
ren Wahlzeitpunkt vor, endet die Amtszeit bestehender Betriebsräte, die durch
die Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 entfallen, mit Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses.

(5) Die aufgrund eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung nach Ab-
satz 1 Nr. 1 bis 3 gebildeten betriebsverfassungsrechtlichen Organisationsein-
heiten gelten als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes. Auf die in ihnen gebildeten
Arbeitnehmervertretungen finden die Vorschriften über die Rechte und Pflich-
ten des Betriebsrats und die Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung.

§ 4 Betriebsteile, Kleinstbetriebe

(1) Betriebsteile gelten als selbständige Betriebe, wenn sie die Voraussetzungen
des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und 

1. räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder

2. durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind.
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Die Arbeitnehmer eines Betriebsteils, in dem kein eigener Betriebsrat besteht,
können mit Stimmenmehrheit formlos beschließen, an der Wahl des Betriebs-
rats im Hauptbetrieb teilzunehmen; § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ab-
stimmung kann auch vom Betriebsrat des Hauptbetriebs veranlasst werden.
Der Beschluss ist dem Betriebsrat des Hauptbetriebs spätestens zehn Wochen
vor Ablauf seiner Amtszeit mitzuteilen. Für den Widerruf des Beschlusses gel-
ten die Sätze 2 bis 4 entsprechend.

(2) Betriebe, die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfüllen, sind
dem Hauptbetrieb zuzuordnen.

§ 5 Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses
 Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsaus -
bildung Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst
oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in
Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als
Arbeitnehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten 
(Soldatinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes
 einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in Betrieben
 privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind.

(2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht 

1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur 
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist;

2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder die Mitglieder
einer anderen Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit oder
zur Geschäftsführung berufen sind, in deren Betrieben;
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3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient,
sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art
bestimmt ist;

4. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient
und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen
Besserung oder Erziehung beschäftigt werden;

5. der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte ersten
Grades, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben.

(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes
 bestimmt ist, keine Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender Ange -
stellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im
 Betrieb 

1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der
Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder

2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis
zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder

3. regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die
Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung
sind und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse
 voraussetzt, wenn er dabei entweder die Entscheidungen im Wesent -
lichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst; 
dies kann auch bei Vorgaben insbesondere aufgrund von Rechtsvor -
schriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei Zusammenarbeit mit
 anderen leitenden Angestellten gegeben sein. Für die in Absatz 1 
Satz 3 genannten Beamten und Soldaten gelten die Sätze 1 und 2 ent -
sprechend.
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(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer 

1. aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschusses
oder von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechts-
kräftige gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten zuge -
ordnet worden ist oder

2. einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen über -
wiegend leitende Angestellte vertreten sind, oder

3. ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende Ange -
stellte in dem Unternehmen üblich ist, oder,

4. falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, ein
regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der Bezugs-
größe nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschreitet.

§ 6 (weggefallen)

Zweiter Teil
Betriebsrat, Betriebsversammlung, Gesamt- und Konzernbetriebsrat

Erster Abschnitt
Zusammensetzung und Wahl des Betriebsrats

§ 7 Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeits-
leistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Mo-
nate im Betrieb eingesetzt werden.
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§ 8 Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehö-
ren oder als in Heimarbeit Beschäftigte in der Hauptsache für den Betrieb gear-
beitet haben. Auf diese sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden Zeiten
angerechnet, in denen der Arbeitnehmer unmittelbar vorher einem anderen
Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes)
angehört hat. Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die
Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

(2) Besteht der Betrieb weniger als sechs Monate, so sind abweichend von der
Vorschrift in Absatz 1 über die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit diejenigen
Arbeitnehmer wählbar, die bei der Einleitung der Betriebsratswahl im Betrieb
beschäftigt sind und die übrigen Voraussetzungen für die Wählbarkeit erfül-
len.

§ 9* Zahl der Betriebsratsmitglieder

Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel 
5  bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person,
21  bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern,
51  bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern,
101  bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,
201  bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern,
401  bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern,
701  bis 1000 Arbeitnehmern aus 13 Mitgliedern,
1001  bis 1500 Arbeitnehmern aus 15 Mitgliedern,
1501  bis 2000 Arbeitnehmern aus 17 Mitgliedern,
2001  bis 2500 Arbeitnehmern aus 19 Mitgliedern,
2501  bis 3000 Arbeitnehmern aus 21 Mitgliedern,

* Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz)
vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) gilt § 9 (Artikel 1 Nr. 8 des BetrVerf-Reformgesetzes) für im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens bestehende Betriebsräte erst bei deren Neuwahl.
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3001  bis 3500 Arbeitnehmern aus 23 Mitgliedern,
3501  bis 4000 Arbeitnehmern aus 25 Mitgliedern,
4001  bis 4500 Arbeitnehmern aus 27 Mitgliedern,
4501  bis 5000 Arbeitnehmern aus 29 Mitgliedern,
5001  bis 6000 Arbeitnehmern aus 31 Mitgliedern,
6001  bis 7000 Arbeitnehmern aus 33 Mitgliedern,
7001  bis 9000 Arbeitnehmern aus 35 Mitgliedern.

In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder
des Betriebsrats für je angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um 2 Mitglieder.

§ 10 (weggefallen)

§ 11 Ermäßigte Zahl der Betriebsratsmitglieder

Hat ein Betrieb nicht die ausreichende Zahl von wählbaren Arbeitnehmern, so
ist die Zahl der Betriebsratsmitglieder der nächstniedrigeren Betriebsgröße zu-
grunde zu legen.

§ 12 (weggefallen)

§ 13 Zeitpunkt der Betriebsratswahlen

(1) Die regelmäßigen Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1.
März bis 31. Mai statt. Sie sind zeitgleich mit den regelmäßigen Wahlen nach
§ 5 Abs. 1 des Sprecherausschussgesetzes einzuleiten.

(2) Außerhalb dieser Zeit ist der Betriebsrat zu wählen, wenn

1. mit Ablauf von 24 Monaten, vom Tage der Wahl an gerechnet, die Zahl
der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer um die Hälfte, mindestens
aber um fünfzig, gestiegen oder gesunken ist,
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2. die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder nach Eintreten sämtlicher Er-
satzmitglieder unter die vorgeschriebene Zahl der Betriebsratsmitglie-
der gesunken ist,

3. der Betriebsrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt be-
schlossen hat,

4. die Betriebsratswahl mit Erfolg angefochten worden ist,
5. der Betriebsrat durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst ist oder

6. im Betrieb ein Betriebsrat nicht besteht.

(3) Hat außerhalb des für die regelmäßigen Betriebsratswahlen festgelegten
Zeitraums eine Betriebsratswahl stattgefunden, so ist der Betriebsrat in dem auf
die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebsratswahlen
neu zu wählen. Hat die Amtszeit des Betriebsrats zu Beginn des für die regelmä-
ßigen Betriebsratswahlen festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen,
so ist der Betriebsrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Betriebs-
ratswahlen neu zu wählen.

§ 14 Wahlvorschriften

(1) Der Betriebsrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Sie erfolgt nach
den Grundsätzen der Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht
wird oder wenn der Betriebsrat im vereinfachten Wahlverfahren nach § 14a zu
wählen ist.

(3) Zur Wahl des Betriebsrats können die wahlberechtigten Arbeitnehmer und
die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen.
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(4) Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer muss von mindestens einem Zwan-
zigstel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, mindestens jedoch von drei Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu zwanzig
wahlberechtigten Arbeitnehmern genügt die Unterzeichnung durch zwei
Wahlberechtigte. In jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch fünfzig wahl-
berechtigte Arbeitnehmer.

(5) Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von zwei Beauftragten unter-
zeichnet sein.

§ 14a Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe

(1) In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig wahlberechtigten Arbeitneh-
mern wird der Betriebsrat in einem zweistufigen Verfahren gewählt. Auf einer
ersten Wahlversammlung wird der Wahlvorstand nach § 17a Nr. 3 gewählt. Auf
einer zweiten Wahlversammlung wird der Betriebsrat in geheimer und unmit-
telbarer Wahl gewählt. Diese Wahlversammlung findet eine Woche nach der
Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands statt.

(2) Wahlvorschläge können bis zum Ende der Wahlversammlung zur Wahl des
Wahlvorstands nach § 17a Nr. 3 gemacht werden; für Wahlvorschläge der Ar-
beitnehmer gilt § 14 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass für Wahlvorschläge, die erst
auf dieser Wahlversammlung gemacht werden, keine Schriftform erforderlich
ist.

(3) Ist der Wahlvorstand in Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmern nach § 17a Nr. 1 in Verbindung mit § 16 vom Betriebs-
rat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat oder nach § 17a Nr. 4 vom Ar-
beitsgericht bestellt, wird der Betriebsrat abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2
auf nur einer Wahlversammlung in geheimer und unmittelbarer Wahl ge-
wählt. Wahlvorschläge können bis eine Woche vor der Wahlversammlung zur
Wahl des Betriebsrats gemacht werden; §14 Abs. 4 gilt unverändert.
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(4) Wahlberechtigten Arbeitnehmern, die an der Wahlversammlung zur Wahl
des Betriebsrats nicht teilnehmen können, ist Gelegenheit zur schriftlichen
Stimmabgabe zu geben.

(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern
können der Wahlvorstand und der Arbeitgeber die
Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens vereinbaren.

§ 15* Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und Geschlechter

(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Arbeitnehmern der einzelnen Organi-
sationsbereiche und der verschiedenen Beschäftigungsarten der im Betrieb tä-
tigen Arbeitnehmer zusammensetzen.
(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, muss mindes-
tens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten
sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern besteht.

§ 16 Bestellung des Wahlvorstands

(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der Betriebsrat
einen aus drei Wahlberechtigten bestehenden Wahlvorstand und einen von
ihnen als Vorsitzenden. Der Betriebsrat kann die Zahl der Wahlvorstandsmit-
glieder erhöhen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl er-
forderlich ist. Der Wahlvorstand muss in jedem Fall aus einer ungeraden Zahl
von Mitgliedern bestehen. Für jedes Mitglied des Wahlvorstands kann für den
Fall seiner Verhinderung ein Ersatzmitglied bestellt werden. In Betrieben mit
weiblichen und männlichen Arbeitnehmern sollen dem Wahlvorstand Frauen
und Männer angehören. Jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft kann zusätz-
lich einen dem Betrieb angehörenden Beauftragten als nicht stimmberechtig-
tes Mitglied in den Wahlvorstand entsenden, sofern ihr nicht ein stimmberech-
tigtes Wahlvorstandsmitglied angehört.

* Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz)
vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) gilt § 15 (Artikel 1 Nr. 13 des BetrVerf-Reform-gesetzes) für im Zeitpunkt des In-
krafttretens bestehende Betriebs-räte erst bei deren Neuwahl
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(2) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvor-
stand, so bestellt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag von mindestens drei Wahl-
berechtigten oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft; Absatz 1 gilt ent-
sprechend. In dem Antrag können Vorschläge für die Zusammensetzung des
Wahlvorstands gemacht werden. Das Arbeitsgericht kann für Betriebe mit in
der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern auch Mitglieder
einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft, die nicht Arbeitnehmer des Be-
triebs sind, zu Mitgliedern des Wahlvorstands bestellen, wenn dies zur ord-
nungsgemäßen Durchführung der Wahl erforderlich ist.

(3) Besteht acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Betriebsrats kein Wahlvor-
stand, kann auch der Gesamtbetriebsrat oder, falls ein solcher nicht besteht, der
Konzernbetriebsrat den Wahlvorstand bestellen. Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 17 Bestellung des Wahlvorstands in Betrieben ohne Betriebsrat

(1) Besteht in einem Betrieb, der die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllt,
kein Betriebsrat, so bestellt der Gesamtbetriebsrat oder, falls ein solcher nicht
besteht, der Konzernbetriebsrat einen Wahlvorstand. § 16 Abs. 1 gilt entspre-
chend.

(2) Besteht weder ein Gesamtbetriebsrat noch ein Konzernbetriebsrat, so wird
in einer Betriebsversammlung von der Mehrheit der anwesenden Arbeitneh-
mer ein Wahlvorstand gewählt; § 16 Abs. 1 gilt entsprechend. Gleiches gilt,
wenn der Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat die Bestellung des Wahl-
vorstands nach Absatz 1 unterlässt.

(3) Zu dieser Betriebsversammlung können drei wahlberechtigte Arbeitnehmer
des Betriebs oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft einladen und Vor-
schläge für die Zusammensetzung des Wahlvorstands machen.

(4) Findet trotz Einladung keine Betriebsversammlung statt oder wählt die Be-
triebsversammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn das Arbeitsgericht auf
Antrag von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer im
Betrieb vertretenen Gewerkschaft. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.
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§ 17a  Bestellung des Wahlvorstands im vereinfachten Wahlverfahren

Im Fall des § 14a finden die §§ 16 und 17 mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. Die Frist des § 16 Abs. 1 Satz 1 wird auf vier Wochen und die des § 16 Abs. 2
Satz 1, Abs. 3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt.

2. § 16 Abs. 1 Satz 2 und 3 findet keine Anwendung.

3. In den Fällen des § 17 Abs. 2 wird der Wahlvorstand in einer Wahlver-
sammlung von der Mehrheit der anwesenden Arbeitnehmer gewählt. Für
die Einladung zu der Wahlversammlung gilt § 17 Abs. 3 entsprechend.

4.§ 17 Abs. 4 gilt entsprechend, wenn trotz Einladung keine Wahlversamm-
lung stattfindet oder auf der Wahlversammlung kein Wahlvorstand ge-
wählt wird.

§ 18 Vorbereitung und Durchführung der Wahl

(1) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten, sie durchzuführen
und das Wahlergebnis festzustellen. Kommt der Wahlvorstand dieser Ver-
pflichtung nicht nach, so ersetzt ihn das Arbeitsgericht auf Antrag des Betriebs-
rats, von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern oder einer im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaft. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Ist zweifelhaft, ob eine betriebsratsfähige Organisationseinheit vorliegt, so
können der Arbeitgeber, jeder beteiligte Betriebsrat, jeder beteiligte Wahlvor-
stand oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft eine Entscheidung des Ar-
beitsgerichts beantragen.

(3) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich
die Auszählung der Stimmen vor, stellt deren Ergebnis in einer Niederschrift
fest und gibt es den Arbeitnehmern des Betriebs bekannt. Dem Arbeitgeber und
den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist eine Abschrift der Wahlnieder-
schrift zu übersenden.
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§ 18 a Zuordnung der leitenden Angestellten bei Wahlen

(1) Sind die Wahlen nach § 13 Abs. 1 und nach § 5 Abs. 1 des Sprecherausschuss-
gesetzes zeitgleich einzuleiten, so haben sich die Wahlvorstände unverzüglich
nach Aufstellung der Wählerlisten, spätestens jedoch zwei Wochen vor Einlei-
tung der Wahlen, gegenseitig darüber zu unterrichten, welche Angestellten sie
den leitenden Angestellten zugeordnet haben; dies gilt auch, wenn die Wahlen
ohne Bestehen einer gesetzlichen Verpflichtung zeitgleich eingeleitet werden.
Soweit zwischen den Wahlvorständen kein Einvernehmen über die Zuordnung
besteht, haben sie in gemeinsamer Sitzung eine Einigung zu versuchen. Soweit
eine Einigung zustande kommt, sind die Angestellten entsprechend ihrer Zu-
ordnung in die jeweilige Wählerliste einzutragen.

(2) Soweit eine Einigung nicht zustande kommt, hat ein Vermittler spätestens
eine Woche vor Einleitung der Wahlen erneut eine Verständigung der Wahl-
vorstände über die Zuordnung zu versuchen. Der Arbeitgeber hat den Vermitt-
ler auf dessen Verlangen zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Bleibt der Verständigungsversuch erfolglos, so entscheidet der Vermittler nach
Beratung mit dem Arbeitgeber. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Auf die Person des Vermittlers müssen sich die Wahlvorstände einigen. Zum
Vermittler kann nur ein Beschäftigter des Betriebs oder eines anderen Betriebs
des Unternehmens oder Konzerns oder der Arbeitgeber bestellt werden.
Kommt eine Einigung nicht zustande, so schlagen die Wahlvorstände je eine
Person als Vermittler vor; durch Los wird entschieden, wer als Vermittler tätig
wird.

(4) Wird mit der Wahl nach § 13 Abs. 1 oder 2 nicht zeitgleich eine Wahl nach
dem Sprecherausschussgesetz eingeleitet, so hat der Wahlvorstand den Spre-
cherausschuss entsprechend Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz zu unterrichten. 
Soweit kein Einvernehmen über die Zuordnung besteht, hat der Sprecheraus-
schuss Mitglieder zu benennen, die anstelle des Wahlvorstands an dem Zuord-
nungsverfahren teilnehmen. Wird mit der Wahl nach § 5 Abs. 1 oder 2 des 
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Sprecherausschussgesetzes nicht zeitgleich eine Wahl nach diesem Gesetz 
eingeleitet, so gelten die Sätze 1 und 2 für den Betriebsrat entsprechend.
(5) Durch die Zuordnung wird der Rechtsweg nicht ausgeschlossen. Die Anfech-
tung der Betriebsratswahl oder der Wahl nach dem  Sprecherausschussgesetz
ist ausgeschlossen, soweit sie darauf gestützt wird, die Zuordnung sei fehlerhaft
erfolgt. Satz 2 gilt nicht, soweit die Zuordnung offensichtlich fehlerhaft ist.

§ 19Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen 
wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahl-
verfahren verstoßen worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei
denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beein-
flusst werden konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte, eine im
Betrieb vertretene Gewerkschaft oder der Arbeitgeber. Die Wahlanfechtung ist
nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses an gerechnet, zulässig.

§ 20Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern. Insbesondere darf kein
Arbeitnehmer in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts be-
schränkt werden.

(2) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats durch Zufügung oder Androhung
von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beein-
flussen.

(3) Die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber. Versäumnis von Arbeitszeit, die
zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder zur Tätig-
keit als Vermittler (§ 18a) erforderlich ist, berechtigt den Arbeitgeber nicht zur
Minderung des Arbeitsentgelts.
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Zweiter Abschnitt
Amtszeit des Betriebsrats

§ 21 Amtszeit

Die regelmäßige Amtszeit des Betriebsrats beträgt vier Jahre. Die Amtszeit 
beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu diesem Zeit-
punkt noch ein Betriebsrat besteht, mit Ablauf von dessen Amtszeit. Die Amts-
zeit endet spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem nach § 13 Abs. 1 die regelmä-
ßigen Betriebsratswahlen stattfinden. In dem Fall des § 13 Abs. 3 Satz 2 endet die
Amtszeit spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem der Betriebsrat neu zu wählen
ist. In den Fällen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 endet die Amtszeit mit der Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses des neu gewählten Betriebsrats.

§ 21a* Übergangsmandat

(1) Wird ein Betrieb gespalten, so bleibt dessen Betriebsrat im Amt und führt die
Geschäfte für die ihm bislang zugeordneten Betriebsteile weiter, soweit sie die
Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 erfüllen und nicht in einen Betrieb einge-
gliedert werden, in dem ein Betriebsrat besteht (Übergangsmandat). Der Be-
triebsrat hat insbesondere unverzüglich Wahlvorstände zu bestellen. Das Über-
gangsmandat endet, sobald in den Betriebsteilen ein neuer Betriebsrat gewählt
und das Wahlergebnis bekannt gegeben ist, spätestens jedoch sechs Monate
nach Wirksamwerden der Spaltung. Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinba-
rung kann das Übergangsmandat um weitere sechs Monate verlängert werden.

(2) Werden Betriebe oder Betriebsteile zu einem Betrieb zusammengefasst, so
nimmt der Betriebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer
größten Betriebs oder Betriebsteils das Übergangsmandat wahr. Absatz 1 gilt
entsprechend.

* Diese Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer
beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (Abl. EG Nr. L 82 S.16).
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Spaltung oder Zusammenlegung
von Betrieben und Betriebsteilen im Zusammenhang mit einer Betriebsveräu-
ßerung oder einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz erfolgt.

§ 21b Restmandat

Geht ein Betrieb durch Stilllegung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, so
bleibt dessen Betriebsrat so lange im Amt, wie dies zur Wahrnehmung der
damit im Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte erforderlich ist.

§ 22 Weiterführung der Geschäfte des Betriebsrats

In den Fällen des § 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 führt der Betriebsrat die Geschäfte weiter,
bis der neue Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben ist.

§ 23 Verletzung gesetzlicher Pflichten

(1) Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber
oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den
Ausschluss eines Mitglieds aus dem Betriebsrat oder die Auflösung des Betriebs-
rats wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen. Der
Ausschluss eines Mitglieds kann auch vom Betriebsrat beantragt werden.

(2) Wird der Betriebsrat aufgelöst, so setzt das Arbeitsgericht unverzüglich
einen Wahlvorstand für die Neuwahl ein. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft können bei
groben Verstößen des Arbeitgebers gegen seine Verpflichtungen aus diesem
Gesetz beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, eine
Handlung zu unterlassen, die Vornahme einer Handlung zu dulden oder eine
Handlung vorzunehmen. Handelt der Arbeitgeber der ihm durch rechtskräfti-
gegerichtliche Entscheidung auferlegten Verpflichtung zuwider, eine Hand-
lung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er auf
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Antrag vom Arbeitsgericht wegen einer jeden Zuwiderhandlung nach vorheri-
ger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu verurteilen. Führt der Arbeitgeber
die ihm durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung auferlegte Hand-
lung nicht durch, so ist auf Antrag vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur
Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld anzuhalten sei. Antragsberechtigt
sind der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft. Das Höchst-
maß des Ordnungsgeldes und Zwangsgeldes beträgt 20.000 Deutsche Mark.*

§ 24  Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Betriebsratsamtes,

3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses,

4. Verlust der Wählbarkeit,

5. Ausschluss aus dem Betriebsrat oder Auflösung des Betriebsrats auf-
grund einer gerichtlichen Entscheidung,

6. gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwählbarkeit
nach Ablauf der in § 19 Abs. 2 bezeichneten Frist, es sei denn, der Mangel
liegt nicht mehr vor.

* Gemäß Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 68 Abs. 10 des Gesetzes zur Einführung des Euro im Sozial- und Ar-
beitsrecht sowie zur Änderung anderer Vorschriften vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) wird am 1. Januar
2002 in § 23 Abs. 3 Satz 5 die Angabe „20 000 Deutsche Mark“ durch die Angabe „10 000 Euro“ ersetzt.
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§ 25 Ersatzmitglieder

(1) Scheidet ein Mitglied des Betriebsrats aus, so rückt ein Ersatzmitglied nach.
Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines zeitweilig verhinderten Mit-
glieds des Betriebsrats.

(2) Die Ersatzmitglieder werden unter Berücksichtigung des § 15 Abs. 2 der
Reihe nach aus den nichtgewählten Arbeitnehmern derjenigen Vorschlags-
listen entnommen, denen die zu ersetzenden Mitglieder angehören. Ist eine
Vorschlagsliste erschöpft, so ist das Ersatzmitglied derjenigen Vorschlagsliste
zu entnehmen, auf die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl der nächste
Sitz entfallen würde. Ist das ausgeschiedene oder verhinderte Mitglied nach
den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt, so bestimmt sich die Reihenfolge
der Ersatzmitglieder unter Berücksichtigung des § 15 Abs. 2  nach der Höhe der
erreichten Stimmenzahlen.

Dritter Abschnitt
Geschäftsführung des Betriebsrats

§ 26 Vorsitzender

(1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. 

(2) Der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter vertritt den Betriebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse.
Zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem Betriebsrat gegenüber abzuge-
ben sind, ist der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung
sein Stellvertreter berechtigt.
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§ 27 Betriebsausschuss

(1) Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglieder, so bildet er einen Betriebs-
ausschuss. Der Betriebsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Betriebs-
rats, dessen Stellvertreter und bei Betriebsräten mit 

9 bis 15 Mitgliedern aus 3 weiteren Ausschussmitgliedern,
17 bis 23 Mitgliedern aus 5 weiteren Ausschussmitgliedern,
25 bis 35 Mitgliedern aus 7 weiteren Ausschussmitgliedern,
37 oder mehr Mitglieder aus 9 weiteren Ausschussmitgliedern.
Die weiteren Ausschussmitglieder werden vom Betriebsrat aus seiner Mitte in
geheimer Wahl und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird
nur ein Wahlvorschlag gemacht, so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der
Mehrheitswahl. Sind die weiteren Ausschussmitglieder nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl gewählt, so erfolgt die Abberufung durch Beschluss des 
Betriebsrats, der in geheimer Abstimmung gefasst wird und einer Mehrheit von
drei Vierteln der Stimmen der Mitglieder des Betriebsrats bedarf.

(2) Der Betriebsausschuss führt die laufenden Geschäfte des Betriebsrats. Der
Betriebsrat kann dem Betriebsausschuss mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht
für den Abschluss von Betriebsvereinbarungen. Die Übertragung bedarf der
Schriftform. Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für den Widerruf der Über-
tragung von Aufgaben.

(3) Betriebsräte mit weniger als neun Mitgliedern können die laufenden 
Geschäfte auf den Vorsitzenden des Betriebsrats oder andere Betriebsratsmit-
glieder übertragen.

§ 28 Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse

(1) Der Betriebsrat kann in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern Ausschüs-
se bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen. Für die Wahl und Ab-
berufung der Ausschussmitglieder gilt § 27 Abs. 1 Satz 3 bis 5 entsprechend. Ist
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ein Betriebsausschuss gebildet, kann der Betriebsrat den Ausschüssen Aufga-
ben zur selbständigen Erledigung übertragen; § 27 Abs. 2 Satz 2 bis 4 gilt 
entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übertragung von Aufgaben zur selbständi-
gen Entscheidung auf Mitglieder des Betriebsrats in Ausschüssen, deren Mit-
glieder vom Betriebsrat und vom Arbeitgeber benannt werden.

§ 28a Übertragung von Aufgaben auf Arbeitsgruppen

(1) In Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat mit der
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder bestimmte Aufgaben auf Arbeitsgrup-
pen übertragen; dies erfolgt nach Maßgabe einer mit dem Arbeitgeber abzu-
schließenden Rahmenvereinbarung. Die Aufgaben müssen im Zusammenhang
mit den von der Arbeitsgruppe zu erledigenden Tätigkeiten stehen. Die Über-
tragung bedarf der Schriftform. Für den Widerruf der Übertragung gelten 
Satz 1 erster Halbsatz und Satz 3 entsprechend.

(2) Die Arbeitsgruppe kann im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben mit
dem Arbeitgeber Vereinbarungen schließen; eine Vereinbarung bedarf der
Mehrheit der Stimmen der Gruppenmitglieder. § 77 gilt entsprechend. Können
sich Arbeitgeber und Arbeitsgruppe in einer Angelegenheit nicht einigen,
nimmt der Betriebsrat das Beteiligungsrecht wahr.

§ 29 Einberufung der Sitzungen

(1) Vor Ablauf einer Woche nach dem Wahltag hat der Wahlvorstand die Mit-
glieder des Betriebsrats zu der nach § 26 Abs. 1 vorgeschriebenen Wahl einzu-
berufen. Der Vorsitzende des Wahlvorstands leitet die Sitzung, bis der Betriebs-
rat aus seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.

(2) Die weiteren Sitzungen beruft der Vorsitzende des Betriebsrats ein. Er setzt
die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlung. Der Vorsitzende hat die Mit-
glieder des Betriebsrats zu den Sitzungen rechtzeitig unter Mitteilung der 
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Tagesordnung zu laden. Dies gilt auch für die Schwerbehindertenvertretung
sowie für die Jugend- und Auszubildendenvertreter, soweit sie ein Recht auf
Teilnahme an der Betriebsratssitzung haben. Kann ein Mitglied des Betriebsrats
oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung an der Sitzung nicht teilneh-
men, so soll es dies unter Angabe der Gründe unverzüglich dem Vorsitzenden
mitteilen. Der Vorsitzende hat für ein verhindertes Betriebsratsmitglied oder
für einen verhinderten Jugend- und Auszubildendenvertreter das Ersatzmit-
glied zu laden.

(3) Der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den Gegenstand, dessen
Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein Viertel
der Mitglieder des Betriebsrats oder der Arbeitgeber beantragt.

(4) Der Arbeitgeber nimmt an den Sitzungen, die auf sein Verlangen anberaumt
sind, und an den Sitzungen, zu denen er ausdrücklich eingeladen ist, teil. Er
kann einen Vertreter der Vereinigung der Arbeitgeber, der er angehört, hinzu-
ziehen.

§ 30 Betriebsratssitzungen

Die Sitzungen des Betriebsrats finden in der Regel während der Arbeitszeit
statt. Der Betriebsrat hat bei der Ansetzung von Betriebsratssitzungen auf die
betrieblichen Notwendigkeiten Rücksicht zu nehmen. Der Arbeitgeber ist vom
Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen. Die Sitzungen des Betriebsrats
sind nicht öffentlich.

§ 31 Teilnahme der Gewerkschaften

Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Betriebsrats kann ein Beauf-
tragter einer im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaft an den Sitzungen 
beratend teilnehmen; in diesem Fall sind der Zeitpunkt der Sitzung und die 
Tagesordnung der Gewerkschaft rechtzeitig mitzuteilen.
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§ 32 Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung (§ 94 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)
kann an allen Sitzungen des Betriebsrats beratend teilnehmen.

§ 33 Beschlüsse des Betriebsrats

(1) Die Beschlüsse des Betriebsrats werden, soweit in diesem Gesetz nichts ande-
res bestimmt ist, mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(2) Der Betriebsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Betriebsratsmitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt; Stellvertretung
durch Ersatzmitglieder ist zulässig.

(3) Nimmt die Jugend- und Auszubildendenvertretung an der Beschlussfassung
teil, so werden die Stimmen der Jugend- und Auszubildendenvertreter bei der
Feststellung der Stimmenmehrheit mitgezählt.

§ 34 Sitzungsniederschrift

(1) Über jede Verhandlung des Betriebsrats ist eine Niederschrift aufzunehmen,
die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehrheit, mit
der sie gefasst sind, enthält. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und
einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen. Der Niederschrift ist eine Anwesen-
heitsliste beizufügen, in die sich jeder Teilnehmer eigenhändig einzutragen
hat.

(2) Hat der Arbeitgeber oder ein Beauftragter einer Gewerkschaft an der 
Sitzung teilgenommen, so ist ihm der entsprechende Teil der Niederschrift
abschriftlich auszuhändigen. Einwendungen gegen die Niederschrift sind 
unverzüglich schriftlich zu erheben; sie sind der Niederschrift beizufügen.
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(3) Die Mitglieder des Betriebsrats haben das Recht, die Unterlagen des Betriebs-
rats und seiner Ausschüsse jederzeit einzusehen.

§ 35 Aussetzung von Beschlüssen

(1) Erachtet die Mehrheit der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder die
Schwerbehindertenvertretung einen Beschluss des Betriebsrats als eine erheb-
liche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der durch sie vertretenen Arbeit-
nehmer, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf die Dauer von einer Woche
vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an auszusetzen, damit in dieser Frist eine
Verständigung, gegebenenfalls mit Hilfe der im Betrieb vertretenen Gewerk-
schaften, versucht werden kann.
(2) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschließen. Wird
der erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wieder-
holt werden; dies gilt auch, wenn der erste Beschluss nur unerheblich geändert
wird.

§ 36 Geschäftsordnung

Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung sollen in einer schriftlichen
Geschäftsordnung getroffen werden, die der Betriebsrat mit der Mehrheit der
Stimmen seiner Mitglieder beschließt.

§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis

(1) Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Min-
derung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang 
und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist.
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(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen
außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebsratsmitglied An-
spruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsent-
gelts. Betriebsbedingte Gründe liegen auch vor, wenn die Betriebsratstätigkeit
wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten der Betriebsratsmitglieder nicht 
innerhalb der persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann. Die Arbeitsbefreiung ist
vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies aus betriebsbedingten Gründen
nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten.

(4) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf einschließlich 
eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nicht geringer
bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit 
betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Dies gilt auch für allgemeine Zuwen-
dungen des Arbeitgebers.
(5) Soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen,
dürfen Mitglieder des Betriebsrats einschließlich eines Zeitraums von einem
Jahr nach Beendigung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die
den Tätigkeiten der in Absatz 4 genannten Arbeitnehmer gleichwertig sind.

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Teilnahme an Schulungs-
und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die
Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Betriebsbedingte Gründe im Sinne des
Absatzes 3 liegen auch vor, wenn wegen Besonderheiten der betrieblichen 
Arbeitszeitgestaltung die Schulung des Betriebsratsmitglieds außerhalb seiner
Arbeitszeit erfolgt; in diesem Fall ist der Umfang des Ausgleichsanspruchs
unter Einbeziehung der Arbeitsbefreiung nach Absatz 2 pro Schulungstag 
begrenzt auf die Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Der 
Betriebsrat hat bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen die betrieblichen Notwendigkeiten
zu berücksichtigen. Er hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die zeitliche
Lage der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen rechtzeitig bekannt zu
geben. Hält der Arbeitgeber die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht aus-
reichend berücksichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
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(7) Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 6 hat jedes Mitglied des Betriebs-
rats während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf bezahlte Freistellung
für insgesamt drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveran-
staltungen, die von der zuständigen obersten Arbeitsbehörde des Landes nach
Beratung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und der Arbeit-
geberverbände als geeignet anerkannt sind. Der Anspruch nach Satz 1 erhöht
sich für Arbeitnehmer, die erstmals das Amt eines Betriebsratsmitglieds über-
nehmen und auch nicht zuvor Jugend- und Auszubildendenvertreter waren,
auf vier Wochen. Absatz 6 Satz 2 bis 6 findet Anwendung.

§ 38 Freistellungen

(1) Von ihrer beruflichen Tätigkeit sind mindestens freizustellen in Betrieben
mit in der Regel

200  bis 500 Arbeitnehmern ein Betriebsratsmitglied,
501  bis 900 Arbeitnehmern 2 Betriebsratsmitglieder,
901  bis 1500 Arbeitnehmern 3 Betriebsratsmitglieder,
1501  bis 2000 Arbeitnehmern 4 Betriebsratsmitglieder,
2001  bis 3000 Arbeitnehmern 5 Betriebsratsmitglieder,
3001  bis 4000 Arbeitnehmern 6 Betriebsratsmitglieder,
4001  bis 5000 Arbeitnehmern 7 Betriebsratsmitglieder,
5001  bis 6000 Arbeitnehmern 8 Betriebsratsmitglieder,
6001  bis 7000 Arbeitnehmern 9 Betriebsratsmitglieder,
7001  bis 8000 Arbeitnehmern 10 Betriebsratsmitglieder,
8001  bis 9000 Arbeitnehmern 11 Betriebsratsmitglieder,
9001  bis 10000 Arbeitnehmern 12 Betriebsratsmitglieder.

In Betrieben mit über 10000 Arbeitnehmern ist für je angefangene weitere
2000 Arbeitnehmer ein weiteres Betriebsratsmitglied freizustellen. Freistel-
lungen können auch in Form von Teilfreistellungen erfolgen. Diese dürfen zu-
sammengenommen nicht den Umfang der Freistellungen nach den Sätzen 1
und 2 überschreiten. Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung können 
anderweitige Regelungen über die Freistellung vereinbart werden.
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(2) Die freizustellenden Betriebsratsmitglieder werden nach Beratung mit dem
Arbeitgeber vom Betriebsrat aus seiner Mitte in geheimer Wahl und nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird nur ein Wahlvorschlag ge-
macht, so erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl; ist nur
ein Betriebsratsmitglied freizustellen, so wird dieses mit einfacher Stimmen-
mehrheit gewählt. Der Betriebsrat hat die Namen der Freizustellenden dem 
Arbeitgeber bekannt zu geben. Hält der Arbeitgeber eine Freistellung für sach-
lich nicht vertretbar, so kann er innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
der Bekanntgabe die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Bestätigt die Eini-
gungsstelle die Bedenken des Arbeitgebers, so hat sie bei der Bestimmung eines
anderen freizustellenden Betriebsratsmitglieds auch den Minderheitenschutz
im Sinne des Satzes 1 zu beachten. Ruft der Arbeitgeber die Einigungsstelle
nicht an, so gilt sein Einverständnis mit den Freistellungen nach Ablauf der
zweiwöchigen Frist als erteilt. Für die Abberufung gilt § 27 Abs. 1 Satz 5 ent-
sprechend.

(3) Der Zeitraum für die Weiterzahlung des nach § 37 Abs. 4 zu bemessenden 
Arbeitsentgelts und für die Beschäftigung nach § 37 Abs. 5 erhöht sich für 
Mitglieder des Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten 
freigestellt waren, auf zwei Jahre nach Ablauf der Amtszeit.

(4) Freigestellte Betriebsratsmitglieder dürfen von inner- und außerbetriebli-
chen Maßnahmen der Berufsbildung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb
eines Jahres nach Beendigung der Freistellung eines Betriebsratsmitglieds ist
diesem im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebs Gelegenheit zu geben, eine
wegen der Freistellung unterbliebene betriebsübliche berufliche Entwicklung
nachzuholen. Für Mitglieder des Betriebsrats, die drei volle aufeinanderfolgen-
de Amtszeiten freigestellt waren, erhöht sich der Zeitraum nach Satz 2 auf zwei
Jahre.



106 Betriebsverfassungsgesetz

§ 39 Sprechstunden

(1) Der Betriebsrat kann während der Arbeitszeit Sprechstunden einrichten. Zeit
und Ort sind mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Kommt eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(2) Führt die Jugend- und Auszubildendenvertretung keine eigenen Sprech-
stunden durch, so kann an den Sprechstunden des Betriebsrats ein Mitglied 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Beratung der in § 60 Abs. 1 
genannten Arbeitnehmer teilnehmen.

(3) Versäumnis von Arbeitszeit, die zum Besuch der Sprechstunden oder durch
sonstige Inanspruchnahme des Betriebsrats erforderlich ist, berechtigt den 
Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts des Arbeitnehmers.

§ 40 Kosten und Sachaufwand des Betriebsrats

(1) Die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten trägt der 
Arbeitgeber.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung
hat der Arbeitgeber in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, Infor-
mations- und Kommunikationstechnik sowie Büropersonal zur Verfügung zu
stellen.

§ 41 Umlageverbot

Die Erhebung und Leistung von Beiträgen der Arbeitnehmer für Zwecke des 
Betriebsrats ist unzulässig.
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Vierter Abschnitt
Betriebsversammlung

§ 42 Zusammensetzung, Teilversammlung, Abteilungsversammlung

(1) Die Betriebsversammlung besteht aus den Arbeitnehmern des Betriebs; sie
wird von dem Vorsitzenden des Betriebsrats geleitet. Sie ist nicht öffentlich.
Kann wegen der Eigenart des Betriebs eine Versammlung aller Arbeitnehmer
zum gleichen Zeitpunkt nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen durch-
zuführen.

(2) Arbeitnehmer organisatorisch oder räumlich abgegrenzter Betriebsteile
sind vom Betriebsrat zu Abteilungsversammlunge  zusammenzufassen, wenn
dies für die Erörterung der besonderen Belange der Arbeitnehmer erforderlich
ist. Die Abteilungsversammlung wird von einem Mitglied des Betriebsrats ge-
leitet, das möglichst einem beteiligten Betriebsteil als Arbeitnehmer angehört.
Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 43 Regelmäßige Betriebs- und Abteilungsversammlungen

(1) Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsver-
sammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. Liegen
die Voraussetzungen des § 42 Abs. 2 Satz 1 vor, so hat der Betriebsrat in jedem
Kalenderjahr zwei der in Satz 1 genannten Betriebsversammlungen als Abtei-
lungsversammlungen durchzuführen. Die Abteilungsversammlungen sollen
möglichst gleichzeitig stattfinden. Der Betriebsrat kann in jedem Kalender-
halbjahr eine weitere Betriebsversammlung oder, wenn die Voraussetzungen
des § 42 Abs. 2 Satz 1 vorliegen, einmal weitere Abteilungsversammlungen
durchführen, wenn dies aus besonderen Gründen zweckmäßig erscheint. 

(2) Der Arbeitgeber ist zu den Betriebs- und Abteilungsversammlungen unter
Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. Er ist berechtigt, in den Versamm-
lungen zu sprechen. Der Arbeitgeber oder sein Vertreter hat mindestens ein-
mal in jedem Kalenderjahr in einer Betriebsversammlung über das Personal-
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und Sozialwesen einschließlich des Stands der Gleichstellung von Frauen und
Männern im Betrieb sowie der Integration der im Betrieb beschäftigten auslän-
dischen Arbeitnehmer, über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des 
Betriebs sowie über den betrieblichen Umweltschutz zu berichten, soweit 
dadurch nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.

(3) Der Betriebsrat ist berechtigt und auf Wunsch des Arbeitgebers oder von
mindestens einem Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer verpflichtet,
eine Betriebsversammlung einzuberufen und den beantragten Beratungsge-
genstand auf die Tagesordnung zu setzen. Vom Zeitpunkt der Versammlungen,
die auf Wunsch des Arbeitgebers stattfinden, ist dieser rechtzeitig zu verständi-
gen.

(4) Auf Antrag einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft muss der Betriebsrat
vor Ablauf von zwei Wochen nach Eingang des Antrags eine Betriebsversamm-
lung nach Absatz 1 Satz 1 einberufen, wenn im vorhergegangenen Kalender-
halbjahr keine Betriebsversammlung und keine Abteilungsversammlungen
durchgeführt worden sind.

§ 44 Zeitpunkt und Verdienstausfall

(1) Die in den §§ 14a, 17 und 43 Abs. 1 bezeichneten und die auf Wunsch des 
Arbeitgebers einberufenen Versammlungen finden während der Arbeitszeit
statt, soweit nicht die Eigenart des Betriebs eine andere Regelung zwingend 
erfordert. Die Zeit der Teilnahme an diesen Versammlungen einschließlich der
zusätzlichen Wegezeiten ist den Arbeitnehmern wie Arbeitszeit zu vergüten.
Dies gilt auch dann, wenn die Versammlungen wegen der Eigenart des Betriebs
außerhalb der Arbeitszeit stattfinden; Fahrkosten, die den Arbeitnehmern
durch die Teilnahme an diesen Versammlungen entstehen, sind vom Arbeit-
geber zu erstatten.
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(2) Sonstige Betriebs- oder Abteilungsversammlungen finden außerhalb der 
Arbeitszeit statt. Hiervon kann im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber abge-
wichen werden; im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber während der Arbeits-
zeit durchgeführte Versammlungen berechtigen den Arbeitgeber nicht, das 
Arbeitsentgelt der Arbeitnehmer zu mindern.

§ 45 Themen der Betriebs- und Abteilungsversammlungen

Die Betriebs- und Abteilungsversammlungen können Angelegenheiten ein-
schließlich solcher tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und
wirtschaftlicher Art sowie Fragen der Förderung der Gleichstellung von Frauen
und Männern und der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit  sowie
der Integration der im Betrieb beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer 
behandeln, die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer unmittelbar betreffen; die
Grundsätze des § 74 Abs. 2 finden Anwendung. Die Betriebs- und Abteilungsver-
sammlungen können dem Betriebsrat Anträge unterbreiten und zu seinen Be-
schlüssen Stellung nehmen.

§ 46 Beauftragte der Verbände

(1) An den Betriebs- oder Abteilungsversammlungen können Beauftragte der
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften beratendteilnehmen. Nimmt der Ar-
beitgeber an Betriebs- oder Abteilungsversammlungen teil, so kann er einen
Beauftragten der Vereinigung der Arbeitgeber, der er angehört, hinzuziehen.

(2) Der Zeitpunkt und die Tagesordnung der Betriebs- oder Abteilungsver-
sammlungen sind den im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaften rechtzeitig
schriftlich mitzuteilen.
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Fünfter Abschnitt
Gesamtbetriebsrat

§ 47* Voraussetzungen der Errichtung, Mitgliederzahl, Stimmengewicht

(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Betriebsräte, so ist ein Gesamt-
betriebsrat zu errichten.

(2) In den Gesamtbetriebsrat entsendet jeder Betriebsrat mit bis zu drei Mit-
gliedern eines seiner Mitglieder; jeder Betriebsrat mit mehr als drei Mitgliedern
entsendet zwei seiner Mitglieder. Die Geschlechter sollen angemessen berück-
sichtigt werden.

(3) Der Betriebsrat hat für jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats mindestens ein
Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.

(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl des
Gesamtbetriebsrats abweichend von Absatz 2 Satz 1 geregelt werden.

(5) Gehören nach Absatz 2 Satz 1 dem Gesamtbetriebsrat mehr als vierzig Mit-
glieder an und besteht keine tarifliche Regelung nach Absatz 4, so ist zwischen
Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung über die Mit-
gliederzahl des Gesamtbetriebsrats abzuschließen, in der bestimmt wird, dass
Betriebsräte mehrerer Betriebe eines Unternehmens, die regional oder durch
gleichartige Interessen miteinander verbunden sind, gemeinsam Mitglieder in
den Gesamtbetriebsrat entsenden.

(6) Kommt im Fall des Absatzes 5 eine Einigung nicht zustande, so entscheidet
eine für das Gesamtunternehmen zu bildende Einigungsstelle. Der Spruch 
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Gesamt-
betriebsrat.

* Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Gesetzes zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerf-Reformgesetz)
vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) gilt § 47 Abs. 2 (Artikel 1 Nr. 35 Buchstabe a des BetrVerf-Reformgesetzes) für im
Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Betriebsräte erst bei deren Neuwahl.
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(7) Jedes Mitglied des Gesamtbetriebsrats hat so viele Stimmen, wie in dem Be-
trieb, in dem es gewählt wurde, wahlberechtigte Arbeitnehmer in der Wähler-
liste eingetragen sind. Entsendet der Betriebsrat mehrere Mitglieder, so stehen
ihnen die Stimmen nach Satz 1 anteilig zu.

(8) Ist ein Mitglied des Gesamtbetriebsrats für mehrere Betriebe entsandt 
worden, so hat es so viele Stimmen, wie in den Betrieben, für die es entsandt 
ist, wahlberechtigte Arbeitnehmer in den Wählerlisten eingetragen sind; sind
mehrere Mitglieder entsandt worden, gilt Absatz 7 Satz 2 entsprechend.

(9) Für Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die aus einem gemeinsamen Betrieb
mehrerer Unternehmen entsandt worden sind, können durch Tarifvertrag oder
Betriebsvereinbarung von den Absätzen 7 und 8 abweichende Regelungen 
getroffen werden.

§ 48 Ausschluss von Gesamtbetriebsratsmitgliedern 

Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer des Unterneh-
mens, der Arbeitgeber, der Gesamtbetriebsrat oder eine im Unternehmen 
vertretene Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines 
Mitglieds aus dem Gesamtbetriebsrat wegen grober Verletzung seiner gesetz-
lichen Pflichten beantragen.

§ 49 Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Gesamtbetriebsrat endet mit dem Erlöschen der Mit-
gliedschaft im Betriebsrat, durch Amtsniederlegung, durch Ausschluss aus 
dem Gesamtbetriebsrat aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung oder 
Abberufung durch den Betriebsrat.
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§ 50 Zuständigkeit

(1) Der Gesamtbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung von Angelegen-
heiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betreffen und
nicht durch die einzelnen Betriebsräte innerhalb ihrer Betriebe geregelt 
werden können; seine Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf Betriebe
ohne Betriebsrat. Er ist den einzelnen Betriebsräten nicht übergeordnet.

(2) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den
Gesamtbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu behandeln. Der
Betriebsrat kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vorbehalten. § 27 Abs. 2
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 51 Geschäftsführung

(1) Für den Gesamtbetriebsrat gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26, 27 Abs. 2 und 3, § 28
Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40
und 41 entsprechend. § 27 Abs. 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der
Gesamtbetriebsausschuss aus dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, des-
sen Stellvertreter und bei Gesamtbetriebsräten mit

9 bis 16 Mitgliedern aus 3 weiteren Ausschussmitgliedern,
17 bis 24 Mitgliedern aus 5 weiteren Ausschussmitgliedern,
25 bis 36 Mitgliedern aus 7 weiteren Ausschussmitgliedern,

mehr als 36 Mitgliedern aus 9 weiteren Ausschussmitgliedern

besteht.

(2) Ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten, so hat der Betriebsrat der Hauptver-
waltung des Unternehmens oder, soweit ein solcher Betriebsrat nicht besteht,
der Betriebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten
Betriebs zu der Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden
des Gesamtbetriebsrats einzuladen. Der Vorsitzende des einladenden Betriebs-
rats hat die Sitzung zu leiten, bis der Gesamtbetriebsrat aus seiner Mitte einen
Wahlleiter bestellt hat. § 29 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
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(3) Die Beschlüsse des Gesamtbetriebsrats werden, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst.
Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Der Gesamtbetriebsrat ist nur
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschluss-
fassung teilnimmt und die Teilnehmenden mindestens die Hälfte aller Stim-
men vertreten; Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zulässig. § 33 Abs. 3
gilt entsprechend.

(4) Auf die Beschlussfassung des Gesamtbetriebsausschusses und weiterer 
Ausschüsse des Gesamtbetriebsrats ist § 33 Abs. 1 und 2 anzuwenden.

(5) Die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats gelten ent-
sprechend für den Gesamtbetriebsrat, soweit dieses Gesetz keine besonderen
Vorschriften enthält.

§ 52 Teilnahme der Gesamtschwerbehindertenvertretung

Die Gesamtschwerbehindertenvertretung (§ 97 Abs. 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch) kann an allen Sitzungen des Gesamtbetriebsrats beratend
teilnehmen.

§ 53 Betriebsräteversammlung

(1) Mindestens einmal in jedem Kalenderjahr hat der Gesamtbetriebsrat die 
Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzenden der Betriebsräte sowie die
weiteren Mitglieder der Betriebsausschüsse zu einer Versammlung einzuberu-
fen. Zu dieser Versammlung kann der Betriebsrat abweichend von Satz 1 aus 
seiner Mitte andere Mitglieder entsenden, soweit dadurch die Gesamtzahl der
sich für ihn nach Satz 1 ergebenden Teilnehmer nicht überschritten wird.

(2) In der Betriebsräteversammlung hat

1. der Gesamtbetriebsrat einen Tätigkeitsbericht,
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2. der Unternehmer einen Bericht über das Personal- und Sozialwesen ein-
schließlich des Stands der Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Unternehmen, der Integration der im Unternehmen beschäftigten aus-
ländischen Arbeitnehmer, über die wirtschaftliche Lage und Entwick-
lung des Unternehmens sowie über Fragen des Umweltschutzes im Un-
ternehmen, soweit dadurch nicht Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
gefährdet werden, zu erstatten.

(3) Der Gesamtbetriebsrat kann die Betriebsräteversammlung in Form von Teil-
versammlungen durchführen. Im Übrigen gelten § 42 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halb-
satz und Satz 2, § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie die §§ 45 und 46 entsprechend.

Sechster Abschnitt
Konzernbetriebsrat

§ 54 Errichtung des Konzernbetriebsrats

(1) Für einen Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) kann durch Beschlüsse der
einzelnen Gesamtbetriebsräte ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. Die Er-
richtung erfordert die Zustimmung der Gesamtbetriebsräte der Konzernunter-
nehmen, in denen insgesamt mehr als 50 vom Hundert der Arbeitnehmer der
Konzernunternehmen beschäftigt sind.

(2) Besteht in einem Konzernunternehmen nur ein Betriebsrat, so nimmt 
dieser die Aufgaben eines Gesamtbetriebsrats nach den Vorschriften dieses 
Abschnitts wahr.

§ 55 Zusammensetzung des Konzernbetriebsrats, Stimmengewicht

(1) In den Konzernbetriebsrat entsendet jeder Gesamtbetriebsrat zwei seiner
Mitglieder. Die Geschlechter sollen angemessen berücksichtigt werden.
(2) Der Gesamtbetriebsrat hat für jedes Mitglied des Konzernbetriebsrats min-
destens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens
festzulegen.
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(3) Jedem Mitglied des Konzernbetriebsrats stehen die Stimmen der Mitglieder
des entsendenden Gesamtbetriebsrats je zur Hälfte zu.

(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl des
Konzernbetriebsrats abweichend von Absatz 1 Satz 1 geregelt werden. § 47 
Abs. 5 bis 9 gilt entsprechend.

§ 56 Ausschluss von Konzernbetriebsratsmitgliedern

Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer der Konzernunter-
nehmen, der Arbeitgeber, der Konzernbetriebsrat oder eine im Konzern vertre-
tene Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds
aus dem Konzernbetriebsrat wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen
Pflichten beantragen.

§ 57 Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Konzernbetriebsrat endet mit dem Erlöschen der Mit-
gliedschaft im Gesamtbetriebsrat, durch Amtsniederlegung, durch Ausschluss
aus dem Konzernbetriebsrat aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung oder
Abberufung durch den Gesamtbetriebsrat.

§ 58 Zuständigkeit

(1) Der Konzernbetriebsrat ist zuständig für die Behandlung von Angelegen-
heiten, die den Konzern oder mehrere Konzernunternehmen betreffen und
nicht durch die einzelnen Gesamtbetriebsräte innerhalb ihrer Unternehmen
geregelt werden können; seine Zuständigkeit erstreckt sich insoweit auch auf
Unternehmen, die einen Gesamtbetriebsrat nicht gebildet haben, sowie auf 
Betriebe der Konzernunternehmen ohne Betriebsrat. Er ist den einzelnen 
Gesamtbetriebsräten nicht übergeordnet.
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(2) Der Gesamtbetriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie-
der den Konzernbetriebsrat beauftragen, eine Angelegenheit für ihn zu behan-
deln. Der Gesamtbetriebsrat kann sich dabei die Entscheidungsbefugnis vor-
behalten. § 27 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 59 Geschäftsführung

(1) Für den Konzernbetriebsrat gelten § 25 Abs. 1, die §§ 26, 27 Abs. 2 und 3, § 28
Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2, die §§ 30, 31, 34, 35, 36, 37 Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 40,
41 und 51 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 bis 5 entsprechend.

(2) Ist ein Konzernbetriebsrat zu errichten, so hat der Gesamtbetriebsrat des
herrschenden Unternehmens oder, soweit einsolcher Gesamtbetriebsrat nicht
besteht, der Gesamtbetriebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeit-
nehmer größten Konzernunternehmens zu der Wahl des Vorsitzenden und des
stellvertretenden Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats einzuladen. Der Vorsit-
zende des einladenden Gesamtbetriebsrats hat die Sitzung zu leiten, bis der
Konzernbetriebsrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat. § 29 Abs. 2 bis
4 gilt entsprechend.

§ 59a Teilnahme der Konzernschwerbehindertenvertretung

Die Konzernschwerbehindertenvertretung (§ 97 Abs. 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch) kann an allen Sitzungen des Konzernbetriebsrats beratend
teilnehmen.
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Dritter Teil
Jugend- und Auszubildendenvertretung

Erster Abschnitt
Betriebliche Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 60 Errichtung und Aufgabe

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu
ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach Maßgabe der 
folgenden Vorschriften die besonderen Belange der in Absatz 1 genannten 
Arbeitnehmer wahr.

§ 61 Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind alle in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer des Betriebs.
(2) Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben; § 8 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. Mitglieder des 
Betriebsrats können nicht zu Jugend- und Auszubildendenvertretern gewählt
werden. 

§ 62 Zahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter, Zusammensetzung der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht in Betrieben mit in der
Regel

5 bis 20 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
einer Person,
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21 bis 50 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
3 Mitgliedern,

51 bis 150 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
5 Mitgliedern,

151 bis 300 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
7 Mitgliedern,

301 bis 500 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
9 Mitgliedern,

501 bis 700 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
11 Mitgliedern,

701 bis 1000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
13 Mitgliedern,

mehr als 1000 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer aus
15 Mitgliedern.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung soll sich möglichst aus Vertre-
tern der verschiedenen Beschäftigungsarten und Ausbildungsberufe der im 
Betrieb tätigen in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer zusammensetzen.

(3) Das Geschlecht, das unter den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern in
der Minderheit ist, muss mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen 
Verhältnis in der Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten sein, wenn
diese aus mindestens drei Mitgliedern besteht.

§ 63 Wahlvorschriften

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird in geheimer und unmittel-
barer Wahl gewählt.

(2) Spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand und seinen Vorsit-
zenden. Für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertreter gelten § 14 
Abs. 2 bis 5, § 16 Abs. 1 Satz 4 bis 6, § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 sowie die §§ 19 
und 20 entsprechend.
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(3) Bestellt der Betriebsrat den Wahlvorstand nicht oder nicht spätestens sechs
Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung
oder kommt der Wahlvorstand seiner Verpflichtung nach § 18 Abs.1 Satz 1 nicht
nach, so gelten § 16 Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 2 entspre-
chend; der Antrag beim Arbeitsgericht kann auch von jugendlichen Arbeit-
nehmern gestellt werden.

(4) In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig der in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmer gilt auch § 14a entsprechend. Die Frist zur Bestellung des Wahl-
vorstands wird im Falle des Absatzes 2 Satz 1 auf vier Wochen und im Falle des
Absatzes 3 Satz 1 auf drei Wochen verkürzt.

(5) In Betrieben mit in der Regel 51 bis 100 der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer gilt § 14a Abs. 5 entsprechend.

§ 64 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit

(1) Die regelmäßigen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
finden alle zwei Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November statt. Für die
Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung außerhalb dieser Zeit gilt 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 6 und Abs. 3 entsprechend.

(2) Die regelmäßige Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung be-
trägt zwei Jahre. Die Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Jugend- und Auszubildendenver-
tretung besteht, mit Ablauf von deren Amtszeit. Die Amtszeit endet spätestens
am 30. November des Jahres, in dem nach Absatz 1 Satz 1 die regelmäßigen
Wahlen stattfinden. In dem Fall des § 13 Abs. 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätes-
tens am 30. November des Jahres, in dem die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung neu zu wählen ist. In dem Fall des § 13 Abs. 2 Nr. 2 endet die Amtszeit
mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neu gewählten Jugend- und
Auszubildendenvertretung.
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(3) Ein Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung, das im Laufe der
Amtszeit das 25. Lebensjahr vollendet, bleibt bis zum Ende der Amtszeit Mit-
glied der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

§ 65 Geschäftsführung

(1) Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 23 Abs. 1, die §§ 24,
25, 26, 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, die §§ 30, 31, 33 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 34, 36, 37,
40 und 41 entsprechend.
(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständigung des
Betriebsrats Sitzungen abhalten; § 29 gilt entsprechend. An diesen Sitzungen
kann der Betriebsratsvorsitzende oder ein beauftragtes Betriebsratsmitglied
teilnehmen.

§ 66 Aussetzung von Beschlüssen des Betriebsrats

(1) Erachtet die Mehrheit der Jugend- und Auszubildendenvertreter einen 
Beschluss des Betriebsrats als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Inte-
ressen der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer, so ist auf ihren Antrag der
Beschluss auf die Dauer von einer Woche auszusetzen, damit in dieser Frist eine
Verständigung, gegebenenfalls mit Hilfe der im Betrieb vertretenen Gewerk-
schaften, versucht werden kann.

(2) Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht
wiederholt werden; dies gilt auch, wenn der erste Beschluss nur unerheblich
geändert wird.

§ 67 Teilnahme an Betriebsratssitzungen

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann zu allen Betriebsratssit-
zungen einen Vertreter entsenden. Werden Angelegenheiten behandelt, die
besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen, so hat zu die-
sen Tagesordnungspunkten die gesamte Jugend- und Auszubildendenver-
tretung ein Teilnahmerecht.
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(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertreter haben Stimmrecht, oweit die zu
fassenden Beschlüsse des Betriebsrats überwiegend die in § 60 Abs. 1 genann-
ten Arbeitnehmer betreffen.
(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann beim Betriebsrat beantra-
gen, Angelegenheiten, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitneh-
mer betreffen und über die sie beraten hat, auf die nächste Tagesordnung zu
setzen. Der Betriebsrat soll Angelegenheiten, die besonders die in § 60 Abs. 1 ge-
nannten Arbeitnehmer betreffen, der Jugend- und Auszubildendenvertretung
zur Beratung zuleiten.

§ 68 Teilnahme an gemeinsamen Besprechungen

Der Betriebsrat hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu Besprechun-
gen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat beizuziehen, wenn Angelegen-
heiten behandelt werden, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeit-
nehmer betreffen.

§ 69 Sprechstunden

In Betrieben, die in der Regel mehr als fünfzig der in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmer beschäftigen, kann die Jugend- und Auszubildendenvertretung
Sprechstunden während der Arbeitszeit einrichten. Zeit und Ort sind durch 
Betriebsrat und Arbeitgeber zu vereinbaren. § 39 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 3
gilt entsprechend. An den Sprechstunden der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung kann der Betriebsratsvorsitzende oder ein beauftragtes Betriebsrats-
mitglied beratend teilnehmen.

§ 70 Allgemeine Aufgaben

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine 
Aufgaben:
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1. Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern dienen, ins-
besondere in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis, beim 
Betriebsrat zu beantragen;

1a. Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung der in 
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer entsprechend § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b
beim Betriebsrat zu beantragen;

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 60 Abs. 1 genannten 
Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungs-vor-
schriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

3. Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern, insbesondere in
Fragen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt er-
scheinen, beim Betriebsrat auf eine Erledigung hinzuwirken. Die Jugend-
und Auszubildendenvertretung hat die betroffenen in § 60 
Abs. 1 genannten Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Ver-
handlungen zu informieren;

4. die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 1 genannter Arbeitnehmer im Be-
trieb zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat zu bean-
tragen.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Die
Jugend- und Auszubildendenvertretung kann verlangen, dass ihr der Betriebs-
rat die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfü-
gung stellt.

§ 71 Jugend- und Auszubildendenversammlung

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach jeder Betriebs-
versammlung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine betriebliche Jugend-
und Auszubildendenversammlung einberufen. Im Einvernehmen mit Betriebs-
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rat und Arbeitgeber kann die betriebliche Jugend- und Auszubildendenver-
sammlung auch zu einem anderen Zeitpunkt einberufen werden. § 43 Abs. 2
Satz 1 und 2, die §§ 44 bis 46 und § 65 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend. Zweiter
Abschnitt Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung

Zweiter Abschnitt 
Gesamt- Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 72 Voraussetzungen der Errichtung, Mitgliederzahl, Stimmengewicht

(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen, so ist eine Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung zu 
errichten.

(2) In die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung entsendet jede 
Jugend- und Auszubildendenvertretung ein Mitglied.

(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat für das Mitglied der Ge-
samt-Jugend- und Auszubildendenvertretung mindestens ein Ersatzmitglied
zu bestellen und die Reihenfolge des Nachrückens festzulegen.

(4) Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann die Mitgliederzahl der
Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungabweichend von Absatz 2 
geregelt werden.

(5) Gehören nach Absatz 2 der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung
mehr als zwanzig Mitglieder an und besteht keine tarifliche Regelung nach 
Absatz 4, so ist zwischen Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber eine Betriebsver-
einbarung über die Mitgliederzahl der Gesamt-Jugend- und Auszubildenden-
vertretung abzuschließen, in der bestimmt wird, dass Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen mehrerer Betriebe eines Unternehmens, die regional
oder durch gleichartige Interessen miteinander verbunden sind, gemeinsam
Mitglieder in die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung entsenden.
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(6) Kommt im Fall des Absatzes 5 eine Einigung nicht zustande, so entscheidet
eine für das Gesamtunternehmen zu bildende Einigungsstelle. Der Spruch 
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Gesamt-
betriebsrat.

(7) Jedes Mitglied der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung hat so
viele Stimmen, wie in dem Betrieb, in dem es gewählt wurde, in § 60 Abs. 1 
genannte Arbeitnehmer in der Wählerliste eingetragen sind. Ist ein Mitglied
der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung für mehrere Betriebe 
entsandt worden, so hat es so viele Stimmen, wie in den Betrieben, für die es
entsandt ist, in § 60 Abs. 1 genannte Arbeitnehmer in den Wählerlisten ein-
getragen sind. Sind mehrere Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung entsandt worden, so stehen diesen die Stimmen nach Satz 1 anteilig zu.

(8) Für Mitglieder der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, die aus
einem gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen entsandt worden sind,
können durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung von Absatz 7 abweich-
ende Regelungen getroffen werden.

§ 73 Geschäftsführung und Geltung sonstiger Vorschriften

(1) Die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständi-
gung des Gesamtbetriebsrats Sitzungen abhalten. An den Sitzungen kann der
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats oder ein beauftragtes Mitglied des Gesamt-
betriebsrats teilnehmen.

(2) Für die Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 25 Abs. 1,
die §§ 26, 28 Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 Abs. 1 bis 3, die §§ 40, 41, 48, 49,
50, 51 Abs. 2 bis 5 sowie die §§ 66 bis 68 entsprechend.
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Dritter Abschnitt 
Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung

§ 73a Voraussetzung der Errichtung, Mitgliederzahl, Stimmengewicht

(1) Bestehen in einem Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) mehrere Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretungen, kann durch Beschlüsse der einzel-
nen Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen eine Konzern-Jugend-
und Auszubildendenvertretung errichtet werden. Die Errichtung erfordert die
Zustimmung der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen der Kon-
zernunternehmen, in denen insgesamt mindestens 75 vom Hundert der in § 60
Abs. 1 genannten Arbeitnehmer beschäftigt sind. Besteht in einem Konzernun-
ternehmen nur eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, so nimmt diese
die Aufgaben einer Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung nach den
Vorschriften dieses Abschnitts wahr.

(2) In die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung entsendet jede Ge-
samt-Jugend- und Auszubildendenvertretung eines ihrer Mitglieder. Sie hat für
jedes Mitglied mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge
des Nachrückens festzulegen.

(3) Jedes Mitglied der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung hat so
viele Stimmen, wie die Mitglieder der entsendenden Gesamt-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung insgesamt Stimmen haben.

(4) § 72 Abs. 4 bis 8 gilt entsprechend.

§ 73b Geschäftsführung und Geltung sonstiger Vorschriften

(1) Die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung kann nach Verständi-
gung des Konzernbetriebsrats Sitzungen abhalten. An den Sitzungen kann der
Vorsitzende oder ein beauftragtes Mitglied des Konzernbetriebsrats teilneh-
men.
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(2) Für die Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten § 25 Abs. 1,
die §§ 26, 28 Abs. 1 Satz 1, die §§ 30, 31, 34, 36, 37 Abs. 1 bis 3, die §§ 40, 41, 51 Abs.
3 bis 5, die §§ 56, 57, 58, 59 Abs. 2 und die §§ 66 bis 68 entsprechend.

Vierter Teil
Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 74 Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im Monat zu einer Be-
sprechung zusammentreten. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten
Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Mei-
nungsverschiedenheiten zu machen.

(2) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind
unzulässig; Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden hierdurch nicht be-
rührt. Arbeitgeber und Betriebsrat haben Betätigungen zu unterlassen, durch
die der Arbeitsablauf oder der Frieden des Betriebs beeinträchtigt werden. Sie
haben jede partei-politische Betätigung im Betrieb zu unterlassen; die Behand-
lung von Angelegenheiten tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer
und wirtschaftlicher Art, die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer unmittelbar
betreffen, wird hierdurch nicht berührt.

(3) Arbeitnehmer, die im Rahmen dieses Gesetzes Aufgaben übernehmen, wer-
den hierdurch in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch im Betrieb nicht
beschränkt.



Betriebsverfassungsgesetz 127

§ 75 Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb
tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt
werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen
ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung,
ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen 
Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen
Identität unterbleibt.

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit
der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. Sie
haben die Selbständigkeit und Eigeninitiative der Arbeitnehmer und Arbeits-
gruppen zu fördern.

§ 76 Einigungsstelle

(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei Bedarf eine Eini-
gungsstelle zu bilden. Durch Betriebsvereinbarung kann eine ständige Eini-
gungsstelle errichtet werden. 

(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die
vom Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen
Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Seiten einigen müssen. Kommt eine
Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn das
Arbeitsgericht. Dieses entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über die
Zahl der Beisitzer erzielt wird. 

(3) Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden. Sie fasst ihre Beschlüs-
se nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Bei der Beschlussfassung
hat sich der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine Stim-
menmehrheit nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende nach weiterer Bera-
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tung an der erneuten Beschlussfassung teil. Die Beschlüsse der Einigungsstelle
sind schriftlich niederzulegen, vom Vorsitzenden zu unterschreiben und 
Arbeitgeber und Betriebsrat zuzuleiten. 

(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Einzelheiten des Verfahrens
vor der Einigungsstelle geregelt werden. 

(5) In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird die Einigungsstelle auf Antrag
einer Seite tätig. Benennt eine Seite keine Mitglieder oder bleiben die von einer
Seite genannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so
entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe
des Absatzes 3 allein. Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse unter angemesse-
ner Berücksichtigung der Belange des Betriebs und der betroffenen Arbeitneh-
mer nach billigem Ermessen. Die Überschreitung der Grenzen des Ermessens
kann durch den Arbeitgeber oder den Betriebsrat nur binnen einer Frist von
zwei Wochen, vom Tage der Zuleitung des Beschlusses an gerechnet, beim 
Arbeitsgericht geltend gemacht werden. 

(6) Im Übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, wenn beide Seiten es beantra-
gen oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. In diesen Fällen ersetzt ihr
Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nur, wenn beide Sei-
ten sich dem Spruch im Voraus unterworfen oder ihn nachträglich angenom-
men haben. 

(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch
den Spruch der Einigungsstelle nicht ausgeschlossen. 

(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass an die Stelle der in Absatz 1
bezeichneten Einigungsstelle eine tarifliche Schlichtungsstelle tritt. 

§ 76a Kosten der Einigungsstelle

(1) Die Kosten der Einigungsstelle trägt der Arbeitgeber. 
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(2) Die Beisitzer der Einigungsstelle, die dem Betrieb angehören, erhalten für
ihre Tätigkeit keine Vergütung; § 37 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Ist die 
Einigungsstelle zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Arbeitgeber und Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat zu bilden, so gilt
Satz 1 für die einem Betrieb des Unternehmens oder eines Konzernunterneh-
mens angehörenden Beisitzer entsprechend. 
(3) Der Vorsitzende und die Beisitzer der Einigungsstelle, die nicht zu den in 
Absatz 2 genannten Personen zählen, haben gegenüber dem Arbeitgeber 
Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit. Die Höhe der Vergütung richtet sich
nach den Grundsätzen des Absatzes 4 Satz 3 bis 5. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverord-
nung die Vergütung nach Absatz 3 regeln. In der Vergütungsordnung sind
Höchstsätze festzusetzen. Dabei sind insbesondere der erforderliche Zeitauf-
wand, die Schwierigkeit der Streitigkeit sowie ein Verdienstausfall zu berück-
sichtigen. Die Vergütung der Beisitzer ist niedriger zu bemessen als die des Vor-
sitzenden. Bei der Festsetzung der Höchstsätze ist den berechtigten Interessen
der Mitglieder der Einigungsstelle und des Arbeitgebers Rechnung zu tragen. 

(5) Von Absatz 3 und einer Vergütungsordnung nach Absatz 4 kann durch Tarif-
vertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, wenn ein Tarifvertrag dies zulässt
oder eine tarifliche Regelung nicht besteht, abgewichen werden. 

§ 77 Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarungen

(1) Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, auch soweit sie auf
einem Spruch der Einigungsstelle beruhen, führt der Arbeitgeber durch, es sei
denn, dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. Der Betriebsrat darf nicht
durch einseitige Handlungen in die Leitung des Betriebs eingreifen.

(2) Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat und Arbeitgeber gemeinsam
zu beschließen und schriftlich niederzulegen. Sie sind von beiden Seiten zu un-
terzeichnen; dies gilt nicht, soweit Betriebsvereinbarungen auf einem Spruch
der Einigungsstelle beruhen. Der Arbeitgeber hat die Betriebsvereinbarungen
an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen.
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(3) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag
geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, können nicht Gegenstand
einer Betriebsvereinbarung sein. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den 
Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt.
(4) Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. Werden Arbeit-
nehmern durch die Betriebsvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist ein 
Verzicht auf sie nur mit Zustimmung des Betriebsrats zulässig. Die Verwirkung
dieser Rechte ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen für ihre Geltendmachung
sind nur insoweit zulässig, als sie in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsver-
einbarung vereinbart werden; dasselbe gilt für die Abkürzung der Verjährungs-
fristen.

(5) Betriebsvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre Regelungen in Angele-
genheiten, in denen ein Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere 
Abmachung ersetzt werden.

§ 78 Schutzbestimmungen

Die Mitglieder des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzernbetriebs-
rats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung,
des Wirtschaftsausschusses, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in § 3
Abs. 1 genannten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, einer 
tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76 Abs. 8) und einer betrieblichen Beschwerde-
stelle (§ 86) sowie Auskunftspersonen (§ 80 Abs. 2 Satz 3) dürfen in der Aus-
übung ihrer Tätigkeit nicht gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für
ihre berufliche Entwicklung.
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§ 78a Schutz Auszubildender in besonderen Fällen

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der Mitglied der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung, des Betriebsrats, der Bordvertretung
oder des Seebetriebsrats ist, nach Beendigung des Berufsausbildungsverhält-
nisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so
hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten
drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich
vom Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen Auszubildendem
und Arbeitgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeits-
verhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. Auf dieses Arbeitsverhältnis ist
insbesondere § 37 Abs. 4 und 5 entsprechend anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor
Ablauf eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung, des Betriebsrats, der Bordvertretung oder des Seebetriebs-
rats endet.

(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Be-
endigung des Berufsausbildungsverhältnisses beim Arbeitsgericht beantragen,

1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Absatz 2 oder 3 nicht 
begründet wird, oder 

2. das bereits nach Absatz 2 oder 3 begründete Arbeitsverhältnis aufzu-
lösen, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber
unter Berücksichtigung aller Umstände die Weiterbeschäftigung nicht
zugemutet werden kann. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht sind
der Betriebsrat, die Bordvertretung, der Seebetriebsrat, bei Mitgliedern
der Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese Beteiligte.
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(5) Die Absätze 2 bis 4 finden unabhängig davon Anwendung, ob der Arbeit-
geber seiner Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist.

§ 79 Geheimhaltungspflicht

(1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zum
Betriebsrat bekannt geworden und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheim-
haltungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht zu offenbaren und nicht zu
verwerten. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Betriebsrat. Die Ver-
pflichtung gilt nicht gegenüber Mitgliedern des Betriebsrats. Sie gilt ferner
nicht gegenüber dem Gesamtbetriebsrat, dem Konzernbetriebsrat, der Bord-
vertretung, dem Seebetriebsrat und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichts-
rat sowie im Verfahren vor der Einigungsstelle, der tariflichen Schlichtungsstel-
le (§ 76 Abs. 8) oder einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86).

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gesamt-
betriebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Wirtschaftsausschusses, der Bord-
vertretung, des Seebetriebsrats, der gemäß § 3 Abs. 1 gebildeten Vertretungen
der Arbeitnehmer, der Einigungsstelle, der tariflichen Schlichtungsstelle (§ 76
Abs. 8) und einer betrieblichen Beschwerdestelle (§ 86) sowie für die Vertreter
von Gewerkschaften oder von Arbeitgebervereinigungen.

§ 80 Allgemeine Aufgaben

(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden 
Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge
und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

2. Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeit-
geber zu beantragen;
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2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort-
und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern;

2b.die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern;

3. Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen,
durch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzu-
wirken; er hat die betreffenden Arbeitnehmer über den Stand und das
Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten;

4. die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders schutz-
bedürftiger Personen zu fördern;

5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten
und durchzuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in 
§ 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann
von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stel-
lungnahmen anfordern;

6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern;

7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Ver-
ständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit im Betrieb zu beantragen;

8. die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern;

9. Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes
zu fördern.
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(2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat
rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrich-
tung erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem
Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen
jederzeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein
nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne
und -gehälter Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung
der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sach-
kundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat
hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche
Notwendigkeiten nicht entgegenstehen.

(3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies
zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 

(4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachver-
ständigen gilt § 79 entsprechend.

Zweiter Abschnitt
Mitwirkungs- und Beschwerderecht des Arbeitnehmers

§ 81 Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über dessen Aufgabe und Verantwor-
tung sowie über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung in den Arbeits-
ablauf des Betriebs zu unterrichten. Er hat den Arbeitnehmer vor Beginn der 
Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der
Beschäftigung ausgesetzt ist, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen
zur Abwendung dieser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 des Arbeitsschutz-
gesetzes getroffenen Maßnahmen zu belehren.
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(2) Über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich ist der Arbeitnehmer recht-
zeitig zu unterrichten. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, hat der Arbeitgeber die 
Arbeitnehmer zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkungen auf Sicherheit
und Gesundheit der Arbeitnehmer haben können.
(4) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die aufgrund einer Planung von
technischen Anlagen, von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder der 
Arbeitsplätze vorgesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf seinen
Arbeitsplatz, die Arbeitsumgebung sowie auf Inhalt und Art seiner Tätigkeit zu
unterrichten. Sobald feststeht, dass sich die Tätigkeit des Arbeitnehmers ändern
wird und seine beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung seiner
Aufgaben nicht ausreichen, hat der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer zu
erörtern, wie dessen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der 
betrieblichen Möglichkeiten den künftigen Anforderungen angepasst werden
können. Der Arbeitnehmer kann bei der Erörterung ein Mitglied des Betriebs-
rats hinzuziehen.

§ 82 Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers

(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in betrieblichen Angelegenheiten, die seine
Person betreffen, von den nach Maßgabe des organisatorischen Aufbaus des 
Betriebs hierfür zuständigen Personen gehört zu werden. Er ist berechtigt, zu
Maßnahmen des Arbeitgebers, die ihn betreffen, Stellung zu nehmen sowie
Vorschläge für die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsablaufs zu 
machen.

(2) Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass ihm die Berechnung und Zusam-
mensetzung seines Arbeitsentgelts erläutert und dass mit ihm die Beurteilung
seiner Leistungen sowie die Möglichkeiten seiner beruflichen Entwicklung im
Betrieb erörtert werden. Er kann ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. 
Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt dieser Verhandlungen Still-
schweigen zu bewahren, soweit es vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von
dieser Verpflichtung entbunden wird.
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§ 83 Einsicht in die Personalakten

(1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn geführten Personalakten
Einsicht zu nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen.
Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt der Personalakte Stillschwei-
gen zu bewahren, soweit es vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser
Verpflichtung entbunden wird.

(2) Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt der Personalakte sind dieser auf
sein Verlangen beizufügen. 

§ 84 Beschwerderecht

(1) Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Be-
triebs zu beschweren, wenn er sich vom Arbeitgeber oder von Arbeitnehmern
des Betriebs benachteiligt oder ungerecht behandelt oder in sonstiger Weise
beeinträchtigt fühlt. Er kann ein Mitglied des Betriebsrats zur Unterstützung
oder Vermittlung hinzuziehen.

(2) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die Behandlung der Beschwer-
de zu bescheiden und, soweit er die Beschwerde für berechtigt erachtet, ihr 
abzuhelfen.

(3) Wegen der Erhebung einer Beschwerde dürfen dem Arbeitnehmer keine
Nachteile entstehen.

§ 85 Behandlung von Beschwerden durch den Betriebsrat

(1) Der Betriebsrat hat Beschwerden von Arbeitnehmern entgegenzunehmen
und, falls er sie für berechtigt erachtet, beim Arbeitgeber auf Abhilfe hinzu-
wirken.
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(2) Bestehen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber Meinungsverschieden-
heiten über die Berechtigung der Beschwerde, so kann der Betriebsrat die 
Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Dies gilt nicht, soweit Gegenstand der
Beschwerde ein Rechtsanspruch ist.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Behandlung der Beschwerde zu
unterrichten. § 84 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 86 Ergänzende Vereinbarungen

Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung können die Einzelheiten des 
Beschwerdeverfahrens geregelt werden. Hierbei kann bestimmt werden, dass
in den Fällen des § 85 Abs. 2 an die Stelle der Einigungsstelle eine betriebliche
Beschwerdestelle tritt.

§ 86a Vorschlagsrecht der Arbeitnehmer

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, dem Betriebsrat Themen zur Beratung vor-
zuschlagen. Wird ein Vorschlag von mindestens 5 vom Hundert der Arbeit-
nehmer des Betriebs unterstützt, hat der Betriebsrat diesen innerhalb von zwei
Monaten auf die Tagesordnung einer Betriebsratssitzung zu setzen. 

Dritter Abschnitt
Soziale Angelegenheiten

§ 87 Mitbestimmungsrechte

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht
besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer
im Betrieb;
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2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen
sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen
Arbeitszeit;

4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;

5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans
sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne 
Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten 
Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird;

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu
bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu
überwachen;

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;

8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern
beschränkt ist;

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern
mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet 
werden, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung
von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung
von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leis-
tungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;
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12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;
Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit
im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen
Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene
Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustan-
de, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

§ 88 Freiwillige Betriebsvereinbarungen

Durch Betriebsvereinbarung können insbesondere geregelt werden

1. zusätzliche Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Gesundheitsschädigungen;

1a. Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes;

2. die Errichtung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf
den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist;

3. Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung;

4. Maßnahmen zur Integration ausländischer Arbeitnehmer sowie zur 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb.

§ 89 Arbeits- und betrieblicher Umweltschutz

(1) Der Betriebsrat hat sich dafür einzusetzen, dass die Vorschriften über den Ar-
beitsschutz und die Unfallverhütung im Betrieb sowie über den betrieblichen
Umweltschutz durchgeführt werden. Er hat bei der Bekämpfung von Unfall
und Gesundheitsgefahren die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden, die
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die sonstigen in Betracht kom-
menden Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen.
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(2) Der Arbeitgeber und die in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen sind verpflich-
tet, den Betriebsrat oder die von ihm bestimmten Mitglieder des Betriebsrats
bei allen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung
stehenden Besichtigungen und Fragen und bei Unfalluntersuchungen hinzu-
zuziehen. Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat auch bei allen im Zusammen-
hang mit dem betrieblichen Umweltschutz stehenden Besichtigungen und 
Fragen hinzuzuziehen und ihm unverzüglich die den Arbeitsschutz, die Unfall-
verhütung und den betrieblichen Umweltschutz betreffenden Auflagen und
Anordnungen der zuständigen Stellen mitzuteilen.

(3) Als betrieblicher Umweltschutz im Sinne dieses Gesetzes sind alle personel-
len und organisatorischen Maßnahmen sowie alle die betrieblichen Bauten,
Räume, technische Anlagen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe und Arbeits-
plätze betreffenden Maßnahmen zu verstehen, die dem Umweltschutz dienen.

(4) An Besprechungen des Arbeitgebers mit den Sicherheitsbeauftragten im
Rahmen des § 22 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nehmen vom 
Betriebsrat beauftragte Betriebsratsmitglieder teil.

(5) Der Betriebsrat erhält vom Arbeitgeber die Niederschriften über Unter-
suchungen, Besichtigungen und Besprechungen, zu denen er nach den 
Absätzen 2 und 4 hinzuzuziehen ist.

(6) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Durchschrift der nach § 193 Abs. 5
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom Betriebsrat zu unterschreibenden
Unfallanzeige auszuhändigen.
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Vierter Abschnitt
Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung

§ 90 Unterrichtungs- und Beratungsrechte

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung

1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs-
und sonstigen betrieblichen Räumen,

2. von technischen Anlagen,

3. von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder

4.der Arbeitsplätze rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen zu unterrichten.

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die vorgesehenen Maßnahmen und
ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art ihrer Arbeit
sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Arbeitnehmer so
rechtzeitig zu beraten, dass Vorschläge und Bedenken des Betriebsrats bei der
Planung berücksichtigt werden können. Arbeitgeber und Betriebsrat sollen
dabei auch die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die
menschengerechte Gestaltung der Arbeit berücksichtigen.

§ 91 Mitbestimmungsrecht

Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeits-
ablaufs oder der Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit offen-
sichtlich widersprechen, in besonderer Weise belastet, so kann der Betriebsrat
angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung oder zum Ausgleich
der Belastung verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet
die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
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Fünfter Abschnitt
Personelle Angelegenheiten

Erster Unterabschnitt
Allgemeine personelle Angelegenheiten

§ 92 Personalplanung

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere
über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich da-
raus ergebenden personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung
an Hand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit
dem Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und
über die Vermeidung von Härten zu beraten.

(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer
Personalplanung und ihre Durchführung machen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80
Abs. 1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

§ 92a Beschäftigungssicherung

(1) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und Förde-
rung der Beschäftigung machen. Diese können insbesondere eine flexible 
Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit,
neue Formen der Arbeitsorganisation, Änderungen der Arbeitsverfahren und
Arbeitsabläufe, die Qualifizierung der Arbeitnehmer, Alternativen zur Ausglie-
derung von Arbeit oder ihrer Vergabe an andere Unternehmen sowie zum 
Produktions- und Investitionsprogramm zum Gegenstand haben. 



Betriebsverfassungsgesetz 143

(2) Der Arbeitgeber hat die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält der
Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies zu be-
gründen; in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Begründung
schriftlich. Zu den Beratungen kann der Arbeitgeber oder der Betriebsrat einen
Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hinzuziehen. 

§ 93 Ausschreibung von Arbeitsplätzen

Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen,
allgemein oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung inner-
halb des Betriebs ausgeschrieben werden. 

§ 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze

(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt
eine Einigung über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungs-
stelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Arbeits-
verträgen, die allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie für
die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.

§ 95 Auswahlrichtlinien

(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen,
Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebs-
rats. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustan-
de, so entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der Spruch
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die 
Aufstellung von Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu 
beachtenden fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und sozialen 
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Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder
ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen 
Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet,
oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter
denen die Arbeit zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres
Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem bestimmten Arbeits-
platz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als
Versetzung.

Zweiter Unterabschnitt
Berufsbildung

§ 96 Förderung der Berufsbildung

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben im Rahmen der betrieblichen Personal-
planung und in Zusammenarbeit mit den für die Berufsbildung und den für die
Förderung der Berufsbildung zuständigen Stellen die Berufsbildung der Arbeit-
nehmer zu fördern. Der Arbeitgeber hat auf Verlangen des Betriebsrats den 
Berufsbildungsbedarf zu ermitteln und mit ihm Fragen der Berufsbildung der
Arbeitnehmer des Betriebs zu beraten. Hierzu kann der Betriebsrat Vorschläge
machen.

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darauf zu achten, dass unter Berücksich-
tigung der betrieblichen Notwendigkeiten den Arbeitnehmern die Teilnahme
an betrieblichen oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsbildung er-
möglicht wird. Sie haben dabei auch die Belange älterer Arbeitnehmer, Teilzeit-
beschäftigter und von Arbeitnehmern mit Familienpflichten zu berücksichti-
gen.
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§ 97 Einrichtungen und Maßnahmen der Berufsbildung

(1) Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat über die Errichtung und Ausstat-
tung betrieblicher Einrichtungen zur Berufsbildung, die Einführung betriebli-
cher Berufsbildungsmaßnahmen und die Teilnahme an außerbetrieblichen 
Berufsbildungsmaßnahmen zu beraten.
(2) Hat der Arbeitgeber  Maßnahmen geplant oder durchgeführt, die dazu 
führen, dass sich die Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht
mehr ausreichen, so hat der Betriebsrat bei der Einführung von Maßnahmen
der betrieblichen Berufsbildung mitzubestimmen. Kommt eine Einigung nicht
zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

§ 98 Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen

(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen
Berufsbildung mitzubestimmen.

(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der Durchführung der betrieb-
lichen Berufsbildung beauftragten Person widersprechen oder ihre Abberu-
fung verlangen, wenn diese die persönliche oder fachliche, insbesondere die
berufs- und arbeitspädagogische Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes
nicht besitzt oder ihre Aufgaben vernachlässigt.

(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der Berufsbildung durch
oder stellt er für außerbetriebliche Maßnahmen der Berufsbildung Arbeitneh-
mer frei oder trägt er die durch die Teilnahme von Arbeitnehmern an solchen
Maßnahmen entstehenden Kosten ganz oder teilweise, so kann der Betriebsrat
Vorschläge für die Teilnahme von Arbeitnehmern oder Gruppen von Arbeit-
nehmern des Betriebs an diesen Maßnahmen der beruflichen Bildung machen.
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(4) Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3 vom Betriebsrat
vorgeschlagenen Teilnehmer eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat.

(5) Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht zustande, so kann der 
Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die
Bestellung zu unterlassen oder die Abberufung durchzuführen. Führt der 
Arbeitgeber die Bestellung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung
zuwider durch, so ist er auf Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht wegen
der Bestellung nach vorheriger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu verur-
teilen; das Höchstmaß des Ordnungsgeldes beträgt 20.000 Deutsche Mark.*
Führt der Arbeitgeber die Abberufung einer rechtskräftigen gerichtlichen 
Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom 
Arbeitsgericht zu erkennen, dass der Arbeitgeber zur Abberufung durch
Zwangsgeld anzuhalten sei; das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für
jeden Tag der Zuwiderhandlung 500 Deutsche Mark.** Die Vorschriften des 
Berufsbildungsgesetzes über die Ordnung der Berufsbildung bleiben unbe-
rührt.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der Arbeitgeber sonstige 
Bildungsmaßnahmen im Betrieb durchführt.

* Gemäß Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 68 Abs. 10 des Gesetzes zur Einführung des Euro im Sozial- und Ar-
beitsrecht sowie zur Änderung anderer Vorschriften vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) wird am 1. Januar
2002 in § 98 Abs. 5 Satz 2 die Angabe „20 000 Deutsche Mark“ durch die Angabe „10 000 Euro“ ersetzt.
** Gemäß Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 68 Abs. 10 des Gesetzes zur Einführung des Euro im Sozial- und Ar-
beitsrecht sowie zur Änderung anderer Vorschriften vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) wird am 1. Januar
2002 in § 98 Abs. 5 Satz 3 die Angabe „500 Deutsche Mark“ durch die Angabe „250 Euro“ ersetzt.
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Dritter Unterabschnitt
Personelle Einzelmaßnahmen

§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen

(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeit-
nehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppie-
rung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen
Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteilig-
ten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben
und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen.
Bei Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in
Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mit-
zuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, über die ihnen im
Rahmen der personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bekannt gewor-
denen persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die
ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung
 bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn

1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine
nfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarif-
vertrag oder in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche
Entscheidung oder eine behördliche Anordnung verstoßen würde,

2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen
würde,

3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der per-
sonellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt
werden oder sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betriebli-
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chen oder persönlichen Gründengerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei
unbefristeter Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich
geeigneten befristet Beschäftigten,

4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benach-
teiligt wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt ist,

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist
oder

6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die 
personelle Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeit-
nehmer den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch
grobe Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesonde-
re durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.

(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe
von Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeit-
geber diesem schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die
Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so
gilt die Zustimmung als erteilt.

(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber
beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.

§ 100 Vorläufige personelle Maßnahmen

(1) Der Arbeitgeber kann, wenn dies aus sachlichen Gründen dringend erforder-
lich ist, die personelle Maßnahme im Sinne des § 99 Abs. 1 Satz 1 vorläufig durch-
führen, bevor der Betriebsrat sich geäußert oder wenn er die Zustimmung 
verweigert hat. Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die Sach- und
Rechtslage aufzuklären.



Betriebsverfassungsgesetz 149

(2) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat unverzüglich von der vorläufigen per-
sonellen Maßnahme zu unterrichten. Bestreitet der Betriebsrat, dass die Maß-
nahme aus sachlichen Gründen dringend erforderlich ist, so hat er dies dem 
Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall darf der Arbeitgeber die
vorläufige personelle Maßnahme nur aufrechterhalten, wenn er innerhalb von
drei Tagen beim Arbeitsgericht die Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats
und die Feststellung beantragt, dass die Maßnahme aus sachlichen Gründen
dringend erforderlich war.

(3) Lehnt das Gericht durch rechtskräftige Entscheidung die Ersetzung der Zu-
stimmung des Betriebsrats ab oder stellt es rechtskräftig fest, dass offensichtlich
die Maßnahme aus sachlichen Gründen nicht dringend erforderlich war, so
endet die vorläufige personelle Maßnahme mit Ablauf von zwei Wochen nach
Rechtskraft der Entscheidung. Von diesem Zeitpunkt an darf die personelle
Maßnahme nicht aufrechterhalten werden.

101 Zwangsgeld

Führt der Arbeitgeber eine personelle Maßnahme im Sinne des § 99 Abs. 1 Satz 1
ohne Zustimmung des Betriebsrats durch oder hält er eine vorläufige personel-
le Maßnahme entgegen § 100 Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3 aufrecht, so kann der 
Betriebsrat beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, 
die personelle Maßnahme aufzuheben. Hebt der Arbeitgeber entgegen einer
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung die personelle Maßnahme nicht
auf, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass der
Arbeitgeber zur Aufhebung der Maßnahme durch Zwangsgeld anzuhalten sei.
Das Höchstmaß des Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwiderhandlung
500 Deutsche Mark.*

* Gemäß Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 68 Abs. 10 des Gesetzes zur Einführung des Euro im Sozial- und Ar-
beitsrecht sowie zur Änderung anderer Vorschriften vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) wird am 1. Januar
2002 in § 101 Satz 3 die Angabe „500 Deutsche Mark“ durch die Angabe „250 Euro“ ersetzt.
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§ 102 Mitbestimmung bei Kündigungen

(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm
die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebs-
rats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er
diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer
Woche schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt
seine Zustimmung zur Kündigung als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine au-
ßerordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe
dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen,
schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit dies erforderlich erscheint,
vor seiner Stellungnahme den betroffenen Arbeitnehmer hören. § 99 Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentli-
chen Kündigung widersprechen, wenn

1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers so-
ziale Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat,

2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt,

3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im 
selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiter-
beschäftigt werden kann,

4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschu-
lungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder

5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Ver-
tragsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständ-
nis hiermit erklärt hat.
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(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kündi-
gung widersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine
Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten.

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsge-
mäß widersprochen und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutz-
gesetz Klage auf Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die
Kündigung nicht aufgelöst ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Ar-
beitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen weiter-
beschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht ihn durch einstwei-
lige Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach Satz 1 
entbinden, wenn

1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
bietet oder mutwillig erscheint oder

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren
wirtschaftlichen Belastung des Arbeitgebers führen würde oder

3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war.

(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der Zu-
stimmung des Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten
über die Berechtigung der Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle
entscheidet.

(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz bleiben unberührt.

§ 103 Außerordentliche Kündigung und Versetzung in besonderen Fällen

(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und des See-
betriebsrats, des Wahlvorstands sowie von Wahlbewerbern bedarf der Zustim-
mung des Betriebsrats.
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(2) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das Arbeitsgericht sie
auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung
unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor
dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter.

(3) Die Versetzung der in Absatz 1 genannten Personen, die zu einem Verlust 
des Amtes oder der Wählbarkeit führen würde, bedarf der Zustimmung des 
Betriebsrats; dies gilt nicht, wenn der betroffene Arbeitnehmer mit der Verset-
zung einverstanden ist. Absatz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das
Arbeitsgericht die Zustimmung zu der Versetzung ersetzen kann, wenn diese
auch unter Berücksichtigung der betriebsverfassungsrechtlichen Stellung des
betroffenen Arbeitnehmers aus dringenden betrieblichen Gründen notwendig
ist.

§ 104 Entfernung betriebsstörender Arbeitnehmer

Hat ein Arbeitnehmer durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Ver-
letzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassisti-
sche oder fremdenfeindliche Betätigungen, den Betriebsfrieden wiederholt
ernstlich gestört, so kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber die Entlassung oder
Versetzung verlangen. Gibt das Arbeitsgericht einem Antrag des Betriebsrats
statt, dem Arbeitgeber aufzugeben, die Entlassung oder Versetzung durchzu-
führen, und führt der Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung einer rechts-
kräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des
Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vornahme der Entlas-
sung oder Versetzung durch Zwangsgeld anzuhalten sei. Das Höchstmaß des
Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwiderhandlung 500 Deutsche
Mark.*

* Gemäß Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 68 Abs. 10 des Gesetzes zur Einführung des Euro im Sozial- und Ar-
beitsrecht sowie zur Änderung anderer Vorschriften vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) wird am 1. Januar
2002 in § 104 Satz 3 die Angabe „500 Deutsche Mark“ durch die Angabe „250 Euro“ ersetzt.
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§ 105 Leitende Angestellte

Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung eines in § 5 Abs. 3
genannten leitenden Angestellten ist dem Betriebsrat rechtzeitig mitzuteilen.

Sechster Abschnitt
Wirtschaftliche Angelegenheiten

Erster Unterabschnitt
Unterrichtung in wirtschaftlichen Angelegenheiten

§ 106 Wirtschaftsausschuss

(1) In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäf-
tigten Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschafts-
ausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unter-
nehmer zu beraten und den Betriebsrat zu unterrichten.

(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend
über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage
der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die
 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens gefährdet werden,
sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung dar-
zustellen. Zu den erforderlichen Unterlagen gehört in den Fällen des Absatzes 3
 Nr. 9a insbesondere die Angabe über den potentiellen Erwerber und  dessen
 Absichten im Hinblick auf die künftige Geschäftstätigkeit des Unter nehmens
sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Arbeit nehmer;
 Gleiches gilt, wenn im Vorfeld der Übernahme des Unternehmens ein Bieter-
verfahren durchgeführt wird.

(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift
 gehören insbesondere 



154 Betriebsverfassungsgesetz

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens;

2. die Produktions- und Absatzlage;

3. das Produktions- und Investitionsprogramm;

4. Rationalisierungsvorhaben;

5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer
Arbeitsmethoden;

5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes;

6. die Einschränkung oder Stillegung von Betrieben oder von Betriebs -
teilen;

7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen;

8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder 
Betrieben;

9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks;

9a.die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der Erwerb der
 Kontrolle verbunden ist, sowie

10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeit -
nehmer des Unternehmens wesentlich berühren können.

§ 107 Bestellung und Zusammensetzung des Wirtschaftsausschusses

(1) Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und höchstens sieben
Mitgliedern, die dem Unternehmen angehören müssen, darunter mindestens
einem Betriebsratsmitglied. Zu Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses 
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können auch die in § 5 Abs. 3 genannten Angestellten bestimmt werden. Die
Mitglieder sollen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und
persönliche Eignung besitzen.

(2) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom Betriebsrat für die
Dauer seiner Amtszeit bestimmt. Besteht ein Gesamtbetriebsrat, so bestimmt
dieser die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses; die Amtszeit der Mitglieder
endet in diesem Fall in dem Zeitpunkt, in dem die Amtszeit der Mehrheit der
Mitglieder des Gesamtbetriebsrats, die an der Bestimmung mitzuwirken -
berechtigt waren, abgelaufen ist. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses 
können jederzeit abberufen werden; auf die Abberufung sind die Sätze 1 und 2
entsprechend anzuwenden.

(3) Der Betriebsrat kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder 
beschließen, die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses einem Ausschuss des 
Betriebsrats zu übertragen. Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses darf die
Zahl der Mitglieder des Betriebsausschusses nicht überschreiten. Der Betriebs-
rat kann jedoch weitere Arbeitnehmer einschließlich der in § 5 Abs. 3 genann-
ten leitenden Angestellten bis zur selben Zahl, wie der Ausschuss Mitglieder
hat, in den Ausschuss berufen; für die Beschlussfassung gilt Satz 1. Für die Ver-
schwiegenheitspflicht der in Satz 3 bezeichneten weiteren Arbeitnehmer gilt 
§ 79 entsprechend. Für die Abänderung und den Widerruf der Beschlüsse nach
den Sätzen 1 bis 3 sind die gleichen Stimmenmehrheiten erforderlich wie für
die Beschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3. Ist in einem Unternehmen ein Gesamt-
betriebsrat errichtet, so beschließt dieser über die anderweitige Wahrnehmung
der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses; die Sätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend.

§ 108 Sitzungen

(1) Der Wirtschaftsausschuss soll monatlich einmal zusammentreten.
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(2) An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat der Unternehmer oder
sein Vertreter teilzunehmen. Er kann sachkundige Arbeitnehmer des Unter-
nehmens einschließlich der in § 5 Abs. 3 genannten Angestellten hinzuziehen.
Für die Hinzuziehung und die Verschwiegenheitspflicht von Sachverständigen
gilt § 80 Abs. 3 und 4  entsprechend.

(3) Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind berechtigt, in die nach § 106
Abs. 2 vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu nehmen.

(4) Der Wirtschaftsausschuss hat über jede Sitzung dem Betriebsrat unver-
züglich und vollständig zu berichten.

(5) Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsausschuss unter Beteiligung des 
Betriebsrats zu erläutern.
(6) Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine anderweitige Wahrneh-
mung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gelten die 
Absätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 109 Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

Wird eine Auskunft über wirtschaftliche Angelegenheiten des Unternehmens
im Sinn des § 106 entgegen dem Verlangen des Wirtschaftsausschusses nicht,
nicht rechtzeitig oder nur ungenügend erteilt und kommt hierüber zwischen
Unternehmer und Betriebsrat eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat. Die Einigungsstelle kann, wenn dies für ihre Ent-
scheidung erforderlich ist, Sachverständige anhören; § 80 Abs. 4 gilt entspre-
chend. Hat der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat eine anderweitige
Wahrnehmung der Aufgaben des Wirtschaftsausschusses beschlossen, so gilt
Satz 1 entsprechend.
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§ 109a Unternehmensübernahme

In Unternehmen, in denen kein Wirtschaftsausschuss besteht, ist im Fall des 
§ 106 Abs. 3 Nr. 9a der Betriebsrat entsprechend § 106 Abs. 1 und 2 zu beteiligen;
§ 109 gilt entsprechend.

§ 110 Unterrichtung der Arbeitnehmer

(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als 1.000 ständig beschäftigten 
Arbeitnehmern hat der Unternehmer mindestens einmal in jedem Kalender-
vierteljahr nach vorheriger Abstimmung mit dem Wirtschaftsausschuss oder
den in § 107 Abs. 3 genannten Stellen und dem Betriebsrat die Arbeitnehmer
schriftlich über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens
zu unterrichten.

(2) In Unternehmen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, 
aber in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigte ständige Arbeitnehmer 
beschäftigen, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die Unterrichtung der Arbeit-
nehmer mündlich erfolgen kann. Ist in diesen Unternehmen ein Wirtschafts-
ausschuss nicht zu errichten, so erfolgt die Unterrichtung nach vorheriger 
Abstimmung mit dem Betriebsrat.

Zweiter Unterabschnitt
Betriebsänderungen

§ 111 Betriebsänderungen

In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeit-
nehmern hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderun-
gen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der 
Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrich-
ten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu beraten. Der
Betriebsrat kann in Unternehmen mit mehr als 300 Arbeitnehmern zu seiner
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Unterstützung einen Berater hinzuziehen; § 80 Abs. 4 gilt entsprechend; im 
Übrigen bleibt § 80 Abs. 3 unberührt. Als Betriebsänderung im Sinne des Satzes 1
gelten

1. Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesent -
lichen Betriebsteilen,

2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,

3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrie-
ben,

4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebs-
zwecks oder der Betriebsanlagen,

5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungs-
verfahren.

§ 112 Interessenausgleich über die Betriebsänderung, Sozialplan

(1) Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein Interessenausgleich über
die geplante Betriebsänderung zustande, so ist dieser schriftlich niederzulegen
und vom Unternehmer und Betriebsrat zu unterschreiben. Das Gleiche gilt für
eine Einigung über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen
Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebsänderung 
entstehen (Sozialplan). Der Sozialplan hat die Wirkung einer Betriebsverein-
barung. § 77 Abs. 3 ist auf den Sozialplan nicht anzuwenden. 

(2) Kommt ein Interessenausgleich über die geplante Betriebsänderung oder
eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so können der Unternehmer
oder der Betriebsrat den Vortand der Bundesagentur für Arbeit um Vermitt-
lung ersuchen, der Vorstand kann die Aufgabe auf andere Bedienstete der 
Bundesagentur für Arbeit übertragen. Erfolgt kein Vermittlungsersuchen oder
bleibt der Vermittlungsversuch ergebnislos, so können der Unternehmer oder
der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Auf Ersuchen des Vorsitzenden der
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Einigungsstelle nimmt ein Mitglied des Vorstands der Bundesagentur für 
Arbeit oder ein vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit benannter Bediens-
teter der Bundesagentur für Arbeit an der Verhandlung teil. 

(3) Unternehmer und Betriebsrat sollen der Einigungsstelle Vorschläge zur Bei-
legung der Meinungsverschiedenheiten über den Interessenausgleich und den
Sozialplan machen. Die Einigungsstelle hat eine Einigung der Parteien zu ver-
suchen. Kommt eine Einigung zustande, so ist sie schriftlich niederzulegen und
von den Parteien und vom Vorsitzenden zu unterschreiben. 

(4) Kommt eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande, so entscheidet die
Einigungsstelle über die Aufstellung eines Sozialplans. Der Spruch der Eini-
gungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 

(5) Die Einigungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nach Absatz 4 sowohl die 
sozialen Belange der betroffenen Arbeitnehmer zu berücksichtigen als auch
auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit ihrer Entscheidung für das Unternehmen
zu achten. Dabei hat die Einigungsstelle sich im Rahmen billigen Ermessens
insbesondere von folgenden Grundsätzen leiten zu lassen: 

1. Sie soll beim Ausgleich oder bei der Milderung wirtschaftlicher Nachtei-
le, insbesondere durch Einkommensminderung, Wegfall von Sonder-
leistungen oder Verlust von Anwartschaften auf betriebliche Alters-
versorgung, Umzugskosten oder erhöhte Fahrtkosten, Leistungen vor-
sehen, die in der Regel den Gegebenheiten des Einzelfalles Rechnung 
tragen.

2. Sie hat die Aussichten der betroffenen Arbeitnehmer auf dem Arbeits-
markt zu berücksichtigen. Sie soll Arbeitnehmer von Leistungen aus-
schließen, die in einem zumutbaren Arbeitsverhältnis im selben Betrieb
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens oder eines zum Kon-
zern gehörenden Unternehmens weiterbeschäftigt werden können und
die Weiterbeschäftigung ablehnen; die mögliche Weiterbeschäftigung
an einem anderen Ort begründet für sich allein nicht die Unzumut-
barkeit.
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2a. Sie soll insbesondere die im Dritten Buch des Sozialgesetzbuches 
vorgesehenen Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit berücksichtigen.

3. Sie hat bei der Bemessung des Gesamtbetrages der Sozialplanleistungen
darauf zu achten, dass der Fortbestand des Unternehmens oder die nach
Durchführung der Betriebsänderung verbleibenden Arbeitsplätze nicht
gefährdet werden.

§ 112a Erzwingbarer Sozialplan bei Personalabbau, Neugründungen

(1) Besteht eine geplante Betriebsänderung im Sinne des § 111 Satz 3 Nr. 1 allein
in der Entlassung von Arbeitnehmern, so findet § 112 Abs. 4 und 5 nur Anwen-
dung, wenn

1. in Betrieben mit in der Regel weniger als 60 Arbeitnehmern  20 vom
Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens
6 Arbeitnehmer,

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 250 Arbeit-
nehmern 20 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer
oder mindestens 37 Arbeitnehmer,

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 250 und weniger als 500 
Arbeitnehmern 15 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeit-
nehmer oder mindestens 60 Arbeitnehmer,

4. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern

10 vom Hundert der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer, aber mindestens
60 Arbeitnehmer aus betriebsbedingten Gründen entlassen werden sollen. Als
Entlassung gilt auch das vom Arbeitgeber aus Gründen der Betriebsänderung
veranlasste Ausscheiden von Arbeitnehmern aufgrund von Aufhebungsver-
trägen.
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(2) § 112 Abs. 4 und 5 findet keine Anwendung auf Betriebe eines Unternehmens
in den ersten vier Jahren nach seiner Gründung. Dies gilt nicht für Neugrün-
dungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unter-
nehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung ist die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung dem 
Finanzamt mitzuteilen ist.

§ 113 Nachteilsausgleich

(1) Weicht der Unternehmer von einem Interessenausgleich über die geplante
Betriebsänderung ohne zwingenden Grund ab, so können Arbeitnehmer, die
infolge dieser Abweichung entlassen werden, beim Arbeitsgericht Klage er-
heben mit dem Antrag, den Arbeitgeber zur Zahlung von Abfindungen zu 
verurteilen; § 10 des Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend.

(2) Erleiden Arbeitnehmer infolge einer Abweichung nach Absatz 1 andere wirt-
schaftliche Nachteile, so hat der Unternehmer diese Nachteile bis zu einem
Zeitraum von zwölf Monaten auszugleichen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Unternehmer eine ge-
plante Betriebsänderung nach § 111 durchführt, ohne über sie einen Interessen-
ausgleich mit dem Betriebsrat versucht zu haben, und infolge der Maßnahme
Arbeitnehmer entlassen werden oder andere wirtschaftliche Nachteile erleiden
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Fünfter Teil
Besondere Vorschriften für einzelne Betriebsarten

Erster Abschnitt
Seeschifffahrt

§ 114 Grundsätze

(1) Auf Seeschifffahrtsunternehmen und ihre Betriebe ist dieses Gesetz anzuwen-
den, soweit sich aus den Vorschriften dieses Abschnitts nichts anderes ergibt.

(2) Seeschifffahrtsunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unternehmen,
das Handelsschifffahrt betreibt und seinen Sitz im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes hat. Ein Seeschifffahrtsunternehmen im Sinne dieses Abschnitts betreibt
auch, wer als Korrespondenzreeder, Vertragsreeder, Ausrüster oder aufgrund
eines ähnlichen Rechtsverhältnisses Schiffe zum Erwerb durch die Seeschiff-
fahrt verwendet, wenn er Arbeitgeber des Kapitäns und der Besatzungsmitglie-
der ist oder überwiegend die Befugnisse des Arbeitgebers ausübt.

(3) Als Seebetrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt die Gesamtheit der Schiffe eines
Seeschifffahrtsunternehmens einschließlich der in Absatz 2 Satz 2 genannten
Schiffe.

(4) Schiffe im Sinne dieses Gesetzes sind Kauffahrteischiffe, die nach dem Flag-
genrechtsgesetz die Bundesflagge führen. Schiffe, die in der Regel binnen  
24 Stunden nach dem Auslaufen an den Sitz eines Landbetriebs zurückkehren, 
gelten als Teil dieses Landbetriebs des Seeschifffahrtsunternehmens.

(5) Jugend- und Auszubildendenvertretungen werden nur für die Landbetriebe
von Seeschifffahrtsunternehmen gebildet.

(6) Besatzungsmitglieder sind die in § 3 des Seemannsgesetzes genannten 
Personen. Leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 dieses Gesetzes sind 
nur die Kapitäne. 
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§ 115 Bordvertretung

(1) Auf Schiffen, die mit in der Regel mindestens fünf wahlberechtigten Besat-
zungsmitgliedern besetzt sind, von denen drei wählbar sind, wird eine Bord-
vertretung gewählt. Auf die Bordvertretung finden, soweit sich aus diesem 
Gesetz oder aus anderen gesetzlichen Vorschriften nicht etwas anderes ergibt,
die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats und die Rechts-
stellung seiner Mitglieder Anwendung.

(2) Die Vorschriften über die Wahl und Zusammensetzung des Betriebsrats 
finden mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. Wahlberechtigt sind alle Besatzungsmitglieder des Schiffes.

2. Wählbar sind die Besatzungsmitglieder des Schiffes, die am Wahltag
das 18. Lebensjahr vollendet haben und ein Jahr Besatzungsmitglied
eines Schiffes waren, das nach dem Flaggenrechtsgesetz die Bundes-
flagge führt. § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

3. Die Bordvertretung besteht auf Schiffen mit in der Regel 

5 bis 20 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus einer Person,
21 bis 75 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus drei Mitgliedern,
über 75 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern aus fünf Mitgliedern.

4. (weggefallen)

5. § 13 Abs. 1 und 3 findet keine Anwendung. Die Bordvertretung ist vor 
Ablauf ihrer Amtszeit unter den in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 genannten 
Voraussetzungen neu zu wählen.

6. Die wahlberechtigten Besatzungsmitglieder können mit der Mehrheit
aller Stimmen beschließen, die Wahl der Bordvertretung binnen  
24 Stunden durchzuführen.
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7. Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird auf zwei Wochen, die in § 16
Abs. 2 Satz 1 genannte Frist wird auf eine Woche verkürzt. 

8. Bestellt die im Amt befindliche Bordvertretung nicht rechtzeitig einen
Wahlvorstand oder besteht keine Bordvertretung, wird der Wahlvor-
stand in einer Bordversammlung von der Mehrheit der anwesenden 
Besatzungsmitglieder gewählt; § 17 Abs. 3 gilt entsprechend. Kann aus
Gründen der Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schiffsbetriebs
eine Bordversammlung nicht stattfinden, so kann der Kapitän auf 
Antrag von drei Wahlberechtigten den Wahlvorstand bestellen. Bestellt
der Kapitän den Wahlvorstand nicht, so ist der Seebetriebsrat berech-
tigt, den Wahlvorstand zu bestellen. Die Vorschriften über die  Bestel-
lung des Wahlvorstands durch das Arbeitsgericht bleiben unberührt.

9. Die Frist für die Wahlanfechtung beginnt für Besatzungsmitglieder an
Bord, wenn das Schiff nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erstmalig
einen Hafen im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Hafen, in
dem ein Seemannsamt seinen Sitz hat, anläuft. Die Wahlanfechtung
kann auch zu Protokoll des Seemannsamtes erklärt werden. Wird die
Wahl zur Bordvertretung angefochten, zieht das Seemannsamt die an
Bord befindlichen Wahlunterlagen ein. Die Anfechtungserklärung und
die eingezogenen Wahlunterlagen sind vom Seemannsamt unverzüg-
lich an das für die Anfechtung zuständige Arbeitsgericht weiterzuleiten.

(3) Auf die Amtszeit der Bordvertretung finden die §§  21, 22 bis 25 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass

1.  die Amtszeit ein Jahr beträgt,

2. die Mitgliedschaft in der Bordvertretung auch endet, wenn das Besat-
zungsmitglied den Dienst an Bord beendet, es sei denn, dass es den
Dienst an Bord vor Ablauf der Amtszeit nach Nummer 1 wieder antritt.
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(4) Für die Geschäftsführung der Bordvertretung gelten die §§ 26 bis 36, § 37
Abs. 1 bis 3 sowie die §§ 39 bis 41 entsprechend. § 40 Abs. 2 ist mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Bordvertretung in dem für ihre Tätigkeit erforderlichen
Umfang auch die für die Verbindung des Schiffes zur Reederei eingerichteten
Mittel zur beschleunigten Übermittlung von Nachrichten in Anspruch nehmen
kann.

(5) Die §§ 42 bis 46 über die Betriebsversammlung finden für die Versammlung
der Besatzungsmitglieder eines Schiffes (Bordversammlung) entsprechende
Anwendung. Auf Verlangen der Bordvertretung hat der Kapitän der Bordv-
ersammlung einen Bericht über die Schiffsreise und die damit zusammen-
hängenden Angelegenheiten zu erstatten. Er hat Fragen, die den Schiffsbetrieb,
die Schiffsreise und die Schiffssicherheit betreffen, zu beantworten.

(6) Die §§ 47 bis 59 über den Gesamtbetriebsrat und den Konzernbetriebsrat 
finden für die Bordvertretung keine Anwendung.
(7) Die §§ 74 bis 105 über die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer finden auf die Bordvertretung mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. Die Bordvertretung ist zuständig für die Behandlung derjenigen nach
diesem Gesetz der Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats 
unterliegenden Angelegenheiten, die den Bordbetrieb oder die Besat-
zungsmitglieder des Schiffes betreffen und deren Regelung dem Kapi-
tän aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder der ihm von der Reederei
übertragenen Befugnisse obliegt.

2. Kommt es zwischen Kapitän und Bordvertretung in einer der Mit-
wirkung oder Mitbestimmung der Bordvertretung unterliegenden 
Angelegenheit nicht zu einer Einigung, so kann die Angelegenheit von
der Bordvertretung an den Seebetriebsrat abgegeben werden. Der See-
betriebsrat hat die Bordvertretung über die weitere Behandlung der 
Angelegenheit zu unterrichten. Bordvertretung und Kapitän dürfen 
die Einigungsstelle oder das Arbeitsgericht nur anrufen, wenn ein See-
betriebsrat nicht gewählt ist.
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3. Bordvertretung und Kapitän können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten
Bordvereinbarungen abschließen. Die Vorschriften über Betriebsverein-
barungen gelten für Bordvereinbarungen entsprechend. Bordvereinba-
rungen sind unzulässig, soweit eine Angelegenheit durch eine Betriebs-
vereinbarung zwischen Seebetriebsrat und Arbeitgeber geregelt ist.

4. In Angelegenheiten, die der Mitbestimmung der Bordvertretung unter-
liegen, kann der Kapitän, auch wenn eine Einigung mit der Bordver-
tretung noch nicht erzielt ist, vorläufige Regelungen treffen, wenn dies
zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schiffsbetriebs dringend
erforderlich ist. Den von der Anordnung betroffenen Besatzungsmit-
gliedern ist die Vorläufigkeit der Regelung bekannt zu geben. Soweit die
vorläufige Regelung der endgültigen Regelung nicht entspricht, hat das
Schifffahrtsunternehmen Nachteile auszugleichen, die den Besatzungs-
mitgliedern durch die vorläufige Regelung entstanden sind.

5. Die Bordvertretung hat das Recht auf regelmäßige und umfassende 
Unterrichtung über den Schiffsbetrieb. Die erforderlichen Unterlagen
sind der Bordvertretung vorzulegen. Zum Schiffsbetrieb gehören insbe-
sondere die Schiffssicherheit, die Reiserouten, die voraussichtlichen 
Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie die zu befördernde Ladung.

6. Auf Verlangen der Bordvertretung hat der Kapitän ihr Einsicht in die an
Bord befindlichen Schiffstagebücher zu gewähren. In den Fällen, in
denen der Kapitän eine Eintragung über Angelegenheiten macht, die
der Mitwirkung oder Mitbestimmung der Bordvertretung unterliegen,
kann diese eine Abschrift der Eintragung verlangen und Erklärungen
zum Schiffstagebuch abgeben. In den Fällen, in denen über eine der 
Mitwirkung oder Mitbestimmung der Bordvertretung unterliegenden
Angelegenheit eine Einigung zwischen Kapitän und Bordvertretung 
nicht erzielt wird, kann die Bordvertretung dies zum Schiffstagebuch 
erklären und eine Abschrift dieser Eintragung verlangen.
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7. Die Zuständigkeit der Bordvertretung im Rahmen des Arbeitsschutzes
bezieht sich auch auf die Schiffssicherheit und die Zusammenarbeit mit
den insoweit zuständigen Behörden und sonstigen in Betracht kommen-
den Stellen.

§ 116 Seebetriebsrat

(1) In Seebetrieben werden Seebetriebsräte gewählt. Auf die Seebetriebsräte fin-
den, soweit sich aus diesem Gesetz oder aus anderen gesetzlichen Vorschriften
nicht etwas anderes ergibt, die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des
Betriebsrats und die Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung.

(2) Die Vorschriften über die Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit des 
Betriebsrats finden mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. Wahlberechtigt zum Seebetriebsrat sind alle zum Seeschifffahrtsunter-
nehmen gehörenden Besatzungsmitglieder.

2. Für die Wählbarkeit zum Seebetriebsrat gilt § 8 mit der Maßgabe, dass 
a) in Seeschifffahrtsunternehmen, zu denen mehr als acht Schiffe ge -

hören oder in denen in der Regel mehr als 250 Besatzungsmitglieder
beschäftigt sind, nur nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 wählbare Besatzungs-
mitglieder wählbar sind;

b) in den Fällen, in denen die Voraussetzungen des Buchstabens a nicht
vorliegen, nur Arbeitnehmer wählbar sind, die nach § 8 die Wählbar-
keit im Landbetrieb des Seeschifffahrtsunternehmens besitzen, es sei
denn, dass der Arbeitgeber mit der Wahl von Besatzungsmitgliedern
einverstanden ist.

3. Der Seebetriebsrat besteht in Seebetrieben mit in der Regel 

5 bis 400 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern 
aus einer Person,
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401 bis 800 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern 
aus drei Mitgliedern,

über800 wahlberechtigten Besatzungsmitgliedern 
aus fünf Mitgliedern.

4. Ein Wahlvorschlag ist gültig, wenn er im Fall des § 14 Abs. 4 Satz 1 erster
Halbsatz und Satz 2 mindestens von drei wahlberechtigten Besatzungs-
mitgliedern unterschrieben ist. 

5. § 14a findet keine Anwendung.

6. Die in § 16 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist wird auf drei Monate, die in § 16
Abs. 2 Satz 1 genannte Frist auf zwei Monate verlängert.

7. Zu Mitgliedern des Wahlvorstands können auch im Landbetrieb des See-
schifffahrtsunternehmens beschäftigte Arbeitnehmer bestellt werden. 
§ 17 Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. Besteht kein Seebetriebsrat, so
bestellt der Gesamtbetriebsrat oder, falls ein solcher nicht besteht, der
Konzernbetriebsrat den Wahlvorstand. Besteht weder ein Gesamtbe-
triebsrat noch ein Konzernbetriebsrat, wird der Wahlvorstand gemein-
sam vom Arbeitgeber und den im Seebetrieb vertretenen Gewerkschaf-
ten bestellt; Gleiches gilt, wenn der Gesamtbetriebsrat oder der
Konzernbetriebsrat die Bestellung des Wahlvorstands nach Satz 3 unter-
lässt. Einigen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften nicht, so bestellt ihn
das Arbeitsgericht auf Antrag des Arbeitgebers, einer im Seebetrieb 
vertretenen Gewerkschaft oder von mindestens drei wahlberechtigten
Besatzungsmitgliedern. § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

8. Die Frist für die Wahlanfechtung nach § 19 Abs. 2 beginnt für Besat-
zungsmitglieder an Bord, wenn das Schiff nach Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses erstmalig einen Hafen im Geltungsbereich dieses Gesetzes
oder einen Hafen, in dem ein Seemannsamt seinen Sitz hat, anläuft.
Nach Ablauf von drei Monaten seit Bekanntgabe des Wahlergebnisses
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ist eine Wahlanfechtung unzulässig. Die Wahlanfechtung kann auch zu
Protokoll des Seemannsamtes erklärt werden. Die Anfechtungserklä-
rung ist vom Seemannsamt unverzüglich an das für die Anfechtung zu-
ständige Arbeitsgericht weiterzuleiten.

9. Die Mitgliedschaft im Seebetriebsrat endet, wenn der Seebetriebsrat aus
Besatzungsmitgliedern besteht, auch, wenn das Mitglied des See-
betriebsrats nicht mehr Besatzungsmitglied ist. Die Eigenschaft als 
Besatzungsmitglied wird durch die Tätigkeit im Seebetriebsrat oder
durch eine Beschäftigung gemäß Absatz 3 Nr. 2 nicht berührt.

(3) Die §§ 26 bis 41 über die Geschäftsführung des Betriebsrats finden auf den
Seebetriebsrat mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. In Angelegenheiten, in denen der Seebetriebsrat nach diesem Gesetz
innerhalb einer bestimmten Frist Stellung zu nehmen hat, kann er, 
abweichend von § 33 Abs. 2, ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Sitzung
erschienenen Mitglieder einen Beschluss fassen, wenn die Mitglieder
ordnungsgemäß geladen worden sind.

2. Soweit die Mitglieder des Seebetriebsrats nicht freizustellen sind, sind
sie so zu beschäftigen, dass sie durch ihre Tätigkeit nicht gehindert sind,
die Aufgaben des Seebetriebsrats wahrzunehmen. Der Arbeitsplatz soll
den Fähigkeiten und Kenntnissen des Mitglieds des Seebetriebsrats und
seiner bisherigen beruflichen Stellung entsprechen. Der Arbeitsplatz ist
im Einvernehmen mit dem Seebetriebsrat zu bestimmen. Kommt eine
Einigung über die Bestimmung des Arbeitsplatzes nicht zustande, so
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Seebetriebsrat.

3. Den Mitgliedern des Seebetriebsrats, die Besatzungsmitglieder sind, ist
die Heuer auch dann fortzuzahlen, wenn sie im Landbetrieb beschäftigt
werden. Sachbezüge sind angemessen abzugelten. Ist der neue Arbeits-
platz höherwertig, so ist das diesem Arbeitsplatz entsprechende Arbeits-
entgelt zu zahlen.
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4. Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ist über die Unter-
kunft der in den Seebetriebsrat gewählten Besatzungsmitglieder eine
Regelung zwischen dem Seebetriebsrat und dem Arbeitgeber zu treffen,
wenn der Arbeitsplatz sich nicht am Wohnort befindet. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Seebetriebsrat.

5. Der Seebetriebsrat hat das Recht, jedes zum Seebetrieb gehörende Schiff
zu betreten, dort im Rahmen seiner Aufgaben tätig zu werden sowie an
den Sitzungen der Bordvertretung teilzunehmen. § 115 Abs. 7 Nr. 5 Satz 1
gilt entsprechend.

6. Liegt ein Schiff in einem Hafen innerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes, so kann der Seebetriebsrat nach Unterrichtung des Kapitäns
Sprechstunden an Bord abhalten und Bordversammlungen der Besat-
zungsmitglieder durchführen.

7. Läuft ein Schiff innerhalb eines Kalenderjahres keinen Hafen im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes an, so gelten die Nummern 5 und 6 
für europäische Häfen. Die Schleusen des Nordostseekanals gelten 
nicht als Häfen.

8. Im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber können Sprechstunden und
Bordversammlungen, abweichend von den Nummern 6 und 7, auch in
anderen Liegehäfen des Schiffes durchgeführt werden, wenn ein drin-
gendes Bedürfnis hierfür besteht. Kommt eine Einigung nicht zustande,
so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle er-
setzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Seebetriebsrat.

(4) Die §§ 42 bis 46 über die Betriebsversammlung finden auf den Seebetrieb
keine Anwendung.
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(5) Für den Seebetrieb nimmt der Seebetriebsrat die in den §§ 47 bis 59 dem 
Betriebsrat übertragenen Aufgaben, Befugnisse und Pflichten wahr.

(6) Die §§ 74 bis 113 über die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer finden auf den Seebetriebsrat mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. Der Seebetriebsrat ist zuständig für die Behandlung derjenigen nach
diesem Gesetz der Mitwirkung oder Mitbestimmung des Betriebsrats
unterliegenden Angelegenheiten,
a) die alle oder mehrere Schiffe des Seebetriebs oder die Besatzungs-

mitglieder aller oder mehrerer Schiffe des Seebetriebs betreffen,
b) die nach § 115 Abs. 7 Nr. 2 von der Bordvertretung abgegeben worden

sind oder
c) für die nicht die Zuständigkeit der Bordvertretung nach § 115 Abs. 7

Nr. 1 gegeben ist.

2. Der Seebetriebsrat ist regelmäßig und umfassend über den Schiffs-
betrieb des Seeschifffahrtsunternehmens zu unterrichten. Die erforder-
lichen Unterlagen sind ihm vorzulegen.

Zweiter Abschnitt
Luftfahrt

§ 117 Geltung für die Luftfahrt

(1) Auf Landbetriebe von Luftfahrtunternehmen ist dieses Gesetz anzuwenden.

(2) Für im Flugbetrieb beschäftigte Arbeitnehmer von Luftfahrtunternehmen
kann durch Tarifvertrag eine Vertretung errichtet werden. Über die Zusam-
menarbeit dieser Vertretung mit der nach diesem Gesetz zu errichtenden 
Vertretungen der Arbeitnehmer der Landbetriebe des Luftfahrtunternehmens
kann der Tarifvertrag von diesem Gesetz abweichende Regelungen vorsehen.
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Dritter Abschnitt
Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften

§ 118 Geltung für Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften

(1) Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erziehe-
rischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel
5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet, dienen, finden die
Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit die Eigenart des
Unternehmens oder des Betriebs dem entgegensteht. Die §§ 106 bis 110
sind nicht, die §§ 111 bis 113 nur insoweit anzuwenden, als sie den Aus-
gleich oder die Milderung wirtschaftlicher Nachteile für die Arbeit-
nehmer infolge von Betriebsänderungen regeln.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und
ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechts-
form.

Sechster Teil
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 119 Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer
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1. eine Wahl des Betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats oder der in § 3 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 oder  5 bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer behindert
oder durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch 
Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflusst,

2. die Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des Konzern-
betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Konzern-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, der in
§ 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer, der Einigungs-
stelle, der in § 76 Abs. 8 bezeichneten tariflichen Schlichtungsstelle, der
in § 86 bezeichneten betrieblichen Beschwerdestelle oder des Wirt-
schaftsausschusses behindert oder stört oder

3. ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des Betriebsrats, des Gesamtbe-
triebsrats, des Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der
Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung,
des Seebetriebsrats, der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der Ar-
beitnehmer, der Einigungsstelle, der in § 76 Abs. 8 bezeichneten Schlich-
tungsstelle, der in § 86 bezeichneten betrieblichen Beschwerdestelle
oder des Wirtschaftsausschusses um seiner Tätigkeit willen oder eine
Auskunftsperson nach § 80 Abs. 2 Satz 3 um ihrer Tätigkeit willen be-
nachteiligt oder begünstigt.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, des
Konzernbetriebsrats, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats, einer der in § 3
Abs. 1 bezeichneten Vertretungen der Arbeitnehmer, des Wahlvorstands, des
Unternehmers oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft verfolgt.
§ 120 Verletzung von Geheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das
ihm in seiner Eigenschaft als
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1. Mitglied oder Ersatzmitglied des Betriebsrats oder einer der in § 79 
Abs. 2 bezeichneten Stellen,

2. Vertreter einer Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung,

3. Sachverständiger, der vom Betriebsrat nach § 80 Abs. 3 hinzugezogen
oder von der Einigungsstelle nach § 109 Satz 3 angehört worden ist,
3a. Berater, der vom Betriebsrat nach § 111 Satz 2 hinzugezogen worden

ist,
3b. Auskunftsperson, die dem Betriebsrat nach § 80 Abs. 2 Satz 3 zur 

Verfügung gestellt worden ist, oder

4. Arbeitnehmer, der vom Betriebsrat nach § 107 Abs. 3 Satz 3 oder vom
Wirtschaftsausschuss nach § 108 Abs. 2 Satz 2 hinzugezogen worden ist,
bekannt geworden und das vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheim-
haltungsbedürftig bezeichnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis eines Arbeit-
nehmers, namentlich ein zu dessen persönlichen Lebensbereich gehörendes
Geheimnis, offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied oder Ersatzmit-
glied des Betriebsrats oder einer der in § 79 Abs. 2 bezeichneten Stellen bekannt
geworden ist und über das nach den Vorschriften dieses Gesetzes Stillschwei-
gen zu bewahren ist.

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen
zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein frem-
des Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen
Geheimhaltung er nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichtet ist, verwertet.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde 
Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen unbefugt offenbart oder verwertet.
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(5) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten verfolgt. Stirbt der Verletzte, so
geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 des Strafgesetzbuches auf die Angehöri-
gen über, wenn das Geheimnis zum persönlichen Lebensbereich des Verletzten
gehört; in anderen Fällen geht es auf die Erben über. Offenbart der Täter das 
Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen, so gilt Satz 2 sinngemäß.

§ 121 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 90 Abs. 1, 2 Satz 1, § 92 Abs. 1 Satz 1
auch in Verbindung mit Abs. 3, § 99 Abs. 1, § 106 Abs. 2, § 108 Abs. 5, § 110 oder §
111 bezeichneten Aufklärungs- oder Auskunftspflichten nicht, wahrheitswidrig,
unvollständig oder verspätet erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Deutsche
Mark* geahndet werden.

Siebenter Teil
Änderung von Gesetzen

§ 122 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs)

(gegenstandslos)

§ 123 (Änderung des Kündigungsschutzgesetzes)

(gegenstandslos)

§ 124 (Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes)

(gegenstandslos)

* Gemäß Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 68 Abs. 10 des Gesetzes zur Einführung des Euro im Sozial- und Ar-
beitsrecht sowie zur Änderung anderer Vorschriften vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983) wird am 1. Januar
2002 in § 121 Abs. 2 die Angabe „20 000 Deutsche Mark“ durch die Angabe „zehntausend Euro“ ersetzt.
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Achter Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 125 Erstmalige Wahlen nach diesem Gesetz

(1) Die erstmaligen Betriebsratswahlen nach § 13 Abs. 1 finden im Jahre 1972
statt.

(2) Die erstmaligen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung nach 
§ 64 Abs. 1 Satz 1 finden im Jahre 1988 statt. Die Amtszeit der Jugendvertretung
endet mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neu gewählten Jugend-
und Auszubildendenvertretung, spätestens am 30. November 1988.

(3) Auf Wahlen des Betriebsrats, der Bordvertretung, des Seebetriebsrats und
der Jugend- und Auszubildendenvertretung, die nach dem 28. Juli 2001 ein-
geleitet werden, finden die Erste Verordnung zur Durchführung des Betriebs-
verfassungsgesetzes vom 16. Januar 1972 (BGBl. I S. 49), zuletzt geändert durch
die Verordnung vom 16. Januar 1995 (BGBl. I S. 43), die Zweite Verordnung zur
Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes vom 24. Oktober 1972 (BGBl. I S.
2029), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 28. September 1989 (BGBl. I
S. 1795) und die Verordnung zur Durchführung der Betriebsratswahlen bei den
Postunternehmen vom 26. Juni 1995 (BGBl. I S. 871) bis zu deren Änderung 
entsprechende Anwendung.

(4) Ergänzend findet für das vereinfachte Wahlverfahren nach § 14a die Erste
Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes bis zu deren
Änderung mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung:

1. Die Frist für die Einladung zur Wahlversammlung zur Wahl des Wahl-
vorstands nach § 14a Abs. 1 des Gesetzes beträgt mindestens sieben Tage.
Die Einladung muss Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung sowie den
Hinweis enthalten, dass bis zum Ende dieser Wahlversammlung Wahl-
vorschläge zur Wahl des Betriebsrats gemacht werden können (§ 14a
Abs. 2 des Gesetzes).
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2. § 3 findet wie folgt Anwendung:
a) Im Fall des § 14a Abs. 1 des Gesetzes erlässt der Wahlvorstand auf der

Wahlversammlung das Wahlausschreiben. Die Einspruchsfrist nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 verkürzt sich auf drei Tage. Die Angabe nach § 3 Abs. 2
Nr. 4 muss die Zahl der Mindestsitze des Geschlechts in der Minder-
heit (§ 15 Abs. 2 des Gesetzes) enthalten. Die Wahlvorschläge sind ab-
weichend von § 3 Abs. 2 Nr. 7 bis zum Abschluss der Wahlversamm-
lung zur Wahl des Wahlvorstands bei diesem einzureichen.
Ergänzend zu § 3 Abs. 2 Nr. 10 gibt der Wahlvorstand den Ort, Tag
und Zeit der nachträglichen Stimmabgabe an (§ 14a Abs. 4 des Geset-
zes).

b) Im Fall des § 14a Abs. 3 des Gesetzes erlässt der Wahlvorstand unver-
züglich das Wahlausschreiben mit den unter Buchstabe a) genannten
Maßgaben zu § 3 Abs. 2 Nr. 3, 4 und 10. Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 7
sind die Wahlvorschläge spätestens eine Woche vor der Wahlver-
sammlung zur Wahl des Betriebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes)
beim Wahlvorstand einzureichen.

3. Die Einspruchsfrist des § 4 Abs. 1 verkürzt sich auf drei Tage. 

4. Die §§ 6 bis 8 und § 10 Abs. 2 finden entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe, dass die Wahl aufgrund von Wahlvorschlägen erfolgt. Im Fall
des § 14a Abs. 1 des Gesetzes sind die Wahlvorschläge bis zum Abschluss
der Wahlversammlung zur Wahl des Wahlvorstands bei diesem ein-
zureichen; im Fall des § 14a Abs. 3 des Gesetzes sind die Wahlvorschläge
spätestens eine Woche vor der Wahlversammlung zur Wahl des Be-
triebsrats (§ 14a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes) beim Wahlvorstand einzu-
reichen.

5. § 9 findet keine Anwendung.

6. Auf das Wahlverfahren finden die §§ 21 ff. entsprechende Anwendung.
Auf den Stimmzetteln sind die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge
unter Angabe von Familienname, Vorname und Art der Beschäftigung
im Betrieb aufzuführen.
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7. § 25 Abs. 5 bis 8 findet keine Anwendung.

8. § 26 Abs. 1 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Wahlberechtig-
te sein Verlangen auf schriftliche Stimmabgabe spätestens drei Tage vor
dem Tag der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats dem Wahl-
vorstand mitgeteilt haben muss. 

9. § 31 findet entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Wahl
der Jugend- und Auszubildendenvertretung aufgrund von Wahlvor-
schlägen erfolgt.

§ 126 Ermächtigung zum Erlass von Wahlordnungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Bundesrates Rechtsverordnungen zu erlassen zur Regelung der in
den §§ 7 bis 20, 60 bis 63, 115 und 116 bezeichneten Wahlen über

1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wähler-
listen und die Errechnung der Vertreterzahl;

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung
von Einsprüchen gegen sie;

3. die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung;

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekanntmachung;

5. die Stimmabgabe;

5a.die Verteilung der Sitze im Betriebsrat, in der Bordvertretung, im See-
betriebsrat sowie in der Jugend- und Auszubildendenvertretung auf die
Geschlechter, auch soweit die Sitze nicht gemäß § 15 Abs. 2 und § 62 
Abs. 3 besetzt werden können;
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6. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekannt-
machung;

7. die Aufbewahrung der Wahlakten.

§ 127 Verweisungen

Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften verwiesen wird oder Bezeich-
nungen verwendet werden, die durch dieses Gesetz aufgehoben oder geändert
werden, treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften oder Bezeich-
nungen dieses Gesetzes.

§ 128 Bestehende abweichende Tarifverträge

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach § 20 Abs. 3 des 
Betriebsverfassungsgesetzes vom 11. Oktober 1952 geltenden Tarifverträge über
die Errichtung einer anderen Vertretung der Arbeitnehmer für Betriebe, in
denen wegen ihrer Eigenart der Errichtung von Betriebsräten besondere
Schwierigkeiten entgegenstehen, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 129 [aufgehoben]

§ 129 aufgeh. mWv 1. 7. 2004 durch G v. 18. 5. 2004 (BGBl. I S. 974). 

§ 130 Öffentlicher Dienst

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Verwaltungen und Betriebe des
Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstiger Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 131 Berlin-Klausel

(gegenstandslos)

§ 132 (Inkrafttreten)
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Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden 
Angestellten

(Sprecherausschussgesetz - SprAuG) 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2312) zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Errichtung von Sprecherausschüssen

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens zehn leitenden Angestellten (§ 5
Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes) werden Sprecherausschüsse der leiten-
den Angestellten gewählt.

(2) Leitende Angestellte eines Betriebs mit in der Regel weniger als zehn leiten-
den Angestellten gelten für die Anwendung dieses Gesetzes als leitende Ange-
stellte des räumlich nächstgelegenen Betriebs desselben Unternehmens, der
die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt.

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf

1. Verwaltungen und Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts sowie

2. Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Ein-
richtungen unbeschadet deren Rechtsform.

§ 2 Zusammenarbeit

(1) Der Sprecherausschuss arbeitet mit dem Arbeitgeber vertrauensvoll unter
Beachtung der geltenden Tarifverträge zum Wohl der leitenden Angestellten
und des Betriebs zusammen. Der Arbeit-geber hat vor Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung oder sonstigen Vereinbarung mit dem Betriebsrat, die rechtliche
Interessen der leitenden Angestellten berührt, den Sprecherausschuss recht-
zeitig anzuhören.
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(2) Der Sprecherausschuss kann dem Betriebsrat oder Mitgliedern des Betriebs-
rats das Recht einräumen, an Sitzungen des Sprecherausschusses teilzuneh-
men. Der Betriebsrat kann dem Sprecherausschuss oder Mitgliedern des 
Sprecherausschusses das Recht einräumen, an Sitzungen des Betriebsrats 
teilzunehmen. Einmal im Kalenderjahr soll eine gemeinsame Sitzung des 
Sprecherausschusses und des Betriebsrats stattfinden.

(3) Die Mitglieder des Sprecherausschusses dürfen in der Ausübung ihrer Tätig-
keit nicht gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit
nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche
Entwicklung.

(4) Arbeitgeber und Sprecherausschuss haben Betätigungen zu unterlassen,
durch die der Arbeitsablauf oder der Frieden des Betriebs beeinträchtigt 
werden. Sie haben jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen;
die Behandlung von Angelegenheiten tarifpolitischer, sozialpolitischer und
wirtschaftlicher Art, die den Betrieb oder die leitenden Angestellten unmittel-
bar betreffen, wird hierdurch nicht berührt.

Zweiter Teil
Sprecherausschuss, Versammlung der leitenden Angestellten, Gesamt-, Unterneh-
mens- und Konzernsprecherausschuss

Erster Abschnitt
Wahl, Zusammensetzung und Amtszeit des Sprecherausschusses

§ 3 Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind alle leitenden Angestellten des Betriebs.
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(2) Wählbar sind alle leitenden Angestellten, die sechs Monate dem Betrieb 
angehören. Auf die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden Zeiten ange-
rechnet, in denen der leitende Angestellte unmittelbar vorher einem anderen
Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes)
als Beschäftigter angehört hat. Nicht wählbar ist, wer

1. aufgrund allgemeinen Auftrags des Arbeitgebers Verhandlungspartner
des Sprecherausschusses ist,

2. nicht Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des
Mitbestimmungsgesetzes in Verbindung mit § 105 Abs. 1 des Aktien-
gesetzes sein kann oder

3. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentli-
chen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

§ 4 Zahl der Sprecherausschussmitglieder

(1) Der Sprecherausschuss besteht in Betrieben mit in der Regel

10  bis 20 leitenden Angestellten aus einer Person,
21  bis 100 leitenden Angestellten aus drei Mitgliedern,
101  bis 300 leitenden Angestellten aus fünf Mitgliedern,
über 300 leitenden Angestellten aus sieben Mitgliedern.

(2) Männer und Frauen sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis
im Sprecherausschuss vertreten sein.

§ 5 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit

(1) Die regelmäßigen Wahlen des Sprecherausschusses finden alle vier Jahre in
der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt. Sie sind zeitgleich mit den regelmäßigen
Betriebsratswahlen nach § 13 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes einzulei-
ten.
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(2) Außerhalb dieses Zeitraums ist der Sprecherausschuss zu wählen, wenn

1. im Betrieb ein Sprecherausschuss nicht besteht,

2. der Sprecherausschuss durch eine gerichtliche Entscheidung aufgelöst
ist,

3. die Wahl des Sprecherausschusses mit Erfolg angefochten worden ist
oder

4. der Sprecherausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rück-
tritt beschlossen hat.

(3) Hat außerhalb des in Absatz 1 festgelegten Zeitraums eine Wahl des Spre-
cherausschusses stattgefunden, ist der Sprecherausschuss in dem auf die Wahl
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen des Sprecheraus-
schusses neu zu wählen. Hat die Amtszeit des Sprecherausschusses zu Beginn
des in Absatz 1 festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, ist der Spre-
cherausschuss in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen des
Sprecherausschusses neu zu wählen.

(4) Die regelmäßige Amtszeit des Sprecherausschusses beträgt vier Jahre. Die
Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn zu 
diesem Zeitpunkt noch ein Sprecherausschuss besteht, mit Ablauf von dessen
Amtszeit. Die Amtszeit endet spätestens am 31. Mai des Jahres, in dem nach Ab-
satz 1 die regelmäßigen Wahlen des Sprecherausschusses stattfinden. In dem
Fall des Absatzes 3 Satz 2 endet die Amtszeit spätestens am 31. Mai des Jahres, in
dem der Sprecherausschuss neu zu wählen ist.

(5) In dem Fall des Absatzes 2 Nr. 4 führt der Sprecherausschuss die Geschäfte
weiter, bis der neue Sprecherausschuss gewählt und das Wahlergebnis be-
kanntgegeben ist.
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§ 6 Wahlvorschriften

(1) Der Sprecherausschuss wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl; wird nur ein
Wahlvorschlag eingereicht, erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Mehr-
heitswahl.

(3) In Betrieben, deren Sprecherausschuss aus einer Person besteht, wird dieser
mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. In einem getrennten Wahlgang ist
ein Ersatzmitglied zu wählen.

(4) Zur Wahl des Sprecherausschusses können die leitenden Angestellten Wahl-
vorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens einem Zwan-
zigstel der leitenden Angestellten, jedoch von mindestens drei leitenden Ange-
stellten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu zwanzig
leitenden Angestellten genügt die Unterzeichnung durch zwei leitende Ange-
stellte. ln jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch fünfzig leitende Ange-
stellte.

§ 7 Bestellung, Wahl und Aufgaben des Wahlvorstands

(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt der Sprecher-
ausschuss einen aus drei oder einer höheren ungeraden Zahl von leitenden An-
gestellten bestehenden Wahlvorstand und einen von ihnen als Vorsitzenden.

(2) Besteht in einem Betrieb, der die Voraussetzungen des §1 Abs. 1 erfüllt, kein
Sprecherausschuss, wird in einer Versammlung von der Mehrheit der anwesen-
den leitenden Angestellten des Betriebs ein Wahlvorstand gewählt. Zu dieser
Versammlung können drei leitende Angestellte des Betriebs einladen und Vor-
schläge für die Zusammensetzung des Wahlvorstands machen. Der Wahlvor-
stand hat unverzüglich eine Abstimmung darüber herbeizuführen, ob ein Spre-
cherausschuss gewählt werden soll. Ein Sprecherausschuss wird gewählt, wenn
dies die Mehrheit der leitenden Angestellten des Betriebs in einer Versamm-
lung oder durch schriftliche Stimmabgabe verlangt.
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(3) Zur Teilnahme an der Versammlung und der Abstimmung nach Absatz 2
sind die Angestellten berechtigt, die vom Wahlvorstand aus Anlass der letzten
Betriebsratswahl oder der letzten Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Ar-
beitnehmer, falls diese Wahl später als die Betriebsratswahl stattgefunden hat,
oder durch gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten zugeordnet
worden sind. Hat zuletzt oder im gleichen Zeitraum wie die nach Satz 1 maßge-
bende Wahl eine Wahl nach diesem Gesetz stattgefunden, ist die für diese
Wahl erfolgte Zuordnung entscheidend.

(4) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten, sie durchzu-
führen und nach Abschluss der Wahl öffentlich die Auszählung der Stimmen
vorzunehmen, deren Ergebnis in einer Niederschrift festzustellen und es im 
Betrieb bekanntzugeben. Dem Arbeitgeber ist eine Abschrift der Wahlnieder-
schrift zu übersenden.

§ 8 Wahlanfechtung, Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Die Wahl kann beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen we-
sentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlver-
fahren verstoßen worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn,
dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst wer-
den konnte. Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei leitende Ange-
stellte oder der Arbeitgeber. Die Wahlanfechtung ist nur innerhalb einer Frist
von zwei Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerech-
net, zulässig.

(2) Niemand darf die Wahl des Sprecherausschusses behindern. Insbesondere
darf kein leitender Angestellter in der Ausübung des aktiven und passiven
Wahlrechts beschränkt werden. Niemand darf die Wahl des Sprecherausschus-
ses durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung
oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen.
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(3) Die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber. Versäumnis von Arbeitszeit, die
zur Ausübung des Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder zur Tätig-
keit als Vermittler (§ 18a des Betriebsverfassungsgesetzes) erforderlich ist, be-
rechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts.

§ 9 Ausschluss von Mitgliedern, Auflösung des Sprecherausschusses und Erlöschen
der Mitgliedschaft

(1) Mindestens ein Viertel der leitenden Angestellten oder der Arbeitgeber kön-
nen beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Sprecheraus-
schuss oder die Auflösung des Sprecherausschusses wegen grober Verletzung
seiner gesetzlichen Pflichten beantragen. Der Ausschluss eines Mitglieds kann
auch vom Sprecherausschuss beantragt werden.

(2) Die Mitgliedschaft im Sprecherausschuss erlischt durch 

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Sprecherausschussamtes,

3. Beendigung des Arbeitsverhältnisses,

4. Verlust der Wählbarkeit,

5. Ausschluss aus dem Sprecherausschuss oder Auflösung des Sprecheraus-
schusses aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung oder

6. gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwählbarkeit
nach Ablauf der in § 8 Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Frist, es sei denn, der
Mangel liegt nicht mehr vor.
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§ 10 Ersatzmitglieder

(1) Scheidet ein Mitglied des Sprecherausschusses aus, rückt ein Ersatzmitglied
nach. Dies gilt entsprechend für die Stellvertretung eines zeitweilig verhinder-
ten Mitglieds des Sprecherausschusses.

(2) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den nicht gewählten leiten-
den Angestellten derjenigen Vorschlagslisten entnommen, denen die zu 
ersetzenden Mitglieder angehören. Ist eine Vorschlagsliste erschöpft, ist das 
Ersatzmitglied derjenigen Vorschlagsliste zu entnehmen, auf die nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl der nächste Sitz entfallen würde. Ist das ausge-
schiedene oder verhinderte Mitglied nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl
gewählt, bestimmt sich die Reihenfolge der Ersatzmitglieder nach der Höhe der
erreichten Stimmenzahl.

(3) In dem Fall des § 6 Abs. 3 gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass das gewählte 
Ersatzmitglied nachrückt oder die Stellvertretung übernimmt.

Zweiter Abschnitt
Geschäftsführung des Sprecherausschusses

§ 11 Vorsitzender

(1) Der Sprecherausschuss wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen
Stellvertreter.

(2) Der Vorsitzende vertritt den Sprecherausschuss im Rahmen der von diesem
gefassten Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem Sprecher-
ausschuss gegenüber abzugeben sind, ist der Vorsitzende berechtigt. Im Falle
der Verhinderung des Vorsitzenden nimmt sein Stellvertreter diese Aufgaben
wahr.
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(3) Der Sprecherausschuss kann die laufenden Geschäfte auf den Vorsitzenden
oder andere Mitglieder des Sprecherausschusses übertragen.

§ 12 Sitzungen des Sprecherausschusses

(1) Vor Ablauf einer Woche nach dem Wahltag hat der Wahlvorstand die Mit-
glieder des Sprecherausschusses zu der nach § 11 Abs. 1 vorgeschriebenen Wahl
einzuberufen. Der Vorsitzende des Wahlvorstands leitet die Sitzung, bis der
Sprecherausschuss aus seiner Mitte einen Wahlleiter zur Wahl des Vorsitzen-
den und seines Stellvertreters bestellt hat.

(2) Die weiteren Sitzungen beruft der Vorsitzende des Sprecherausschusses ein.
Er setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlung. Der Vorsitzende hat
die Mitglieder des Sprecherausschusses zu den Sitzungen rechtzeitig unter Mit-
teilung der Tagesordnung zu laden.

(3) Der Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen und den Gegenstand, dessen
Beratung beantragt ist, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies ein Drittel
der Mitglieder des Sprecherausschusses oder der Arbeitgeber beantragen.

(4) Der Arbeitgeber nimmt an den Sitzungen, die auf sein Verlangen anberaumt
sind, und an den Sitzungen, zu denen er ausdrücklich eingeladen ist, teil.

(5) Die Sitzungen des Sprecherausschusses finden in der Regel während der Ar-
beitszeit statt. Der Sprecherausschuss hat bei der Anberaumung von Sitzungen
auf die betrieblichen Notwendigkeiten Rücksicht zu nehmen. Der Arbeitgeber
ist über den Zeitpunkt der Sitzung vorher zu verständigen. Die Sitzungen des
Sprecherausschusses sind nicht öffentlich; § 2 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 13 Beschlüsse und Geschäftsordnung des Sprecherausschusses

(1) Die Beschlüsse des Sprecherausschusses werden, so weit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
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(2) Der Sprecherausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Stellvertretung durch 
Ersatzmitglieder ist zulässig.

(3) Über jede Verhandlung des Sprecherausschusses ist eine Niederschrift anzu-
fertigen, die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die Stimmenmehr-
heit, mit der sie gefasst sind, enthält. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzen-
den und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen. Der Niederschrift ist eine
Anwesenheitsliste beizufügen, in die sich jeder Teilnehmer eigenhändig einzu-
tragen hat.

(4) Die Mitglieder des Sprecherausschusses haben das Recht, die Unterlagen des
Sprecherausschusses jederzeit einzusehen.

(5) Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung können in einer schrift-
lichen Geschäftsordnung getroffen werden, die der Sprecherausschuss mit der
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschließt.

§ 14 Arbeitsversäumnis und Kosten

(1) Mitglieder des Sprecherausschusses sind von ihrer beruflichen Tätigkeit
ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und so weit es nach Um-
fang und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist.

(2) Die durch die Tätigkeit des Sprecherausschusses entstehenden Kosten trägt
der Arbeitgeber. Für die Sitzungen und die laufende Geschäftsführung hat der
Arbeitgeber in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel und Büroperso-
nal zur Verfügung zu stellen.



190 Sprecherausschussgesetz - SprAuG

Dritter Abschnitt
Versammlung der leitenden Angestellten

§ 15 Zeitpunkt, Einberufung und Themen der Versammlung

(1) Der Sprecherausschuss soll einmal im Kalenderjahr eine Versammlung der
leitenden Angestellten einberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht erstatten.
Auf Antrag des Arbeitgebers oder eines Viertels der leitenden Angestellten hat
der Sprecherausschuss eine Versammlung der leitenden Angestellten einzube-
rufen und den beantragten Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung zu set-
zen.

(2) Die Versammlung der leitenden Angestellten soll während der Arbeitszeit
stattfinden. Sie wird vom Vorsitzenden des Sprecherausschusses geleitet. Sie ist
nicht öffentlich.

(3) Der Arbeitgeber ist zu der Versammlung der leitenden Angestellten unter
Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. Er ist berechtigt, in der Versamm-
lung zu sprechen. Er hat über Angelegenheiten der leitenden Angestellten und
die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Betriebs zu berichten, so weit 
dadurch nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.

(4) Die Versammlung der leitenden Angestellten kann dem Sprecherausschuss
Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen. § 2 Abs. 4
gilt entsprechend.

Vierter Abschnitt
Gesamtsprecherausschuss

§ 16 Errichtung, Mitgliederzahl und Stimmengewicht

(1) Bestehen in einem Unternehmen mehrere Sprecherausschüsse, ist ein 
Gesamtsprecherausschuss zu errichten.
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(2) In den Gesamtsprecherausschuss entsendet jeder Sprecherausschuss eines
seiner Mitglieder. Satz 1 gilt entsprechend für die Abberufung. Durch Vereinba-
rung zwischen Gesamtsprecherausschuss und Arbeitgeber kann die Mitglieder-
zahl des Gesamtsprecherausschusses abweichend von Satz 1 geregelt werden.

(3) Der Sprecherausschuss hat für jedes Mitglied des Gesamtsprecherausschus-
ses mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge des Nach-
rückens festzulegen; § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

(4) Jedes Mitglied des Gesamtsprecherausschusses hat so viele Stimmen, wie in
dem Betrieb, in dem es gewählt wurde, leitende Angestellte in der Wählerliste
der leitenden Angestellten eingetragen sind. Ist ein Mitglied des Gesamtspre-
cherausschusses für mehrere Betriebe entsandt worden, hat es so viele Stim-
men, wie in den Betrieben, für die es entsandt ist, leitende Angestellte in den
Wählerlisten eingetragen sind. Sind für einen Betrieb mehrere Mitglieder des
Sprecherausschusses entsandt worden, stehen diesen die Stimmen nach Satz 1
anteilig zu.

§ 17 Ausschluss von Mitgliedern und Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Mindestens ein Viertel der leitenden Angestellten des Unternehmens, der
Gesamtsprecherausschuss oder der Arbeitgeber können beim Arbeitsgericht
den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Gesamtsprecherausschuss wegen 
grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen.

(2) Die Mitgliedschaft im Gesamtsprecherausschuss endet mit Erlöschen der
Mitgliedschaft im Sprecherausschuss, durch Amtsniederlegung, durch Aus-
schluss aus dem Gesamtsprecherausschuss aufgrund einer gerichtlichen 
Entscheidung oder Abberufung durch den Sprecherausschuss.
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§ 18 Zuständigkeit

(1) Der Gesamtsprecherausschuss ist zuständig für die Behandlung von Angele-
genheiten, die das Unternehmen oder mehrere Betriebe des Unternehmens 
betreffen und nicht durch die einzelnen Sprecherausschüsse innerhalb ihrer
Betriebe behandelt werden können. Er ist den Sprecherausschüssen nicht über-
geordnet.

(2) Der Sprecherausschuss kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit-
glieder den Gesamtsprecherausschuss schriftlich beauftragen, eine Angelegen-
heit für ihn zu behandeln. Der Sprecherausschuss kann sich dabei die Entschei-
dungsbefugnis vorbehalten. Für den Widerruf der Beauftragung gilt Satz 1 
entsprechend.

(3) Die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Sprecherausschusses und
die Rechtsstellung seiner Mitglieder gelten entsprechend für den Gesamt-
sprecherausschuss.

§ 19 Geschäftsführung

(1) Für den Gesamtsprecherausschuss gelten § 10 Abs. 1, die §§ 11, 13 Abs. 1, 3 bis 5
und § 14 entsprechend.

(2) Ist ein Gesamtsprecherausschuss zu errichten, hat der Sprecherausschuss
der Hauptverwaltung des Unternehmens oder, sofern ein solcher nicht besteht,
der Sprecherausschuss des nach der Zahl der leitenden Angestellten größten
Betriebs zu der Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden
des Gesamtsprecherausschusses einzuladen. Der Vorsitzende des einladenden
Sprecherausschusses hat die Sitzung zu leiten, bis der Gesamtsprecheraus-
schuss aus seiner Mitte einen Wahlleiter zur Wahl des Vorsitzenden und seines
Stellvertreters bestellt hat. § 12 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.
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(3) Der Gesamtsprecherausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt und die Teilneh-
menden mindestens die Hälfte aller Stimmen vertreten. Stellvertretung durch
Ersatzmitglieder ist zulässig.

Fünfter Abschnitt
Unternehmenssprecherausschuss

§ 20 Errichtung

(1) Sind in einem Unternehmen mit mehreren Betrieben in der Regel insgesamt
mindestens zehn leitende Angestellte beschäftigt, kann abweichend von §1
Abs. 1 und 2 ein Unternehmenssprecherausschuss der leitenden Angestellten
gewählt werden, wenn dies die Mehrheit der leitenden Angestellten des Unter-
nehmens verlangt. Die §§ 2 bis 15 gelten entsprechend.

(2) Bestehen in dem Unternehmen Sprecherausschüsse, hat auf Antrag der
Mehrheit der leitenden Angestellten des Unternehmens der Sprecherausschuss
der Hauptverwaltung oder, sofern ein solcher nicht besteht, der Sprecheraus-
schuss des nach der Zahl der leitenden Angestellten größten Betriebs einen 
Unternehmenswahlvorstand für die Wahl eines Unternehmenssprecheraus-
schusses zu bestellen. Die Wahl des Unternehmenssprecherausschusses findet
im nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1
statt. Die Amtszeit der Sprecherausschüsse endet mit der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses.

(3) Besteht ein Unternehmenssprecherausschuss, können auf Antrag der 
Mehrheit der leitenden Angestellten des Unternehmens Sprecherausschüsse
gewählt werden. Der Unternehmenssprecherausschuss hat für jeden Betrieb,
der die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 erfüllt, einen Wahlvorstand nach § 7 
Abs. 1 zu bestellen. Die Wahl von Sprecherausschüssen findet im nächsten Zeit-
raum der regelmäßigen Wahlen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 statt. Die Amtszeit
des Unternehmenssprecherausschusses endet mit der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses eines Sprecherausschusses.
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(4) Die Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Sprecherausschusses
und die Rechtsstellung seiner Mitglieder gelten entsprechend für den Unter-
nehmenssprecherausschuss.

Sechster Abschnitt
Konzernsprecherausschuss

§ 21 Errichtung, Mitgliederzahl und Stimmengewicht

(1) Für einen Konzern (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) kann durch Beschlüsse der
einzelnen Gesamtsprecherausschüsse ein Konzernsprecherausschuss errichtet
werden. Die Errichtung erfordert die Zustimmung der Gesamtsprecheraus-
schüsse der Konzernunternehmen, in denen insgesamt mindestens 75 vom
Hundert der leitenden Angestellten der Konzernunternehmen beschäftigt
sind. Besteht in einem Konzernunternehmen nur ein Sprecherausschuss oder
ein Unternehmenssprecherausschuss, tritt er an die Stelle des Gesamtsprecher-
ausschusses und nimmt dessen Aufgaben nach den Vorschriften dieses 
Abschnitts wahr.

(2) In den Konzernsprecherausschuss entsendet jeder Gesamtsprecheraus-
schuss eines seiner Mitglieder. Satz 1 gilt entsprechend für die Abberufung.
Durch Vereinbarung zwischen Konzernsprecherausschuss und Arbeitgeber
kann die Mitgliederzahl des Konzernsprecherausschusses abweichend von 
Satz 1 geregelt werden.

(3) Der Gesamtsprecherausschuss hat für jedes Mitglied der Konzernsprecher-
ausschusses mindestens ein Ersatzmitglied zu bestellen und die Reihenfolge
des Nachrückens festzulegen; nimmt der Sprecherausschuss oder der Unter-
nehmenssprecherausschuss eines Konzernunternehmens die Aufgaben des 
Gesamtsprecherausschusses nach Absatz 1 Satz 3 wahr, gilt § 10 Abs. 3 ent-
sprechend.
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(4) Jedes Mitglied des Konzernsprecherausschusses hat so viele Stimmen, wie
die Mitglieder des Gesamtsprecherausschusses, von dem es entsandt wurde, 
im Gesamtsprecherausschuss Stimmen haben. Ist ein Mitglied des Konzern-
sprecherausschusses von einem Sprecherausschuss oder Unternehmensspre-
cherausschuss entsandt worden, hat es so viele Stimmen, wie in dem Betrieb
oder Konzernunternehmen, in dem es gewählt wurde, leitende Angestellte in
der Wählerliste der leitenden Angestellten eingetragen sind. § 16 Abs. 4 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.

§ 22 Ausschluss von Mitgliedern und Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Mindestens ein Viertel der leitenden Angestellten der Konzernunterneh-
men, der Konzernsprecherausschuss oder der Arbeitgeber können beim 
Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Konzernsprecheraus-
schuss wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen.

(2) Die Mitgliedschaft im Konzernsprecherausschuss endet mit dem Erlöschen
der Mitgliedschaft im Gesamtsprecherausschuss, durch Amtsniederlegung,
durch Ausschluss aus dem Konzernsprecherausschuss aufgrund einer gericht-
lichen Entscheidung oder Abberufung durch den Gesamtsprecherausschuss.

§ 23 Zuständigkeit

(1) Der Konzernsprecherausschuss ist zuständig für die Behandlung von Ang-
elegenheiten, die den Konzern oder mehrere Konzernunternehmen betreffen
und nicht durch die einzelnen Gesamtsprecherausschüsse innerhalb ihrer 
Unternehmen geregelt werden können. Er ist den Gesamtsprecherausschüssen
nicht übergeordnet.

(2) Der Gesamtsprecherausschuss kann mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder den Konzernsprecherausschuss schriftlich beauftragen, eine Ange-
legenheit für ihn zu behandeln. Der Gesamtsprecherausschuss kann sich dabei
die Entscheidungsbefugnis vorbehalten. Für den Widerruf der Beauftragung
gilt Satz 1 entsprechend.
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§ 24 Geschäftsführung

(1) Für den Konzernsprecherausschuss gelten § 10 Abs. 1, die §§ 11, 13 Abs. 1, 3 bis 5,
die §§ 14, 18 Abs. 3 und § 19 Abs. 3 entsprechend.

(2) Ist ein Konzernsprecherausschuss zu errichten, hat der Gesamtsprecheraus-
schuss des herrschenden Unternehmens oder, sofern ein solcher nicht besteht, der
Gesamtsprecherausschuss des nach der Zahl der leitenden Angestellten größten
Konzernunternehmens zu der Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden
Vorsitzenden des Konzernsprecherausschusses einzuladen. Der Vorsitzende des
einladenden Gesamtsprecherausschusses hat die Sitzung zu leiten, bis der Konzern-
sprecherausschuss aus seiner Mitte einen Wahlleiter zur Wahl des Vorsitzenden
und seines Stellvertreters bestellt hat. § 12 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.

Dritter Teil
Mitwirkung der leitenden Angestellten

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 25 Aufgaben des Sprecherausschusses

(1) Der Sprecherausschuss vertritt die Belange der leitenden Angestellten des
Betriebs (§ 1 Abs. 1 und 2). Die Wahrnehmung eigener Belange durch den 
einzelnen leitenden Angestellten bleibt unberührt.

(2) Der Sprecherausschuss ist zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem
Gesetz rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten. Auf 
Verlangen sind ihm die erforderlichen Unterlagen jederzeit zur Verfügung 
zu stellen.
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§ 26 Unterstützung einzelner leitender Angestellter

(1) Der leitende Angestellte kann bei der Wahrnehmung seiner Belange gegen-
über dem Arbeitgeber ein Mitglied des Sprecherausschusses zur Unterstützung
und Vermittlung hinzuziehen.

(2) Der leitende Angestellte hat das Recht, in die über ihn geführten Personalak-
ten Einsicht zu nehmen. Er kann hierzu ein Mitglied des Sprecherausschusses
hinzuziehen. Das Mitglied des Sprecherausschusses hat über den Inhalt der 
Personalakten Stillschweigen zu bewahren, so weit es von dem leitenden Ange-
stellten im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird. Erklärun-
gen des leitenden Angestellten zum Inhalt der Personalakten sind diesen auf
sein Verlangen beizufügen.

§ 27 Grundsätze für die Behandlung der leitenden Angestellten

(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuss haben darüber zu wachen, dass alle 
leitenden Angestellten des Betriebs nach den Grundsätzen von Recht und 
Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von 
Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer
Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder
Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen oder 
gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.

(2) Arbeitgeber und Sprecherausschuss haben die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit der leitenden Angestellten des Betriebs zu schützen und zu fördern.

§ 28 Richtlinien und Vereinbarungen

(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuss können Richtlinien über den Inhalt, 
den Abschluss oder die Beendigung von Arbeitsverhältnissen der leitenden 
Angestellten schriftlich vereinbaren.
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(2) Der Inhalt der Richtlinien gilt für die Arbeitsverhältnisse unmittelbar und
zwingend, so weit dies zwischen Arbeitgeber und Sprecherausschuss verein-
bart ist. Abweichende Regelungen zugunsten leitender Angestellter sind zuläs-
sig. Werden leitenden Angestellten Rechte nach Satz 1 eingeräumt, so ist ein
Verzicht auf sie nur mit Zustimmung des Sprecherausschusses zulässig. Verein-
barungen nach Satz 1 können, so weit nichts anderes vereinbart ist, mit einer
Frist von drei Monaten gekündigt werden.

§ 29 Geheimhaltungspflicht

(1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Sprecherausschusses sind verpflich-
tet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit
zum Sprecherausschuss bekannt geworden und vom Arbeitgeber ausdrücklich
als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht zu offenbaren und
nicht zu verwerten. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Sprecher-
ausschuss. Die Verpflichtung gilt nicht gegenüber Mitgliedern des Sprecher-
ausschusses, des Gesamtsprecherausschusses, des Unternehmenssprecheraus-
schusses, des Konzernsprecherausschusses und den Arbeitnehmervertretern
im Aufsichtsrat.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Gesamtsprecherausschusses, des Unternehmenssprecherausschusses und 
des Konzernsprecherausschusses.

Zweiter Abschnitt
Mitwirkungsrechte

§ 30 Arbeitsbedingungen und Beurteilungsgrundsätze

Der Arbeitgeber hat den Sprecherausschuss rechtzeitig in folgenden Ange-
legenheiten der leitenden Angestellten zu unterrichten:
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1. Änderungen der Gehaltsgestaltung und sonstiger allgemeiner Arbeits-
bedingungen;

2. Einführung oder Änderung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze. Er hat
die vorgesehenen Maßnahmen mit dem Sprecherausschuss zu beraten.

§ 31 Personelle Maßnahmen

(1) Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung eines leitenden
Angestellten ist dem Sprecherausschuss rechtzeitig mitzuteilen.

(2) Der Sprecherausschuss ist vor jeder Kündigung eines leitenden Angestellten
zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen.
Eine ohne Anhörung des Sprecherausschusses ausgesprochene Kündigung ist
unwirksam. Bedenken gegen eine ordentliche Kündigung hat der Sprecheraus-
schuss dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche, Bedenken gegen
eine außerordentliche Kündigung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
von drei Tagen, unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich
innerhalb der nach Satz 4 maßgebenden Frist nicht, so gilt dies als Einverständ-
nis des Sprecherausschusses mit der Kündigung.

(3) Die Mitglieder des Sprecherausschusses sind verpflichtet, über die ihnen im
Rahmen personeller Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bekannt geworde-
nen persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der leitenden Angestell-
ten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behand-
lung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 29 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 32 Wirtschaftliche Angelegenheiten

(1) Der Unternehmer hat den Sprecherausschuss mindestens einmal im Kalen-
derhalbjahr über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Betriebs und des
Unternehmens im Sinne des §106 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes zu 
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unterrichten, so weit dadurch nicht die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse
des Unternehmens gefährdet werden. Satz 1 gilt nicht für Unternehmen und 
Betriebe im Sinne des § 118 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes.

(2) Der Unternehmer hat den Sprecherausschuss über geplante Betriebsände-
rungen im Sinne des § 111 des Betriebsverfassungsgesetzes, die auch wesentli-
che Nachteile für leitende Angestellte zur Folge haben können, rechtzeitig und
umfassend zu unterrichten. Entstehen leitenden Angestellten infolge der ge-
planten Betriebsänderung wirtschaftliche Nachteile, hat der Unternehmer mit
dem Sprecherausschuss über Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Milderung
dieser Nachteile zu beraten.

Vierter Teil
Besondere Vorschriften

§ 33 Seeschifffahrt

(1) Auf Seeschifffahrtsunternehmen (§ 114 Abs. 2 des Betriebsverfassungs-
gesetzes) und ihre Betriebe ist dieses Gesetz anzuwenden, so weit sich aus 
den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes ergibt.

(2) Sprecherausschüsse werden nur in den Landbetrieben von Seeschifffahrts-
unternehmen gewählt.

(3) Leitende Angestellte im Sinne des § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes sind in einem See-
betrieb (§ 114 Abs. 3 und 4 des Betriebsverfassungsgesetzes) nur die Kapitäne.
Sie gelten für die Anwendung dieses Gesetzes als leitende Angestellte des Land-
betriebs. Bestehen mehrere Landbetriebe, so gelten sie als leitende Angestellte
des nach der Zahl der leitenden Angestellten größten Landbetriebs.

(4) Die Vorschriften über die Wahl des Sprecherausschusses finden auf Spre-
cherausschüsse in den Landbetrieben von Seeschifffahrtsunternehmen mit 
folgender Maßgabe Anwendung:
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1. Die in § 7 Abs. 1 genannte Frist wird auf sechzehn Wochen verlängert.

2. Die Frist für die Wahlanfechtung nach § 8 Abs. 1 Satz 3 beginnt für die 
leitenden Angestellten an Bord, wenn das Schiff nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses erstmalig einen Hafen im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes oder einen Hafen, in dem ein Seemannsamt seinen Sitz hat, 
anläuft. Nach Ablauf von drei Monaten seit Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses ist eine Wahlanfechtung unzulässig. Die Wahlanfechtung
kann auch zu Protokoll des Seemannsamtes erklärt werden. Die Anfech-
tungserklärung ist vom Seemannsamt unverzüglich an das für die 
Anfechtung zuständige Arbeitsgericht weiterzuleiten.

Fünfter Teil
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 34 Straftaten gegen Vertretungsorgane der leitenden Angestellten und ihre 
Mitglieder

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine Wahl des Sprecherausschusses oder des Unternehmenssprecher-
ausschusses behindert oder durch Zufügung oder Androhung von 
Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen 
beeinflusst,

2. die Tätigkeit des Sprecherausschusses, des Gesamtsprecherausschusses,
des Unternehmenssprecherausschusses oder des Konzernsprecheraus-
schusses behindert oder stört oder

3. ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied des Sprecherausschusses, des 
Gesamtsprecherausschusses, des Unternehmenssprecherausschusses
oder des Konzernsprecherausschusses um seiner Tätigkeit willen 
benachteiligt oder begünstigt.
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(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Sprecherausschusses, des Gesamtsprecher-
ausschusses, des Unternehmenssprecherausschusses, des Konzernsprecheraus-
schusses, des Wahlvorstands oder des Unternehmers verfolgt.

§ 35 Verletzung von Geheimnissen

(1) Wer unbefugt ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das
ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied oder Ersatzmitglied des Sprecheraus-
schusses, des Gesamtsprecherausschusses, des Unternehmenssprecheraus-
schusses oder des Konzernsprecherausschusses bekannt geworden und das
vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet wor-
den ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis eines leitenden
Angestellten oder eines anderen Arbeitnehmers, namentlich ein zu dessen 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis, offenbart, das ihm in sei-
ner Eigenschaft als Mitglied oder Ersatzmitglied des Sprecherausschusses oder
einer der in Absatz 1 genannten Vertretungen bekannt geworden ist und über
das nach den Vorschriften dieses Gesetzes Stillschweigen zu bewahren ist.

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen
zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein frem-
des Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen
Geheimhaltung er nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichtet ist, verwertet.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde 
Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen unbefugt offenbart oder verwertet.

(5) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten verfolgt. Stirbt der Verletzte, so
geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 des Strafgesetzbuches auf die Angehöri-
gen über, wenn das Geheimnis zum persönlichen Lebensbereich des Verletzten
gehört; in anderen Fällen geht es auf die Erben über. Offenbart der Täter das 
Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen, so gilt Satz 2 entsprechend.
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§ 36 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 30 Satz 1, § 31 Abs. 1 oder § 32 Abs.
1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 genannten Unterrichtungs- oder Mitteilungspflichten
nicht, wahrheitswidrig, unvollständig oder verspätet erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro
geahndet werden. 

Sechster Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 37 Erstmalige Wahlen nach diesem Gesetz

(1) Die erstmaligen Wahlen des Sprecherausschusses oder des Unternehmens-
sprecherausschusses finden im Zeitraum der regelmäßigen Wahlen nach 
§ 5 Abs. 1 im Jahre 1990 statt. § 7 Abs. 2 und 3 findet Anwendung.

(2) Auf Sprecherausschüsse, die aufgrund von Vereinbarungen gebildet worden
sind und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, findet dieses Gesetz keine
Anwendung. Sie bleiben bis zur Wahl nach Absatz 1, spätestens bis zum 31. Mai
1990, im Amt.

§ 38 Ermächtigung zum Erlass von Wahlordnungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung
zur Regelung des Wahlverfahrens Vorschriften über die in den §§ 3 bis 8, 20
und 33 bezeichneten Wahlen erlassen, insbesondere über

1.die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wählerlisten;

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung von 
Einsprüchen gegen sie;
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3.die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung;

4. das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekanntmachung;

5. die Stimmabgabe;

6.die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntma-
chung;

7.die Aufbewahrung der Wahlakten.

§ 39 Berlin-Klausel

Diese Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes
auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die aufgrund dieses Gesetzes erla-
sen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.
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Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrä-
ten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und
Stahl erzeugenden Industrie 
vom 21. Mai 1951 (BGBl. I S. 347), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)

Erster Teil
Allgemeines

§ 1 Arbeitnehmermitbestimmung in den Aufsichtsräten.

Anwendungsbereich
(1) Die Arbeitnehmer haben ein Mitbestimmungsrecht in den Aufsichtsräten
und in den zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organen nach Maßgabe 
dieses Gesetzes in

a) den Unternehmen, deren überwiegender Betriebszweck in der Förde-
rung von Steinkohle, Braunkohle oder Eisenerz oder in der Aufberei-
tung, Verkokung, Verschwelung oder Brikettierung dieser Grundstoffe
liegt und deren Betrieb unter der Aufsicht der Bergbehörden steht,

b) den Unternehmen der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie in dem
Umfang, wie er in Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission vom
16. Mai 1950 (Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission für Deutsch-
land S. 299) bezeichnet ist, so weit diese Unternehmen in »Einheitsgesell-
schaften« im Sinne des Gesetzes Nr. 27 überführt oder in anderer Form
weiterbetrieben und nicht liquidiert werden,

c) den Unternehmen, die von einem vorstehend bezeichneten oder nach
Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission zu liquidierenden Unter-
nehmen abhängig sind, wenn sie die Voraussetzungen nach Buchstabe a
erfüllen oder überwiegend Eisen und Stahl erzeugen.

Montan-Mitbestimmungsgesetz
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Die Herstellung von Walzwerkserzeugnissen einschließlich Walzdraht, Röhren,
Walzen, rollendem Eisenbahnmaterial, Freiformschmiedestücken und Gieße-
reierzeugnissen aus Eisen oder Stahl ist als Erzeugung von Eisen und Stahl im
Sinne von Satz 1 Buchstabe b und c anzusehen

1. in einem Unternehmen, dessen Aufsichtsrat am 1. Juli 1981 nach § 4 oder
§ 9 zusammengesetzt ist, oder

2. in einem anderen Unternehmen nach der Verschmelzung mit einem in
Nummer 1 bezeichneten Unternehmen oder nach dem Übergang von
Betrieben oder Betriebsteilen eines in Nummer 1 bezeichneten Unter-
nehmens, die die genannten Erzeugnisse herstellen oder Roheisen oder
Rohstahl erzeugen, auf das andere Unternehmen, wenn dieses mit dem
in Nummer 1 bezeichneten Unternehmen verbunden ist (§ 15 des Aktien-
gesetzes) und solange nach der Verschmelzung oder dem Übergang der
überwiegende Betriebszweck des anderen Unternehmens die Herstel-
lung der genannten Erzeugnisse oder die Erzeugung von Roheisen oder
Rohstahl ist.

Satz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für die weitere Verschmelzung sowie für den 
weiteren Übergang von Betrieben oder Betriebsteilen.

(2) Dieses Gesetz findet nur auf diejenigen in Abs. 1 bezeichneten Unternehmen
Anwendung, welche in Form einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung betrieben werden und in der Regel mehr als ein-
tausend Arbeitnehmer beschäftigen oder »Einheitsgesellschaften« sind.

(3) Erfüllt ein Unternehmen die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen
nicht mehr oder beschäftigt es nicht mehr die nach Absatz 2 erforderliche 
Zahl von Arbeitnehmern, so sind die Vorschriften dieses Gesetzes über das 
Mitbestimmungsrecht erst dann nicht mehr anzuwenden, wenn in sechs auf-
einander folgenden Geschäftsjahren eine dieser Voraussetzungen nicht mehr
vorgelegen hat.
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(4) Ist ein Unternehmen, dessen Aufsichtsrat nach § 4 oder § 9 zusammenzu-
setzen ist, herrschendes Unternehmen eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktien-
gesetzes) und ist für  diesen Konzern ein Konzernbetriebsrat errichtet, so gelten
für die Anwendung der §§ 4, 6 und 9 auf das herrschende Unternehmen die 
Arbeitnehmer der Konzernunternehmen als Arbeitnehmer des herrschenden
Unternehmens und die in Konzernunternehmen vertretenen Gewerkschaften
als im herrschenden Unternehmen vertreten. Liegen die Voraussetzungen des
Satzes 1 vor, so tritt für die Anwendung der §§ 6 und 11 auf das herrschende 
Unternehmen der Konzernbetriebsrat an die Stelle der Betriebsräte.

§ 2 Vorrang des Montan-Mitbestimmungsgesetzes

Auf die in § 1 bezeichneten Unternehmen finden die Vorschriften des Aktien-
gesetzes, des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
der Berggesetze und des Betriebsverfassungsrechts insoweit keine Anwen-
dung, als sie den Vorschriften dieses Gesetzes widersprechen.

Zweiter Teil
Aufsichtsrat

§ 3 Aufsichtsrat bei GmbH 

(1) Betreibt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein Unternehmen im
Sinne des § 1, so ist nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Aufsichtsrat zu bilden.

(2) Auf den Aufsichtsrat, seine Rechte und Pflichten finden die Vorschriften des
Aktienrechts sinngemäß Anwendung.

§ 4 Zusammensetzung. Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern. Er setzt sich
zusammen aus
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a) vier Vertretern der Anteilseigner und einem weiteren Mitglied,

b) vier Vertretern der Arbeitnehmer und einem weiteren Mitglied,

c) einem weiteren Mitglied.

(2) Die in Abs. 1 bezeichneten weiteren Mitglieder dürfen nicht 

a)Repräsentant einer Gewerkschaft oder einer Vereinigung der Arbeitge-
ber oder einer Spitzenorganisation dieser Verbände sein oder zu diesen in
einem ständigen Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen,

b) im Laufe des letzten Jahres vor der Wahl eine unter Buchstabe a bezeich-
nete Stellung innegehabt haben,

c) in den Unternehmen als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber tätig sein, 

d) an dem Unternehmen wirtschaftlich wesentlich interessiert sein. 

(3) Alle Aufsichtsratsmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten. Sie
sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.

§ 5 Wahl der Vertreter der Anteilseigner

Die in § 4 Abs. 1 Buchstabe a bezeichneten Mitglieder des Aufsichtsrats werden
durch das nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern berufene Organ (Wahlorgan) nach Maßgabe der Satzung
oder des Gesellschaftsvertrags gewählt.

§ 6 Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer

(1) Unter den in § 4 Abs. 1 Buchstabe b bezeichneten Mitgliedern des Aufsichts-
rats müssen sich zwei Arbeitnehmer befinden, die in einem Betrieb des Unter-
nehmens beschäftigt sind. Diese Mitglieder werden durch die Betriebsräte der
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Betriebe des Unternehmens in geheimer Wahl gewählt und dem Wahlorgan
nach Beratung mit den in den Betrieben des Unternehmens vertretenen 
Gewerkschaften und deren Spitzenorganisationen vorgeschlagen.

(2) Die nach Abs. 1 gewählten  Personen sind vor Weiterleitung der Vorschläge
an das Wahlorgan innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl den Spitzen-
organisationen mitzuteilen, denen die in den Betrieben des Unternehmens 
vertretenen Gewerkschaften angehören. Jede Spitzenorganisation kann bin-
nen zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung Einspruch bei den Betriebsräten
einlegen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Vorgeschlagener
nicht die Gewähr bietet, zum Wohle des Unternehmens und der gesamten
Volkswirtschaft verantwortlich im Aufsichtsrat mitzuarbeiten. Lehnen die 
Betriebsräte den Einspruch mit einfacher Stimmenmehrheit ab, so können die
Betriebsräte oder die Spitzenorganisation, welche den Einspruch eingelegt hat,
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales anrufen; dieses entscheidet
endgültig.

(3) Zwei der in § 4 Abs. 1 Buchstabe b bezeichneten Mitglieder werden von den
Spitzenorganisationen nach vorheriger Beratung mit den im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaften den Betriebsräten vorgeschlagen. Die Spitzenorganisatio-
nen sind nach dem Verhältnis ihrer Vertretung in den Betrieben vorschlags-
berechtigt; sie sollen bei ihren Vorschlägen die innerhalb der Belegschaften 
bestehenden Minderheiten in angemessener Weise berücksichtigen.

(4) Für das in § 4 Abs. 1 Buchstabe b bezeichnete weitere Mitglied gilt Absatz 3
entsprechend.

(5) Die Mitglieder der Betriebsräte der Betriebe des Unternehmens wählen in
geheimer Wahl auf Grund der nach den Absätzen 3 und 4 gemachten Vorschlä-
ge die Bewerber und schlagen diese dem Wahlorgan vor. Wird von einer Spit-
zenorganisation nur ein Bewerber für ein Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen,
so bedarf der Vorschlag gegenüber dem Wahlorgan der Mehrheit der Stimmen
der Mitglieder der Betriebsräte.
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(6) Das Wahlorgan ist an die Vorschläge der Betriebsräte gebunden.

§ 7 (aufgehoben)

§ 8 Wahl des weiteren Mitglieds. Vermittlungsausschuss

(1) Das in § 4 Abs. 1 Buchstabe c bezeichnete weitere Mitglied eines Aufsichtsrats
wird durch das Wahlorgan auf Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder
gewählt. Der Vorschlag wird durch diese Aufsichtsratsmitglieder mit Mehrheit
aller Stimmen beschlossen. Er bedarf jedoch der Zustimmung von mindestens
je drei Mitgliedern, die nach § 5 und die nach § 6 gewählt sind.

(2) Kommt ein Vorschlag nach Abs. 1 nicht zustande oder wird eine vorgeschla-
gene Person nicht gewählt, so ist ein Vermittlungsausschuss zu bilden, der aus
vier Mitgliedern besteht. Je zwei Mitglieder werden von den nach § 5 und den
nach § 6 gewählten Aufsichtsratsmitgliedern gewählt.

(3) Der Vermittlungsausschuss schlägt innerhalb eines Monats dem Wahlorgan
drei Personen zur Wahl vor, aus denen das Wahlorgan das Aufsichtsrats-
mitglied wählen soll. Kommt die Wahl auf Grund des Vorschlages des Vermitt-
lungsausschusses aus wichtigen Gründen nicht zustande, insbesondere dann,
wenn keiner der Vorgeschlagenen die Gewähr für ein gedeihliches Wirken für
das Unternehmen bietet, so muss die Ablehnung durch Beschluss festgestellt
werden. Dieser Beschluss muss mit Gründen versehen sein. Über die Berechti-
gung der Ablehnung der Wahl entscheidet auf  Antrag des Vermittlungsaus-
schusses das für das Unternehmen zuständige Oberlandesgericht. Im Falle der
Bestätigung der Ablehnung hat der Vermittlungsausschuss dem Wahlorgan
drei weitere Personen vorzuschlagen; für diesen zweiten Vorschlag gilt die 
vorstehende Regelung (Sätze 2 bis 4) entsprechend. Wird die Ablehnung der
Wahl von dem Gericht für unberechtigt erklärt, so hat das Wahlorgan einen der
Vorgeschlagenen zu wählen. Wird die Ablehnung der Wahl aus dem zweiten
Wahlvorschlag von dem Gericht für berechtigt erklärt, oder erfolgt kein Wahl-
vorschlag, so wählt das Wahlorgan von sich aus das weitere Mitglied.
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(4) Wird die in Abs. 2 vorgesehene Anzahl von Mitgliedern des Vermittlungs-
ausschusses nicht gewählt, oder bleiben Mitglieder des Vermittlungsausschus-
ses trotz rechtzeitiger Einladung ohne genügende Entschuldigung einer 
Sitzung fern, so kann der Vermittlungsausschuss tätig werden, wenn wenigs-
tens zwei Mitglieder mitwirken.

§ 9 Größerer Aufsichtsrat

(1) Bei Gesellschaften mit einem Nennkapital von mehr als zehn Millionen Euro
kann durch Satzung oder Gesellschaftsvertrag bestimmt werden, dass der 
Aufsichtsrat aus fünfzehn Mitgliedern besteht. Die Vorschriften der §§ 4 bis 8
finden sinngemäß Anwendung mit der Maßgabe, dass die Zahl der gemäß § 6
Abs. 1 und 2 zu wählenden Arbeitnehmer und die Zahl der in § 6 Abs. 3 bezeich-
neten Vertreter der Arbeitnehmer je drei beträgt.

(2) Bei Gesellschaften mit einem Nennkapital von mehr als fünfundzwanzig
Millionen Euro kann durch Satzung oder Gesellschaftsvertrag bestimmt 
werden, dass der Aufsichtsrat aus einundzwanzig Mitgliedern besteht. Die 
Vorschriften der §§ 4 bis 8 finden sinngemäß Anwendung mit der Maßgabe,
dass die Zahl der in § 4 Abs. 1 Buchstaben a und b bezeichneten weiteren Mit-
glieder je zwei, die Zahl der gemäß § 6 Abs. 1 und 2 zu wählenden Arbeitnehmer
und die Zahl der in § 6 Abs. 3 bezeichneten Vertreter der Arbeitnehmer je vier
beträgt.

§ 10 Beschlussfähigkeit

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder,
aus denen er nach diesem Gesetz oder der Satzung insgesamt zu bestehen hat,
an der Beschlussfassung teilnimmt. § 108 Abs. 2 Satz 4 des Aktiengesetzes findet
Anwendung.

§ 11 Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds

(1) Auf die in § 5 bezeichneten Mitglieder des Aufsichtsrats findet § 103 des 
Aktiengesetzes Anwendung.
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(2) Auf die Abberufung eines in § 6 bezeichneten Mitglieds des Aufsichtsrats
durch das Wahlorgan findet Absatz 1 entsprechende Anwendung mit der 
Maßgabe, dass die Abberufung auf Vorschlag der Betriebsräte der Betriebe des
Unternehmens erfolgt. Die Abberufung eines in § 6 Abs. 3 oder 4 bezeichneten
Mitglieds kann nur auf Antrag der Spitzenorganisation, die das Mitglied vor-
geschlagen hat, von den Betriebsräten vorgeschlagen werden.

(3) Eine Abberufung des in § 8 bezeichneten Mitglieds des Aufsichtsrats kann
auf Antrag von mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern durch das Gericht aus
wichtigem Grunde erfolgen.

Dritter Teil
Vorstand

§ 12 Bestellung durch Aufsichtsrat

Die Bestellung der Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organs und der Widerruf ihrer Bestellung erfolgen nach Maßgabe des § 76 
Abs. 3 und des § 84 des Aktiengesetzes durch den Aufsichtsrat.

§ 13 Arbeitsdirektor

(1) Als gleichberechtigtes Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organs wird ein Arbeitsdirektor bestellt. Der Arbeitsdirektor kann nicht gegen
die Stimmen der Mehrheit der nach § 6 gewählten Aufsichtsratsmitglieder 
bestellt werden. Das gleiche gilt für den Widerruf der Bestellung.
(2) Der Arbeitsdirektor hat wie die übrigen Mitglieder des zur gesetzlichen Ver-
tretung berufenen Organs seine Aufgaben im engsten Einvernehmen mit dem
Gesamtorgan auszuüben. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung.
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Vierter Teil
Schlussvorschriften

§ 14 Inkrafttreten

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes treten in Kraft

a) für Unternehmen, die dem Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommissi-
on nicht unterliegen, am 31. Dezember 1951,

b) für Unternehmen, die aus der Kontrolle nach dem Gesetz Nr. 27 der 
Alliierten Hohen Kommission entlassen werden, im Zeitpunkt ihrer 
Entlassung, spätestens am 31. Dezember 1951,

c) für Unternehmen, die auf Grund des Gesetzes Nr. 27 der Alliierten
Hohen Kommission in eine »Einheitsgesellschaft« überführt werden,
mit deren Errichtung, spätestens am 31. Dezember 1951, 

d) für die übrigen Unternehmen in dem Zeitpunkt, in dem feststeht, dass
sie auf Grund des Gesetzes Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission 
nicht in eine »Einheitsgesellschaft« überführt werden, spätestens am 
31. Dezember 1951.

(2) Die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach §§ 5 und 6 findet erstmalig 
innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.

§ 15 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen über

a) die Anpassung von Satzungen und Gesellschaftsverträgen an die 
Vorschriften dieses Gesetzes,

b) das Verfahren für die Aufstellung der in § 6 bezeichneten Wahlvor-
schläge.
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Mitbestimmungs-Ergänzungsgesetz

Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen
des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie 
(Mitbestimmungs-Ergänzungsgesetz) 
vom 7. August 1956 (BGBI. I S. 707), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2009
(BGBl.I S. 1102)

Artikel 1
Mitbestimmung in herrschenden Unternehmen

§ 1 Anwendungsbereich

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und den zur ge-
setzlichen Vertretung berufenen Organen von Unternehmen in der Rechtsform
einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
ein Unternehmen beherrschen, in dem die Arbeitnehmer nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichts-
räten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl
erzeugenden Industrie (Montan-Mitbestimmungsgesetz) vom 21. Mai 1951
(BGBl. I S. 347) ein Mitbestimmungsrecht haben, regelt sich nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes.

§ 2 Anwendung des Montan-Mitbestimmungsgesetzes

Liegen bei dem herrschenden Unternehmen nach seinem eigenen überwie-
genden Betriebszweck die Voraussetzungen für die Anwendung des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes vor, so gilt für das herrschende Unternehmen das
Montan-Mitbestimmungsgesetz. Dies gilt auch, solange in dem herrschenden
Unternehmen das Mitbestimmungsrecht nach § 1 Abs. 3 des Montan-Mit-
bestimmungsgesetzes fortbesteht.
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§ 3 Unternehmenszweck des Konzerns

(1) Liegen bei dem herrschenden Unternehmen die Voraussetzungen für die
Anwendung des Montan-Mitbestimmungsgesetzes nach § 2 nicht vor, wird 
jedoch der Unternehmenszweck des Konzerns durch Konzernunternehmen
und abhängige Unternehmen gekennzeichnet, die unter das Montan-Mitbe-
stimmungsgesetz fallen, so gelten für das herrschende Unternehmen die §§ 5
bis 13. Ist das herrschende Unternehmen eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, so findet § 3 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes entsprechende
Anwendung.

(2) Der Unternehmenszweck des Konzerns wird durch die unter das Montan-
Mitbestimmungsgesetz fallenden Konzernunternehmen. und abhängigen 
Unternehmen gekennzeichnet, wenn diese Konzernunternehmen und ab-
hängigen Unternehmen insgesamt

1. mindestens ein Fünftel der Umsätze sämtlicher Konzernunternehmen
und abhängigen Unternehmen erzielen, jeweils vermindert um die in
den Umsätzen enthaltenen Kosten für fremdbezogene Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für Fremdleistungen, oder

2. in der Regel mehr als ein Fünftel der Arbeitnehmer sämtlicher Konzern-
unternehmen und abhängigen Unternehmen beschäftigen.

Soweit Konzernunternehmen und abhängige Unternehmen Umsätze erzielen,
die nicht auf der Veräußerung selbsterzeugter, bearbeiteter oder verarbeiteter
Waren beruhen, ist ein Fünftel der unverminderten Umsätze anzurechnen.

§ 4 Ermittlung der Montanquote

(1) Das nach § 3 maßgebliche Umsatzverhältnis hat der Abschlussprüfer des
herrschenden Unternehmens zu ermitteln. Ist der Jahresabschluss des herr-
schenden Unternehmens nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften durch 
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Abschlussprüfer zu prüfen, so wird das Umsatzverhältnis von einem in entspre-
chender Anwendung der §§ 318, 319 Abs. 1 bis 4, § 319a Abs. 1 und § 319b des
Handelsgesetzbuchs zu bestellenden Prüfer ermittelt.

(2) Der Prüfer hat für jedes Geschäftsjahr vor Ablauf von fünf Monaten nach 
dessen Ende über das Ergebnis seiner Ermittlungen schriftlich zu berichten.
Der Bericht ist den Verwaltungsträgern des herrschenden Unternehmens 
vorzulegen.

(3) Der Prüfer hat, soweit dies für seine Ermittlungen erforderlich ist, gegen-
über sämtlichen Konzernunternehmen und abhängigen  Unternehmen die
ihm nach § 320 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zustehenden 
Rechte. § 323 des Handelsgesetzbuchs ist anzuwenden.

(4) Hat der Aufsichtsrat Bedenken gegen die von dem Prüfer getroffenen Fest-
stellungen, so hat der Prüfer auf Verlangen des Aufsichtsrats die beanstandeten
Feststellungen zu überprüfen und über das Ergebnis zu berichten.

(5) Das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ des herrschenden Unter-
nehmens hat das festgestellte Umsatzverhältnis und die abschließende Stel-
lungnahme des Aufsichtsrats unverzüglich den Betriebsräten (Gesamtbetriebs-
räten) der Konzernunternehmen und abhängigen Unternehmen sowie den
nach § 7 vorschlagsberechtigten Spitzenorganisationen der Gewerkschaften
mitzuteilen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden, wenn die Voraussetzungen des 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 vorliegen. 

§ 5 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Er setzt sich zusammen
aus

a) sieben Vertretern der Anteilseigner,
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b) sieben Vertretern der Arbeitnehmer,

c) einem weiteren Mitglied.

Bei Unternehmen mit einem Gesellschaftskapital von mehr als fünfundzwanzig
Millionen Euro kann durch Satzung oder Gesellschaftsvertrag bestimmt wer-
den, dass der Aufsichtsrat aus einundzwanzig Mitgliedern besteht. In diesem
Fall beträgt die Zahl der in Satz 2 Buchstabe a und b bezeichneten Mitglieder je
zehn.

(2) Für die Bestellung der in Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a genannten Mitglieder
gilt § 5 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes; für ihre Abberufung gilt § 103
des Aktiengesetzes.

(3) Auf das in Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c genannte Mitglied findet § 4 Abs. 2 des
Montan-Mitbestimmungsgesetzes Anwendung. Für seine Bestellung gilt § 8
des Montan-Mitbestimmungsgesetzes, wobei an die Stelle des § 6 des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes die §§ 6 bis 10h dieses Gesetzes treten; für seine Abbe-
rufung gilt § 11 Abs. 3 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes.

(4) § 4 Abs. 3 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes findet Anwendung.

(5) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind die in § 5 Abs. 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes bezeichneten Personen. Die in § 5 Abs. 2 des Betriebsver-
fassungsgesetzes bezeichneten Personen sind keine Arbeitnehmer im Sinne
dieses Gesetzes. 

(6) Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind solche des Betriebsverfassungs-
gesetzes. § 4 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes ist anzuwenden.

§ 6 Arbeitnehmervertreter

(1) Unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer müssen sich fünf 
Arbeitnehmer von Konzernunternehmen und zwei Vertreter von Gewerkschaf-
ten befinden. Besteht der Aufsichtsrat aus einundzwanzig Mitgliedern, so 
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müssen sich unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer sieben 
Arbeitnehmer von Konzernunternehmen und drei Vertreter von Gewerk-
schaften befinden.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Arbeitnehmer müssen das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und ein Jahr einem Konzernunternehmen angehören. Auf die 
einjährige Angehörigkeit zu einem Konzernunternehmen werden Zeiten der
Angehörigkeit zu einem anderen Unternehmen, dessen Arbeitnehmer nach
diesem Gesetz an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Konzerns teilneh-
men, angerechnet. Diese Zeiten müssen unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen,
ab dem die Arbeitnehmer zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Konzerns
berechtigt sind. Die weiteren Wählbarkeitsvoraussetzungen des § 8 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes müssen erfüllt sein.

(3) Die in Absatz 1 bezeichneten Gewerkschaften müssen im Konzern vertreten
sein.

§ 7 Wahl durch Delegierte oder unmittelbare Wahl

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer eines Konzerns mit in der
Regel mehr als 8000 Arbeitnehmern werden durch Delegierte gewählt, sofern
nicht die wahlberechtigten Arbeitnehmer die unmittelbare Wahl beschließen.
Für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Delegierte
gelten die §§ 8 bis 10f und 10h.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer eines Konzerns mit in der
Regel nicht mehr als 8000 Arbeitnehmern werden in unmittelbarer Wahl 
gewählt, sofern nicht die wahlberechtigten Arbeitnehmer die Wahl durch 
Delegierte beschließen. Für die unmittelbare Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
der Arbeitnehmer gelten die §§ 10g und 10h.

(3) Zur Abstimmung darüber, ob die Wahl durch Delegierte oder unmittelbar
erfolgen soll, bedarf es eines Antrags, der von einem Zwanzigstel der wahlbe
rechtigten Arbeitnehmer des Konzerns unterzeichnet sein muss. Die Abstim-
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mung ist geheim. Ein Beschluss nach Absatz 1 oder 2 kann nur unter Beteili-
gung von mindestens der Hälfte der wahlberechtigten Arbeitnehmer und nur
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

§ 8 Wahl der Delegierten

(1) Sind nach § 7 die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Delegierte
zu wählen, so wählen in jedem Betrieb des Konzerns die Arbeitnehmer in gehei-
mer Wahl und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl Delegierte.

(2) Wahlberechtigt für die Wahl von Delegierten sind diejenigen Arbeitnehmer
der Konzernunternehmen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. § 7 Satz 2 des
Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend.

(3) Zu Delegierten wählbar sind die in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Arbeitneh-
mer, die die weiteren Wählbarkeitsvoraussetzungen des § 8 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes erfüllen.

(4) Wird für einen Wahlgang nur ein Wahlvorschlag gemacht, so gelten die
darin aufgeführten Arbeitnehmer in der angegebenen Reihenfolge als 
gewählt.

§ 9 Anzahl der Delegierten

(1) In jedem Betrieb entfällt auf je 90 wahlberechtigte Arbeitnehmer ein 
Delegierter. Ergibt die Berechnung nach Satz 1 in einem Betrieb mehr als

1. 25 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf die Hälfte; diese Delegierten erhalten je zwei Stimmen;

2. 50 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf ein Drittel; diese Delegierten erhalten je drei Stimmen;
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3. 75 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden
Delegierten auf ein Viertel; diese Delegierten erhalten je vier Stimmen;

4. 100 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf ein Fünftel; diese Delegierten erhalten je fünf Stimmen;

5. 125 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf ein Sechstel; diese Delegierten erhalten je sechs 
Stimmen;

6. 150 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf ein Siebtel; diese Delegierten erhalten je sieben 
Stimmen.

Bei der Errechnung der Zahl der Delegierten werden Teilzahlen voll gezählt,
wenn sie mindestens die Hälfte der vollen Zahl betragen.

(2) Entfällt auf einen Betrieb kein Delegierter, gelten die Arbeitnehmer dieses
Betriebs für die Wahl der Delegierten als Arbeitnehmer des Betriebs der Haupt-
niederlassung des betreffenden Konzernunternehmens. Soweit auf die Arbeit-
nehmer des Betriebs der Hauptniederlassung kein Delegierter entfällt, gelten
diese für die Wahl der Delegierten als Arbeitnehmer des nach der Zahl der
wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs des betreffenden Konzern-
unternehmens.

(3) Entfällt auf ein Konzernunternehmen kein Delegierter, gelten die Arbeit-
nehmer dieses Unternehmens für die Wahl der Delegierten als Arbeitnehmer
des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs des
herrschenden Unternehmens. Soweit auf die Arbeitnehmer des herrschenden
Unternehmens kein Delegierter entfällt, gelten diese für die Wahl der Delegier-
ten als Arbeitnehmer des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer
größten Betriebs der Konzernunternehmen.
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§ 10 Wahlvorschläge für Delegierte

(1) Zur Wahl der Delegierten können die wahlberechtigten Arbeitnehmer des
Betriebs Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag für Delegierte muss
von einem Zwanzigstel oder 50 der wahlberechtigten Arbeitnehmer des 
Betriebs unterzeichnet sein.

(2) Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele Bewerber enthalten,
wie in dem Wahlgang Delegierte zu wählen sind.

§ 10a Amtszeit der Delegierten

(1) Die Delegierten werden für eine Zeit gewählt, die der Amtszeit der von ihnen
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder entspricht. Sie nehmen die ihnen nach
den Vorschriften dieses Gesetzes zustehenden Aufgaben und Befugnisse bis zur
Einleitung der Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wahr.

(2) In den Fällen des § 7 Abs. 1 endet die Amtszeit der Delegierten, wenn

1. die wahlberechtigten Arbeitnehmer nach § 7 Abs. 1 die unmittelbare
Wahl beschließen;

2. der Konzern nicht mehr die Voraussetzungen für die Anwendung des § 7
Abs. 1 erfüllt, es sei denn, die wahlberechtigten Arbeitnehmer beschlie-
ßen, dass die Amtszeit bis zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt fort-
dauern soll; § 7 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) In den Fällen des § 7 Abs. 2 endet die Amtszeit der Delegierten, wenn die
wahlberechtigten Arbeitnehmer die unmittelbare Wahl beschließen; § 7 Abs. 3
ist anzuwenden.
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(4) Abweichend von Absatz 1 endet die Amtszeit der Delegierten eines Betriebs,
wenn nach Eintreten aller Ersatzdelegierten des Wahlvorschlags, dem die zu
ersetzenden Delegierten angehören, die Gesamtzahl der Delegierten des 
Betriebs unter die im Zeitpunkt ihrer Wahl vorgeschriebene Zahl der auf den
Betrieb entfallenden Delegierten gesunken ist.

§ 10b Vorzeitige Beendigung der Amtszeit oder Verhinderung der Delegierten

(1) Die Amtszeit eines Delegierten endet vor dem in § 10a bezeichneten Zeit-
punkt

1. durch Niederlegung des Amtes,

2. durch Beendigung der Beschäftigung des Delegierten in dem Betrieb,
dessen Delegierter er ist,

3. durch Verlust der Wählbarkeit.

(2) Endet die Amtszeit eines Delegierten vorzeitig oder ist er verhindert, so tritt
an seine Stelle ein Ersatzdelegierter. Die Ersatzdelegierten werden der Reihe
nach aus den nicht gewählten Arbeitnehmern derjenigen Wahlvorschläge 
entnommen, denen die zu ersetzenden Delegierten angehören.

§ 10c Wahl der unternehmensangehörigen Arbeitnehmervertreter

(1) Die Delegierten wählen die Aufsichtsratsmitglieder, die nach § 6 Abs. 1 
Arbeitnehmer von Konzernunternehmen sein müssen, geheim und nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl für die Zeit, die im Gesetz oder in der Satzung
(im Gesellschaftsvertrag, im Statut) für die durch das Wahlorgan der Anteilseig-
ner zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmt ist.

(2) Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen. Jeder Wahlvorschlag
muss von einem Fünftel oder 100 der wahlberechtigten Arbeitnehmer des 
Konzerns unterzeichnet sein.
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(3) Abweichend von Absatz 1 findet Mehrheitswahl statt, soweit nur ein Wahl-
vorschlag gemacht wird. In diesem Fall muss der Wahlvorschlag mindestens
doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Aufsichtsratsmitglieder auf die Arbeit-
nehmer entfallen.

§ 10d Wahl der Gewerkschaftsvertreter

(1) Die Delegierten wählen die Aufsichtsratsmitglieder, die nach § 6 Abs. 1 Ver-
treter von Gewerkschaften sind, in geheimer Wahl und nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl für die in § 10c Abs. 1 bestimmte Zeit.

(2) Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen der Gewerkschaften, die
im Konzern vertreten sind. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, so findet 
abweichend von Absatz 1 Mehrheitswahl statt. In diesem Falle muss der Wahl-
vorschlag mindestens doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Vertreter von
Gewerkschaften in den Aufsichtsrat zu wählen sind.

§ 10e Ersatzmitglieder

(1) In jedem Wahlvorschlag kann zusammen mit jedem Bewerber für diesen ein
Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. Ein Bewerber kann
nicht zugleich als Ersatzmitglied vorgeschlagen werden.

(2) Wird ein Bewerber als Aufsichtsratsmitglied gewählt, so ist auch das zusam-
men mit ihm vorgeschlagene Ersatzmitglied gewählt.

§ 10f Bekanntmachung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ des herrschenden Unterneh-
mens hat die Namen der Mitglieder und der Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats
unverzüglich nach ihrer Bestellung in den Betrieben des Unternehmens be-
kannt zumachen und im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen.
Daneben ist in jedem abhängigen Konzernunternehmen das zur gesetzlichen
Vertretung berufene Organ zur Bekanntmachung in dessen Betrieben ver-
pflichtet.
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§ 10g Unmittelbare Wahl

Sind nach § 7 die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in unmittelbarer
Wahl zu wählen, so sind diejenigen Arbeitnehmer der Konzernunternehmen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wahlberechtigt. § 7 Satz 2 des Betriebs-
verfassungsgesetzes gilt entsprechend. Für die Wahl sind die §§ 10c bis 10f mit
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Delegierten die wahlberech-
tigten Arbeitnehmer der Konzernunternehmen treten.

§ 10h Seeschifffahrt

(1) Die Gesamtheit der Schiffe eines Unternehmens gilt für die Anwendung 
dieses Gesetzes als ein Betrieb.

(2) Schiffe im Sinne dieses Gesetzes sind Kauffahrteischiffe, die nach dem Flag-
genrechtsgesetz die Bundesflagge führen. Schiffe, die in der Regel binnen 48
Stunden nach dem Auslaufen an den Sitz eines Landbetriebs zurückkehren, 
gelten als Teil dieses Landbetriebs.

(3) Die Arbeitnehmer eines in Absatz 1 bezeichneten Betriebs nehmen an einer
Abstimmung nach § 7 nicht teil und bleiben für die Errechnung der für die 
Antragstellung und für die Beschlussfassung erforderlichen Zahlen von Arbeit-
nehmern außer Betracht.

(4) Werden die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Delegierte 
gewählt, so werden abweichend von § 8 in einem in Absatz 1 bezeichneten 
Betrieb keine Delegierten gewählt. Abweichend von § 10c Abs. 1 nehmen die 
Arbeitnehmer dieses Betriebs unmittelbar an der Wahl der Aufsichtsratsmit-
glieder der Arbeitnehmer teil mit der Maßgabe, dass die Stimme eines dieser
Arbeitnehmer als ein Neunzigstel der Stimme eines Delegierten zu zählen ist; 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 10i Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahlen nach den §§ 8, 10c, 10d und 10g behindern. Insbe-
sondere darf niemand in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts
beschränkt werden.

(2) Niemand darf die Wahlen durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen
oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen.

(3) Die Kosten der Wahlen trägt das herrschende Unternehmen. Versäumnis
von Arbeitszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts oder der Betätigung im
Wahlvorstand erforderlich ist, berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung
des Arbeitsentgelts.

§ 10k Anfechtung der Wahl von Delegierten

(1) Die Wahl der Delegierten eines Betriebs kann beim Arbeitsgericht angefoch-
ten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Berichtigung
nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht 
geändert oder beeinflusst werden konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind

1. mindestens drei wahlberechtigte Arbeitnehmer des Betriebs,

2. der Betriebsrat,

3. der Sprecherausschuss

4. das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ des Unternehmens.

Die Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tag der 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig.
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§ 10l Anfechtung der Wahl von Arbeitnehmervertretern

(1) Die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder eines Ersatzmitglieds der Arbeit-
nehmer kann beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen wesent-
liche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah-
ren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden
konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind 

1. mindestens drei wahlberechtigte Arbeitnehmer von Konzernunter-
nehmen,

2. der Gesamtbetriebsrat des herrschenden Unternehmens oder, wenn 
in dem herrschenden Unternehmen nur ein Betriebsrat besteht, der 
Betriebsrat sowie der Konzernbetriebsrat, soweit ein solcher besteht,

3. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss des herrschenden
Unternehmens oder, wenn in dem herrschenden Unternehmen nur ein
Sprecherausschuss besteht, der Sprecherausschuss sowie der Konzern-
sprecherausschuss, soweit ein solcher besteht,

4. der Gesamtbetriebsrat eines anderen Konzernunternehmens oder,
wenn in dem anderen Konzernunternehmen nur ein  Betriebsrat 
besteht, der Betriebsrat,

5. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss eines anderen Kon-
zernunternehmens oder, wenn in dem anderen Konzernunternehmen
nur ein Sprecherausschuss besteht, der Sprecherausschuss,

6. jede nach § 10d Abs. 2 vorschlagsberechtigte Gewerkschaft,

7. das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ des herrschenden 
Unternehmens.
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Die Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tag der Ver-
öffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger an gerechnet, zulässig.

§ 10m Abberufung von Arbeitnehmervertretern

(1) Ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer kann vor Ablauf der Amtszeit
auf Antrag abberufen werden. Antragsberechtigt sind für die Abberufung eines
Aufsichtsratsmitglieds, das nach 

1. § 6 Abs. 1 Arbeitnehmer eines Konzernunternehmens ist, sind drei Vier-
tel der wahlberechtigten Arbeitnehmer,

2. § 6 Abs. 1 Vertreter einer Gewerkschaft ist, ist die Gewerkschaft, die das
Mitglied vorgeschlagen hat.

(2) Ein durch Delegierte gewähltes Aufsichtsratsmitglied wird durch Beschluss
der Delegierten abberufen. Dieser Beschluss wird in geheimer Abstimmung ge-
fasst und bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(3) Ein von den Arbeitnehmern unmittelbar gewähltes Aufsichtsratsmitglied
wird durch Beschluss der wahlberechtigten Arbeitnehmer abberufen. Dieser
Beschluss wird in geheimer unmittelbarer Abstimmung gefasst und bedarf
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind für die Abberufung von Ersatzmitgliedern entspre-
chend anzuwenden.

§ 10n Verlust der Wählbarkeit

Verliert ein Aufsichtsratsmitglied, das nach § 6 Abs. 1 Arbeitnehmer eines 
Konzernunternehmens sein muss, die Wählbarkeit, so erlischt sein Amt.
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§ 11 Beschlussfähigkeit

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder,
aus denen er nach diesem Gesetz oder der Satzung insgesamt zu bestehen hat,
an der Beschlussfassung teilnimmt. § 108 Abs. 2 Satz 4 des Aktiengesetzes findet
Anwendung.

§ 12 aufgehoben

§ 13 Gesetzliches Vertretungsorgan, Bestellung und Widerruf

Für die Bestellung der Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organs und für den Widerruf ihrer Bestellung gelten § 76 Abs. 3 und § 84 des
Aktiengesetzes und § 13 Abs. 1 Satz 1 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes. § 13
Abs. 2 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes findet Anwendung.

§ 14 aufgehoben

§ 15 Ausübung von Beteiligungsrechten

(1) Die einem Unternehmen, in dem die Arbeitnehmer nach dem Montan-
Mitbestimmungsgesetz oder nach § 2 oder § 3 dieses Gesetzes ein Mitbestim-
mungsrecht haben, auf Grund von Beteiligungen an einem anderen Unter-
nehmen zustehenden Rechte bei der Bestellung, dem Widerruf der Bestellung
oder der Entlastung von Verwaltungsträgern sowie bei der Beschlussfassung
über die Auflösung oder Umwandlung des anderen Unternehmens, über 
dessen Fortsetzung nach seiner Auflösung, über die Übertragung seines Ver-
mögens können durch das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ nur 
auf Grund von Beschlüssen des Aufsichtsrats ausgeübt werden. Diese Beschlüs-
se bedürfen nur der Mehrheit der Stimmen der nach § 5 des Montan-Mitbestim-
mungsgesetzes oder der nach § 5 Abs. 2 dieses Gesetzes bestellten Mitglieder;
sie sind für das zur gesetzlichen Vertretung berufene Organ verbindlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Beteiligung des Unternehmens an dem anderen
Unternehmen weniger als ein Viertel beträgt.
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§ 16 Fristen für die Anwendung der Montan-Mitbestimmung auf ein herrschendes
Unternehmen

(1) Die §§ 5 bis 13 sind auf das herrschende Unternehmen erst anzuwenden,

1. wenn in sechs aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren der nach § 3 be-
rechnete Anteil der unter das Montan-Mitbestimmungsgesetz fallenden
Unternehmen an den Umsätzen sämtlicher Konzernunternehmen und
abhängigen Unternehmen mehr als die Hälfte betragen hat oder

2. wenn auf dieses Unternehmen das Montan-Mitbestimmungsgesetz,
nach dem die Arbeitnehmer bisher ein Mitbestimmungsrecht hatten,
nicht mehr anwendbar ist.

(2) Die §§ 5 bis 13 sind auf das herrschende Unternehmen nicht mehr anzu-
wenden, wenn in sechs aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren

1. die Voraussetzungen des § 3 nicht mehr vorliegen oder

2. kein Unternehmen, in dem die Arbeitnehmer nach den Vorschriften des
Montan-Mitbestimmungsgesetzes ein Mitbestimmungsrecht haben, 
beherrscht wird.

§ 17 Ermächtigung für Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
über das Verfahren für die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsratsmitglie-
dern der Arbeitnehmer zu erlassen, insbesondere über

1. die Vorbereitung der Wahl oder Abstimmung, die Bestellung der Wahl-
vorstände und die Aufstellung der Wählerlisten,

2. die Abstimmungen darüber, ob die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder in
unmittelbarer Wahl oder durch Delegierte erfolgen soll,
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3. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung
von Einsprüchen,

4. die Verteilung der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer auf die-
jenigen, die Arbeitnehmer eines Konzernunternehmens sein müssen,
und die Gewerkschaftsvertreter,

5. die Errechnung der Zahl der Delegierten,

6. die Wahlvorschläge und die Frist für ihre Einreichung,

7. die Ausschreibung der Wahl oder der Abstimmung und die Fristen für
die Bekanntmachung des Ausschreibens,

8. die Teilnahme von Arbeitnehmern eines in § 10h Abs. 1 bezeichneten 
Betriebs an Wahlen und Abstimmungen,

9. die Stimmabgabe,

10. die Feststellung des Ergebnisses der Wahl oder der Abstimmung und die
Fristen für seine Bekanntmachung,

11. die Aufbewahrung der Wahlakten und der Abstimmungsakten.
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Artikel 2
Anwendung und Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit

§ 18 Anwendung des FGG

(1) Im Fall des § 8 Abs. 3 Satz 4 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes sind auf
das Verfahren des Oberlandesgerichts die Vorschriften des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend anzuwenden.
Gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts findet ein Rechtsmittel nicht
statt.

(2) Für das Verfahren des Oberlandesgerichts werden von dem Unternehmen
Gebühren nach § 121 der Kostenordnung erhoben. § 8 der Kostenordnung ist
nicht anzuwenden.

§ 19 aufgehoben

§ 20 aufgehoben

Artikel 3
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 21 nicht abgedruckt

§ 22

Auf Wahlen oder Abberufungen von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitneh-
mer, die nach dem 28. Juli 2001 bis zum 27. Mai 2004 eingeleitet wurden, findet
das Mitbestimmungsergänzungsgesetz vom 7. August 1956 in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 801-3, veröffentlichten bereinigten 
Fassung in der durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) ge-
änderten Fassung Anwendung. Abweichend von Satz 1 findet § 9 des Mitbestim-
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mungsergänzungsgesetzes in der durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur 
Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat vom
18. Mai 2004 (BGBl. I S. 974) geänderten Fassung Anwendung, wenn feststeht,
dass die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Delegierte zu wählen
sind und bis zum 27. Mai 2004 die Errechnung der Zahl der Delegierten noch
nicht erfolgt ist.

(2) Auf Wahlen oder Abberufungen von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeit-
nehmer, die nach dem 28. Juli 2001 eingeleitet wurden, findet die Wahlord-
nung zum Mitbestimmungsergänzungsgesetz vom 23. Januar 1989 (BGBl. I 
S. 147) bis zu ihrer Änderung entsprechende Anwendung. Für die entsprechen-
de Anwendung ist für Wahlen oder Abberufungen von Aufsichtsratsmitglie-
dern der Arbeitnehmer, die in dem Zeitraum nach dem 28. Juli 2001 bis zum 
27. Mai 2004 eingeleitet wurden, das Mitbestimmungsergänzungsgesetz in der
nach Absatz 1 anzuwenden Fassung maßgeblich; für Wahlen oder Abberufun-
gen von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer, die nach dem 27. Mai 2004
eingeleitet werden, ist das Mitbestimmungsergänzungsgesetz in der durch 
Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsrat vom 18. Mai 2004 (BGBl. I S. 974) geänderten 
Fassung maßgeblich.

§ 23 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
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Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat
(Drittelbeteiligungsgesetz -DrittelbG) 
vom 18. Mai 2004 ( BGBl. I S. 974), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2009 
(BGBl.I S. 2479)

Teil 1
Geltungsbereich

§ 1 Erfasste Unternehmen

(1) Die Arbeitnehmer haben ein Mitbestimmungsrecht im Aufsichtsrat nach
Maßgabe dieses Gesetzes in

1. einer Aktiengesellschaft mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern.
Ein Mitbestimmungsrecht im Aufsichtsrat besteht auch in einer Aktien-
gesellschaft mit in der Regel weniger als 500 Arbeitnehmern, die vor
dem 10. August 1994 eingetragen worden ist und keine Familiengesell-
schaft ist. Als Familiengesellschaften gelten solche Aktiengesellschaf-
ten, deren Aktionär eine einzelne natürliche Person ist oder deren 
Aktionäre untereinander im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 2 bis 8, Abs. 2 
der Abgabenordnung verwandt oder verschwägert sind;

2. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien mit in der Regel mehr als 
500 Arbeitnehmern. Nummer 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend;

3. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit in der Regel mehr als
500 Arbeitnehmern. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat zu bilden;
seine Zusammensetzung sowie seine Rechte und Pflichten bestimmen
sich nach § 90 Abs. 3, 4, 5 Satz 1 und 2, nach den §§ 95 bis 114, 116, 118 
Abs. 3, § 125 Abs. 3 und 4 und nach den §§ 170, 171, 268 Abs. 2 des Aktien-
gesetzes;

Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer
im Aufsichtsrat
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4. einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit in der Regel mehr
als 500 Arbeitnehmern, wenn dort ein Aufsichtsrat besteht;

5. einer Genossenschaft mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. § 96
Abs. 2 und die §§ 97 bis 99 des Aktiengesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. Die Satzung kann nur eine durch drei teilbare Zahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern festsetzen. Der Aufsichtsrat muss zwei Sitzungen
im Kalenderhalbjahr abhalten.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf 

1. die in § 1 Abs. 1 des Mitbestimmungsgesetzes, die in § 1 des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes und die in den §§ 1 und 3 Abs. 1 des Montan-
Mitbestimmungsergänzungsgesetzes bezeichneten Unternehmen; 

2. Unternehmen, die unmittelbar und überwiegend
a) politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, 

erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmun-
gen oder

b) Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die 
Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes anzuwenden ist, dienen.

Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Religionsgemeinschaften und ihre 
karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform.

(3) Die Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes über die Zusammensetzung
des Aufsichtsrats sowie über die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsrats-
mitgliedern gelten insoweit nicht, als sie den Vorschriften dieses Gesetzes 
widersprechen.

§ 2 Konzern

(1) An der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer des herrschen-
den Unternehmens eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) nehmen
auch die Arbeitnehmer der übrigen Konzernunternehmen teil.
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(2) Soweit nach § 1 die Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat eines 
herrschenden Unternehmens von dem Vorhandensein oder der Zahl von Ar-
beitnehmern abhängt, gelten die Arbeitnehmer eines Konzernunternehmens
als solche des herrschenden Unternehmens, wenn zwischen den Unternehmen
ein Beherrschungsvertrag besteht oder das abhängige Unternehmen in das
herrschende Unternehmen eingegliedert ist.

§ 3 Arbeitnehmer; Betrieb

(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind die in § 5 Abs. 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes bezeichneten Personen mit Ausnahme der in § 5 Abs. 3 
des Betriebsverfassungsgesetzes bezeichneten leitenden Angestellten.

(2) Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind solche des Betriebsverfassungsgeset-
zes. § 4 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes ist anzuwenden. 

(3) Die Gesamtheit der Schiffe eines Unternehmens gilt für die Anwendung 
dieses Gesetzes als ein Betrieb. Schiffe im Sinne dieses Gesetzes sind Kauffahrt-
eischiffe, die nach dem Flaggenrechtsgesetz die Bundesflagge führen. Schiffe,
die in der Regel binnen 48 Stunden nach dem Auslaufen an den Sitz eines Land-
betriebs zurückkehren, gelten als Teil dieses Landbetriebs.

Teil 2
Aufsichtsrat

§ 4 Zusammensetzung

(1) Der Aufsichtsrat eines in § 1 Abs. 1 bezeichneten Unternehmens muss zu
einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern bestehen.
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(2) Ist ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer oder sind zwei Aufsichtsrats-
mitglieder der Arbeitnehmer zu wählen, so müssen diese als Arbeitnehmer im
Unternehmen beschäftigt sein. Sind mehr als zwei Aufsichtsratsmitglieder der
Arbeitnehmer zu wählen, so müssen mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder
als Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt sein.

(3) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer des Unter-
nehmens sind, müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und ein Jahr dem 
Unternehmen angehören. Auf die einjährige Unternehmensangehörigkeit
werden Zeiten der Angehörigkeit zu einem anderen Unternehmen, dessen 
Arbeitnehmer nach diesem Gesetz an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
des Unternehmens teilnehmen, angerechnet. Diese Zeiten müssen unmittelbar
vor dem Zeitpunkt liegen, ab dem die Arbeitnehmer zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern des Unternehmens berechtigt sind. Die weiteren Wählbarkeits-
voraussetzungen des § 8 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes müssen erfüllt
sein.

(4) Unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer sollen Frauen und
Männer entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im Unternehmen 
vertreten sein.

§ 5 Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl in allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer
Wahl für die Zeit gewählt, die im Gesetz oder in der Satzung für die von der
Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder bestimmt ist.

(2) Wahlberechtigt sind die Arbeitnehmer des Unternehmens, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben. § 7 Satz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt 
entsprechend.
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§ 6 Wahlvorschläge

Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen der Betriebsräte und der 
Arbeitnehmer. Die Wahlvorschläge der Arbeitnehmer müssen von mindestens
einem Zehntel der Wahlberechtigten oder von mindestens einhundert Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein.

§ 7 Ersatzmitglieder

(1) In jedem Wahlvorschlag kann zusammen mit jedem Bewerber für diesen ein
Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. Ein Bewerber kann
nicht zugleich als Ersatzmitglied vorgeschlagen werden.

(2) Wird ein Bewerber als Aufsichtsratsmitglied gewählt, so ist auch das zusam-
men mit ihm vorgeschlagene Ersatzmitglied gewählt.

§ 8 Bekanntmachung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Das zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ hat die
Namen der Mitglieder und der Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats unverzüglich
nach ihrer Bestellung in den Betrieben des Unternehmens bekannt zu machen
und im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Nehmen an der
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder des Unternehmens auch die Arbeitnehmer
eines anderen Unternehmens teil, so ist daneben das zur gesetzlichen Vertre-
tung des anderen Unternehmens befugte Organ zur Bekanntmachung in 
seinen Betrieben verpflichtet.

§ 9 Schutz von Aufsichtsratsmitgliedern vor Benachteiligung

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer dürfen in der Ausübung ihrer Tätig-
keit nicht gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit im
Aufsichtsrat nicht benachteiligt oder begünstigt werden. Dies gilt auch für ihre
berufliche Entwicklung.
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§ 10 Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer be-
hindern. Insbesondere darf niemand in der Ausübung des aktiven und passiven
Wahlrechts beschränkt werden.

(2) Niemand darf die Wahlen durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen
oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen.

(3) Die Kosten der Wahlen trägt das Unternehmen. Versäumnis von Arbeitszeit,
die zur Ausübung des Wahlrechts oder der Betätigung im Wahlvorstand erfor-
derlich ist, berechtigt nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts.

§ 11 Anfechtung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer

(1) Die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder eines Ersatzmitglieds der Arbeit-
nehmer kann beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen wesentli-
che Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren
verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden
konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind

1. mindestens drei Wahlberechtigte,

2. die Betriebsräte,

3. das zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ.

Die Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tag der Ver-
öffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger an gerechnet, zulässig.
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§ 12 Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer

(1) Ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer kann vor Ablauf der Amtszeit
auf Antrag eines Betriebsrats oder von mindestens einem Fünftel der Wahlbe-
rechtigten durch Beschluss abberufen werden. Der Beschluss der Wahlberech-
tigten wird in allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Abstimmung
gefasst; er bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
Auf die Beschlussfassung findet § 2 Abs. 1 Anwendung.

(2) Absatz 1 ist für die Abberufung von Ersatzmitgliedern entsprechend anzu-
wenden.

Teil 3
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 13 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
über das Verfahren für die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsratsmit-
gliedern der Arbeitnehmer zu erlassen, insbesondere über

1. die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wähler-
listen und die Errechnung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer;

2. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung
von Einsprüchen gegen sie;

3. die Wahlvorschläge und die Frist für ihre Einreichung;

4. das Wahlausschreiben und die Frist für seine Bekanntmachung;
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5. die Teilnahme von Arbeitnehmern eines in § 3 Abs. 3 bezeichneten 
Betriebs an der Wahl;

6. die Stimmabgabe;

7. die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekannt-
machung;

8. die Anfechtung der Wahl;

9. die Aufbewahrung der Wahlakten.

§ 14 Verweisungen

Soweit in anderen Gesetzen auf Vorschriften verwiesen wird, die durch Artikel
6 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsrat aufgehoben werden, treten an ihre Stelle die 
entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 15 Übergangsregelung

Auf Wahlen oder Abberufungen, die vor dem 1. Juli 2004 eingeleitet worden
sind, ist das Betriebsverfassungsgesetz 1952 in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 801-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852), auch nach
seinem Außerkrafttreten anzuwenden.
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(Mitbestimmungsgesetz - MitbestG)
vom 4. Mai 1976 (BGBI. I S. 1153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2009
(BGBl. I S. 2479)

Erster Teil
Geltungsbereich
§ 1 Erfasste Unternehmen

(1) In Unternehmen, die

1. in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder
einer Genossenschaft betrieben werden und

2. in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigen, haben die 
Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf die Mitbestimmung in Organen von
Unternehmen, in denen die Arbeitnehmer nach 

1. dem Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Auf-
sichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der
Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 (BGBl. I S. 347) -
Montan-Mitbestimmungsgesetz -, oder

2. dem Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen
des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 7. Au-
gust 1956 (BGBl. I S. 707) - Mitbestimmungsergänzungsgesetz -, ein Mit-
bestimmungsrecht haben.

Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
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(3) Die Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten von Unternehmen,
in denen die Arbeitnehmer nicht nach Absatz 1 oder nach den in Absatz 2 
bezeichneten Gesetzen ein Mitbestimmungsrecht haben, bestimmt sich nach
den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes (BGBl. 2004 I S. 974).

(4) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Unternehmen, die unmittelbar und
überwiegend

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erziehe-
rischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel
5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes anzuwenden ist, dienen. Dieses Gesetz
ist nicht anzuwenden auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen
und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform.

§ 2 Anteilseigner

Anteilseigner im Sinne dieses Gesetzes sind je nach der Rechtsform der in § 1
Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Unternehmen Aktionäre, Gesellschafter oder Mit-
glieder einer Genossenschaft.

§ 3 Arbeitnehmer und Betrieb

(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. die in § 5 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes bezeichneten Personen
mit Ausnahme der in § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes bezeich-
neten leitenden Angestellten,

2. die in § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes bezeichneten leitenden
Angestellten.

Keine Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind die in § 5 Abs. 2 des Betriebs-
verfassungsgesetzes bezeichneten Personen.
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(2) Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind solche des Betriebsverfassungs-
gesetzes. § 4 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes ist anzuwenden.

§ 4 Kommanditgesellschaft

(1) Ist ein in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnetes Unternehmen persönlich haftender 
Gesellschafter eine Kommanditgesellschaft und hat die Mehrheit der Komman-
ditisten dieser Kommanditgesellschaft, berechnet nach der Mehrheit der An-
teile oder der Stimmen, die Mehrheit der Anteile oder der Stimmen in dem 
Unternehmen des persönlich haftenden Gesellschafters inne, so gelten für die
Anwendung dieses Gesetzes auf den persönlich haftenden Gesellschafter die
Arbeitnehmer der Kommanditgesellschaft als Arbeitnehmer des persönlich
haftenden Gesellschafters, sofern nicht der persönlich haftende Gesellschafter
einen eigenen Geschäftsbetrieb mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern
hat. Ist die Kommanditgesellschaft persönlich haftender Gesellschafter einer
anderen Kommanditgesellschaft, so gelten auch deren Arbeitnehmer als 
Arbeitnehmer des in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Unternehmens. Dies gilt ent-
sprechend, wenn sich die Verbindung von Kommanditgesellschaften in dieser
Weise fortsetzt.

(2) Das Unternehmen kann von der Führung der Geschäfte der Kommandit-
gesellschaft nicht ausgeschlossen werden.

§ 5 Konzern

(1) Ist ein in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichnetes Unternehmen herrschendes Unterneh-
men eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes), so gelten für die Anwen-
dung dieses Gesetzes auf das herrschende Unternehmen die Arbeitnehmer der
Konzernunternehmen als Arbeitnehmer des herrschenden Unternehmens.
Dies gilt auch für die Arbeitnehmer eines in § 1 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Unter-
nehmens, das persönlich haftender Gesellschafter eines abhängigen Unterneh-
mens (§ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzes) in der Rechtsform einer Kommanditgesell-
schaft ist.
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(2) Ist eine Kommanditgesellschaft, bei der für die Anwendung dieses Gesetzes
auf den persönlich haftenden Gesellschafter die Arbeitnehmer der Komman-
ditgesellschaft nach § 4 Abs. 1 als Arbeitnehmer des persönlich haftenden Ge-
sellschafters gelten, herrschendes Unternehmen eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 des
Aktiengesetzes), so gelten für die Anwendung dieses Gesetzes auf den persön-
lich haftenden Gesellschafter der Kommanditgesellschaft die Arbeitnehmer
der Konzernunternehmen als Arbeitnehmer des persönlich haftenden Gesell-
schafters. Absatz 1 Satz 2 sowie § 4 Abs. 2 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Stehen in einem Konzern die Konzernunternehmen unter der einheitlichen
Leitung eines anderen als eines in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Unternehmens,
beherrscht aber die Konzernleitung über ein in Absatz 1 oder 2 bezeichnetes
Unternehmen oder über mehrere solcher Unternehmen andere Konzernunter-
nehmen, so gelten die in Absatz 1 oder 2 bezeichneten und der Konzernleitung
am nächsten stehenden Unternehmen, über die die Konzernleitung andere
Konzernunternehmen beherrscht, für die Anwendung dieses Gesetzes als 
herrschende Unternehmen.

Zweiter Teil
Aufsichtsrat

Erster Abschnitt
Bildung und Zusammensetzung

§ 6 Grundsatz

(1) Bei den in § 1 Abs. 1 bezeichneten Unternehmen ist ein Aufsichtsrat zu bilden,
soweit sich dies nicht schon aus anderen gesetzlichen Vorschriften ergibt.

(2) Die Bildung und die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie die Bestel-
lung und die Abberufung seiner Mitglieder bestimmen sich nach den §§ 7 bis
24 dieses Gesetzes und, soweit sich dies nicht schon aus anderen gesetzlichen
Vorschriften ergibt, nach § 96 Abs. 2, den §§ 97 bis 101 Abs. 1 und 3 und den 



Mitbestimmungsgesetz - MitbestG 245

§§ 102 bis 106 des Aktiengesetzes mit der Maßgabe, dass die Wählbarkeit eines
Prokuristen als Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer nur ausgeschlossen ist,
wenn dieser dem zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugten
Organ unmittelbar unterstellt und zur Ausübung der Prokura für den gesamten
Geschäftsbereich des Organs ermächtigt ist. Andere gesetzliche Vorschriften
und Bestimmungen der Satzung (des Gesellschaftsvertrags, des Status) über die
Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie über die Bestellung und die Abberu-
fung seiner Mitglieder bleiben unberührt, soweit Vorschriften dieses Gesetzes
dem nicht entgegenstehen.

(3) Auf Genossenschaften sind die §§ 100, 101 Abs. 1 und 3 und die §§ 103 und 106
des Aktiengesetzes nicht anzuwenden. Auf die Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer ist § 9 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes nicht anzuwenden.

§ 7 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat eines Unternehmens

1. mit in der Regel nicht mehr als 10.000 Arbeitnehmern setzt sich zusam-
men aus je sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der 
Arbeitnehmer;

2. mit in der Regel mehr als 10.000, jedoch nicht mehr als 20.000 Arbeit-
nehmern setzt sich zusammen aus je acht Aufsichtsratsmitgliedern der
Anteilseigner und der Arbeitnehmer;

3. mit in der Regel mehr als 20.000 Arbeitnehmern setzt sich zusammen
aus je zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeit-
nehmer.

Bei den in Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Unternehmen kann die Satzung (der Gesell-
schaftsvertrag) bestimmen, dass Satz 1 Nr. 2 oder 3 anzuwenden ist. Bei den in
Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Unternehmen kann die Satzung (der Gesellschafts-
vertrag) bestimmen, dass Satz 1 Nr. 3 anzuwenden ist.
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(2) Unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer müssen sich befinden

1. in einem Aufsichtsrat, dem sechs Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer angehören, vier Arbeitnehmer des Unternehmens 
und zwei Vertreter von Gewerkschaften;

2. in einem Aufsichtsrat, dem acht Aufsichtsratsmitglieder der
Arbeitnehmer angehören, sechs Arbeitnehmer des Unternehmens 
und zwei Vertreter von Gewerkschaften;

3. in einem Aufsichtsrat, dem zehn Aufsichtsratsmitglieder der
Arbeitnehmer angehören, sieben Arbeitnehmer des Unternehmens 
und drei Vertreter von Gewerkschaften.

(3) Die in Absatz 2 bezeichneten Arbeitnehmer des Unternehmens müssen das
18. Lebensjahr vollendet haben und ein Jahr dem Unternehmen angehören. Auf
die einjährige Unternehmensangehörigkeit werden Zeiten der Angehörigkeit
zu einem anderen Unternehmen, dessen Arbeitnehmer nach diesem Gesetz an
der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unternehmens teilnehmen, ange-
rechnet. Diese Zeiten müssen unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, ab dem
die Arbeitnehmer zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unternehmens
berechtigt sind. Die weiteren Wählbarkeitsvoraussetzungen des § 8 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes müssen erfüllt sein.

(4) Die in Absatz 2 bezeichneten Gewerkschaften müssen in dem Unternehmen
selbst oder in einem anderen Unternehmen vertreten sein, dessen Arbeitneh-
mer nach diesem Gesetz an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unter-
nehmens teilnehmen.
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Zweiter Abschnitt
Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder

Erster Unterabschnitt
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner

§ 8

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner werden durch das nach Gesetz,
Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
befugte Organ (Wahlorgan) und, soweit gesetzliche Vorschriften dem nicht
entgegenstehen, nach Maßgabe der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags 
bestellt.

(2) § 101 Abs. 2 des Aktiengesetzes bleibt unberührt.

Zweiter Unterabschnitt
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer, Grundsatz

§ 9

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer (§ 7 Abs. 2) eines Unterneh-
mens mit in der Regel mehr als 8.000 Arbeitnehmern werden durch Delegierte
gewählt, sofern nicht die wahlberechtigten Arbeitnehmer die unmittelbare
Wahl beschließen.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer (§ 7 Abs. 2) eines Unterneh-
mens mit in der Regel nicht mehr als 8.000 Arbeitnehmern werden in unmittel-
barer Wahl gewählt, sofern nicht die wahlberechtigten Arbeitnehmer die Wahl
durch Delegierte beschließen.
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(3) Zur Abstimmung darüber, ob die Wahl durch Delegierte oder unmittelbar
erfolgen soll, bedarf es eines Antrags, der von einem Zwanzigstel der wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer des Unternehmens unterzeichnet sein muss. Die 
Abstimmung ist geheim. Ein Beschluss nach Absatz 1 oder 2 kann nur unter 
Beteiligung von mindestens der Hälfte der wahlberechtigten Arbeitnehmer
und nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

Dritter Unterabschnitt
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Delegierte

§ 10 Wahl der Delegierten

(1) In jedem Betrieb des Unternehmens wählen die Arbeitnehmer in geheimer
Wahl und nach den Grundsätzen der Verhältniswahl Delegierte.

(2) Wahlberechtigt für die Wahl von Delegierten sind die Arbeitnehmer des 
Unternehmens, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. § 7 Satz 2 des Betriebs-
verfassungsgesetzes gilt entsprechend.

(3) Zu Delegierten wählbar sind die in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Arbeitneh-
mer, die die weiteren Wählbarkeitsvoraussetzungen des § 8 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes erfüllen.

(4) Wird für einen Wahlgang nur ein Wahlvorschlag gemacht, so gelten die
darin aufgeführten Arbeitnehmer in der angegebenen Reihenfolge als 
gewählt. § 11 Abs. 2 ist anzuwenden.

§ 11 Errechnung der Zahl der Delegierten

(1) In jedem Betrieb entfällt auf je 90 wahlberechtigte Arbeitnehmer ein Dele-
gierter. Ergibt die Errechnung nach Satz 1 in einem Betrieb mehr als
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1. 25 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf die Hälfte; diese Delegierten erhalten je zwei Stimmen;

2. 50 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden
Delegierten auf ein Drittel; diese Delegierten erhalten je drei Stimmen;

3. 75 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden
Delegierten auf ein Viertel; diese Delegierten erhalten je vier Stimmen;

4. 100 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf ein Fünftel; diese Delegierten erhalten je fünf Stimmen;

5. 125 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf ein Sechstel, diese Delegierten erhalten je sechs 
Stimmen;

6. 150 Delegierte, so vermindert sich die Zahl der zu wählenden 
Delegierten auf ein Siebtel; diese Delegierten erhalten je sieben 
Stimmen.

Bei der Errechnung der Zahl der Delegierten werden Teilzahlen voll gezählt,
wenn sie mindestens die Hälfte der vollen Zahl betragen.

(2) Unter den Delegierten müssen in jedem Betrieb die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeich-
neten Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten entsprechend ihrem 
zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein. Sind in einem Betrieb mindestens
neun Delegierte zu wählen, so entfällt auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten 
Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten mindestens je ein Delegierter;
dies gilt nicht, soweit in dem Betrieb nicht mehr als fünf in § 3 Abs. 1 Nr. 1 
bezeichnete Arbeitnehmer oder leitende Angestellte wahlberechtigt sind. 
Soweit auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden
Angestellten lediglich nach Satz 2 Delegierte entfallen, vermehrt sich die nach
Absatz 1 errechnete Zahl der Delegierten des Betriebs entsprechend.



250 Mitbestimmungsgesetz - MitbestG

(3) Soweit nach Absatz 2 auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer
und die leitenden Angestellten eines Betriebs nicht mindestens je ein Delegier-
ter entfällt, gelten diese für die Wahl der Delegierten als Arbeitnehmer des 
Betriebs der Hauptniederlassung des Unternehmens. Soweit nach Absatz 2 und
nach Satz 1 auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeitnehmer und die leiten-
den Angestellten des Betriebs der Hauptniederlassung nicht mindestens je ein
Delegierter entfällt, gelten diese für die Wahl der Delegierten als Arbeitnehmer
des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs des 
Unternehmens.

(4) Entfällt auf einen Betrieb oder auf ein Unternehmen, dessen Arbeitnehmer
nach diesem Gesetz an der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Unterneh-
mens teilnehmen, kein Delegierter, so ist Absatz 3 entsprechend anzuwenden.

(5) Die Eigenschaft eines Delegierten als Delegierter der Arbeitnehmer nach § 3
Abs. 1 Nr. 1 oder § 3 Abs. 1 Nr. 2 bleibt bei einem Wechsel der Eigenschaft als 
Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder § 3 Abs. 1 Nr. 2 erhalten.

§ 12 Wahlvorschläge für Delegierte

(1) Zur Wahl der Delegierten können die wahlberechtigten Arbeitnehmer des
Betriebs Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag muss von einem Zwan-
zigstel oder 50 der jeweils wahlberechtigten in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten 
Arbeitnehmer oder der leitenden Angestellten des Betriebs unterzeichnet sein.

(2) Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele Bewerber enthalten,
wie in dem Wahlgang Delegierte zu wählen sind.

§ 13 Amtszeit der Delegierten

(1) Die Delegierten werden für eine Zeit gewählt, die der Amtszeit der von ihnen
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder entspricht. Sie nehmen die ihnen nach
den Vorschriften dieses Gesetzes zustehenden Aufgaben und Befugnisse bis zur
Einleitung der Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wahr.
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(2) In den Fällen des § 9 Abs. 1 endet die Amtszeit der Delegierten, wenn 

1. die wahlberechtigten Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 die unmittelbare
Wahl beschließen;

2. das Unternehmen nicht mehr die Voraussetzungen für dieAnwendung
des § 9 Abs. 1 erfüllt, es sei denn, die wahlberechtigten Arbeitnehmer be-
schließen, dass die Amtszeit bis zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt
fortdauern soll; § 9 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) In den Fällen des § 9 Abs. 2 endet die Amtszeit der Delegierten, wenn die
wahlberechtigten Arbeitnehmer die unmittelbare Wahl beschließen; § 9 Abs. 3
ist anzuwenden.

(4) Abweichend von Absatz 1 endet die Amtszeit der Delegierten eines Betriebs,
wenn nach Eintreten aller Ersatzdelegierten des Wahlvorschlags, dem die zu
ersetzenden Delegierten angehören, die Gesamtzahl der Delegierten des Be-
triebs unter die im Zeitpunkt ihrer Wahl vorgeschriebene Zahl der auf den 
Betrieb entfallenden Delegierten gesunken ist.

§ 14 Vorzeitige Beendigung der Amtszeit oder Verhinderung von Delegierten

(1) Die Amtszeit eines Delegierten endet vor dem in § 13 bezeichneten Zeitpunkt

1. durch Niederlegung des Amtes,

2. durch Beendigung der Beschäftigung des Delegierten in dem Betrieb,
dessen Delegierter er ist,

3. durch Verlust der Wählbarkeit.

(2) Endet die Amtszeit eines Delegierten vorzeitig oder ist er verhindert, so tritt
an seine Stelle ein Ersatzdelegierter. Die Ersatzdelegierten werden der Reihe
nach aus den nicht gewählten Arbeitnehmern derjenigen Wahlvorschläge 
entnommen, denen die zu ersetzenden Delegierten angehören.
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§ 15 Wahl der unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-
nehmer

(1) Die Delegierten wählen die Aufsichtsratsmitglieder, die nach § 7 Abs. 2 
Arbeitnehmer des Unternehmens sein müssen, geheim und nach den Grund-
sätzen der Verhältniswahl für die Zeit, die im Gesetz oder in der Satzung (im 
Gesellschaftsvertrag) für die durch das Wahlorgan der Anteilseigner zu wäh-
lenden Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmt ist. Dem Aufsichtsrat muss ein 
leitender Angestellter angehören.

(2) Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen. Jeder Wahlvorschlag für

1. Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 muss von
einem Fünftel oder 100 der wahlberechtigten Arbeitnehmer des Unter-
nehmens unterzeichnet sein;

2. das Aufsichtsratsmitglied der leitenden Angestellten wird auf Grund
von Abstimmungsvorschlägen durch Beschluss der wahlberechtigten
leitenden Angestellten aufgestellt. Jeder Abstimmungsvorschlag muss
von einem Zwanzigstel oder 50 der wahlberechtigten leitenden Ange-
stellten unterzeichnet sein. Der Beschluss wird in geheimer Abstim-
mung gefasst. Jeder leitende Angestellte hat so viele Stimmen, wie für
den Wahlvorschlag nach Absatz 3 Satz 2 Bewerber zu benennen sind. In
den Wahlvorschlag ist die nach Absatz 3 Satz 2 vorgeschriebene Anzahl
von Bewerbern in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen-
zahlen aufzunehmen.

(3) Abweichend von Absatz 1 findet Mehrheitswahl statt, soweit nur ein Wahl-
vorschlag gemacht wird. In diesem Fall muss der Wahlvorschlag doppelt so
viele Bewerber enthalten, wie Aufsichtsratsmitglieder auf die Arbeitnehmer
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und auf die leitenden Angestellten entfallen.



Mitbestimmungsgesetz - MitbestG 253

§ 16 Wahl der Vertreter von Gewerkschaften in den Aufsichtsrat

(1) Die Delegierten wählen die Aufsichtsratsmitglieder, die nach § 7 Abs. 2 Ver-
treter von Gewerkschaften sind, in geheimer Wahl und nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl für die in § 15 Abs. 1 bestimmte Zeit.

(2) Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen der Gewerkschaften, die
in dem Unternehmen selbst oder in einem anderen Unternehmen vertreten
sind, dessen Arbeitnehmer nach diesem Gesetz an der Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern des Unternehmens teilnehmen. Wird nur ein Wahlvorschlag 
gemacht, so findet abweichend von Satz 1 Mehrheitswahl statt. In diesem Fall
muss der Wahlvorschlag mindestens doppelt so viele Bewerber enthalten, 
wie Vertreter von Gewerkschaften in den Aufsichtsrat zu wählen sind.

§ 17 Ersatzmitglieder

(1) In jedem Wahlvorschlag kann zusammen mit jedem Bewerber für diesen ein
Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden. Für einen Bewerber,
der Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ist, kann nur ein Arbeitnehmer nach § 3
Abs. 1 Nr. 1 und für einen leitenden Angestellten nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 nur ein 
leitender Angestellter als Ersatzmitglied vorgeschlagen werden. Ein Bewerber
kann nicht zugleich als Ersatzmitglied vorgeschlagen werden.

(2) Wird ein Bewerber als Aufsichtsratsmitglied gewählt, so ist auch das zusam-
men mit ihm vorgeschlagene Ersatzmitglied gewählt.
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Vierter Unterabschnitt
Unmittelbare Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer

§ 18

Sind nach § 9 die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in unmittelbarer
Wahl zu wählen, so sind die Arbeitnehmer des Unternehmens, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, wahlberechtigt. § 7 Satz 2 des Betriebsverfassungs-
gesetzes gilt entsprechend. Für die Wahl sind die §§ 15 bis 17 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass an die Stelle der Delegierten die wahlberechtigten Arbeit-
nehmer des Unternehmens treten.

Fünfter Unterabschnitt
Weitere Vorschriften über das Wahlverfahren sowie über die Bestellung und Ab-
berufung von Aufsichtsratsmitgliedern

§ 19 Bekanntmachung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Das zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ hat die
Namen der Mitglieder und der Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats unverzüglich
nach ihrer Bestellung in den Betrieben des Unternehmens bekannt zu machen
und im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Nehmen an der
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder des Unternehmens auch die Arbeitnehmer
eines anderen Unternehmens teil, so ist daneben das zur gesetzlichen Vertre-
tung des anderen Unternehmens befugte Organ zur Bekanntmachung in 
seinen Betrieben verpflichtet.

§ 20 Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahlen nach den §§ 10, 15, 16 und 18 behindern. Insbeson-
dere darf niemand in der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts 
beschränkt werden.



Mitbestimmungsgesetz - MitbestG 255

(2) Niemand darf die Wahlen durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen
oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen.

(3) Die Kosten der Wahlen trägt das Unternehmen. Versäumnis von Arbeitszeit,
die zur Ausübung des Wahlrechts oder der Betätigung im Wahlvorstand erfor-
derlich ist, berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsent-
gelts.

§ 21 Anfechtung der Wahl von Delegierten

(1) Die Wahl der Delegierten eines Betriebs kann beim Arbeitsgericht angefoch-
ten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Berichtigung
nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht ge-
ändert oder beeinflusst werden konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind

1. mindestens drei wahlberechtigte Arbeitnehmer des Betriebs,

2. der Betriebsrat,

3. der Sprecherausschuss,

4. das zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ.

Die Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig.

§ 22 Anfechtung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer

(1) Die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder eines Ersatzmitglieds der Arbeit-
nehmer kann beim Arbeitsgericht angefochten werden, wenn gegen wesentli-
che Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren
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verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden
konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind

1. mindestens drei wahlberechtigte Arbeitnehmer des Unternehmens,

2. der Gesamtbetriebsrat des Unternehmens oder, wenn in dem Unterneh-
men nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat sowie, wenn das Unter-
nehmen herrschendes Unternehmen eines Konzerns ist, der Konzern-
betriebsrat, soweit ein solcher besteht,

3. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss des Unternehmens
oder, wenn in dem Unternehmen nur ein Sprecherausschuss besteht,
der Sprecherausschuss sowie, wenn das Unternehmen herrschendes 
Unternehmen eines Konzerns ist, der Konzernsprecherausschuss, soweit
ein solcher besteht,

4. der Gesamtbetriebsrat eines anderen Unternehmens, dessen Arbeitneh-
mer nach diesem Gesetz an der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder des
Unternehmens teilnehmen, oder, wenn in dem anderen Unternehmen
nur ein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat,

5. der Gesamt- oder Unternehmenssprecherausschuss eines anderen 
Unternehmens, dessen Arbeitnehmer nach diesem Gesetz an der Wahl
der Aufsichtsratsmitglieder des Unternehmens teilnehmen, oder, wenn
in dem anderen Unternehmen nur ein Sprecherausschuss besteht, der
Sprecherausschuss,

6. jede nach § 16 Abs. 2 vorschlagsberechtigte Gewerkschaft,
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7. das zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ. Die
Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der
Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger an gerechnet, 
zulässig.

§ 23 Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer

(1) Ein Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer kann vor Ablauf der Amtszeit
auf Antrag abberufen werden. Antragsberechtigt sind für die Abberufung eines

1. Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 drei Viertel
der wahlberechtigten Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1,

2. Aufsichtsratsmitglieds der leitenden Angestellten, drei Viertel der wahl-
berechtigten leitenden Angestellten,

3. Aufsichtsratsmitglieds, das nach § 7 Abs. 2 Vertreter einer Gewerkschaft
ist, die Gewerkschaft, die das Mitglied vorgeschlagen hat.

(2) Ein durch Delegierte gewähltes Aufsichtsratsmitglied wird durch Beschluss
der Delegierten abberufen. Dieser Beschluss wird in geheimer Abstimmung 
gefasst; er bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(3) Ein von den Arbeitnehmern unmittelbar gewähltes Aufsichtsratsmitglied
wird durch Beschluss der wahlberechtigten Arbeitnehmer abberufen. Dieser
Beschluss wird in geheimer, unmittelbarer Abstimmung gefasst; er bedarf einer
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind für die Abberufung von Ersatzmitgliedern entspre-
chend anzuwenden.
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§ 24 Verlust der Wählbarkeit und Änderung der Zuordnung unternehmensan-
gehöriger Aufsichtsratsmitglieder

(1) Verliert ein Aufsichtsratsmitglied, das nach § 7 Abs. 2 Arbeitnehmer des 
Unternehmens sein muss, die Wählbarkeit, so erlischt sein Amt.

(2) Die Änderung der Zuordnung eines Aufsichtsratsmitglieds zu den in § 3 
Abs. 1 Nr. 1 oder § 3 Abs. 1 Nr. 2 genannten Arbeitnehmern führt nicht zum 
Erlöschen seines Amtes.

Dritter Abschnitt
Innere Ordnung, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats

§ 25 Grundsatz

(1) Die innere Ordnung, die Beschlussfassung sowie die Rechte und Pflichten 
des Aufsichtsrats bestimmen sich nach den §§ 27 bis 29, den §§ 31 und 32 und,
soweit diese Vorschriften dem nicht entgegenstehen,

1. für Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien nach
dem Aktiengesetz,

2. für Gesellschaften mit beschränkter Haftung nach § 90 Abs. 3, 4 und 5
Satz 1 und 2, den §§ 107 bis 116, 118 Abs. 3, § 125 Abs. 3 und 4 und den 
§§ 170, 171 und 268 Abs. 2 des Aktiengesetzes,

3. für Genossenschaften nach dem Genossenschaftsgesetz.

§ 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswa-
genwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand vom 21. Juli
1960 (BGBl. I S. 585), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des
Gesetzes über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand vom 31. Juli 1970 (BGBl. I 
S. 1149), bleibt unberührt.
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(2) Andere gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung (des Ge-
sellschaftsvertrags) oder der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats über die inne-
re Ordnung, die Beschlussfassung sowie die Rechte und Pflichten des Aufsichts-
rats bleiben unberührt, soweit Absatz 1 dem nicht entgegensteht.

§ 26 Schutz von Aufsichtsratsmitgliedern vor Benachteiligung

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer dürfen in der Ausübung ihrer Tätig-
keit nicht gestört oder behindert werden. Sie dürfen wegen ihrer Tätigkeit im
Aufsichtsrat eines Unternehmens, dessen Arbeitnehmer sie sind oder als dessen
Arbeitnehmer sie nach § 4 oder § 5 gelten, nicht benachteiligt werden. Dies gilt
auch für ihre berufliche Entwicklung.

§ 27 Vorsitz im Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat wählt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder,
aus denen er insgesamt zu bestehen hat, aus seiner Mitte einen Aufsichtsrats-
vorsitzenden und einen Stellvertreter.

(2) Wird bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden oder seines Stellvertreters
die nach Absatz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so findet für die Wahl
des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters ein zweiter Wahlgang
statt. In diesem Wahlgang wählen die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseig-
ner den Aufsichtsratsvorsitzenden und die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-
nehmer den Stellvertreter jeweils mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(3) Unmittelbar nach der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stell-
vertreters bildet der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Satz 1 
bezeichneten Aufgabe einen Ausschuss, dem der Aufsichtsratsvorsitzende, sein
Stellvertreter sowie je ein von den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer
und von den Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewähltes Mitglied angehören.
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§ 28 Beschlussfähigkeit

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mi-
tglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung 
teilnimmt. § 108 Abs. 2 Satz 4 des Aktiengesetzes ist anzuwenden.

§ 29 Abstimmungen

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit nicht in Absatz 2 und in den §§ 27, 31 und 32 etwas anderes 
bestimmt ist.
(2) Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer
erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmen-
gleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 des
Aktiengesetzes ist auch auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. Dem
Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu.

Dritter Teil
Gesetzliches Vertretungsorgan

§ 30 Grundsatz

Die Zusammensetzung, die Rechte und Pflichten des zur gesetzlichen Vertre-
tung des Unternehmens befugten Organs sowie die Bestellung seiner Mitglie-
der bestimmen sich nach den für die Rechtsform des Unternehmens geltenden
Vorschriften, soweit sich aus den §§ 31 bis 33 nichts anderes ergibt.

§ 31 Bestellung und Widerruf

(1) Die Bestellung der Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung des Unterneh-
mens befugten Organs und der Widerruf der Bestellung bestimmen sich nach
den §§ 84 und 85 des Aktiengesetzes, soweit sich nicht aus den Absätzen 2 bis 5
etwas anderes ergibt. Dies gilt nicht für Kommanditgesellschaften auf Aktien.
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(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung des
Unternehmens befugten Organs mit einer Mehrheit, die mindestens zwei Drit-
tel der Stimmen seiner Mitglieder umfasst.

(3) Kommt eine Bestellung nach Absatz 2 nicht zustande, so hat der in § 27 Abs. 3
bezeichnete Ausschuss des Aufsichtsrats innerhalb eines Monats nach der Ab-
stimmung, in der die in Absatz 2 vorgeschriebene Mehrheit nicht erreicht wor-
den ist, dem Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Bestellung zu machen; dieser
Vorschlag schließt andere Vorschläge nicht aus. Der Aufsichtsrat bestellt die
Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugten 
Organs mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder.

(4) Kommt eine Bestellung nach Absatz 3 nicht zustande, so hat bei einer erneu-
ten Abstimmung der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen; Absatz 3 Satz 2 ist
anzuwenden. Auf die Abgabe der zweiten Stimme ist § 108 Abs. 3 des Aktien-
gesetzes anzuwenden. Dem Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sind für den Widerruf der Bestellung eines Mitglieds des
zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugten Organs entsprechend
anzuwenden.

§ 32 Ausübung von Beteiligungsrechten

(1) Die einem Unternehmen, in dem die Arbeitnehmer nach diesem Gesetz ein
Mitbestimmungsrecht haben, auf Grund von Beteiligungen an einem anderen
Unternehmen, in dem die Arbeitnehmer nach diesem Gesetz ein Mitbestim-
mungsrecht haben, zustehenden Rechte bei der Bestellung, dem Widerruf 
der Bestellung oder der Entlastung von Verwaltungsträgern sowie bei der 
Beschlussfassung über die Auflösung oder Umwandlung des anderen Unter-
nehmens, den Abschluss von Unternehmensverträgen (§§ 291, 292 des Aktien-
gesetzes) mit dem anderen Unternehmen, über dessen Fortsetzung nach seiner
Auflösung oder über die Übertragung seines Vermögens können durch das zur
gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ nur auf Grund von
Beschlüssen des Aufsichtsrats ausgeübt werden. Diese Beschlüsse bedürfen nur
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der Mehrheit der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner; sie
sind für das zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugte Organ 
verbindlich.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Beteiligung des Unternehmens an
dem anderen Unternehmen weniger als ein Viertel beträgt.

§ 33 Arbeitsdirektor

(1) Als gleichberechtigtes Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung des Unter-
nehmens befugten Organs wird ein Arbeitsdirektor bestellt. Dies gilt nicht für
Kommanditgesellschaften auf Aktien.

(2) Der Arbeitsdirektor hat wie die übrigen Mitglieder des zur gesetzlichen 
Vertretung des Unternehmens befugten Organs seine Aufgaben im engsten
Einvernehmen mit dem Gesamtorgan auszuüben. Das Nähere bestimmt die 
Geschäftsordnung.

(3) Bei Genossenschaften ist auf den Arbeitsdirektor § 9 Abs. 2 des Genossen-
schaftsgesetzes  nicht anzuwenden.

Vierter Teil
Seeschifffahrt

§ 34

(1) Die Gesamtheit der Schiffe eines Unternehmens gilt für die Anwendung die-
ses Gesetzes als ein Betrieb.

(2) Schiffe im Sinne dieses Gesetzes sind Kauffahrteischiffe, die nach dem Flag-
genrechtsgesetz die Bundesflagge führen. Schiffe, die in der Regel binnen 48
Stunden nach dem Auslaufen an den Sitz eines Landbetriebs zurückkehren, 
gelten als Teil dieses Landbetriebs.
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(3) Leitende Angestellte im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 dieses Gesetzes sind in
einem in Absatz 1 bezeichneten Betrieb nur die Kapitäne.

(4) Die Arbeitnehmer eines in Absatz 1 bezeichneten Betriebs nehmen an einer
Abstimmung nach § 9 nicht teil und bleiben für die Errechnung der für die 
Antragstellung und für die Beschlussfassung erforderlichen Zahl von Arbeit-
nehmern außer Betracht.

(5) Werden die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Delegierte 
gewählt, so werden abweichend von § 10 in einem in Absatz 1 bezeichneten 
Betrieb keine Delegierten gewählt. Abweichend von § 15 Abs. 1 nehmen die 
Arbeitnehmer dieses Betriebs unmittelbar an der Wahl der Aufsichtsratsmit-
glieder der Arbeitnehmer teil mit der Maßgabe, dass die Stimme eines dieser
Arbeitnehmer als ein Neunzigstel der Stimme eines Delegierten zu zählen ist; 
§ 11 Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

Fünfter Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 35 (aufgehoben)

§ 36 Verweisungen

(1) Soweit in anderen Vorschriften auf Vorschriften des Betriebsverfassungs-
gesetzes 1952 über die Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten von
Unternehmen verwiesen wird, gelten diese Verweisungen für die in § 1 Abs. 1
dieses Gesetzes bezeichneten Unternehmen als Verweisungen auf dieses 
Gesetz. 

(2) Soweit in anderen Vorschriften für das Gesetz über die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des
Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951
(BGBl. I S. 347) die Bezeichnung "Mitbestimmungsgesetz" verwendet wird, tritt
an ihre Stelle die Bezeichnung "Montan-Mitbestimmungsgesetz".
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§ 37 Erstmalige Anwendung des Gesetzes auf ein Unternehmen

(1) Andere als die in § 97 Abs. 2 Satz 2 des Aktiengesetzes bezeichneten Bestim-
mungen der Satzung (des Gesellschaftsvertrags), die mit den Vorschriften 
dieses Gesetzes nicht vereinbar sind, treten mit dem in § 97 Abs. 2 Satz 2 des 
Aktiengesetzes bezeichneten Zeitpunkt oder, im Fall einer gerichtlichen Ent-
scheidung, mit dem in § 98 Abs. 4 Satz 2 des Aktiengesetzes bezeichneten Zeit-
punkt außer Kraft. Eine Hauptversammlung (Gesellschafterversammlung, 
General-versammlung), die bis zu diesem Zeitpunkt stattfindet, kann an Stelle
der außer Kraft tretenden Satzungsbestimmungen mit einfacher Mehrheit
neue Satzungsbestimmungen beschließen.

(2) Die §§ 25 bis 29, 31 bis 33 sind erstmalig anzuwenden, wenn der Aufsichtsrat
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zusammengesetzt ist.

(3) Die Bestellung eines vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Mit-
glieds des zur gesetzlichen Vertretung befugten Organs eines Unternehmens,
auf das dieses Gesetz bereits bei seinem Inkrafttreten anzuwenden ist, kann, 
sofern die Amtszeit dieses Mitglieds nicht aus anderen Gründen früher endet,
nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes von dem
nach diesem Gesetz gebildeten Aufsichtsrat jederzeit widerrufen werden. Für
den Widerruf bedarf es der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Aufsichts-
ratsmitglieder, aller Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner
oder aller Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer. Für die 
Ansprüche aus dem Anstellungsvertrag gelten die allgemeinen Vorschriften.
Bis zum Widerruf bleiben für diese Mitglieder Satzungsbestimmungen über 
die Amtszeit abweichend von Absatz 1 Satz 1 in Kraft. Diese Vorschriften sind
entsprechend anzuwenden, wenn dieses Gesetz auf ein Unternehmen erst nach
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes erstmalig anzuwenden ist.

(4) Absatz 3 gilt nicht für persönlich haftende Gesellschafter einer Kommandit-
gesellschaft auf Aktien.

§ 38 (aufgehoben)
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§ 39 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
über das Verfahren für die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsratsmit-
gliedern der Arbeitnehmer zu erlassen, insbesondere über

1. die Vorbereitung der Wahl oder Abstimmung, die Bestellung der Wahl-
vorstände und Abstimmungsvorstände sowie die Aufstellung der 
Wählerlisten,

2. die Abstimmungen darüber, ob die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder in
unmittelbarer Wahl oder durch Delegierte erfolgen soll,

3. die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung
von Einsprüchen,

4. die Errechnung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
sowie ihre Verteilung auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Arbeit-
nehmer, die leitenden Angestellten und die Gewerkschaftsvertreter,

5. die Errechnung der Zahl der Delegierten,

6. die Wahlvorschläge und die Frist für ihre Einreichung,

7. die Ausschreibung der Wahl oder der Abstimmung und die Fristen für
die Bekanntmachung des Ausschreibens,

8. die Teilnahme von Arbeitnehmern eines in § 34 Abs. 1 bezeichneten 
Betriebs an Wahlen und Abstimmungen,

9. die Stimmabgabe,
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10. die Feststellung des Ergebnisses der Wahl oder der Abstimmung und die
Fristen für seine Bekanntmachung,

11. die Aufbewahrung der Wahlakten und der Abstimmungsakten.

§ 40 Übergangsregelung

(1) Auf Wahlen oder Abberufungen von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeit-
nehmer, die nach dem 28. Juli 2001 bis zum 26. März 2002 eingeleitet wurden,
ist das Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153) in der durch Arti-
kel 12 des BetriebsverfassungsReformgesetzes vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852)
geänderten Fassung anzuwenden. Abweichend von Satz 1 findet § 11 des Mit-
bestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153) in der durch Artikel 1 des
Gesetzes zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Auf-
sichtsrat vom 23. März 2002 (BGBl. I S. 1130) geänderten Fassung Anwendung,
wenn fest steht, dass die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Dele-
gierte zu wählen sind und bis zum 26. März 2002 die Errechnung der Zahl der
Delegierten noch nicht erfolgt ist.

(2) Auf Wahlen oder Abberufungen von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeit-
nehmer, die nach dem 28. Juli 2001 eingeleitet wurden, finden die Erste Wahl-
ordnung zum Mitbestimmungsgesetz vom 23. Juni 1977 (BGBl. I S. 861), geän-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. November 1990 (BGBl. I S. 2487), die
Zweite Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz vom 23. Juni 1977 (BGBl. I 
S. 893), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 9. November 1990 (BGBl. I
S. 2487) und die Dritte Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz vom 23. Juni
1977 (BGBl. I S. 934), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. November
1990 (BGBl. I S. 2487) bis zu deren Änderung entsprechende Anwendung. Für
die entsprechende Anwendung ist für Wahlen oder Abberufungen von Auf-
sichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer, die in dem Zeitraum nach dem 28. Juli
2001 bis zum 26. März 2002 eingeleitet wurden, das Mitbestimmungsgesetz
vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153) in der nach Absatz 1 anzuwendenden Fassung
maßgeblich; für Wahlen oder Abberufungen von Aufsichtsratsmitgliedern der
Arbeitnehmer, die nach dem 26. März 2002 eingeleitet werden, ist das Mit- 
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bestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 (BGBl. I S. 1153) in der durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Vereinfachung der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Auf-
sichtsrat vom 23. März 2002 (BGBl. I S. 1130) geänderten Fassung maßgeblich.

§ 41 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1976 in Kraft.
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Gesetz über Europäische Betriebsräte

(Europäische Betriebsräte-Gesetz - EBRG)*)
vom 28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1548, 2022) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1983)

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Grenzübergreifende Unterrichtung und Anhörung

(1) Zur Stärkung des Rechts auf grenzübergreifende Unterrichtung und An-
hörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit tätigen Unternehmen und 
Unternehmensgruppen werden Europäische Betriebsräte oder Verfahren zur
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer vereinbart. Kommt es nicht zu
einer Vereinbarung, wird ein Europäischer Betriebsrat kraft Gesetzes errichtet.

(2) Die grenzübergreifende Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
erstreckt sich in einem Unternehmen auf alle in einem Mitgliedstaat liegenden
Betriebe sowie in einer Unternehmensgruppe auf alle Unternehmen, die ihren
Sitz in einem Mitgliedstaat haben, so weit kein größerer Geltungsbereich ver-
einbart wird.

(3) Zentrale Leitung im Sinne dieses Gesetzes ist ein gemeinschaftsweit tätiges
Unternehmen oder das herrschende Unternehmen einer gemeinschaftsweit 
tätigen Unternehmensgruppe.

(4) Anhörung im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet den Meinungsaustausch und
die Einrichtung eines Dialogs zwischen den Arbeitnehmervertretern und der
zentralen Leitung oder einer anderen geeigneten Leitungsebene.

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die Einset-
zung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABI. EG Nr. L 254
S. 64).
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§ 2 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für gemeinschaftsweit tätige Unternehmen mit Sitz im 
Inland und für gemeinschaftsweit tätige Unternehmensgruppen mit Sitz des
herrschenden Unternehmens im Inland.

(2) Liegt die zentrale Leitung nicht in einem Mitgliedstaat, besteht jedoch eine
nachgeordnete Leitung für in Mitgliedstaaten liegende Betriebe oder Unter-
nehmen, findet dieses Gesetz Anwendung, wenn die nachgeordnete Leitung
im Inland liegt. Gibt es keine nachgeordnete Leitung, findet das Gesetz Anwen-
dung, wenn die zentrale Leitung einen Betrieb oder ein Unternehmen im 
Inland als ihren Vertreter benennt. Wird kein Vertreter benannt, findet das 
Gesetz Anwendung, wenn der Betrieb oder das Unternehmen im Inland liegt,
in dem verglichen mit anderen in den Mitgliedstaaten liegenden Betrieben des
Unternehmens oder Unternehmen der Unternehmensgruppe die meisten 
Arbeitnehmer beschäftigt sind. Die vorgenannten Stellen gelten als zentrale
Leitung.

(3) Mitgliedstaaten im Sinne dieses Gesetzes sind die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum.

(4) Für die Berechnung der Anzahl der im Inland beschäftigten Arbeitnehmer 
(§ 4), den Auskunftsanspruch (§ 5 Abs. 2), die Bestimmung des herrschenden
Unternehmens (§ 6), die Weiterleitung des Antrags (§ 9 Abs. 2 Satz 3), die ge-
samtschuldnerische Haftung des Arbeitgebers (§ 16 Abs. 2), die Bestellung der
auf das Inland entfallenden Arbeitnehmervertreter (§§ 11, 23 Abs. 1 bis 5 und 
§ 18 Abs. 2 in Verbindung mit § 23) und die für sie geltenden Schutzbestimmun-
gen (§ 40) sowie für den Bericht gegenüber den örtlichen Arbeitnehmervertre-
tungen im Inland (§ 35 Abs. 2) gilt dieses Gesetz auch dann, wenn die zentrale
Leitung nicht im Inland liegt.
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§ 3 Gemeinschaftsweite Tätigkeit

(1) Ein Unternehmen ist gemeinschaftsweit tätig, wenn es mindestens 1000 
Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten und davon jeweils mindestens 150 Arbeit-
nehmer in mindestens zwei Mitgliedstaaten beschäftigt.

(2) Eine Unternehmensgruppe ist gemeinschaftsweit tätig, wenn sie mindes-
tens 1000 Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten beschäftigt und ihr mindestens
zwei Unternehmen mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten angehören, die
jeweils mindestens je 150 Arbeitnehmer in verschiedenen Mitgliedstaaten 
beschäftigen.

§ 4 Berechnung der Arbeitnehmerzahlen

In Betrieben und Unternehmen des Inlands errechnen sich die im Rahmen des
§ 3 zu berücksichtigenden Arbeitnehmerzahlen nach der Anzahl der im Durch-
schnitt während der letzten zwei Jahre beschäftigten Arbeitnehmer im Sinne
des § 5 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes. Maßgebend für den Beginn der
Frist nach Satz 1 ist der Zeitpunkt, in dem die zentrale Leitung die Initiative zur
Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums ergreift oder der zentralen
Leitung ein den Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 entsprechender Antrag der 
Arbeitnehmer oder ihrer Vertreter zugeht.

§ 5 Auskunftsanspruch

(1) Die zentrale Leitung hat einer Arbeitnehmervertretung auf Verlangen 
Auskünfte über die durchschnittliche Gesamtzahl der Arbeitnehmer und ihre
Verteilung auf die Mitgliedstaaten, die Unternehmen und Betriebe sowie über
die Struktur des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe zu erteilen.

(2) Ein Betriebsrat oder ein Gesamtbetriebsrat kann den Anspruch nach Absatz 1
gegenüber der örtlichen Betriebs- oder Unternehmensleitung geltend machen;
diese ist verpflichtet, die für die Auskünfte erforderlichen Informationen und
Unterlagen bei der zentralen Leitung einzuholen.
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§ 6 Herrschendes Unternehmen

(1) Ein Unternehmen, das zu einer gemeinschaftsweit tätigen Unternehmens-
gruppe gehört, ist herrschendes Unternehmen, wenn es unmittelbar oder mit-
telbar einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen derselben
Gruppe (abhängiges Unternehmen) ausüben kann.

(2) Ein beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn ein Unternehmen in
Bezug auf ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

1. mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans des anderen Unternehmens bestellen kann oder

2. über die Mehrheit der mit den Anteilen am anderen Unternehmen 
verbundenen Stimmrechte verfügt oder

3. die Mehrheit des gezeichneten Kapitals dieses Unternehmens besitzt. 
Erfüllen mehrere Unternehmen eines der in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten
Kriterien, bestimmt sich das herrschende Unternehmen nach Maßgabe
der dort bestimmten Rangfolge.

(3) Bei der Anwendung des Absatzes 2 müssen den Stimm- und Ernennungs-
rechten eines Unternehmens die Rechte aller von ihm abhängigen Unterneh-
men sowie aller natürlichen oder juristischen Personen, die zwar im eigenen
Namen, aber für Rechnung des Unternehmens oder eines von ihm abhängigen
Unternehmens handeln, hinzugerechnet werden.

(4) Investment- und Beteiligungsgesellschaften im Sinne des Artikels 3 Abs. 5
Buchstabe a oder c der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. De-
zember 1989 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(ABI. EG Nr. L 395 S. 1) gelten nicht als herrschendes Unternehmen gegenüber
einem anderen Unternehmen, an dem sie Anteile halten, an dessen Leitung sie
jedoch nicht beteiligt sind.
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§ 7 Europäischer Betriebsrat in Unternehmensgruppen

Gehören einer gemeinschaftsweit tätigen Unternehmensgruppe ein oder 
mehrere gemeinschaftsweit tätige Unternehmen an, wird ein Europäischer 
Betriebsrat nur bei dem herrschenden Unternehmen errichtet, sofern nichts
anderes vereinbart wird.

Zweiter Teil
Besonderes Verhandlungsgremium

§ 8 Aufgabe

(1) Das besondere Verhandlungsgremium hat die Aufgabe, mit der zentralen
Leitung eine Vereinbarung über eine grenzübergreifende Unterrichtung und
Anhörung der Arbeitnehmer abzuschließen.

(2) Die zentrale Leitung hat dem besonderen Verhandlungsgremium recht-
zeitig alle zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(3) Die zentrale Leitung und das besondere Verhandlungsgremium arbeiten
vertrauensvoll zusammen. Zeitpunkt, Häufigkeit und Ort der Verhandlungen
werden zwischen der zentralen Leitung und dem besonderen Verhandlungs-
gremium einvernehmlich festgelegt.

§ 9 Bildung

(1) Die Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums ist von den Arbeitneh-
mern oder ihren Vertretern schriftlich bei der zentralen Leitung zu beantragen
oder erfolgt auf Initiative der zentralen Leitung.
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(2) Der Antrag ist wirksam gestellt, wenn er von mindestens 100 Arbeitnehmern
oder ihren Vertretern aus mindestens zwei Betrieben oder Unternehmen, die in
verschiedenen Mitgliedstaaten liegen, unterzeichnet ist und der zentralen 
Leitung zugeht. Werden mehrere Anträge gestellt, sind die Unterschriften 
zusammenzuzählen. Wird ein Antrag bei einer im Inland liegenden Betriebs-
oder Unternehmensleitung eingereicht, hat diese den Antrag unverzüglich an
die zentrale Leitung weiterzuleiten und die Antragsteller darüber zu unterrich-
ten.

(3) Die zentrale Leitung hat die Antragsteller, die örtlichen Betriebs- oder Unter-
nehmensleitungen, die dort bestehenden Arbeitnehmervertretungen sowie
die in inländischen Betrieben vertretenen Gewerkschaften über die Bildung
eines besonderen Verhandlungsgremiums und seine Zusammensetzung zu 
unterrichten.

§ 10 Zusammensetzung

(1) Aus jedem Mitgliedstaat, in dem das Unternehmen oder die Unternehmens-
gruppe einen Betrieb hat, wird ein Arbeitnehmervertreter in das besondere
Verhandlungsgremium entsandt.

(2) Aus Mitgliedstaaten, in denen mindestens 25 vom Hundert der Arbeitneh-
mer des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe beschäftigt sind, wird
ein zusätzlicher Vertreter entsandt. Aus Mitgliedstaaten, in denen mindestens
50 vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden zwei zusätzliche
Vertreter, aus einem Mitgliedstaat, in dem mindestens 75 vom Hundert der 
Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden drei zusätzliche Vertreter entsandt.

(3) Es können Ersatzmitglieder bestellt werden.
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§ 11 Bestellung inländischer Arbeitnehmervertreter

(1) Die nach diesem Gesetz oder dem Gesetz eines anderen Mitgliedstaates auf
die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer entfallenden Mitglieder des beson-
deren Verhandlungsgremiums werden in gemeinschaftsweit tätigen Unter-
nehmen vom Gesamtbetriebsrat (§ 47 des Betriebsverfassungsgesetzes) bestellt.
Besteht nur ein Betriebsrat, so bestellt dieser die Mitglieder des besonderen 
Verhandlungsgremiums.

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums werden in gemeinschaftsweit tätigen Unternehmensgruppen vom
Konzernbetriebsrat (§ 54 des Betriebsverfassungsgesetzes) bestellt. Besteht
neben dem Konzernbetriebsrat noch ein in ihm nicht vertretener Gesamtbe-
triebsrat oder Betriebsrat, ist der Konzernbetriebsrat um deren Vorsitzende und
um deren Stellvertreter zu erweitern; die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter
gelten insoweit als Konzernbetriebsratsmitglieder.

(3) Besteht kein Konzernbetriebsrat, werden die in Absatz 1 Satz 1 genannten
Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums wie folgt bestellt:

a) Bestehen mehrere Gesamtbetriebsräte, werden die Mitglieder des 
besonderen Verhandlungsgremiums auf einer gemeinsamen Sitzung
der Gesamtbetriebsräte bestellt, zu welcher der Gesamtbetriebsratsvor-
sitzende des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten
inländischen Unternehmens einzuladen hat. Besteht daneben noch
mindestens ein in den Gesamtbetriebsräten nicht vertretener Betriebs-
rat, sind der Betriebsratsvorsitzende und dessen Stellvertreter zu dieser
Sitzung einzuladen; sie gelten insoweit als Gesamtbetriebsratsmitglie-
der.

b) Besteht neben einem Gesamtbetriebsrat noch mindestens ein in ihm
nicht vertretener Betriebsrat, ist der Gesamtbetriebsrat um den Vorsit-
zenden des Betriebsrats und dessen Stellvertreter zu erweitern; der 
Betriebsratsvorsitzende und sein Stellvertreter gelten insoweit als 
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Gesamtbetriebsratsmitglieder. Der Gesamtbetriebsrat bestellt die 
Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums. Besteht nur ein 
Gesamtbetriebsrat, so hat dieser die Mitglieder des besonderen Ver-
handlungsgremiums zu bestellen.

c) Bestehen mehrere Betriebsräte, werden die Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums auf einer gemeinsamen Sitzung bestellt, zu
welcher der Betriebsratsvorsitzende des nach der Zahl der wahlberech-
tigten Arbeitnehmer größten inländischen Betriebs einzuladen hat. 
Zur Teilnahme an dieser Sitzung sind die Betriebsratsvorsitzenden und
deren Stellvertreter berechtigt; § 47 Abs. 7 des Betriebsverfassungs-
gesetzes gilt entsprechend.

d) Besteht nur ein Betriebsrat, so hat dieser die Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums zu bestellen.

(4) Zu Mitgliedern des besonderen Verhandlungsgremiums können auch die in
§ 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes genannten Angestellten bestellt 
werden.

(5) Frauen und Männer sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis
bestellt werden.

§ 12 Unterrichtung über die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums

Der zentralen Leitung sind unverzüglich die Namen der Mitglieder des beson-
deren Verhandlungsgremiums, ihre Anschriften sowie die jeweilige Betriebs-
zugehörigkeit mitzuteilen. Die zentrale Leitung hat die örtlichen Betriebs- oder
Unternehmensleitungen, die dort bestehenden Arbeitnehmervertretungen
sowie die in inländischen Betrieben vertretenen Gewerkschaften über diese 
Angaben zu unterrichten.
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§ 13 Sitzungen, Geschäftsordnung, Sachverständige

(1) Die zentrale Leitung lädt unverzüglich nach Benennung der Mitglieder zur
konstituierenden Sitzung des besonderen Verhandlungsgremiums ein und un-
terrichtet die örtlichen Betriebs- oder Unternehmensleitungen. Das besondere
Verhandlungsgremium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann
sich eine Geschäftsordnung geben.
(2) Vor jeder Verhandlung mit der zentralen Leitung hat das besondere Ver-
handlungsgremium das Recht, eine Sitzung durchzuführen und zu dieser 
einzuladen; § 8 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Beschlüsse des besonderen Verhandlungsgremiums werden, so weit in die-
sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der Stimmen seiner
Mitglieder gefasst.

(4) Das besondere Verhandlungsgremium kann sich durch Sachverständige 
seiner Wahl unterstützen lassen, so weit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung
seiner Aufgaben erforderlich ist. Sachverständige können auch Beauftragte
von Gewerkschaften sein.

§ 14 Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern aus Drittstaaten

Kommen die zentrale Leitung und das besondere Verhandlungsgremium 
überein, die nach § 17 auszuhandelnde Vereinbarung auf nicht in einem Mit-
gliedstaat (Drittstaat) liegende Betriebe oder Unternehmen zu erstrecken, 
können sie vereinbaren, Arbeitnehmervertreter aus diesen Staaten in das 
besondere Verhandlungsgremium einzubeziehen und die Anzahl der auf den
jeweiligen Drittstaat entfallenden Mitglieder sowie deren Rechtsstellung fest-
legen.
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§ 15 Beschluss über Beendigung der Verhandlungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium kann mit mindestens zwei Dritteln
der Stimmen seiner Mitglieder beschließen, keine Verhandlungen aufzuneh-
men oder diese zu beenden. Der Beschluss und das Abstimmungsergebnis sind
in eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden und einem weiteren
Mitglied zu unterzeichnen ist. Eine Abschrift der Niederschrift ist der zentralen
Leitung zuzuleiten.

(2) Ein neuer Antrag auf Bildung eines besonderen Verhandlungsgremiums 
(§ 9) kann frühestens zwei Jahre nach dem Beschluss gemäß Absatz 1 gestellt
werden, sofern das besondere Verhandlungsgremium und die zentrale Leitung
nicht schriftlich eine kürzere Frist festlegen.

§ 16 Kosten und Sachaufwand

(1) Die durch die Bildung und Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremi-
ums entstehenden Kosten trägt die zentrale Leitung. Werden Sachverständige
nach § 13 Abs. 4 hinzugezogen, beschränkt sich die Kostentragungspflicht auf
einen Sachverständigen. Die zentrale Leitung hat für die Sitzungen in erforder-
lichem Umfang Räume, sachliche Mittel, Dolmetscher und Büropersonal zur
Verfügung zu stellen sowie die erforderlichen Reise- und Aufenthaltskosten der
Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums zu tragen.

(2) Der Arbeitgeber eines aus dem Inland entsandten Mitglieds des besonderen
Verhandlungsgremiums haftet neben der zentralen Leitung für dessen 
Anspruch auf Kostenerstattung als Gesamtschuldner.
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Dritter Teil
Vereinbarungen über grenzübergreifende Unterrichtung und Anhörung

§ 17 Gestaltungsfreiheit

Die zentrale Leitung und das besondere Verhandlungsgremium können frei
vereinbaren, wie die grenzübergreifende Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer ausgestaltet wird; sie sind nicht an die Bestimmungen des Vier-
ten Teils dieses Gesetzes gebunden. Die Vereinbarung muss sich auf alle in 
den Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitnehmer erstrecken, in denen das 
Unternehmen oder die Unternehmensgruppe einen Betrieb hat. Die Parteien
verständigen sich darauf, ob die grenzübergreifende Unterrichtung und An-
hörung durch die Errichtung eines Europäischen Betriebsrats oder mehrerer
Europäischer Betriebsräte nach § 18 oder durch ein Verfahren zur Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer nach § 19 erfolgen soll.

§ 18 Europäischer Betriebsrat kraft Vereinbarung

(1) Soll ein Europäischer Betriebsrat errichtet werden, ist schriftlich zu verein-
baren, wie dieser ausgestaltet werden soll. Dabei soll insbesondere Folgendes
geregelt werden:

1. Bezeichnung der erfassten Betriebe und Unternehmen, einschließlich
der außerhalb des Hoheitsgebietes der Mitgliedstaaten liegenden Nie-
derlassungen, sofern diese in den Geltungsbereich einbezogen werden,

2. Zusammensetzung des Europäischen Betriebsrats, Anzahl der Mit-
glieder, Ersatzmitglieder, Sitzverteilung und Mandatsdauer,

3. Zuständigkeit und Aufgaben des Europäischen Betriebsrats sowie das
Verfahren zu seiner Unterrichtung und Anhörung,

4. Ort, Häufigkeit und Dauer der Sitzungen,
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5. die für den Europäischen Betriebsrat zur Verfügung zu stellenden finan-
ziellen und sachlichen Mittel,

6. Klausel zur Anpassung der Vereinbarung an Strukturänderungen, die
Geltungsdauer der Vereinbarung und das bei ihrer Neuverhandlung 
anzuwendende Verfahren, einschließlich einer Übergangsregelung.

(2) § 23 gilt entsprechend.

§ 19 Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung

Soll ein Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer einge-
führt werden, ist schriftlich zu vereinbaren, unter welchen Voraussetzungen
die Arbeitnehmervertreter das Recht haben, die ihnen übermittelten Informa-
tionen gemeinsam zu beraten und wie sie ihre Vorschläge oder Bedenken mit
der zentralen Leitung oder einer anderen geeigneten Leitungsebene erörtern
können. Die Unterrichtung muss sich insbesondere auf grenzübergreifende
Angelegenheiten erstrecken, die erhebliche Auswirkungen auf die Interessen
der Arbeitnehmer haben.

§ 20 Übergangsbestimmung

Eine nach § 18 oder 19 bestehende Vereinbarung gilt fort, wenn vor ihrer Been-
digung das Antrags- oder Initiativrecht nach § 9 Abs. 1 ausgeübt worden ist. 
Das Antragsrecht kann auch ein aufgrund einer Vereinbarung bestehendes 
Arbeitnehmervertretungsgremium ausüben. Die Fortgeltung endet, wenn die
Vereinbarung durch eine neue Vereinbarung ersetzt oder ein Europäischer Be-
triebsrat kraft Gesetzes errichtet worden ist. Die Fortgeltung endet auch dann,
wenn das besondere Verhandlungsgremium einen Beschluss nach § 15 Abs. 1
fasst; § 15 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung,
wenn in der bestehenden Vereinbarung eine Übergangsregelung enthalten ist.
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Vierter Teil 
Europäischer Betriebsrat kraft Gesetzes

Erster Abschnitt
Errichtung des Europäischen Betriebsrats 

§ 21 Voraussetzungen

(1) Verweigert die zentrale Leitung die Aufnahme von Verhandlungen inner-
halb von sechs Monaten nach Antragstellung (§ 9), ist ein Europäischer Be-
triebsrat gemäß den §§ 22 und 23 zu errichten. Das gleiche gilt, wenn innerhalb
von drei Jahren nach Antragstellung keine Vereinbarung nach § 18 oder § 19 
zustande kommt oder die zentrale Leitung und das besondere Verhandlungs-
gremium das vorzeitige Scheitern der Verhandlungen erklären. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend, wenn die Bildung des besonderen Verhandlungsgre-
miums auf Initiative der zentralen Leitung erfolgt.
(2) Ein Europäischer Betriebsrat ist nicht zu errichten, wenn das besondere 
Verhandlungsgremium vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Fristen einen 
Beschluss nach § 15 Abs. 1 fasst.

§ 22 Zusammensetzung des Europäischen Betriebsrats

(1) Der Europäische Betriebsrat setzt sich aus Arbeitnehmern des gemein-
schaftsweit tätigen Unternehmens oder der gemeinschaftsweit tätigen Unter-
nehmensgruppe zusammen. Es können Ersatzmitglieder bestellt werden.

(2) Aus jedem Mitgliedstaat, in dem das Unternehmen oder die Unternehmens-
gruppe einen Betrieb hat, wird ein Arbeitnehmervertreter in den Europäischen
Betriebsrat entsandt.

(3) Hat das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe insgesamt bis zu
10000 Arbeitnehmer innerhalb der Mitgliedstaaten, wird aus Mitgliedstaaten,
in denen mindestens 20 vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, ein
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zusätzlicher Vertreter entsandt. Aus Mitgliedstaaten, in denen mindestens 30
vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden zwei zusätzliche Ver-
treter, mindestens 40 vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden
drei zusätzliche Vertreter, mindestens 50 vom Hundert der Arbeitnehmer be-
schäftigt sind, werden vier zusätzliche Vertreter entsandt. Aus einem Mitglied-
staat, in dem mindestens 60 vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind,
werden fünf zusätzliche Vertreter, mindestens 70 vom Hundert der Arbeitneh-
mer beschäftigt sind, werden sechs zusätzliche Vertreter, mindestens 80 vom
Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden sieben zusätzliche Vertre-
ter entsandt.

(4) Hat das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe insgesamt mehr als
10000 Arbeitnehmer innerhalb der Mitgliedstaaten, wird aus Mitgliedstaaten,
in denen mindestens 20 vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, ein
zusätzlicher Vertreter entsandt. Aus Mitgliedstaaten, in denen mindestens 30
vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden drei zusätzliche Ver-
treter, mindestens 40 vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden
fünf zusätzliche Vertreter, mindestens 50 vom Hundert der Arbeitnehmer be-
schäftigt sind, werden sieben zusätzliche Vertreter entsandt. Aus einem Mit-
gliedstaat, in dem mindestens 60 vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt
sind, werden neun zusätzliche Vertreter, mindestens 70 vom Hundert der Ar-
beitnehmer beschäftigt sind, werden elf zusätzliche Vertreter, mindestens 80
vom Hundert der Arbeitnehmer beschäftigt sind, werden dreizehn zusätzliche
Vertreter entsandt.

§ 23 Bestellung inländischer Arbeitnehmervertreter

(1) Die nach diesem Gesetz oder dem Gesetz eines anderen Mitgliedstaates auf
die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer entfallenden Mitglieder des Euro-
päischen Betriebsrats werden in gemeinschaftsweit tätigen Unternehmen vom
Gesamtbetriebsrat (§ 47 des Betriebsverfassungsgesetzes) bestellt. Besteht nur
ein Betriebsrat, so bestellt dieser die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats.
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(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Mitglieder des Europäischen Betriebsrats
werden in gemeinschaftsweit tätigen Unternehmensgruppen vom Konzern-
betriebsrat (§ 54 des Betriebsverfassungsgesetzes) bestellt. Besteht neben dem
Konzernbetriebsrat noch ein in ihm nicht vertretener Gesamtbetriebsrat oder
Betriebsrat, ist der Konzernbetriebsrat um deren Vorsitzende und um deren
Stellvertreter zu erweitern, die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter gelten 
insoweit als Konzernbetriebsratsmitglieder.

(3) Besteht kein Konzernbetriebsrat, werden die in Absatz 1 Satz 1 genannten
Mitglieder des Europäischen Betriebsrats wie folgt bestellt:

a) Bestehen mehrere Gesamtbetriebsräte, werden die Mitglieder des Euro-
päischen Betriebsrats auf einer gemeinsamen Sitzung der Gesamt-
betriebsräte bestellt, zu welcher der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des
nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten inländi-
schen Unternehmens einzuladen hat. Besteht daneben noch mindestens
ein in den Gesamtbetriebsräten nicht vertretener Betriebsrat, sind der
Betriebsratsvorsitzende und dessen Stellvertreter zu dieser Sitzung ein-
zuladen; sie gelten insoweit als Gesamtbetriebsratsmitglieder.

b) Besteht neben einem Gesamtbetriebsrat noch mindestens ein in ihm
nicht vertretener Betriebsrat, ist der Gesamtbetriebsrat um den Vorsit-
zenden des Betriebsrats und dessen Stellvertreter zu erweitern; der Be-
triebsratsvorsitzende und sein Stellvertreter gelten insoweit als Gesamt-
betriebsratsmitglieder. Der Gesamtbetriebsrat bestellt die Mitglieder
des Europäischen Betriebsrats. Besteht nur ein Gesamtbetriebsrat, so hat
dieser die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats zu bestellen.

c) Bestehen mehrere Betriebsräte, werden die Mitglieder des Europäischen
Betriebsrats auf einer gemeinsamen Sitzung bestellt, zu welcher der 
Betriebsratsvorsitzende des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeit-
nehmer größten inländischen Betriebs einzuladen hat. Zur Teilnahme
an dieser Sitzung sind die Betriebsratsvorsitzenden und deren Stell-
vertreter berechtigt; § 47 Abs. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt 
entsprechend.
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d) Besteht nur ein Betriebsrat, so hat dieser die Mitglieder des Euro-
päischen Betriebsrats zu bestellen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Abberufung.

(5) Frauen und Männer sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis
bestellt werden.

(6) Das zuständige Sprecherausschussgremium eines gemeinschaftsweit täti-
gen Unternehmens oder einer gemeinschaftsweit tätigen Unternehmensgrup-
pe mit Sitz der zentralen Leitung im Inland kann einen der in § 5 Abs. 3 des 
Betriebsverfassungsgesetzes genannten Angestellten bestimmen, der mit 
Rederecht an den Sitzungen zur Unterrichtung und Anhörung des Europäi-
schen Betriebsrats teilnimmt, sofern nach § 22 Abs. 2 bis 4 mindestens fünf 
inländische Vertreter entsandt werden. Die §§ 30 und 39 Abs. 2 gelten entspre-
chend.

§ 24 Unterrichtung über die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats

Der zentralen Leitung sind unverzüglich die Namen der Mitglieder des Europäi-
schen Betriebsrats, ihre Anschriften sowie die jeweilige Betriebszugehörigkeit
mitzuteilen. Die zentrale Leitung hat die örtlichen Betriebs- oder Unterneh-
mensleitungen, die dort estehenden Arbeitnehmervertretungen sowie die in
inländischen Betrieben vertretenen Gewerkschaften über diese Angaben zu
unterrichten. 
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Zweiter Abschnitt 
Geschäftsführung des Europäischen Betriebsrats 

§ 25 Konstituierende Sitzung, Vorsitzender

(1) Die zentrale Leitung lädt unverzüglich nach Benennung der Mitglieder zur
konstituierenden Sitzung des Europäischen Betriebsrats ein. Der Europäische
Betriebsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
(2) Der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats oder im Falle seiner Verhin-
derung der Stellvertreter vertritt den Europäischen Betriebsrat im Rahmen der
von ihm gefassten Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem
Europäischen Betriebsrat gegenüber abzugeben sind, ist der Vorsitzende oder
im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter berechtigt.

§ 26 Ausschuss

(1) Besteht der Europäische Betriebsrat aus neun oder mehr Mitgliedern, bildet
er aus seiner Mitte einen Ausschuss von drei Mitgliedern, dem neben dem Vor-
sitzenden zwei weitere zu wählende Mitglieder angehören. Die Mitglieder des
Ausschusses sollen in verschiedenen Mitgliedstaaten beschäftigt sein. Der Aus-
schuss führt die laufenden Geschäfte des Europäischen Betriebsrats.

(2) Ein Europäischer Betriebsrat mit weniger als neun Mitgliedern kann die Füh-
rung der laufenden Geschäfte auf den Vorsitzenden oder ein anderes Mitglied
des Europäischen Betriebsrats übertragen.

§ 27 Sitzungen

(1) Der Europäische Betriebsrat hat das Recht, im Zusammenhang mit der Un-
terrichtung durch die zentrale Leitung nach § 32 eine Sitzung durchzuführen
und zu dieser einzuladen. Das Gleiche gilt bei einer Unterrichtung über außer-
gewöhnliche Umstände nach § 33. Der Zeitpunkt und der Ort der Sitzungen 
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sind mit der zentralen Leitung abzustimmen. Mit Einverständnis der zentralen
Leitung kann der Europäische Betriebsrat weitere Sitzungen durchführen. Die
Sitzungen des Europäischen Betriebsrats sind nicht öffentlich.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte
des Europäischen Betriebsrats durch den Ausschuss nach § 26 Abs. 1.

§ 28 Beschlüsse, Geschäftsordnung

Die Beschlüsse des Europäischen Betriebsrats werden, so weit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder gefasst. Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung sollen
in einer schriftlichen Geschäftsordnung getroffen werden, die der Europäische
Betriebsrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschließt.

§ 29 Sachverständige

Der Europäische Betriebsrat und der Ausschuss können sich durch Sachverstän-
dige ihrer Wahl unterstützen lassen, so weit dies zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sachverständige können auch Beauftragte
von Gewerkschaften sein.

§ 30 Kosten und Sachaufwand

Die durch die Bildung und Tätigkeit des Europäischen Betriebsrats und des Aus-
schusses (§ 26 Abs. 1) entstehenden Kosten trägt die zentrale Leitung. Werden
Sachverständige nach § 29 hinzugezogen, beschränkt sich die Kostentragungs-
pflicht auf einen Sachverständigen. Die zentrale Leitung hat insbesondere für
die Sitzungen und die laufende Geschäftsführung in erforderlichem Umfang
Räume, sachliche Mittel und Büropersonal, für die Sitzungen außerdem Dol-
metscher zur Verfügung zu stellen. Sie trägt die erforderlichen Reise- und Auf-
enthaltskosten der Mitglieder des Europäischen Betriebsrats und des Ausschus-
ses. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.
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Dritter Abschnitt
Zuständigkeit und Mitwirkungsrechte

§ 31 Grenzübergreifende Angelegenheiten

(1) Der Europäische Betriebsrat ist zuständig in Angelegenheiten der §§ 32 und
33, die mindestens zwei Betriebe oder zwei Unternehmen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten betreffen.

(2) Bei Unternehmen und Unternehmensgruppen nach § 2 Abs. 2 ist der Euro-
päische Betriebsrat nur in solchen Angelegenheitenzuständig, die sich auf das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erstrecken und mindestens zwei Betriebe
oder zwei Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten betreffen.

§ 32 Jährliche Unterrichtung und Anhörung

(1) Die zentrale Leitung hat den Europäischen Betriebsrat einmal im Kalender-
jahr über die Entwicklung der Geschäftslage und die Perspektiven des gemein-
schaftsweit tätigen Unternehmens oder der gemeinschaftsweit tätigen Unter-
nehmensgruppe unter rechtzeitiger Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu
unterrichten und ihn anzuhören.
(2) Zu der Entwicklung der Geschäftslage und den Perspektiven im Sinne des
Absatzes 1 gehören insbesondere

1. Struktur des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe sowie die
wirtschaftliche und finanzielle Lage,

2. die voraussichtliche Entwicklung der Geschäfts-, Produktions- und Ab-
satzlage,

3. die Beschäftigungslage und ihre voraussichtliche Entwicklung,

4. Investitionen (Investitionsprogramme),
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5. grundlegende Änderungen der Organisation,

6. die Einführung neuer Arbeits- und Fertigungsverfahren,

7. die Verlegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen Betriebs-
teilen sowie Verlagerungen der Produktion,

8. Zusammenschlüsse oder Spaltungen von Unternehmen oder Betrieben,

9. die Einschränkung oder Stilllegung von Unternehmen, Betrieben oder
wesentlichen Betriebsteilen,

10. Massenentlassungen.

§ 33 Unterrichtung und Anhörung

(1) Über außergewöhnliche Umstände, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Interessen der Arbeitnehmer haben, hat die zentrale Leitung den Europäischen
Betriebsrat rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unter-
richten und auf Verlangen anzuhören. Als außergewöhnliche Umstände gelten
insbesondere

1. die Verlegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen Betriebs-
teilen,

2. die Stilllegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen Be-
triebsteilen,

3. Massenentlassungen.

(2) Besteht ein Ausschuss nach § 26 Abs. 1, so ist dieser anstelle des Europäischen
Betriebsrats nach Absatz 1 Satz 1 zu beteiligen. § 27 Aus. 1 Satz 2 bis 5 gilt entspre-
chend. Zu den Sitzungen des Ausschusses sind auch diejenigen Mitglieder des
Europäischen Betriebsrats zu laden, die für die Betriebe oder Unternehmen be-
stellt worden sind, die unmittelbar von den geplanten Maßnahmen betroffen
sind; sie gelten insoweit als Ausschussmitglieder.
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§ 34 Tendenzunternehmen

Auf Unternehmen und herrschende Unternehmen von Unternehmensgrup-
pen, die unmittelbar und überwiegend den in § 118 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des
Betriebsverfassungsgesetzes genannten Bestimmungen oder Zwecken dienen,
finden nur § 32 Abs. 2 Nr. 5 bis 10 und § 33 Anwendung mit der Maßgabe, dass
eine Unterrichtung und Anhörung nur über den Ausgleich oder die Milderung
der wirtschaftlichen Nachteile erfolgen muss, die den Arbeitnehmern infolge
der Unternehmens- oder Betriebsänderungen entstehen.

§ 35 Unterrichtung der örtlichen Arbeitnehmervertreter

(1) Der Europäische Betriebsrat oder der Ausschuss (§ 33 Abs. 2) berichtet den
örtlichen Arbeitnehmervertretern oder, wenn es diese nicht gibt, den Arbeit-
nehmern der Betriebe oder Unternehmen über die Unterrichtung und Anhö-
rung.

(2) Das Mitglied des Europäischen Betriebsrats oder des Ausschusses, das den
örtlichen Arbeitnehmervertretungen im Inland berichtet, hat den Bericht in
Betrieben und Unternehmen, in denen Sprecherausschüsse der leitenden An-
gestellten bestehen, auf einer gemeinsamen Sitzung im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Sprecherausschussgesetzes zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn ein nach § 23 
Abs. 6 bestimmter Angestellter an der Sitzung zur Unterrichtung und Anhö-
rung des Europäischen Betriebsrats teilgenommen hat. Wird der Bericht nach
Absatz 1 nur schriftlich erstattet, ist er auch dem zuständigen Sprecheraus-
schuss zuzuleiten.
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Vierter Abschnitt 
Änderung der Zusammensetzung, Übergang zu einer Vereinbarung

§ 36 Dauer der Mitgliedschaft, Neubestellung von Mitgliedern

(1) Die Dauer der Mitgliedschaft im Europäischen Betriebsrat beträgt vier Jahre,
wenn sie nicht durch Abberufung oder aus anderen Gründen vorzeitig endet.
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestellung.

(2) Alle zwei Jahre, vom Tage der konstituierenden Sitzung des Europäischen 
Betriebsrats (§ 25 Abs. 1) an gerechnet, hat die zentrale Leitung zu prüfen, ob
sich die Arbeitnehmerzahlen in den einzelnen Mitgliedstaaten derart geändert
haben, dass sich eine andere Zusammensetzung des Europäischen Betriebsrats
nach § 22 Abs. 2 bis 4 errechnet. Sie hat das Ergebnis dem Europäischen Be-
triebsrat mitzuteilen. Ist danach eine andere Zusammensetzung des Europäi-
schen Betriebsrats erforderlich, veranlasst dieser bei den zuständigen Stellen,
dass die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats in den Mitgliedstaaten neu
bestellt werden, in denen sich eine gegenüber dem vorhergehenden Zeitraum
abweichende Anzahl der Arbeitnehmervertreter ergibt; mit der Neubestellung
endet die Mitgliedschaft der bisher aus diesen Mitgliedstaaten stammenden 
Arbeitnehmervertreter im Europäischen Betriebsrat. Die Sätze 1 bis 3 gelten
entsprechend bei Berücksichtigung eines bisher im Europäischen Betriebsrat
nicht vertretenen Mitgliedstaats.

§ 37 Aufnahme von Verhandlungen

Vier Jahre nach der konstituierenden Sitzung (§ 25 Abs. 1) hat der uropäische
Betriebsrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder einen Beschluss 
darüber zu fassen, ob mit der zentralen Leitung eine Vereinbarung nach § 17
ausgehandelt werden soll. Beschließt der Europäische Betriebsrat die Aufnah-
me von Verhandlungen, hat er die Rechte und Pflichten des besonderen Ver-
handlungsgremiums; die §§ 8,13,14 und 15 Abs. 1 sowie die §§ 16 bis 19 gelten
entsprechend. Das Amt des Europäischen Betriebsrats endet, wenn eine Verein-
barung nach § 17 geschlossen worden ist.
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Fünfter Teil
Grundsätze der Zusammenarbeit und Schutzbestimmungen

§ 38 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Zentrale Leitung und Europäischer Betriebsrat arbeiten vertrauensvoll zum
Wohl der Arbeitnehmer und des Unternehmens oder der Unternehmensgrup-
pe zusammen. Satz 1 gilt entsprechend für die Zusammenarbeit zwischen 
zentraler Leitung und Arbeitnehmervertretern im Rahmen eines Verfahrens
zur Unterrichtung und Anhörung.

§ 39 Geheimhaltung, Vertraulichkeit

(1) Die Pflicht der zentralen Leitung, über die im Rahmen der §§ 18 und 19 
vereinbarten oder die sich aus den §§ 32 und 33 Abs. 1 ergebenden Angelegen-
heiten zu unterrichten, besteht nur, so weit dadurch nicht Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe 
gefährdet werden.

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder eines Europäischen Betriebsrats sind
verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer Zuge-
hörigkeit zum Europäischen Betriebsrat bekannt geworden und von der zentra-
len Leitung ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden
sind, nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten. Dies gilt auch nach dem Aus-
scheiden aus dem Europäischen Betriebsrat. Die Verpflichtung gilt nicht gegen-
über Mitgliedern eines Europäischen Betriebsrats. Sie gilt  ferner nicht gegen-
über den örtlichen Arbeitnehmervertretern der Betriebe oder Unternehmen,
wenn diese auf Grund einer Vereinbarung nach § 18 oder nach § 35 über den 
Inhalt der Unterrichtungen und die Ergebnisse der Anhörungen zu unterrich-
ten sind, den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat sowie gegenüber 
Dolmetschern und Sachverständigen, die zur Unterstützung herangezogen
werden.
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(3) Die Pflicht zur Vertraulichkeit nach Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend
für 

1. die Mitglieder und Ersatzmitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums,

2. die Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines Verfahrens zur Unterrich-
tung und Anhörung (§ 19),

3. die Sachverständigen und Dolmetscher sowie

4. die örtlichen Arbeitnehmervertreter.

(4) Die Ausnahmen von der Pflicht zur Vertraulichkeit nach Absatz 2 Satz 3 und
4 gelten entsprechend für

1. das besondere Verhandlungsgremium gegenüber Sachverständigen
und Dolmetschern, 

2. die Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines Verfahrens zur Unterrich-
tung und Anhörung gegenüber Dolmetschern und Sachverständigen,
die vereinbarungsgemäß zur Unterstützung herangezogen werden und
gegenüber örtlichen Arbeitnehmervertretern, sofern diese nach der
Vereinbarung (§ 19) über die Inhalte der Unterrichtungen und die Er-
gebnisse der Anhörungen zu unterrichten sind.

§ 40 Schutz inländischer Arbeitnehmervertreter

(1) Für die Mitglieder eines Europäischen Betriebsrats, die im Inland beschäftigt
sind, gelten § 37 Abs. 1 bis 5 und die §§ 78 und 103 des Betriebsverfassungsgeset-
zes sowie § 15 Abs. 1 und 3 bis 5 des Kündigungsschutzgesetzes entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums und die Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung.
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Sechster Teil
Bestehende Vereinbarungen 

§ 41 Fortgeltung

(1) Auf die in den §§ 2 und 3 genannten Unternehmen und Unternehmens-
gruppen, in denen vor dem 22. September 1996 eine Vereinbarung über grenz-
übergreifende Unterrichtung und Anhörung besteht, sind die Bestimmungen
dieses Gesetzes nicht anwendbar, solange die Vereinbarung wirksam ist. Die
Vereinbarung muss sich auf alle in den Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeit-
nehmer erstrecken und den Arbeitnehmern aus denjenigen Mitgliedstaaten
eine angemessene Beteiligung an der Unterrichtung und Anhörung ermögli-
chen, in denen das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe einen Betrieb
hat. 

(2) Der Anwendung des Absatzes 1 steht nicht entgegen, dass die Vereinbarung
auf Seiten der Arbeitnehmer nur von einer im Betriebsverfassungsgesetz vorge-
sehenen Arbeitnehmervertretung geschlossen worden ist. Das Gleiche gilt,
wenn für ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe anstelle einer Ver-
einbarung mehrere Vereinbarungen geschlossen worden sind.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 deshalb nicht erfüllt, weil die an
dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Stichtag bestehende Vereinbarung nicht alle
Arbeitnehmer erfasst, können die Parteien deren Einbeziehung innerhalb einer
Frist von sechs Monaten nachholen.

(4) Bestehende Vereinbarungen können auch nach dem in Absatz 1 Satz 1 
genannten Stichtag an Änderungen der Struktur des Unternehmens oder der
Unternehmensgruppe sowie der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer ange-
passt werden.

(5) Ist eine Vereinbarung befristet geschlossen worden, können die Parteien
ihre Fortgeltung unter Berücksichtigung der Absätze 1, 3 und 4 beschließen.
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(6) Eine Vereinbarung gilt fort, wenn vor ihrer Beendigung das Antrags- oder
Initiativrecht nach § 9 Abs. 1 ausgeübt worden ist. Das Antragsrecht kann auch
ein auf Grund der Vereinbarung bestehendes Arbeitnehmervertretungsgremi-
um ausüben. Die Fortgeltung endet, wenn die Vereinbarung durch eine grenz-
übergreifende Unterrichtung und Anhörung nach § 18 oder 19 ersetzt oder ein
Europäischer Betriebsrat kraft Gesetzes errichtet worden ist. Die Fortgeltung
endet auch dann, wenn das besondere Verhandlungsgremium einen Beschluss
nach § 15 Abs. 1 fasst; § 15 Abs. 2 gilt entsprechend.

(7) Auf Unternehmen und Unternehmensgruppen, die auf Grund der Berück-
sichtigung von im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
liegenden Betrieben und Unternehmen erstmalig die in den §§ 2 und 3 genann-
ten Voraussetzungen erfüllen, sind die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht 
anwendbar, wenn in diesen Unternehmen und Unternehmensgruppen vor
dem 15. Dezember 1999 eine Vereinbarung über grenzübergreifende Unter-
richtung und Anhörung besteht. Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend.

Siebter Teil
Besondere Vorschriften; Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 42 Errichtungs- und Tätigkeitsschutz 

Niemand darf 

1. die Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums (§ 9) oder die 
Errichtung eines Europäischen Betriebsrats (§§ 18, 21 Aus. 1) oder die 
Einführung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung (§ 19) 
behindern oder durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen oder
durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen,

2. die Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums, eines Europäi-
schen Betriebsrats oder der Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines
Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung behindern oder stören
oder
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3. ein Mitglied oder Ersatzmitglied des besonderen Verhandlungsgremi-
ums oder eines Europäischen Betriebsrats oder einen Arbeitnehmerver-
treter im Rahmen eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung
um seiner Tätigkeit willen benachteiligen oder begünstigen.

§ 43 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
entgegen § 39 Abs. 2 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 3, ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis verwertet.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

§ 44 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer 

1. entgegen § 39 Abs. 2 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit 
Absatz 3, ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart oder

2. einer Vorschrift des § 42 über die Errichtung der dort genannten Gre-
mien oder die Einführung des dort genannten Verfahrens, die Tätigkeit
der dort genannten Gremien oder der Arbeitnehmervertreter oder über
die Benachteiligung oder Begünstigung eines Mitglieds oder Ersatzmit-
glieds der dort genannten Gremien oder eines Arbeitnehmervertreters
zuwiderhandelt.

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi-
gen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.
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(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 sind
das besondere Verhandlungsgremium, der Europäische Betriebsrat, die Mehr-
heit der Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines Verfahrens zur Unterrich-
tung und Anhörung, die zentrale Leitung oder eine im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft antragsberechtigt.

§ 45 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 5 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erteilt oder

2. entgegen § 32 Abs. 1 oder § 33 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 den Europäi-
schen Betriebsrat oder den Ausschuss nach § 26 Abs. 1 nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig unterrichtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend
Euro geahndet werden.
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Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in
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(SE-Beteiligungsgesetz - SEBG)

vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675, 3686)
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung des Gesetzes

(1) Das Gesetz regelt die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen
Gesellschaft (SE), die Gegenstand der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates
vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (ABl. EG 
Nr. L 294 S. 1) ist. Ziel des Gesetzes ist, in einer SE die erworbenen Rechte der 
Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) auf Beteiligung an 
Unternehmensentscheidungen zu sichern. Maßgeblich für die Ausgestaltung
der Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer in der SE sind die bestehenden Betei-
ligungsrechte in den Gesellschaften, die die SE gründen.

(2) Zur Sicherung des Rechts auf grenzüberschreitende Unterrichtung, An-
hörung, Mitbestimmung und sonstige Beteiligung der Arbeitnehmer wird 
eine Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE getroffen.
Kommt es nicht zu einer Vereinbarung, wird eine Beteiligung der Arbeit-
nehmer in der SE kraft Gesetzes sichergestellt.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes sowie die nach Absatz 2 zu treffende Verein-
barung sind so auszulegen, dass die Ziele der Europäischen Gemeinschaft, die
Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE sicherzustellen, gefördert werden.

(4) Die Grundsätze der Absätze 1 bis 3 gelten auch für strukturelle Änderungen
einer gegründeten SE sowie für deren Auswirkungen auf die betroffenen 
Gesellschaften und ihre Arbeitnehmer. 

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Der Begriff des Arbeitnehmers richtet sich nach den Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten der jeweiligen Mitgliedstaaten. Arbeitnehmer eines inländi-
schen Unternehmens oder Betriebs sind Arbeiter und Angestellte einschließlich
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten und der in § 5 Abs. 3 Satz 2 des 
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Betriebsverfassungsgesetzes genannten leitenden Angestellten, unabhängig
davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt wer-
den. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der
Hauptsache für das Unternehmen oder den Betrieb arbeiten.

(2) Beteiligte Gesellschaften sind die Gesellschaften, die unmittelbar an der
Gründung einer SE beteiligt sind.

(3) Tochtergesellschaften sind rechtlich selbstständige Unternehmen, auf die
eine andere Gesellschaft einen beherrschenden Einfluss im Sinne von Artikel 3
Abs. 2 bis 7 der Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfah-
rens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABl. EG Nr. L 254 
S. 64) ausüben kann. § 6 Abs. 2 bis 4 des Europäische  Betriebsräte-Gesetzes vom
28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1548, 2022) ist anzuwenden.

(4) Betroffene Tochtergesellschaften oder betroffene Betriebe sind Tochter-
gesellschaften oder Betriebe einer beteiligten Gesellschaft, die zu Tochter-
gesellschaften oder Betrieben der SE werden sollen.

(5) Leitung bezeichnet das Organ der unmittelbar an der Gründung der SE 
beteiligten Gesellschaften oder der SE selbst, das die Geschäfte der Gesellschaft
führt und zu ihrer Vertretung berechtigt ist. Bei den beteiligten Gesellschaften
ist dies das Leitungs- oder Verwaltungsorgan, bei der SE das Leitungsorgan oder
die geschäftsführenden Direktoren.

(6) Arbeitnehmervertretung bezeichnet jede Vertretung der Arbeitnehmer
nach dem Betriebsverfassungsgesetz (Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, Konzern-
betriebsrat oder eine nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Betriebsverfassungsgesetzes
gebildete Vertretung).

(7) SE-Betriebsrat bezeichnet das Vertretungsorgan der Arbeitnehmer der SE,
das durch eine Vereinbarung nach § 21 oder kraft Gesetzes nach den §§ 22 bis
33 eingesetzt wird, um die Rechte auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeit-
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nehmer der SE, ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe und, wenn vereinbart,
Mitbestimmungsrechte und sonstige Beteiligungsrechte in Bezug auf die SE
wahrzunehmen. 

(8) Beteiligung der Arbeitnehmer bezeichnet jedes Verfahren – einschließlich
der Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung –, durch das die Vertreter
der Arbeitnehmer auf die Beschlussfassung in der Gesellschaft Einfluss nehmen
können. 

(9) Beteiligungsrechte sind Rechte, die den Arbeitnehmern und ihren Vertre-
tern im Bereich der Unterrichtung, Anhörung, Mitbestimmung und der sonsti-
gen Beteiligung zustehen. Hierzu kann auch die Wahrnehmung dieser Rechte
in den Konzernunternehmen der SE gehören.

(10) Unterrichtung bezeichnet die Unterrichtung des SE-Betriebsrats oder ande-
rer Arbeitnehmervertreter durch die Leitung der SE über Angelegenheiten,
welche die SE selbst oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder einen ihrer 
Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat betreffen oder die über die Befugnisse
der zuständigen Organe auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaats hinaus-
gehen. Zeitpunkt, Form und Inhalt der Unterrichtung sind so zu wählen, dass 
es den Arbeitnehmervertretern möglich ist, zu erwartende Auswirkungen ein-
gehend zu prüfen und gegebenenfalls eine Anhörung mit der Leitung der SE
vorzubereiten.

(11) Anhörung bezeichnet die Einrichtung eines Dialogs und eines Meinungs-
austauschs zwischen dem SE-Betriebsrat oder anderer Arbeitnehmervertreter
und der Leitung der SE oder einer anderen zuständigen mit eigenen Entschei-
dungsbefugnissen ausgestatteten Leitungsebene. Zeitpunkt, Form und Inhalt
der Anhörung müssen dem SE-Betriebsrat auf der Grundlage der erfolgten 
Unterrichtung eine Stellungnahme zu den geplanten Maßnahmen der Leitung
der SE ermöglichen, die im Rahmen des Entscheidungsprozesses innerhalb der
SE berücksichtigt werden kann. 

(12) Mitbestimmung bedeutet die Einflussnahme der Arbeitnehmer auf die 
Angelegenheiten einer Gesellschaft durch
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1. die Wahrnehmung des Rechts, einen Teil der Mitglieder des Aufsichts-
oder Verwaltungsorgans der Gesellschaft zu wählen oder zu bestellen,
oder

2. die Wahrnehmung des Rechts, die Bestellung eines Teils oder aller 
Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der Gesellschaft zu
empfehlen oder abzulehnen.

§ 3 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für eine SE mit Sitz im Inland. Es gilt unabhängig vom Sitz
der SE auch für Arbeitnehmer der SE, die im Inland beschäftigt sind sowie für
beteiligte Gesellschaften, betroffene Tochtergesellschaften und betroffene 
Betriebe mit Sitz im Inland. 

(2) Mitgliedstaaten im Sinne dieses Gesetzes sind die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum. 

Teil 2
Besonderes Verhandlungsgremium

Kapitel 1
Bildung und Zusammensetzung

§ 4 Information der Leitungen 

(1) Das besondere Verhandlungsgremium ist auf Grund einer schriftlichen Auf-
forderung der Leitungen zu bilden. Es hat die Aufgabe, mit den Leitungen eine
schriftliche Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE ab-
zuschließen.
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(2) Wenn die Leitungen die Gründung einer SE planen, informieren sie die 
Arbeitnehmervertretungen und Sprecherausschüsse in den beteiligten Gesell-
schaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betrieben über
das Gründungsvorhaben. Besteht keine Arbeitnehmervertretung, erfolgt die
Information gegenüber den Arbeitnehmern. Die Information erfolgt unaufge-
fordert und unverzüglich nach Offenlegung des Verschmelzungsplans, des
Gründungsplans für eine Holdinggesellschaft, des Umwandlungsplans oder
nach Abschluss der Vereinbarung eines Plans zur Gründung einer Tochter-
gesellschaft. 

(3) Die Information erstreckt sich insbesondere auf 

1.die Identität und Struktur der beteiligten Gesellschaften, betroffenen
Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe und deren Verteilung auf
die Mitgliedstaaten;

2. die in diesen Gesellschaften und Betrieben bestehenden Arbeitnehmer-
vertretungen;

3. die Zahl der in diesen Gesellschaften und Betrieben jeweils beschäftig-
ten Arbeitnehmer sowie die daraus zu errechnende Gesamtzahl der in
einem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer;

4. die Zahl der Arbeitnehmer, denen Mitbestimmungsrechte in den Orga-
nen dieser Gesellschaften zustehen.

(4) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Ermittlung der Zahl der Arbeitnehmer ist
der Zeitpunkt der Information nach Absatz 2.

§ 5 Zusammensetzung des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Für die in jedem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer der beteiligten
Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe
werden Mitglieder für das besondere Verhandlungsgremium gewählt oder
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 bestellt. Für jeden Anteil der in einem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeit -
nehmer, der 10 Prozent der Gesamtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäf -
tigten Arbeitnehmer der beteiligten Gesellschaften und der betroffenen
 Tochtergesellschaften oder betroffenen Betriebe oder einen Bruchteil davon
beträgt, ist ein Mitglied aus diesem Mitgliedstaat in das besondere Verhand-
lungsgremium zu wählen oder zu bestellen.

(2) Wird die SE durch Verschmelzung gegründet, sind so viele zusätzliche Mit-
glieder in das besondere Verhandlungsgremium zu wählen oder zu bestellen,
wie erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass jede beteiligte Gesellschaft,
die eingetragen ist und Arbeitnehmer in dem betreffenden Mitgliedstaat be-
schäftigt und die als Folge der geplanten Eintragung der SE als eigene Rechts-
persönlichkeit erlöschen wird, in dem besonderen Verhandlungsgremium
durch mindestens ein Mitglied vertreten ist. Dies darf nicht zu einer Doppel-
vertretung der betroffenen Arbeitnehmer führen. 

(3) Die Zahl der zusätzlichen Mitglieder darf 20 Prozent der sich aus Absatz 1 
ergebenden Mitgliederzahl nicht überschreiten. Kann danach nicht jede nach
Absatz 2 besonders zu berücksichtigende Gesellschaft durch ein zusätzliches
Mitglied im besonderen Verhandlungsgremium vertreten werden, so werden
diese Gesellschaften in absteigender Reihenfolge der Zahl der bei ihnen be-
schäftigten Arbeitnehmer berücksichtigt. Dabei ist zu gewährleisten, dass ein
Mitgliedstaat nicht mehrere zusätzliche Sitze erhält, solange nicht alle anderen
Mitgliedstaaten, aus denen die nach Absatz 2 besonders zu berücksichtigenden
Gesellschaften stammen, einen Sitz erhalten haben.

(4) Treten während der Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremi-
ums solche Änderungen in der Struktur oder Arbeitnehmerzahl der beteiligten
Gesellschaften, der betroffenen Tochtergesellschaften oder der betroffenen 
Betriebe ein, dass sich die konkrete Zusammensetzung des besonderen Ver-
handlungsgremiums ändern würde, so ist das besondere Verhandlungsgremi-
um entsprechend neu zusammenzusetzen. Über solche Änderungen haben die
zuständigen Leitungen unverzüglich das besondere Verhandlungsgremium zu
informieren. § 4 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
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§ 6 Persönliche Voraussetzungen der auf das Inland entfallenden Mitglieder des 
besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Die persönlichen Voraussetzungen der Mitglieder desbesonderen Verhand-
lungsgremiums richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen der Mitglied-
staaten, in denen sie gewählt oder bestellt werden.

(2) Zu Mitgliedern des besonderen Verhandlungsgremiums wählbar sind im 
Inland Arbeitnehmer der Gesellschaften und Betriebe sowie Gewerkschafts-
vertreter. Frauen und Männer sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen 
Verhältnis gewählt werden. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen. 

(3) Gehören dem besonderen Verhandlungsgremium mehr als zwei Mitglieder
aus dem Inland an, ist jedes dritte Mitglied ein Vertreter einer Gewerkschaft,
die in einem an der Gründung der SE beteiligten Unternehmen vertreten ist. 

(4) Gehören dem besonderen Verhandlungsgremium mehr als sechs Mitglieder
aus dem Inland an, ist mindestens jedes siebte Mitglied ein leitender Ange-
stellter.

§ 7 Verteilung der auf das Inland entfallenden Sitze des besonderen Verhandlungs-
gremiums

(1) Die Wahl oder Bestellung der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgre-
miums nach § 5 erfolgt nach den jeweiligen Bestimmungen der Mitglied-
staaten.

(2) Bei der Wahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen 
Verhandlungsgremiums sollen alle an der Gründung der SE beteiligten Gesell-
schaften mit Sitz im Inland, die Arbeitnehmer im Inland beschäftigen, durch
mindestens ein Mitglied im besonderen Verhandlungsgremium vertreten sein.
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(3) Ist die Anzahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums geringer als die Anzahl der an der Gründung der SE
beteiligten Gesellschaften mit Sitz im Inland, die Arbeitnehmer im Inland 
beschäftigen, so erhalten die Gesellschaften in absteigender Reihenfolge der
Zahl der Arbeitnehmer jeweils einen Sitz.

(4) Ist die Anzahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums höher als die Anzahl der an der Gründung der SE 
beteiligten Gesellschaften mit Sitz im Inland, die Arbeitnehmer im Inland be-
schäftigen, so sind die nach erfolgter Verteilung nach Absatz 2 verbleibenden
Sitze nach dem d’Hondtschen Höchstzahlenverfahren auf die beteiligten 
Gesellschaften zu verteilen.

(5) Sind keine Gesellschaften mit Sitz im Inland an der Gründung der SE betei-
ligt, sondern von ihr nur Betriebe ausländischer Gesellschaften betroffen, 
gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.

Kapitel 2
Wahlgremium

§ 8 Zusammensetzung des Wahlgremiums; Urwahl

(1) Die nach diesem Gesetz oder dem Gesetz eines anderen Mitgliedstaats auf
die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer der an der Gründung der SE beteilig-
ten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betrie-
be entfallenden Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums werden
von einem Wahlgremium in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Im
Fall des § 6 Abs. 3 ist jedes dritte Mitglied auf Vorschlag einer Gewerkschaft zu
wählen, die in einem an der Gründung der SE beteiligten Unternehmen vertre-
ten ist. Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, muss dieser mindestens doppelt
so viele Bewerber enthalten wie Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind.
Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von einem Vertreter der Ge-
werkschaft unterzeichnet sein. Im Fall des § 6 Abs. 4 ist jedes siebte Mitglied auf
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Vorschlag der Sprecherausschüsse zu wählen; Satz 3 gilt entsprechend. Besteht
in einem beteiligten Unternehmen oder in einer beteiligten Unternehmens-
gruppe kein Sprecherausschuss, können die leitenden Angestellten Wahlvor-
schläge machen; ein Wahlvorschlag muss von einem Zwanzigstel oder 50 der
wahlberechtigten eitenden Angestellten unterzeichnet sein.

(2) Ist aus dem Inland nur eine Unternehmensgruppe an der SE-Gründung be-
teiligt, besteht das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Konzernbetriebsrats
oder, sofern ein solcher nicht besteht, aus den Mitgliedern der Gesamtbetriebs-
räte, oder, sofern ein solcher in einem Unternehmen nicht besteht, aus den Mit-
gliedern des Betriebsrats. Betriebsratslose Betriebe und Unternehmen einer
Unternehmensgruppe werden vom Konzernbetriebsrat, Gesamtbetriebsrat
oder Betriebsrat mit vertreten.

(3) Ist aus dem Inland nur ein Unternehmen an der Gründung einer SE beteiligt,
besteht das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Gesamtbetriebsrats, oder,
sofern ein solcher nicht besteht, aus den Mitgliedern des Betriebsrats. Betriebs-
ratslose Betriebe eines Unternehmens werden vom Gesamtbetriebsrat oder 
Betriebsrat mit vertreten.

(4) Ist aus dem Inland nur ein Betrieb von der Gründung einer SE betroffen, 
besteht das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Betriebsrats. 

(5) Sind an der Gründung der SE eine oder mehrere Unternehmensgruppen
oder nicht verbundene Unternehmen beteiligt oder sind von der Gründung un-
ternehmensunabhängige Betriebe betroffen, setzt sich das Wahlgremium aus
den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen auf Konzernebene, Unternehmens-
ebene oder Betriebsebene zusammen. Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.
Ist in den Fällen des Satzes 1 eine entsprechende Arbeitnehmervertretung nicht
vorhanden, werden diese Mitglieder des Wahlgremiums von den Arbeitneh-
mern in Urwahl gewählt. Die Wahl wird von einem Wahlvorstand eingeleitet
und durchgeführt, der in einer Versammlung der Arbeitnehmer gewählt wird,
zu der die inländische Konzernleitung, Unternehmensleitung oder Betriebslei-
tung einlädt. Es sind so viele Mitglieder des Wahlgremiums zu wählen, wie eine
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bestehende Arbeitnehmervertretung in den Fällen der Absätze 2 bis 4 an ge-
setzlichen Mitgliedern hätte; für das Wahlverfahren gilt Absatz 7 Satz 3 bis 5
entsprechend.

(6) Das Wahlgremium besteht aus höchstens 40 Mitgliedern. Würde diese
Höchstzahl überschritten, ist die Anzahl der Mitglieder in dem Wahlgremium
entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis nach dem d‘Hondtschen
Höchstzahlverfahren zu verringern.

(7) Besteht in den Fällen der Absätze 2 bis 5 keine Arbeitnehmervertretung, wäh-
len die Arbeitnehmer die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums in
geheimer und unmittelbarer Wahl. Die Wahl wird von einem Wahlvorstand
eingeleitet und durchgeführt, der in einer Versammlung der Arbeitnehmer 
gewählt wird, zu der die inländische Konzernleitung, Unternehmensleitung
oder Betriebsleitung einlädt. Die Wahl der Mitglieder des besonderen Verhand-
lungsgremiums erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Sie erfolgt
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, wenn nur ein Wahlvorschlag einge-
reicht wird. Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer muss von mindestens
einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, mindestens jedoch
von drei Wahlberechtigten, höchstens aber von 50 Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu 20 wahlberechtigten Arbeit-
nehmern genügt die Unterzeichnung durch zwei Wahlberechtigte. § 8 Abs. 1
Satz 2 bis 6 gilt entsprechend.

§ 9 Einberufung des Wahlgremiums

(1) Auf der Grundlage der von den Leitungen erhaltenen Informationen hat der
Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung auf Konzernebene oder, sofern eine
solche nicht besteht, auf Unternehmensebene oder, sofern eine solche nicht 
besteht, auf Betriebsebene

1. Ort, Tag und Zeit der Versammlung des Wahlgremiums festzulegen;
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2. die Anzahl der Mitglieder aus den jeweiligen Arbeitnehmervertretun-
gen nach § 8 Abs. 6 festzulegen;

3. zur Versammlung des Wahlgremiums einzuladen.

(2) Bestehen auf einer Ebene mehrere Arbeitnehmervertretungen, treffen die
Verpflichtungen nach Absatz 1 den Vorsitzenden der Arbeitnehmervertretung,
die die meisten Arbeitnehmer vertritt.

§ 10 Wahl der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Bei der Wahl müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Wahlgremi-
ums, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer vertreten, anwesend sein.
Die Mitglieder des Wahlgremiums haben jeweils so viele Stimmen, wie sie 
Arbeitnehmer vertreten. Die Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen.

(2) Im Wahlgremium vertreten die Arbeitnehmervertretungen und die in 
Urwahl gewählten Mitglieder jeweils alle Arbeitnehmer der organisatorischen
Einheit, für die sie nach § 8 Abs. 2 bis 5 zuständig sind. Nicht nach Satz 1 vertre-
tene Arbeitnehmer werden den Arbeitnehmervertretungen innerhalb der 
jeweiligen Unternehmensgruppe zu gleichen Teilen zugerechnet.

(3) Sind für eine Arbeitnehmervertretung mehrere Mitglieder im Wahlgre-
mium vertreten, werden die entsprechend der von ihnen vertretenen Arbeit-
nehmer bestehenden Stimmenanteile gleichmäßig aufgeteilt. Dies gilt auch 
für die nach § 8 Abs. 5 Satz 3 gewählten Mitglieder des Wahlgremiums.
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Kapitel 3
Verhandlungsverfahren

§ 11 Information über die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Die Wahl oder Bestellung der Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums soll innerhalb von zehn Wochen nach der in § 4 Abs. 2 und 3 vorge-
schriebenen Information erfolgen. Den Leitungen sind unverzüglich die
Namen der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, ihre Anschrif-
ten sowie die jeweilige Betriebszugehörigkeit mitzuteilen. Die Leitungen
haben die örtlichen Betriebs- und Unternehmensleitungen, die dort bestehen-
den Arbeitnehmervertretungen und Sprecherausschüsse sowie die in inländi-
schen Betrieben vertretenen Gewerkschaften über diese Angaben zu informie-
ren.

(2) Das Verhandlungsverfahren nach den §§ 12 bis 17 findet auch dann statt,
wenn die in Absatz 1 Satz 1 genannte Frist aus Gründen, die die Arbeitnehmer 
zu vertreten haben, überschritten wird. Nach Ablauf der Frist gewählte oder 
bestellte Mitglieder können sich jederzeit an dem Verhandlungsverfahren 
beteiligen.

§ 12 Sitzungen, Geschäftsordnung

(1) Die Leitungen laden unverzüglich nach Benennung der Mitglieder oder im
Fall des § 11 nach Ablauf der in § 11 Abs. 1 Satz 1 genannten Frist zur konstituie-
renden Sitzung des besonderen Verhandlungsgremiums ein und informieren
die örtlichen Betriebs- und Unternehmensleitungen. Das besondere Verhand-
lungsgremium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens zwei
Stellvertreter. Es kann sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben.

(2) Der Vorsitzende kann weitere Sitzungen einberufen. 
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§ 13 Zusammenarbeit zwischen besonderem Verhandlungsgremium und 
Leitungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium schließt mit den Leitungen eine
schriftliche Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE ab.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe arbeiten sie vertrauensvoll zusammen.

(2) Die Leitungen haben dem besonderen Verhandlungsgremium rechtzeitig
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung zu stellen. Das besondere Verhandlungsgremium ist insbeson-
dere über das Gründungsvorhaben und den Verlauf des Verfahrens bis zur 
Eintragung der SE zu unterrichten. Zeitpunkt, Häufigkeit und Ort der Verhand-
lungen werden zwischen den Leitungen und dem besonderen Verhandlungs-
gremium einvernehmlich festgelegt.

§ 14 Sachverständige und Vertreter von geeigneten außenstehenden 
Organisationen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium kann bei den Verhandlungen Sach-
verständige seiner Wahl, zu denen auch Vertreter von einschlägigen Gewerk-
schaftsorganisationen auf Gemeinschaftsebene zählen können, hinzuziehen,
um sich von ihnen bei seiner Arbeit unterstützen zu lassen. Diese Sachverstän-
digen können, wenn das besondere Verhandlungsgremium es wünscht, an den
Verhandlungen in beratender Funktion teilnehmen.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium kann beschließen, die Vertreter von
geeigneten außenstehenden Organisationen vom Beginn der Verhandlungen
zu unterrichten.
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§ 15 Beschlussfassung im besonderen Verhandlungsgremium

(1) Die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, die in einem Mit-
gliedstaat gewählt oder bestellt werden, vertreten alle in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer. Solange aus einem Mitgliedstaat
keine Mitglieder in das besondere Verhandlungsgremium gewählt oder be-
stellt sind (§ 11 Abs. 2), gelten die betroffenen Arbeitnehmer als nicht vertreten. 

(2) Das besondere Verhandlungsgremium beschließt vorbehaltlich des Absat-
zes 3 und § 16 Abs. 1 mit der Mehrheit seiner Mitglieder, in der zugleich die
Mehrheit der vertretenen Arbeitnehmer enthalten sein muss. Jedes auf das 
Inland entfallende Mitglied vertritt gleich viele Arbeitnehmer. 

(3) Hätten die Verhandlungen eine Minderung der Mitbestimmungsrechte zur
Folge, so ist für einen Beschluss zur Billigung einer solchen Vereinbarung eine
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums erforderlich, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer in 
mindestens zwei Mitgliedstaaten vertreten. Dies gilt 1. im Fall einer SE, die
durch Verschmelzung gegründet werden soll, sofern sich die Mitbestimmung
auf mindestens 25 Prozent der Gesamtzahl der Arbeitnehmer der beteiligten
Gesellschaften und der betroffenen Tochtergesellschaften erstreckt oder 2. im
Fall einer SE, die als Holding-Gesellschaft oder als Tochtergesellschaft gegrün-
det werden soll, sofern sich die Mitbestimmung auf mindestens 50 Prozent der
Gesamtzahl der Arbeitnehmer der beteiligten Gesellschaften und der betroffe-
nen Tochtergesellschaften erstreckt.

(4) Minderung der Mitbestimmungsrechte bedeutet, dass 

1. der Anteil der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsor-
gan der SE geringer ist als der höchste in den beteiligten Gesellschaften
bestehende Anteil oder 

2. das Recht, Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der Gesell-
schaft zu wählen, zu bestellen, zu empfehlen oder abzulehnen, beseitigt
oder eingeschränkt wird.
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(5) Wird eine SE durch Umwandlung gegründet, kann ein Beschluss nach 
Absatz 3 nicht gefasst werden.

§ 16 Nichtaufnahme oder Abbruch der Verhandlungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium kann beschließen, keine Verhandlun-
gen aufzunehmen oder bereits aufgenommene Verhandlungen abzubrechen.
Für diesen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder erfor-
derlich, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer in mindestens zwei Mit-
gliedstaaten vertreten. Die Vorschriften für die Unterrichtung und Anhörung
der Arbeitnehmer, die in den Mitgliedstaaten gelten, in denen die SE Arbeit-
nehmer beschäftigt, finden Anwendung. 

(2) Ein Beschluss nach Absatz 1 beendet das Verfahren zum Abschluss der Ver-
einbarung nach § 21. Ist ein solcher Beschluss gefasst worden, finden die Rege-
lungen der §§ 22 bis 33 über den SE-Betriebsrat kraft Gesetzes und der §§ 34 bis
38 über die Mitbestimmung kraft Gesetzes keine Anwendung. 

(3) Wird eine SE durch Umwandlung gegründet, kann ein Beschluss nach Ab-
satz 1 nicht gefasst werden, wenn den Arbeitnehmern der umzuwandelnden
Gesellschaft Mitbestimmungsrechte zustehen.

§ 17 Niederschrift

In eine Niederschrift, die vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des
besonderen Verhandlungsgremiums zu unterzeichnen ist, ist aufzunehmen

1. ein Beschluss über den Abschluss einer Vereinbarung nach § 13 Abs. 1, 

2. ein Beschluss über die Nichtaufnahme oder den Abbruch der Ver-
handlungen nach § 16 Abs. 1 und 

3. die jeweiligen Mehrheiten, mit denen die Beschlüsse gefasst worden
sind. 

Eine Abschrift der Niederschrift ist den Leitungen zu übermitteln.
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§ 18 Wiederaufnahme der Verhandlungen

(1) Frühestens zwei Jahre nach dem Beschluss nach § 16 Abs. 1 wird auf schriftli-
chen Antrag von mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer der SE, ihrer Tochter-
gesellschaften und Betriebe oder von deren Vertretern ein besonderes Ver-
handlungsgremium erneut gebildet, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen
Betriebe die SE, ihre Tochtergesellschaften und Betriebe treten. Die Parteien
können eine frühere Wiederaufnahme der Verhandlungen vereinbaren. 

(2) Wenn das besondere Verhandlungsgremium die Wiederaufnahme der Ver-
handlungen mit der Leitung der SE nach Absatz 1 beschließt, in diesen Verhand-
lungen jedoch keine Einigung erzielt wird, finden die §§ 22 bis 33 über den 
SE-Betriebsrat kraft Gesetzes und die §§ 34 bis 38 über die Mitbestimmung kraft
Gesetzes keine Anwendung.

(3) Sind strukturelle Änderungen der SE geplant, die geeignet sind, Beteili-
gungsrechte der Arbeitnehmer zu mindern, finden auf Veranlassung der 
Leitung der SE oder des SE-Betriebsrats Verhandlungen über die Beteiligungs-
rechte der Arbeitnehmer der SE statt. Anstelle des neu zu bildenden besonde-
ren Verhandlungsgremiums können die Verhandlungen mit der Leitung der SE
einvernehmlich von dem SE-Betriebsrat gemeinsam mit Vertretern der von der
geplanten strukturellen Änderung betroffenen Arbeitnehmer, die bisher nicht
von dem SE-Betriebsrat vertreten werden, geführt werden. Wird in diesen Ver-
handlungen keine Einigung erzielt, sind die §§ 22 bis 33 über den SE-Betriebsrat
kraft Gesetzes und die §§ 34 bis 38 über die Mitbestimmung kraft Gesetzes 
anzuwenden.

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 3 gelten die Vorschriften des Teils 2 mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der Leitungen die Leitung der SE tritt.
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§ 19 Kosten des besonderen Verhandlungsgremiums

Die durch die Bildung und Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums
entstehenden erforderlichen Kosten tragen die beteiligten Gesellschaften und
nach ihrer Gründung die SE als Gesamtschuldner. Insbesondere sind für die 
Sitzungen in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, Dolmetscher
und Büropersonal zur Verfügung zu stellen sowie die erforderlichen Reise- und
Aufenthaltskosten der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums zu
tragen.

§ 20 Dauer der Verhandlungen

(1) Die Verhandlungen beginnen mit der Einsetzung des besonderen Verhand-
lungsgremiums und können bis zu sechs Monate dauern. Einsetzung bezeich-
net den Tag, zu dem die Leitungen zur konstituierenden Sitzung des besonde-
ren Verhandlungsgremiums eingeladen haben. 

(2) Die Parteien können einvernehmlich beschließen, die Verhandlungen über
den in Absatz 1 genannten Zeitraum hinaus bis zu insgesamt einem Jahr ab der
Einsetzung des besonderen Verhandlungsgremiums fortzusetzen.

Teil 3
Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE

Kapitel 1
Beteiligung der Arbeitnehmer kraft Vereinbarung

§ 21 Inhalt der Vereinbarung

(1) In der schriftlichen Vereinbarung zwischen den Leitungen und dem beson-
deren Verhandlungsgremium wird, unbeschadet der Autonomie der Parteien
im Übrigen und vorbehaltlich des Absatzes 6, festgelegt:
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1. der Geltungsbereich der Vereinbarung, einschließlich der außerhalb des
Hoheitsgebietes der Mitgliedstaaten liegenden Unternehmen und 
Betriebe, sofern diese in den Geltungsbereich einbezogen werden;

2. die Zusammensetzung des SE-Betriebsrats, die Anzahl seiner Mitglieder
und die Sitzverteilung, einschließlich der Auswirkungen wesentlicher
Änderungen der Zahl der in der SE beschäftigten Arbeitnehmer;

3. die Befugnisse und das Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung des
SE-Betriebsrats;

4. die Häufigkeit der Sitzungen des SE-Betriebsrats;

5. die für den SE-Betriebsrat bereitzustellenden finanziellen und materiel-
len Mittel;

6. der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung und ihre Laufzeit;
ferner die Fälle, in denen die Vereinbarung neu ausgehandelt werden
soll und das dabei anzuwendende Verfahren.

(2) Wenn kein SE-Betriebsrat gebildet wird, haben die Parteien die Durchfüh-
rungsmodalitäten des Verfahrens oder der Verfahren zur Unterrichtung und
Anhörung festzulegen. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Für den Fall, dass die Parteien eine Vereinbarung über die Mitbestimmung
treffen, ist deren Inhalt festzulegen. Insbesondere soll Folgendes vereinbart
werden:

1. die Zahl der Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der SE,
welche die Arbeitnehmer wählen oder bestellen können oder deren 
Bestellung sie empfehlen oder ablehnen können; 

2. das Verfahren, nach dem die Arbeitnehmer diese Mitglieder wählen
oder bestellen oder deren Bestellung empfehlen oder ablehnen können
und 
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3. die Rechte dieser Mitglieder.

(4) In der Vereinbarung soll festgelegt werden, dass auch vor strukturellen 
Änderungen der SE Verhandlungen über die Beteiligung der Arbeitnehmer in
der SE aufgenommen werden. Die Parteien können das dabei anzuwendende
Verfahren regeln.

(5) Die Vereinbarung kann bestimmen, dass die Regelungen der §§ 22 bis 33
über den SE-Betriebsrat kraft Gesetzes und der §§ 34 bis 38 über die Mitbestim-
mung kraft Gesetzes ganz oder in Teilen gelten. 

(6) Unbeschadet des Verhältnisses dieses Gesetzes zu anderen Regelungen der
Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Unternehmen muss in der Vereinbarung
im Fall einer durch Umwandlung gegründeten SE in Bezug auf alle Komponen-
ten der Arbeitnehmerbeteiligung zumindest das gleiche Ausmaß gewährleistet
werden, das in der Gesellschaft besteht, die in eine SE umgewandelt werden
soll. Dies gilt auch bei einem Wechsel der Gesellschaft von einer dualistischen
zu einer monistischen Organisationsstruktur und umgekehrt.

Kapitel 2
Beteiligung der Arbeitnehmer kraft Gesetzes

Abschnitt 1
SE–Betriebsrat kraft Gesetzes

Unterabschnitt 1
Bildung und Geschäftsführung

§ 22 Voraussetzung

(1) Die Regelungen der §§ 23 bis 33 über den SE-Betriebsrat kraft Gesetzes finden
ab dem Zeitpunkt der Eintragung der SE Anwendung, wenn 
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1. die Parteien dies vereinbaren oder

2. bis zum Ende des in § 20 angegebenen Zeitraums keine Vereinbarung
zustande gekommen ist und das besondere Verhandlungsgremium 
keinen Beschluss nach § 16 gefasst hat.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend im Fall des § 18 Abs. 3. 

§ 23 Errichtung des SE-Betriebsrats 

(1) Zur Sicherung des Rechts auf Unterrichtung und Anhörung in der SE ist ein
SE-Betriebsrat zu errichten. Dieser setzt sich aus Arbeitnehmern der SE, ihrer
Tochtergesellschaften und Betriebe zusammen. Für die Errichtung des SE-
Betriebsrats gelten § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 und 2 Satz 2 und 3, die §§ 7 bis 10 und 11
Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der betei-
ligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen 
Betriebe die SE, ihre Tochtergesellschaften und Betriebe treten. Im Fall des § 22
Abs. 1 Nr. 2 ist für die Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer das
Ende des in § 20 angegebenen Zeitraums maßgeblich. Die Mitgliedschaft im SE-
Betriebsrat beginnt mit der Wahl oder Bestellung. Die Dauer der Mitgliedschaft
der aus dem Inland kommenden Mitglieder beträgt vier Jahre, wenn sie nicht
durch Abberufung oder aus anderen Gründen vorzeitig endet. Für die Abberu-
fung gelten die §§ 8 bis 10 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen
Betriebe die SE, ihre Tochtergesellschaften und Betriebe treten.

(2) Die Leitung der SE lädt unverzüglich nach Benennung der Mitglieder zur
konstituierenden Sitzung des SE-Betriebsrats ein. Der SE-Betriebsrat wählt aus
seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

(3) Der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung der Stellvertreter vertritt
den SE-Betriebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. Zur Entgegen-
nahme von Erklärungen, die dem SE-Betriebsrat gegenüber abzugeben sind, ist
der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung der Stellvertreter berechtigt.
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(4) Der SE-Betriebsrat bildet aus seiner Mitte einen Ausschuss von drei Mitglie-
dern, dem neben dem Vorsitzenden zwei weitere zu wählende Mitglieder 
angehören. Der Ausschuss führt die laufenden Geschäfte des SE-Betriebsrats
(geschäftsführender Ausschuss).

§ 24 Sitzungen und Beschlüsse

(1) Der SE-Betriebsrat soll sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben, die er
mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt.

(2) Vor Sitzungen mit der Leitung der SE ist der SE-Betriebsrat oder der ge-
schäftsführende Ausschuss – gegebenenfalls in der nach § 29 Abs. 3 erweiterten
Zusammensetzung – berechtigt, in Abwesenheit der Vertreter der Leitung der
SE zu tagen. Mit Einverständnis der Leitung der SE kann der SE-Betriebsrat 
weitere Sitzungen durchführen. Die Sitzungen des SE-Betriebsrats sind nicht 
öffentlich.

(3) Der SE-Betriebsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des SE-Betriebsrats werden, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder gefasst.

§ 25 Prüfung der Zusammensetzung des SE-Betriebsrats

Alle zwei Jahre, vom Tage der konstituierenden Sitzung des SE-Betriebsrats an
gerechnet, hat die Leitung der SE zu prüfen, ob Änderungen der SE und ihrer
Tochtergesellschaften und Betriebe, insbesondere bei den Arbeitnehmerzahlen
in den einzelnen Mitgliedstaaten eingetreten sind. Sie hat das Ergebnis dem 
SE-Betriebsrat mitzuteilen. Ist danach eine andere Zusammensetzung des 
SE-Betriebsrats erforderlich, veranlasst dieser bei den in den jeweiligen Mit-
gliedstaaten zuständigen Stellen, dass die Mitglieder des SE-Betriebsrats in 
diesen Mitgliedstaaten neu gewählt oder bestellt werden. Mit der neuen Wahl
oder Bestellung endet die Mitgliedschaft der bisherigen Arbeitnehmervertreter
aus diesen Mitgliedstaaten.
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§ 26 Beschluss zur Aufnahme von Neuverhandlungen

(1) Vier Jahre nach seiner Einsetzung hat der SE-Betriebsrat mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder einen Beschluss darüber zu fassen, ob über eine Vereinbarung
nach § 21 verhandelt werden oder die bisherige Regelung weiter gelten soll.

(2) Wird der Beschluss gefasst, über eine Vereinbarung nach § 21 zu verhandeln,
so gelten die §§ 13 bis 15, 17, 20 und 21 entsprechend mit der Maßgabe, dass an
die Stelle des besonderen Verhandlungsgremiums der SE-Betriebsrat tritt.
Kommt keine Vereinbarung zustande, findet die bisherige Regelung weiter 
Anwendung.

Unterabschnitt 2
Aufgaben

§ 27 Zuständigkeiten des SE-Betriebsrats

Der SE-Betriebsrat ist zuständig für die Angelegenheiten, die die SE selbst, eine
ihrer Tochtergesellschaften oder einen ihrer Betriebe in einem anderen Mit-
gliedstaat betreffen oder die über die Befugnisse der zuständigen Organe auf
der Ebene des einzelnen Mitgliedstaats hinausgehen.

§ 28 Jährliche Unterrichtung und Anhörung

(1) Die Leitung der SE hat den SE-Betriebsrat mindestens einmal im Kalenderjahr
in einer gemeinsamen Sitzung über die Entwicklung der Geschäftslage und die
Perspektiven der SE unter rechtzeitiger Vorlage der erforderlichen Unterlagen
zu unterrichten und ihn anzuhören. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören
insbesondere 

1. die Geschäftsberichte,

2. die Tagesordnung aller Sitzungen des Leitungsorgans und des Aufsichts-
oder Verwaltungsorgans,
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3. die Kopien aller Unterlagen, die der Hauptversammlung der Aktionäre
vorgelegt werden.

(2) Zu der Entwicklung der Geschäftslage und den Perspektiven im Sinne von
Absatz 1 gehören insbesondere

1. die Struktur der SE sowie die wirtschaftliche und finanzielle Lage;

2. die voraussichtliche Entwicklung der Geschäfts-, Produktions- und 
Absatzlage;

3. die Beschäftigungslage und ihre voraussichtliche Entwicklung;

4. Investitionen (Investitionsprogramme);

5. grundlegende Änderungen der Organisation;

6. die Einführung neuer Arbeits- und Fertigungsverfahren;

7. die Verlegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen Betriebs-
teilen sowie Verlagerungen der Produktion;

8. Zusammenschlüsse oder Spaltungen von Unternehmen oder Betrieben;

9. die Einschränkung oder Stilllegung von Unternehmen,Betrieben oder
wesentlichen Betriebsteilen;

10. Massenentlassungen.

(3) Die Leitung der SE informiert die Leitungen über Ort und Tag der Sitzung.



SE-Beteiligungsgesetz - SEBG 323

§ 29 Unterrichtung und Anhörung über außergewöhnliche Umstände

(1) Über außergewöhnliche Umstände, die erhebliche Auswirkungen auf die 
Interessen der Arbeitnehmer haben, hat die Leitung der SE den SE-Betriebsrat
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten. Als
außergewöhnliche Umstände gelten insbesondere

1. die Verlegung oder Verlagerung von Unternehmen, Betrieben oder 
wesentlichen Betriebsteilen;

2. die Stilllegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen 
Betriebsteilen;

3. Massenentlassungen.

(2) Der SE-Betriebsrat hat das Recht, auf Antrag mit der Leitung der SE oder den
Vertretern einer anderen zuständigen, mit eigenen Entscheidungsbefugnissen
ausgestatteten Leitungsebene innerhalb der SE zusammenzutreffen, um zu den
außergewöhnlichen Umständen angehört zu werden.

(3) Auf Beschluss des SE-Betriebsrats stehen die Rechte nach Absatz 2 dem 
geschäftsführenden Ausschuss (§ 23 Abs. 4) zu. Findet eine Sitzung mit dem 
geschäftsführenden Ausschuss statt, so haben auch die Mitglieder des SE-
Betriebsrats, die von diesen Maßnahmen unmittelbar betroffene Arbeitnehmer
vertreten, das Recht, daran teilzunehmen.

(4) Wenn die Leitung der SE beschließt, nicht entsprechend der von dem SE-
Betriebsrat oder dem geschäftsführenden Ausschuss abgegebenen Stellung-
nahme zu handeln, hat der SE-Betriebsrat das Recht, ein weiteres Mal mit der
Leitung der SE zusammenzutreffen, um eine Einigung herbeizuführen. 
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§ 30 Information durch den SE-Betriebsrat

Der SE-Betriebsrat informiert die Arbeitnehmervertreter der SE, ihrer Tochter-
gesellschaften und Betriebe über den Inhalt und die Ergebnisse der Unterrich-
tungs- und Anhörungsverfahren. Sind keine Arbeitnehmervertreter vorhan-
den, sind die Arbeitnehmer zu informieren. 

Unterabschnitt 3
Freistellung und Kosten

§ 31 Fortbildung 

Der SE-Betriebsrat kann Mitglieder zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen bestimmen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Ar-
beit des SE-Betriebsrats erforderlich sind. Der SE-Betriebsrat hat die Teilnahme
und die zeitliche Lage rechtzeitig der Leitung der SE mitzuteilen. Bei der Fest-
legung der zeitlichen Lage sind die betrieblichen Notwendigkeiten zu berück-
sichtigen. 

§ 32 Sachverständige

Der SE-Betriebsrat oder der geschäftsführende Ausschuss können sich durch
Sachverständige ihrer Wahl unterstützen lassen, soweit dies zur ordnungsge-
mäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sachverständige können auch
Vertreter von Gewerkschaften sein.

§ 33 Kosten und Sachaufwand 

Die durch die Bildung und Tätigkeit des SE-Betriebsrats und des geschäftsfüh-
renden Ausschusses entstehenden erforderlichen Kosten trägt die SE. Im Übri-
gen gilt § 19 Satz 2 entsprechend. 
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Abschnitt 2
Mitbestimmung kraft Gesetzes

§ 34 Besondere Voraussetzungen 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 22 vor, finden die Regelungen über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer kraft Gesetzes nach den §§ 35 bis 38 An-
wendung

1. im Fall einer durch Umwandlung gegründeten SE, wenn in der Gesell-
schaft vor der Umwandlung Bestimmungen über die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan galten;

2. im Fall einer durch Verschmelzung gegründeten SE, wenn
a) vor der Eintragung der SE in einer oder mehreren der beteiligten 

Gesellschaften eine oder mehrere Formen der Mitbestimmung 
bestanden und sich auf mindestens 25 Prozent der Gesamtzahl der
Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften und betroffenen 
Tochtergesellschaften erstreckten oder

b) vor der Eintragung der SE in einer oder mehreren der beteiligten 
Gesellschaften eine oder mehrere Formen der Mitbestimmung 
bestanden und sich auf weniger als 25 Prozent der Gesamtzahl der
Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften und betroffenen Toch-
tergesellschaften erstreckten und das besondere Verhandlungs-
gremium einen entsprechenden Beschluss fasst;

3. im Fall einer durch Errichtung einer Holding-Gesellschaft oder einer
Tochtergesellschaft gegründeten SE, wenn
a) vor der Eintragung der SE in einer oder mehreren der beteiligten 

Gesellschaften eine oder mehrere Formen der Mitbestimmung be-
standen und sich auf mindestens 50 Prozent der Gesamtzahl der 
Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften und betroffenen 
Tochtergesellschaften erstreckten oder
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b) vor der Eintragung der SE in einer oder mehreren der beteiligten 
Gesellschaften eine oder mehrere Formen der Mitbestimmung 
bestanden und sich auf weniger als 50 Prozent der Gesamtzahl der
Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften und betroffenen Toch-
tergesellschaften erstreckten und das besondere Verhandlungs-
gremium einen entsprechenden Beschluss fasst.

(2) Bestanden in den Fällen von Absatz 1 Nr. 2 und 3 mehr als eine Form der Mit-
bestimmung im Sinne des § 2 Abs. 12 in den verschiedenen beteiligten Gesell-
schaften, so entscheidet das besondere Verhandlungsgremium, welche von
ihnen in der SE eingeführt wird. Wenn das besondere Verhandlungsgremium
keinen solchen Beschluss fasst und eine inländische Gesellschaft, deren Arbeit-
nehmern Mitbestimmungsrechte zustehen, an der Gründung der SE beteiligt
ist, ist die Mitbestimmung nach § 2 Abs. 12 Nr. 1 maßgeblich. Ist keine inländi-
sche Gesellschaft, deren Arbeitnehmern Mitbestimmungsrechte zustehen, 
beteiligt, findet die Form der Mitbestimmung nach § 2 Abs. 12 Anwendung, die
sich auf die höchste Zahl der in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten 
Arbeitnehmer erstreckt. 

(3) Das besondere Verhandlungsgremium unterrichtet die Leitungen über die
Beschlüsse, die es nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3 Buchstabe b und 
Absatz 2 Satz 1 gefasst hat.

§ 35 Umfang der Mitbestimmung

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Nr. 1 (Gründung einer SE durch
Umwandlung) vor, bleibt die Regelung zur Mitbestimmung erhalten, die in der
Gesellschaft vor der Umwandlung bestanden hat.

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Nr. 2 (Gründung einer SE durch
Verschmelzung) oder des § 34 Abs. 1 Nr. 3 (Gründung einer Holding-SE oder
Tochter-SE) vor, haben die Arbeitnehmer der SE, ihrer Tochtergesellschaften
und Betriebe oder ihr Vertretungsorgan das Recht, einen Teil der Mitglieder 
des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der SE zu wählen oder zu bestellen 
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oder deren Bestellung zu empfehlen oder abzulehnen. Die Zahl dieser Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der SE bemisst sich nach
dem höchsten Anteil an Arbeitnehmervertretern, der in den Organen der betei-
ligten Gesellschaften vor der Eintragung der SE bestanden hat.

§ 36 Sitzverteilung und Bestellung

(1) Der SE-Betriebsrat verteilt die Zahl der Sitze im Aufsichts- oder Verwaltungs-
organ auf die Mitgliedstaaten, in denen Mitglieder zu wählen oder zu bestellen
sind. Die Verteilung richtet sich nach dem jeweiligen Anteil der in den einzel-
nen Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitnehmer der SE, ihrer Tochtergesell-
schaften und Betriebe. Können bei dieser anteiligen Verteilung die Arbeit-
nehmer aus einem oder mehreren Mitgliedstaaten keinen Sitz erhalten, so hat
der SE-Betriebsrat den letzten zu verteilenden Sitz einem bisher unberücksich-
tigten Mitgliedstaat zuzuweisen. Dieser Sitz soll, soweit angemessen, dem Mit-
gliedstaat zugewiesen werden, in dem die SE ihren Sitz haben wird. Dieses 
Verteilungsverfahren gilt auch in dem Fall, in dem die Arbeitnehmer der SE
Mitglieder dieser Organe empfehlen oder ablehnen können.

(2) Soweit die Mitgliedstaaten über die Besetzung der ihnen zugewiesenen
Sitze keine eigenen Regelungen treffen, bestimmt der SE-Betriebsrat die Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der SE. 

(3) Die Ermittlung der auf das Inland entfallenden Arbeitnehmervertreter des
Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der SE erfolgt durch ein Wahlgremium, das
sich aus den Arbeitnehmervertretungen der SE, ihrer Tochtergesellschaften
und Betriebe zusammensetzt. Für das Wahlverfahren gelten § 6 Abs. 2 bis 4, § 8
Abs. 1 Satz 2 bis 5, Abs. 2 bis 7 und die §§ 9 und 10 entsprechend mit der Maßga-
be, dass an die Stelle der beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesell-
schaften und betroffenen Betriebe die SE, ihre Tochtergesellschaften und Be-
triebe treten. Das Wahlergebnis ist der Leitung der SE, dem SE-Betriebsrat, den
Gewählten, den Sprecherausschüssen und Gewerkschaften mitzuteilen.
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(4) Die nach den Absätzen 2 und 3 ermittelten Arbeitnehmervertreter werden
der Hauptversammlung der SE zur Bestellung vorgeschlagen. Die Hauptver-
sammlung ist an diese Vorschläge gebunden.

§ 37 Abberufung und Anfechtung

(1) Ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied der Arbeitnehmer aus dem Inland im
Aufsichts- oder Verwaltungsorgan kann vor Ablauf der Amtszeit abberufen
werden. Antragsberechtigt sind 

1. die Arbeitnehmervertretungen, die das Wahlgremium gebildet haben; 

2. in den Fällen der Urwahl mindestens drei wahlberechtigte Arbeit-
nehmer;

3. für ein Mitglied nach § 6 Abs. 3 nur die Gewerkschaft, die das Mitglied
vorgeschlagen hat; 

4. für ein Mitglied nach § 6 Abs. 4 nur der Sprecherausschuss, der das Mit-
glied vorgeschlagen hat. 

Für das Abberufungsverfahren gelten die §§ 8 bis 10 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochter-
gesellschaften und betroffenen Betriebe die SE, ihre Tochtergesellschaften und
Betriebe treten; abweichend von § 8 Abs. 5 und § 10 Abs. 1 Satz 3 bedarf der Be-
schluss einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Die Arbeit-
nehmervertreter sind von der Hauptversammlung der SE abzuberufen.

(2) Die Wahl eines Mitglieds oder eines Ersatzmitglieds der Arbeitnehmer aus
dem Inland im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan kann angefochten werden,
wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit
oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt
ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder
beeinflusst werden konnte. Zur Anfechtung berechtigt sind die in Absatz 1 Satz
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2 Genannten, der SE-Betriebsrat und die Leitung der SE. Die Klage muss inner-
halb eines Monats nach dem Bestellungsbeschluss der Hauptversammlung 
erhoben werden.

§ 38 Rechtsstellung; Innere Ordnung

(1) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der SE
haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder, die die Anteilseig-
ner vertreten.

(2) Die Zahl der Mitglieder des Leitungsorgans (§ 16 des SE-Ausführungsgeset-
zes) oder der geschäftsführenden Direktoren (§ 40 des SE-Ausführungsgesetzes)
beträgt mindestens zwei. Einer von ihnen ist für den Bereich Arbeit und Soziales
zuständig.

(3) Besteht in einer der beteiligten Gesellschaften das Aufsichtsorgan aus der-
selben Zahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern sowie einem 
weiteren Mitglied, so ist auch im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der SE ein
weiteres Mitglied auf gemeinsamen Vorschlag der Anteilseigner- und der 

Arbeitnehmervertreter zu wählen. 

Abschnitt 3
Tendenzschutz

§ 39 Tendenzunternehmen

(1) Auf eine SE, die unmittelbar und überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erziehe-
rischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel
5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes anzuwenden ist, dient, findet Abschnitt
2 keine Anwendung. 
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(2) Eine Unterrichtung und Anhörung beschränkt sich auf die Gegenstände des
§ 28 Abs. 2 Nr. 5 bis 10 und des § 29 und erfolgt nur über den Ausgleich oder die
Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der
Unternehmens- oder Betriebsänderung entstehen.

Teil 4
Grundsätze der Zusammenarbeit und Schutzbestimmungen

§ 40 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Die Leitung der SE und der SE-Betriebsrat oder die Arbeitnehmervertreter im
Rahmen eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung arbeiten zum
Wohl der Arbeitnehmer und des Unternehmens oder der Unternehmens-
gruppe vertrauensvoll zusammen. 

§ 41 Geheimhaltung; Vertraulichkeit

(1) Informationspflichten der Leitungen und der Leitung der SE nach diesem 
Gesetz bestehen nur, soweit bei Zugrundelegung objektiver Kriterien dadurch
nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der an der Gründung beteiligten 
Gesellschaften, der SE oder deren jeweiliger Tochtergesellschaften und 
Betriebe gefährdet werden. 

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder eines SE-Betriebsrats sind unabhängig
von ihrem Aufenthaltsort verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse,
die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zum SE-Betriebsrat bekannt geworden
und von der Leitung der SE ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeich-
net worden sind, nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten. Dies gilt auch
nach dem Ausscheiden aus dem SE-Betriebsrat. 

(3) Die Pflicht zur Vertraulichkeit des SE-Betriebsrats nach Absatz 2 gilt nicht 
gegenüber den
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1. Mitgliedern des SE-Betriebsrats;

2. Arbeitnehmervertretern der SE, ihrer Tochtergesellschaften und Betrie-
be, wenn diese auf Grund einer Vereinbarung nach § 21 oder nach § 30
über den Inhalt der Unterrichtung und die Ergebnisse der Anhörung zu
informieren sind; 

3. Arbeitnehmervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der SE
sowie

4. Dolmetschern und Sachverständigen, die zur Unterstützung heran-
gezogen werden. 

(4) Die Pflicht zur Vertraulichkeit nach Absatz 2 gilt entsprechend für

1. die Mitglieder und Ersatzmitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums;

2. die Arbeitnehmervertreter der SE, ihrer Tochtergesellschaften und 
Betriebe;

3. die Arbeitnehmervertreter, die in sonstiger Weise an einem Verfahren
zur Unterrichtung und Anhörung teilnehmen;

4. die Sachverständigen und Dolmetscher.

(5) Die Ausnahme von der Pflicht zur Vertraulichkeit nach Absatz 3 Nr. 1 gilt für
den Personenkreis nach Absatz 4 Nr. 1 bis 3 entsprechend. Die Pflicht zur 
Vertraulichkeit gilt ferner nicht für

1. die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums gegenüber 
Dolmetschern und Sachverständigen;
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2. die Arbeitnehmervertreter nach Absatz 4 Nr. 3 gegenüber Arbeitneh-
mervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der SE, gegenüber
Dolmetschern und Sachverständigen, die vereinbarungsgemäß zur 
Unterstützung herangezogen werden und gegenüber Arbeitnehmer-
vertretern der SE, ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe, sofern diese
nach der Vereinbarung (§ 21) über den Inhalt der Unterrichtungen und
die Ergebnisse der Anhörung zu unterrichten sind.

§ 42 Schutz der Arbeitnehmervertreter

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben genießen die

1. Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums; 

2. Mitglieder des SE-Betriebsrats; 

3. Arbeitnehmervertreter, die in sonstiger Weise bei einem Verfahren zur
Unterrichtung und Anhörung mitwirken; 

4. Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der SE; die
Beschäftigte der SE, ihrer Tochtergesellschaften oder Betriebe oder einer
der beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften oder
betroffenen Betriebe sind, den gleichen Schutz und die gleichen Sicher-
heiten wie die Arbeitnehmervertreter nach den Gesetzen und Gepflo-
genheiten des Mitgliedstaats, in dem sie beschäftigt sind. Dies gilt ins-
besondere für 
1. den Kündigungsschutz, 
2. die Teilnahme an den Sitzungen der jeweiligen in Satz 1 genannten

Gremien und
3. die Entgeltfortzahlung.
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§ 43 Missbrauchsverbot

Eine SE darf nicht dazu missbraucht werden, den Arbeitnehmern Beteiligungs-
rechte zu entziehen oder vorzuenthalten. Missbrauch wird vermutet, wenn
ohne Durchführung eines Verfahrens nach § 18 Abs. 3 innerhalb eines Jahres
nach Gründung der SE strukturelle Änderungen stattfinden, die bewirken, dass
den Arbeitnehmern Beteiligungsrechte vorenthalten oder entzogen werden.

§ 44 Errichtungs- und Tätigkeitsschutz

Niemand darf

1. die Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums, die Errichtung
eines SE-Betriebsrats oder die Einführung eines Verfahrens zur Unter-
richtung und Anhörung nach § 21 Abs. 2 oder die Wahl, Bestellung,
Empfehlung oder Ablehnung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
oder Verwaltungsorgan behindern oder durch Zufügung oder An-
drohung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von
Vorteilen beeinflussen;

2. die Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums, des SE-Betriebs-
rats oder der Arbeitnehmervertreter nach § 21 Abs. 2 oder die Tätigkeit
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan behin-
dern oder stören oder

3. ein Mitglied oder Ersatzmitglied des besonderen Verhandlungsgremi-
ums, des SE-Betriebsrats oder einen Arbeitnehmervertreter nach § 21
Abs. 2 oder einen Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwal-
tungsorgan wegen seiner Tätigkeit benachteiligen oder begünstigen.
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Teil 5
Straf- und Bußgeldvorschriften; Schlussbestimmung

§ 45 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 41 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis verwertet oder

2. entgegen § 43 Satz 1 eine SE dazu missbraucht, Arbeitnehmern Beteili-
gungsrechte zu entziehen oder vorzuenthalten.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 41 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis offenbart,

2. entgegen § 44 Nr. 1 oder 2 eine dort genannte Tätigkeit behindert, 
beeinflusst oder stört oder

3. entgegen § 44 Nr. 3 eine dort genannte Person benachteiligt oder be-
günstigt.

(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi-
gen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und
des Absatzes 2 Nr. 2 und 3 sind das besondere Verhandlungsgremium, der SE-
Betriebsrat, die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines Verfah-
rens zur Unterrichtung und Anhörung, jedes Mitglied des Aufsichts- oder 
Verwaltungsorgans, eine im Unternehmen vertretene Gewerkschaft sowie die
Leitungen antragsberechtigt. 



SE-Beteiligungsgesetz - SEBG 335

§ 46 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 4 Abs. 2 oder § 5 Abs. 4 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit
§ 18 Abs. 4, eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig gibt oder

2. entgegen § 28 Abs. 1 Satz 1 oder § 29 Abs. 1 Satz 1 den SE-Betriebsrat nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise
oder nicht rechtzeitig unterrichtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend
Euro geahndet werden.

§ 47 Geltung nationalen Rechts

(1) Dieses Gesetz berührt nicht die den Arbeitnehmern nach inländischen
Rechtsvorschriften und Regelungen zustehenden Beteiligungsrechte, mit 
Ausnahme

1. der Mitbestimmung in den Organen der SE;

2. der Regelung des Europäische Betriebsräte-Gesetzes, es sei denn, das be-
sondere Verhandlungsgremium hat einen Beschluss nach § 16 gefasst.

(2) Regelungen und Strukturen über die Arbeitnehmervertretungen einer 
beteiligten Gesellschaft mit Sitz im Inland, die durch die Gründung der SE als 
eigenständige juristische Person erlischt, bestehen nach Eintragung der SE fort.
Die Leitung der SE stellt sicher, dass diese Arbeitnehmervertretungen ihre 
Aufgaben weiterhin wahrnehmen können.
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz regelt die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen
Genossenschaft, die Gegenstand der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates
vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE) (ABl.
EU Nr. L 207 S.1) ist. Ziel dieses Gesetzes ist, in einer Europäischen Genossen-
schaft die erworbenen Rechte der Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer) auf Beteiligung an Unternehmensentscheidungen zu sichern.
Maßgeblich für die Ausgestaltung der Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer in
der Europäischen Genossenschaft sind die bestehenden Beteiligungsrechte in
den beteiligten juristischen Personen, die die Europäische Genossenschaft
gründen.

(2) Zur Sicherung des Rechts auf grenzüberschreitende Unterrichtung, Anhö-
rung, Mitbestimmung und sonstige Beteiligung der Arbeitnehmer wird eine
Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Europäischen Ge-
nossenschaft getroffen. Kommt es nicht zu einer Vereinbarung, wird eine Betei-
ligung der Arbeitnehmer in der Europäischen Genossenschaft kraft Gesetzes si-
chergestellt.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes sowie die Vereinbarung nach Absatz 2 sind
so auszulegen, dass die Ziele der Europäischen Gemeinschaft, die Beteiligung
der Arbeitnehmer in der Europäischen Genossenschaft sicherzustellen, geför-
dert werden.

(4) Die Grundsätze der Absätze 1 bis 3 gelten auch für strukturelle Änderungen
einer gegründeten Europäischen Genossenschaft sowie für deren Auswirkun-
gen auf die betroffenen Unternehmen und Betriebe und ihre Arbeitnehmer.
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§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Der Begriff des Arbeitnehmers richtet sich nach den Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten der jeweiligen Mitgliedstaaten. Arbeitnehmer eines inländi-
schen Unternehmens oder Betriebs sind Arbeiter und Angestellte einschließlich
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten und der in § 5 Abs. 3 Satz 2 des Be-
triebsverfassungsgesetzes genannten leitenden Angestellten, unabhängig
davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt wer-
den. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der
Hauptsache für die juristische Person oder den Betrieb arbeiten.

(2) Beteiligte juristische Personen sind Gesellschaften im Sinn des Artikels 48
Abs. 2 des EG-Vertrags sowie nach dem Recht eines Mitgliedstaats errichtete
und diesem Recht unterliegende juristische Personen, die unmittelbar an der
Gründung einer Europäischen Genossenschaft beteiligt sind.

(3) Tochtergesellschaften einer beteiligten juristischen Person oder einer Euro-
päischen Genossenschaft sind rechtlich selbstständige Unternehmen, auf die
eine juristische Person einen beherrschenden Einfluss im Sinn des Artikels 3
Abs. 2 bis 7 der Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfah-
rens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABl. EG Nr. L 254 
S. 64) ausüben kann. § 6 Abs. 2 bis 4 des Europäische Betriebsräte-Gesetzes vom
28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1548) ist anzuwenden.

(4) Betroffene Tochtergesellschaften oder betroffene Betriebe sind Tochterge-
sellschaften oder Betriebe einer beteiligten juristischen Person, die zu Tochter-
gesellschaften oder Betrieben der Europäischen Genossenschaft werden sollen.

(5) Leitung bezeichnet das Organ der unmittelbar an der Gründung der Euro-
päischen Genossenschaft beteiligten juristischen Personen oder der Europäi-
schen Genossenschaft selbst, das die Geschäfte der juristischen Person führt
und zu ihrer Vertretung berechtigt ist. Bei den beteiligten juristischen Personen
ist dies das Leitungs- oder Verwaltungsorgan; bei der Europäischen Genossen-
schaft sind dies das Leitungsorgan oder die geschäftsführenden Direktoren.
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(6) Arbeitnehmervertretung bezeichnet jede Vertretung der Arbeitnehmer
nach dem Betriebsverfassungsgesetz (Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, Konzern-
betriebsrat oder eine nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Betriebsverfassungsgesetzes
gebildete Vertretung).

(7) SCE-Betriebsrat bezeichnet das Vertretungsorgan der Arbeitnehmer der Eu-
ropäischen Genossenschaft, das durch eine Verein-barung nach § 21 oder kraft
Gesetzes nach den §§ 22 bis 33 eingesetzt wird, um die Rechte auf Unterrich-
tung und Anhörung der Arbeitnehmer der Europäischen Genossenschaft, ihrer
Tochtergesellschaften und Betriebe und, wenn vereinbart, Mitbestimmungs-
rechte und sonstige Beteiligungsrechte in Bezug auf die Europäische Genossen-
schaft wahrzunehmen.

(8) Beteiligung der Arbeitnehmer bezeichnet jedes Verfahren - einschließlich
der Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung -, durch das die Vertreter
der Arbeitnehmer auf die Beschlussfassung in einer juristischen Person Einfluss
nehmen können.

(9) Beteiligungsrechte sind Rechte, die den Arbeitnehmern und ihren Vertre-
tern im Bereich der Unterrichtung, Anhörung, Mitbestimmung und der sonsti-
gen Beteiligung zustehen. Hierzu kann auch die Wahrnehmung dieser Rechte
in den Konzernunternehmen der Europäischen Genossenschaft gehören.

(10) Unterrichtung bezeichnet die Unterrichtung des SCE-Betriebsrats oder an-
derer Arbeitnehmervertreter durch die Leitung der Europäischen Genossen-
schaft über Angelegenheiten, welche die Europäische Genossenschaft selbst
oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder einen ihrer Betriebe in einem ande-
ren Mitgliedstaat betreffen oder die über die Befugnisse der zuständigen Orga-
ne auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaats hinausgehen. Zeitpunkt, Form
und Inhalt der Unterrichtung sind so zu wählen, dass es den Arbeitnehmerver-
tretern möglich ist, zu erwartende Auswirkungen eingehend zu prüfen und ge-
gebenenfalls eine Anhörung mit der Leitung der Europäischen Genossenschaft
vorzubereiten.
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(11) Anhörung bezeichnet die Einrichtung eines Dialogs und eines Meinungs-
austauschs zwischen dem SCE-Betriebsrat oder anderen Arbeitnehmervertre-
tern und der Leitung der Europäischen Genossenschaft oder einer anderen 
zuständigen mit eigenen Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten Leitungs-
ebene. Zeitpunkt, Form und Inhalt der Anhörung müssen dem SCE-Betriebsrat
auf der Grundlage der erfolgten Unterrichtung eine Stellungnahme zu den ge-
planten Maßnahmen der Leitung der Europäischen Genossenschaft ermögli-
chen, die im Rahmen des Entscheidungsprozesses innerhalb der Europäischen
Genossenschaft berücksichtigt werden kann.

(12) Mitbestimmung bedeutet die Einflussnahme der Arbeitnehmer auf die An-
gelegenheiten einer juristischen Person durch 

1. die Wahrnehmung des Rechts, einen Teil der Mitglieder des Aufsichts-
oder Verwaltungsorgans der juristischen Person zu wählen oder zu 
bestellen, oder

2. die Wahrnehmung des Rechts, die Bestellung eines Teils oder aller Mit-
glieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der juristischen Person
zu empfehlen oder abzulehnen.

§ 3 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für eine Europäische Genossenschaft mit Sitz im Inland. Es
gilt unabhängig vom Sitz der Europäischen Genossenschaft auch für Arbeitneh-
mer der Europäischen Genossenschaft, die im Inland beschäftigt sind, sowie für
beteiligte juristische Personen, betroffene Tochtergesellschaften und betroffe-
ne Betriebe mit Sitz im Inland.

(2) Mitgliedstaaten im Sinn dieses Gesetzes sind die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum.
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Teil 2
Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Genossenschaft, die durch
mindestens zwei juristische Personen oder durch Umwandlung gegründet wird

Kapitel 1 

Bildung und Zusammensetzung des besonderen Verhandlungsgremiums
§ 4 Information der Leitungen

(1) Ist die Gründung einer Europäischen Genossenschaft durch mindestens zwei
juristische Personen oder durch Umwandlung geplant, informieren die Leitun-
gen die Arbeitnehmervertretungen und Sprecherausschüsse in den beteiligten
juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Be-
trieben über das Gründungsvorhaben. Besteht keine Arbeitnehmervertretung,
erfolgt die Information gegenüber den Arbeitnehmern. Die Information er-
folgt unaufgefordert und unverzüglich nach Offenlegung des Verschmelzungs-
plans, nach der Erstellung der Satzung der Europäischen Genossenschaft oder
nach Offenlegung des Umwandlungsplans.

(2) Die Information nach Absatz 1 erstreckt sich insbesondere auf die

1. Identität und Struktur der beteiligten juristischen Personen, betroffenen
Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe und deren Verteilung
auf die Mitgliedstaaten,

2. in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesell-
schaften und betroffenen Betrieben bestehenden Arbeitnehmerver-
tretungen,

3. Zahl der in den beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochter-
gesellschaften und betroffenen Betrieben jeweils beschäftigten Arbeit-
nehmer sowie die daraus zu errechnende Gesamtzahl der in einem Mit-
gliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer,
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4. Zahl der Arbeitnehmer, denen Mitbestimmungsrechte in den Organen
der juristischen Personen und betroffenen Tochtergesellschaften zuste-
hen.

(3) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Ermittlung der Zahl der Arbeitnehmer ist
der Zeitpunkt der Information nach Absatz 1.

§ 5 Zusammensetzung des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Das besondere Verhandlungsgremium ist auf Grund einer schriftlichen Auf-
forderung der Leitungen zu bilden. Es hat die Aufgabe, mit den Leitungen eine
schriftliche Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Euro-
päischen Genossenschaft abzuschließen.

(2) Für die in jedem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer der beteiligten
juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Be-
triebe werden Mitglieder für das besondere Verhandlungsgremium gewählt
oder bestellt. Für jeden Anteil der in einem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeit-
nehmer, der 10 Prozent der Gesamtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäftig-
ten Arbeitnehmer oder einen Bruchteil davon beträgt, ist ein Mitglied aus die-
sem Mitgliedstaat in das besondere Verhandlungsgremium zu wählen oder zu
bestellen.

(3) Wird die Europäische Genossenschaft durch Verschmelzung gegründet,
sind so viele zusätzliche Mitglieder in das besondere Verhandlungsgremium zu
wählen oder zu bestellen, wie erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass jede
beteiligte Genossenschaft, die eingetragen ist und Arbeitnehmer in dem betref-
fenden Mitgliedstaat beschäftigt und die als Folge der geplanten Eintragung
der Europäischen Genossenschaft als eigene Rechtspersönlichkeit erlöschen
wird, in dem besonderen Verhandlungsgremium durch mindestens ein Mit-
glied vertreten ist. Dies darf nicht zu einer Doppelvertretung der betroffenen
Arbeitnehmer führen.
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(4) Die Zahl der zusätzlichen Mitglieder darf 20 Prozent der sich aus Absatz 2 er-
gebenden Mitgliederzahl nicht überschreiten. Kann danach nicht jede nach
Absatz 3 besonders zu berücksichtigende Genossenschaft durch ein zusätzli-
ches Mitglied im besonderen Verhandlungsgremium vertreten werden, so wer-
den diese Genossenschaften in absteigender Reihenfolge der Zahl der bei ihnen
beschäftigten Arbeitnehmer berücksichtigt. Dabei ist zu gewähr-leisten, dass
ein Mitgliedstaat nicht mehrere zusätzliche Sitze erhält, solange nicht alle an-
deren Mitgliedstaaten, aus denen die nach Absatz 3 besonders zu berücksichti-
genden Genossenschaften stammen, einen Sitz erhalten haben.

(5) Treten während der Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremi-
ums solche Änderungen in der Struktur oder Arbeitnehmerzahl der beteiligten
juristischen Personen, der betroffenen Tochtergesellschaften oder der betroffe-
nen Betriebe ein, dass sich die konkrete Zusammensetzung des besonderen
Verhandlungsgremiums ändern würde, so ist das besondere Verhandlungsgre-
mium entsprechend neu zusammenzusetzen. Über solche Änderungen haben
die zuständigen Leitungen unverzüglich das besondere Verhandlungsgremi-
um zu informieren. § 4 gilt entsprechend.

§ 6 Persönliche Voraussetzungen der auf das Inland entfallenden Mitglieder des be-
sonderen Verhandlungsgremiums 

(1) Die persönlichen Voraussetzungen der Mitglieder desbesonderen Verhand-
lungsgremiums richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen der Mitglied-
staaten, in denen sie gewählt oder bestellt werden.

(2) Zu Mitgliedern des besonderen Verhandlungsgremiums wählbar sind im In-
land Arbeitnehmer der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochter-
gesellschaften und betroffenen Betriebe sowie Gewerkschaftsvertreter. Frauen
und Männer sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis gewählt
werden. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen.
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(3) Gehören dem besonderen Verhandlungsgremium mehr als zwei Mitglieder
aus dem Inland an, ist jedes dritte Mitglied ein Vertreter einer Gewerkschaft,
die in einer der an der Gründung der Europäischen Genossenschaft beteiligten
juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften oder betroffenen Be-
triebe ver-treten ist.

(4) Gehören dem besonderen Verhandlungsgremium mehr als sechs Mitglieder
aus dem Inland an, ist mindestens jedes siebte Mitglied ein leitender Angestell-
ter.

§ 7 Verteilung der auf das Inland entfallenden Sitze des besonderen Verhandlungs-
gremiums

(1) Die Wahl oder Bestellung der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgre-
miums nach § 5 erfolgt nach den jeweiligen Bestimmungen der Mitgliedstaa-
ten.

(2) Bei der Wahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen Ver-
handlungsgremiums sollen alle an der Gründung der Europäischen Genossen-
schaft beteiligten juristischen Personen mit Sitz im Inland, die Arbeitnehmer
im Inland beschäftigen, durch mindestens ein Mitglied im besonderen Ver-
handlungsgremium vertreten sein.

(3) Ist die Anzahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums geringer als die Anzahl der an der Gründung der Eu-
ropäischen Genossenschaft beteiligten juristischen Personen mit Sitz im Inland,
die Arbeitnehmer im Inland beschäftigen, erhalten diese in absteigender Rei-
henfolge der Zahl der Arbeitnehmer jeweils einen Sitz.

(4) Ist die Anzahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums höher als die Anzahl der an der Gründung der Euro-
päischen Genossenschaft beteiligten juristischen Personen mit Sitz im Inland,
die Arbeitnehmer im Inland beschäftigen, sind die nach erfolgter Verteilung 
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nach Absatz 2 verbleibenden Sitze nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfah-
ren auf die beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaf-
ten oder betroffenen Betriebe zu verteilen.

(5) Sind keine juristischen Personen mit Sitz im Inland an der Gründung der Eu-
ropäischen Genossenschaft beteiligt, sondern von ihr nur Tochtergesellschaf-
ten oder Betriebe ausländischer juristischer Personen betroffen, gelten die Ab-
sätze 2 bis 4 entsprechend.

Kapitel 2 
Wahlgremium

§ 8 Zusammensetzung des Wahlgremiums; Urwahl

(1) Die nach diesem Gesetz oder dem Gesetz eines anderen Mitgliedstaats auf
die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer der an der Gründung der Europäi-
schen Genossenschaft beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochter-
gesellschaften und betroffenen Betriebe entfallenden Mitglieder des besonde-
ren Verhandlungsgremiums werden von einem Wahlgremium in geheimer
und unmittelbarer Wahl gewählt. Im Fall des § 6 Abs. 3 ist jedes dritte Mitglied
auf Vorschlag einer Gewerkschaft zu wählen, die in einer der an der Gründung
der Europäischen Genossenschaft beteiligten juristischen Personen, betroffe-
nen Tochtergesellschaften oder betroffenen Betriebe vertreten ist. Wird nur ein
Wahlvorschlag gemacht, muss dieser mindestens doppelt so viele Bewerber
enthalten wie Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind. Jeder Wahlvor-
schlag einer Gewerkschaft muss von einem Vertreter der Gewerkschaft unter-
zeichnet sein. Im Fall des § 6 Abs. 4 ist jedes siebte Mitglied auf Vorschlag der
Sprecherausschüsse zu wählen; Satz 3 gilt entsprechend. Besteht in einer der
beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften oder be-
troffenen Betriebe kein Sprecherausschuss, können die leitenden Angestellten
Wahlvorschläge machen; ein Wahlvorschlag muss von einem Zwanzigstel oder
50 der wahlberechtigten leitenden Angestellten unterzeichnet sein. 
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(2) Ist aus dem Inland nur ein Zusammenschluss juristischer Personen (Unter-
nehmensgruppe) an der Gründung einer Europäischen Genossenschaft betei-
ligt, besteht das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Konzernbetriebsrats
oder, sofern ein solcher nicht besteht, aus den Mitgliedern der Gesamtbetriebs-
räte oder, sofern ein solcher in einer juristischen Person nicht besteht, aus den
Mitgliedern des Betriebsrats. Betriebsratslose Betriebe und betriebsratslose ju-
ristische Personen innerhalb einer Unternehmensgruppe werden vom Kon-
zernbetriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Betriebsrat mit vertreten.

(3) Ist aus dem Inland nur eine juristische Person an der Gründung einer Euro-
päischen Genossenschaft beteiligt, besteht das Wahlgremium aus den Mitglie-
dern des Gesamtbetriebsrats oder, sofern ein solcher nicht besteht, aus den Mit-
gliedern des Betriebsrats. Betriebsratslose Betriebe einer juristischen Person
werden vom Gesamtbetriebsrat oder Betriebsrat mit vertreten.

(4) Ist aus dem Inland nur ein Betrieb von der Gründung einer Europäischen Ge-
nossenschaft betroffen, besteht das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Be-
triebsrats.

(5) Sind an der Gründung der Europäischen Genossenschaft eine oder mehrere
Unternehmensgruppen oder nicht verbundene juristische Personen beteiligt
oder sind von der Gründung unternehmensunabhängige Betriebe betroffen,
setzt sich das Wahlgremium aus den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen auf
Konzernebene, Unternehmensebene oder Betriebsebene zusammen. Die Ab-
sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Ist in den Fällen des Satzes 1 eine entspre-
chende Arbeitnehmervertretung nicht vorhanden, werden diese Mitglieder
des Wahlgremiums von den Arbeitnehmern in Urwahl gewählt. Die Wahl wird
von einem Wahlvorstand eingeleitet und durchgeführt, der in einer Versamm-
lung der Arbeitnehmer gewählt wird, zu der die jeweilige inländische Leitung
auf Konzern-, Unternehmens- oder Betriebsebene einlädt. Es sind so viele Mit-
glieder des Wahlgremiums zu wählen, wie eine bestehende Arbeitnehmerver-
tretung in den Fällen der Absätze 2 bis 4 an gesetzlichen Mitgliedern hätte; für
das Wahlverfahren gilt Absatz 7 Satz 3 bis 5 entsprechend.
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(6) Das Wahlgremium besteht aus höchstens 40 Mitgliedern. Wird diese
Höchstzahl überschritten, ist die Anzahl der Mitglieder in dem Wahlgremium
entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis nach dem d'Hondtschen
Höchstzahlverfahren zu verringern.

(7) Besteht in den Fällen der Absätze 2 bis 5 keine Arbeitnehmervertretung,
wählen die Arbeitnehmer die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremi-
ums in geheimer und unmittelbarer Wahl. Die Wahl wird von einem Wahlvor-
stand eingeleitet und durchgeführt, der in einer Versammlung der Arbeitneh-
mer gewählt wird, zu der die inländische Konzernleitung,
Unternehmensleitung oder Betriebsleitung einlädt. Die Wahl der Mitglieder
des besonderen Verhandlungsgremiums erfolgt nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl. Sie erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, wenn
nur ein Wahlvorschlag eingereicht wird. Jeder Wahlvorschlag der Arbeitneh-
mer muss von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Arbeitneh-
mer, mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten, höchstens aber von 50
Wahlberechtigten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu 20
wahlberechtigten Arbeitnehmern genügt die Unterzeichnung durch zwei
Wahlberechtigte. Absatz 1 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend.

§ 9 Einberufung des Wahlgremiums

(1) Auf der Grundlage der von den Leitungen erhaltenen Informationen hat der
Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung auf Konzernebene oder, sofern eine
solche nicht besteht, auf Unternehmensebene oder, sofern eine solche nicht be-
steht, auf Betriebsebene

1. Ort, Tag und Zeit der Versammlung des Wahlgremiums festzulegen,

2. die Anzahl der Mitglieder aus den jeweiligen Arbeitnehmervertretun-
gen nach § 8 Abs. 6 festzulegen und

3. zur Versammlung des Wahlgremiums einzuladen.
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(2) Bestehen auf einer Ebene mehrere Arbeitnehmervertretungen, treffen die
Verpflichtungen nach Absatz 1 den Vorsitzenden der Arbeitnehmervertretung,
die die meisten Arbeitnehmer vertritt.

§ 10 Wahl der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Bei der Wahl müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Wahlgremi-
ums, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer vertreten, anwesend sein.
Die Mitglieder des Wahlgremiums haben jeweils so viele Stimmen, wie sie Ar-
beitnehmer vertreten. Die Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen.

(2) Im Wahlgremium vertreten die Arbeitnehmervertretungen und die in Ur-
wahl gewählten Mitglieder jeweils alle Arbeitnehmer der organisatorischen
Einheit, für die sie nach § 8 Abs. 2 bis 5 zuständig sind. Nicht nach Satz 1 vertre-
tene Arbeitnehmer werden den Arbeitnehmervertretungen innerhalb der je-
weiligen Unternehmens-gruppe zu gleichen Teilen zugerechnet.

(3) Sind für eine Arbeitnehmervertretung mehrere Mitglieder im Wahlgremi-
um vertreten, werden die entsprechend der von ihnen vertretenen Arbeitneh-
mer bestehenden Stimmenanteile gleich-mäßig aufgeteilt. Dies gilt auch für
die nach § 8 Abs. 5 Satz 3 gewählten Mitglieder des Wahlgremiums.

Kapitel 3 
Verhandlungsverfahren

§ 11 Information über die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Die Wahl oder Bestellung der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgre-
miums soll innerhalb von zehn Wochen nach der in § 4 Abs. 1 und 2 vorge-
schriebenen Information erfolgen. Den Leitungen sind unverzüglich die
Namen der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, ihre Anschrif-
ten sowie die jeweilige Betriebszugehörigkeit mitzuteilen. Die Leitungen
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haben die örtlichen Betriebs- und Unternehmensleitungen, die dort bestehen-
den Arbeitnehmervertretungen und Sprecherausschüsse sowie die in inländi-
schen Betrieben vertretenen Gewerkschaften über diese Angaben zu informie-
ren.

(2) Das Verhandlungsverfahren nach den §§ 12 bis 17 findet auch dann statt,
wenn die in Absatz 1 Satz 1 genannte Frist aus Gründen, die die Arbeitnehmer 
zu vertreten haben, überschritten wird. Nach Ablauf der Frist gewählte oder
 bestellte Mitglieder können sich jederzeit an dem Verhandlungsverfahren
 beteiligen.

§ 12 Sitzungen, Geschäftsordnung

(1) Die Leitungen laden unverzüglich nach Benennung der Mitglieder oder im
Fall des § 11 nach Ablauf der in § 11 Abs. 1 Satz 1 genannten Frist zur konstituie-
renden Sitzung des besonderen Verhandlungsgremiums ein und informieren
die örtlichen Betriebs- und Unternehmensleitungen. Das besondere Verhand-
lungsgremium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens zwei
Stellvertreter. Es kann sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben.

(2) Der Vorsitzende kann weitere Sitzungen einberufen.

§ 13 Zusammenarbeit zwischen besonderem Verhandlungsgremium und 
Leitungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium schließt mit den Leitungen eine
schriftliche Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Euro-
päischen Genossenschaft ab. Zur Erfüllung dieser Aufgabe arbeiten sie vertrau-
ensvoll zusammen.

(2) Die Leitungen haben dem besonderen Verhandlungsgremium rechtzeitig
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung zu stellen. Das besondere Verhandlungsgremium ist insbeson-
dere über das Gründungsvor-haben und den Verlauf des Verfahrens bis zur Ein-
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tragung der Europäischen Genossenschaft zu unterrichten. Zeitpunkt, Häufig-
keit und Ort der Verhandlungen werden zwischen den Leitungen und dem be-
sonderen Verhandlungsgremium einvernehmlich festgelegt.

§ 14 Sachverständige und Vertreter von geeigneten außenstehenden Organisatio-
nen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium kann bei den Verhand-lungen Sach-
verständige seiner Wahl, zu denen auch Vertreter von einschlägigen Gewerk-
schaftsorganisationen auf Gemeinschaftsebene zählen können, hinzuziehen,
um sich von ihnen bei seiner Arbeit unterstützen zu lassen. Diese Sachverstän-
digen können, wenn das besondere Verhandlungsgremium es wünscht, an den
Verhandlungen in beratender Funktion teilnehmen.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium kann beschließen, die Vertreter von
geeigneten außenstehenden Organisationen vom Beginn der Verhandlungen
zu unterrichten.

§ 15 Beschlussfassung im besonderen Verhandlungsgremium

(1) Die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, die in einem Mit-
gliedstaat gewählt oder bestellt werden, vertreten alle in dem jeweiligen Mit-
gliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer. Solange aus einem Mitgliedstaat keine
Mitglieder in das besondere Verhandlungsgremium gewählt oder bestellt sind
(§ 11 Abs. 2), gelten die betroffenen Arbeitnehmer als nicht vertreten.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium beschließt vorbehaltlich des Absat-
zes 3 und § 16 Abs. 1 mit der Mehrheit seiner Mitglieder, in der zugleich die
Mehrheit der vertretenen Arbeitnehmer enthalten sein muss. Jedes auf das In-
land entfallende Mitglied vertritt gleich viele Arbeitnehmer.
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(3) Hätten die Verhandlungen eine Minderung der Mitbestimmungsrechte zur
Folge, so ist für einen Beschluss zur Billigung einer solchen Vereinbarung eine
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgre-
miums erforderlich, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer in mindes-
tens zwei Mitgliedstaaten vertreten. Dies gilt

1. im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die durch Verschmelzung
gegründet werden soll, sofern sich die Mitbestimmung auf mindestens
25 Prozent der Gesamtzahl der Arbeitnehmer der beteiligten juristi-
schen Personen und betroffenen Tochtergesellschaften erstreckt, oder

2. im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die auf andere Weise ge-
gründet werden soll, sofern sich die Mitbestimmung auf mindestens 50
Prozent der Gesamtzahl der Arbeitnehmer der beteiligten juristischen
Personen und betroffenen Tochtergesellschaften erstreckt.

(4) Minderung der Mitbestimmungsrechte bedeutet, dass

1. der Anteil der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsor-
gan der Europäischen Genossenschaft geringer ist als der höchste in den
beteiligten juristischen Personen bestehende Anteil oder

2. das Recht, Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der juristi-
schen Person zu wählen, zu bestellen, zu empfehlen oder abzulehnen,
beseitigt oder eingeschränkt wird.

(5) Wird eine Europäische Genossenschaft durch Umwandlung gegründet,
kann ein Beschluss nach Absatz 3 nicht gefasst werden.

§ 16 Nichtaufnahme oder Abbruch der Verhandlungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium kann beschließen, keine Verhandlun-
gen aufzunehmen oder bereits aufgenommene Verhandlungen abzubrechen.
Für diesen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder erfor-
derlich, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer in mindestens zwei Mit-



356 SCEBG

gliedstaaten vertreten. Die Vorschriften für die Unterrichtung und Anhörung
der Arbeitnehmer, die in den Mitgliedstaaten gelten, in denen die Europäische
Genossenschaft Arbeitnehmer beschäftigt, finden Anwendung.

(2) Ein Beschluss nach Absatz 1 beendet das Verfahren zum Abschluss der Ver-
einbarung nach § 21. Ist ein solcher Beschluss gefasst worden, finden die §§ 22
bis 33 über den SCE-Betriebsrat kraft Gesetzes und die §§ 34 bis 38 über die Mit-
bestimmung kraft Gesetzes keine Anwendung.

(3) Wird eine Europäische Genossenschaft durch Umwandlung gegründet,
kann ein Beschluss nach Absatz 1 nicht gefasst werden, wenn den Arbeitneh-
mern der umzuwandelnden Genossenschaft Mitbestimmungsrechte zustehen.

§ 17 Niederschrift

In eine Niederschrift, die vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des
besonderen Verhandlungsgremiums zu unterzeichnen ist, sind aufzunehmen

1. ein Beschluss über den Abschluss einer Vereinbarung nach § 13 Abs. 1,

2. ein Beschluss über die Nichtaufnahme oder den Abbruch der Verhand-
lungen nach § 16 Abs. 1 und

3. die jeweiligen Mehrheiten, mit denen die Beschlüsse gefasst worden
sind.

Eine Abschrift der Niederschrift ist den Leitungen zu übermitteln.

§ 18 Wiederaufnahme der Verhandlungen

(1) Frühestens zwei Jahre nach dem Beschluss nach § 16 Abs. 1 wird auf schriftli-
chen Antrag von mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer der Europäischen
Genossenschaft, ihrer Tochtergesell-schaften und Betriebe oder von deren Ver-
tretern ein besonderes Verhandlungsgremium erneut gebildet, mit der Maß -
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gabe, dass an die Stelle der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Toch-
tergesellschaften und betroffenen Betriebe die Europäische Genossenschaft,
ihre Tochtergesellschaften und ihre Betriebe treten. Die Parteien können eine
frühere Wiederaufnahme der Verhandlungen vereinbaren.

(2) Wenn das besondere Verhandlungsgremium die Wiederaufnahme der Ver-
handlungen mit der Leitung der Europäischen Genossenschaft nach Absatz 1
beschließt, in diesen Verhandlungen jedoch keine Einigung erzielt wird, finden
die §§ 22 bis 33 über den SCE-Betriebsrat kraft Gesetzes und die §§ 34 bis 38
über die Mitbestimmung kraft Gesetzes keine Anwendung.

(3) Sind strukturelle Änderungen der Europäischen Genossenschaft geplant, die
geeignet sind, Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer zu mindern, finden auf
Veranlassung der Leitung der Europäischen Genossenschaft oder des SCE-Be-
triebsrats Verhandlungen über die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer der
Europäischen Genossenschaft statt. Anstelle des neu zu bildenden besonderen
Verhandlungsgremiums können die Verhandlungen mit der Leitung der Euro-
päischen Genossenschaft einvernehmlich von dem SCE-Betriebsrat gemeinsam
mit Vertretern der von der geplanten strukturellen Änderung betroffenen Ar-
beitnehmer, die bisher nicht von dem SCE-Betriebsrat vertreten werden, ge-
führt werden. Wird in diesen Verhandlungen keine Einigung erzielt, sind die
§§ 22 bis 33 über den SCE-Betriebsrat kraft Gesetzes und die §§ 34 bis 38 über
die Mitbestimmung kraft Gesetzes anzuwenden.

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 3 gelten die Vorschriften dieses Teils entspre-
chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Leitungen die Leitung der Euro-
päischen Genossenschaft tritt.

§ 19 Kosten des besonderen Verhandlungsgremiums

Die durch die Bildung und Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums
entstehenden erforderlichen Kosten tragen die beteiligten juristischen Perso-
nen und nach ihrer Gründung die Europäische Genossenschaft als Gesamt-
schuldner. Insbesondere sind für die Sitzungen in erforderlichem Umfang
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Räume, sachliche Mittel, Dolmetscher und Büropersonal zur Verfügung zu stel-
len sowie die erforderlichen Reise- und Aufenthaltskosten der Mitglieder des
besonderen Verhandlungsgremiums zu tragen.

§ 20 Dauer der Verhandlungen

(1) Die Verhandlungen beginnen mit der Einsetzung des besonderen Verhand-
lungsgremiums und können bis zu sechs Monate dauern. Einsetzung bezeich-
net den Tag, zu dem die Leitungen zur konstituierenden Sitzung des besonde-
ren Verhandlungsgremiums eingeladen haben.

(2) Die Parteien können einvernehmlich beschließen, die Verhandlungen über
den in Absatz 1 genannten Zeitraum hinaus bis zu insgesamt einem Jahr ab der
Einsetzung des besonderen Verhandlungsgremiums fortzusetzen.

Kapitel 4 
Beteiligung der Arbeitnehmer kraft Vereinbarung

§ 21 Inhalt der Vereinbarung

(1) In der schriftlichen Vereinbarung zwischen den Leitungen und dem beson-
deren Verhandlungsgremium wird, unbeschadet der Autonomie der Parteien
im Übrigen und vorbehaltlich des Absatzes 5, festgelegt:

1. der Geltungsbereich der Vereinbarung, einschließlich der außerhalb des
Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten liegenden juristischen Personen
und Betriebe, sofern diese in den Geltungsbereich einbezogen werden,

2. die Zusammensetzung des SCE-Betriebsrats, die Anzahl seiner Mitglie-
der und die Sitzverteilung, einschließlich der Auswir-kungen wesentli-
cher Änderungen der Zahl der in der Europäischen Genossenschaft be-
schäftigten Arbeitnehmer,
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3. die Befugnisse und das Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung des
SCE-Betriebsrats,

4. die Häufigkeit der Sitzungen des SCE-Betriebsrats,
5. die für den SCE-Betriebsrat bereitzustellenden finanziellen und mate-

riellen Mittel,

6. der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung und ihre Laufzeit
sowie die Fälle, in denen die Vereinbarung neu ausgehandelt werden
soll und das dabei anzuwendende Verfahren.

(2) Wenn kein SCE-Betriebsrat gebildet wird, haben die Parteien die Durchfüh-
rungsmodalitäten des Verfahrens oder der Verfahren zur Unterrichtung und
Anhörung festzulegen. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Für den Fall, dass die Parteien eine Vereinbarung über die Mitbestimmung
treffen, ist deren Inhalt festzulegen. Insbesondere soll Folgendes vereinbart
werden:

1. die Zahl der Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der Euro-
päischen Genossenschaft, welche die Arbeitnehmer wählen oder bestel-
len können oder deren Bestellung sie empfehlen oder ablehnen können,

2. das Verfahren, nach dem die Arbeitnehmer diese Mitglieder wählen
oder bestellen können oder deren Bestellung empfehlen oder ablehnen
können,

3. die Rechte dieser Mitglieder,

4. dass auch vor strukturellen Änderungen der Europäischen

Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Betriebe, die nach Grün-
dung der Europäischen Genossenschaft eintreten, Verhandlungen über die
 Beteiligung der Arbeitnehmer in der Europäischen Genossenschaft aufgenom-
men werden und welches Verfahren dabei anzuwenden ist.
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(4) Die Vereinbarung kann bestimmen, dass die §§ 22 bis 33 über den SCE-Be-
triebsrat kraft Gesetzes und die §§ 34 bis 38 über die Mitbestimmung kraft Ge-
setzes ganz oder in Teilen gelten.

(5) Unbeschadet des Verhältnisses dieses Gesetzes zu anderen Regelungen der
Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf Unternehmensebene muss in der Ver-
einbarung im Fall einer durch Umwandlung gegründeten Europäischen Ge-
nossenschaft in Bezug auf alle Komponenten der Arbeitnehmerbeteiligung zu-
mindest das gleiche Ausmaß gewährleistet werden, das in der Genossenschaft
besteht, die in eine Europäische Genossenschaft umgewandelt werden soll.
Dies gilt auch bei einem Wechsel der Genossenschaft von einer dualistischen zu
einer monistischen Organisationsstruktur und umgekehrt.

Kapitel 5 
Beteiligung der Arbeitnehmer kraft Gesetzes

Abschnitt 1 
SCE-Betriebsrat kraft Gesetzes

Unterabschnitt 1 
Bildung und Geschäftsführung

§ 22 Voraussetzung

(1) Die §§ 23 bis 33 über den SCE-Betriebsrat kraft Gesetzes finden ab dem Zeit-
punkt der Eintragung der Europäischen Genossenschaft Anwendung, wenn

1. die Parteien dies vereinbaren oder
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2. bis zum Ende des in § 20 angegebenen Zeitraums keine Vereinbarung
zustande gekommen ist und das besondere Verhandlungsgremium kei-
nen Beschluss nach § 16 gefasst hat.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend im Fall des § 18 Abs. 3.

§ 23 Errichtung des SCE-Betriebsrats

(1) Zur Sicherung des Rechts auf Unterrichtung und Anhörung in der Europäi-
schen Genossenschaft ist ein SCE-Betriebsrat zu errichten. Dieser setzt sich aus
Arbeitnehmern der Europäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften
und Betriebe zusammen. Für die Errichtung des SCE-Betriebsrats gelten § 5 Abs.
2, § 6 Abs. 1 und 2 Satz 2 und 3, die §§ 7 bis 10 und 11 Abs. 1 Satz 2 und 3 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der beteiligten juristischen Personen,
betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe die Europäische
Genossenschaft, ihre Tochtergesellschaften und ihre Betriebe treten. Im Fall des
§ 22 Abs. 1 Nr. 2 ist für die Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
das Ende des in § 20 angegebenen Zeitraums maßgeblich. Die Mitgliedschaft
im SCE-Betriebsrat beginnt mit der Wahl oder Bestellung. Die Dauer der Mit-
gliedschaft der aus dem Inland kommenden Mitglieder beträgt vier Jahre,
wenn sie nicht durch Abberufung oder aus anderen Gründen vorzeitig endet.
Für die Abberufung gelten die §§ 8 bis 10 entsprechend mit der Maßgabe, dass
an die Stelle der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesell-
schaften und betroffenen Betriebe die Europäische Genossenschaft, ihre Toch-
tergesellschaften und ihre Betriebe treten.

(2) Die Leitung der Europäischen Genossenschaft lädt unverzüglich nach Be-
nennung der Mitglieder zur konstituierenden Sitzung des SCE-Betriebsrats ein.
Der SCE-Betriebsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter.
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(3) Der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung der Stellver-treter vertritt
den SCE-Betriebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. Zur Entge-
gennahme von Erklärungen, die dem SCE-Betriebsrat gegenüber abzugeben
sind, ist der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung der Stellvertreter be-
rechtigt.

(4) Der SCE-Betriebsrat bildet aus seiner Mitte einen Ausschuss von drei Mitglie-
dern, dem neben dem Vorsitzenden zwei weitere zu wählende Mitglieder ange-
hören. Der Ausschuss führt die laufenden Geschäfte des SCE-Betriebsrats (ge-
schäftsführender Ausschuss).

§ 24 Sitzungen und Beschlüsse

(1) Der SCE-Betriebsrat soll sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben, die er
mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt.

(2) Vor Sitzungen mit der Leitung der Europäischen Genossenschaft ist der SCE-
Betriebsrat oder der geschäftsführende Ausschuss - gegebenenfalls in der nach
§ 29 Abs. 3 erweiterten Zusammensetzung - berechtigt, in Abwesenheit der Ver-
treter der Leitung der Europäischen Genossenschaft zu tagen. Mit Einverständ-
nis der Leitung der Europäischen Genossenschaft kann der SCE-Betriebsrat wei-
tere Sitzungen durchführen. Die Sitzungen des SCE-Betriebsrats sind nicht
öffentlich.

(3) Der SCE-Betriebsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des SCE-Betriebsrats werden, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder gefasst.

§ 25 Prüfung der Zusammensetzung des SCE-Betriebsrats

Alle zwei Jahre, vom Tag der konstituierenden Sitzung des SCE-Betriebsrats an
gerechnet, hat die Leitung der Europäischen Genossenschaft zu prüfen, ob Än-
derungen der Europäischen Genossenschaft und ihrer Tochtergesellschaften
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und Betriebe, insbesondere bei den Arbeitnehmerzahlen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten eingetreten sind. Sie hat das Ergebnis dem SCE-Betriebsrat mitzu-
teilen. Ist danach eine andere Zusammensetzung des SCE-Betriebsrats erforder-
lich, veranlasst dieser bei den in den jeweiligen Mitgliedstaaten zuständigen
Stellen, dass die Mitglieder des SCE-Betriebsrats in diesen Mitgliedstaaten neu
gewählt oder bestellt werden. Mit der neuen Wahl oder Bestellung endet die
Mitgliedschaft der bisherigen Arbeitnehmervertreter aus diesen Mitgliedstaa-
ten.

§ 26 Beschluss zur Aufnahme von Neuverhandlungen

(1) Spätestens vier Jahre nach seiner Einsetzung hat der SCE-Betriebsrat mit der
Mehrheit seiner Mitglieder einen Beschluss darüber zu fassen, ob über eine Ver-
einbarung nach § 21 verhandelt werden oder die bisherige Regelung weiter gel-
ten soll.

(2) Wird der Beschluss gefasst, über eine Vereinbarung nach § 21 zu verhandeln,
gelten die §§ 13 bis 15, 17, 20 und 21 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des besonderen Verhandlungsgremiums der SCE-Betriebsrat tritt. Kommt
keine Vereinbarung zustande, findet die bisherige Regelung weiter Anwen-
dung.

Unterabschnitt 2 
Aufgaben

§ 27 Zuständigkeiten des SCE-Betriebsrats

Der SCE-Betriebsrat ist zuständig für die Angelegenheiten, die die Europäische
Genossenschaft selbst, eine ihrer Tochtergesellschaften oder einen ihrer Betrie-
be in einem anderen Mitgliedstaat betreffen oder die über die Befugnisse der
zuständigen Organe auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaats hinausgehen.
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§ 28 Jährliche Unterrichtung und Anhörung

(1) Die Leitung der Europäischen Genossenschaft hat den SCE-Betriebsrat
 mindestens einmal im Kalenderjahr in einer gemeinsamen Sitzung über die
Entwicklung der Geschäftslage und die Perspektiven der Europäischen Genos-
senschaft unter rechtzeitiger Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unter-
richten und ihn anzuhören. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören insbe-
sondere

1. die Geschäftsberichte,

2. die Tagesordnung aller Sitzungen des Leitungsorgans und des Aufsichts-
oder Verwaltungsorgans und

3. die Kopien aller Unterlagen, die der Generalversammlung vorgelegt
werden.

(2) Zu der Entwicklung der Geschäftslage und den Perspektiven im Sinn des Ab-
satzes 1 gehören insbesondere

1. die Struktur der Europäischen Genossenschaft sowie die wirtschaftliche
und finanzielle Lage,

2. die voraussichtliche Entwicklung der Geschäfts-, Produktions- und Ab-
satzlage,

3. die Beschäftigungslage und ihre voraussichtliche Entwicklung,

4. Investitionen (Investitionsprogramme),

5. grundlegende Änderungen der Organisation,

6. die Einführung neuer Arbeits- und Fertigungsverfahren,
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7. die Verlegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen Betriebs-
teilen sowie Verlagerungen der Produktion,

8. Zusammenschlüsse oder Spaltungen von Unternehmen oder Betrieben,

9. die Einschränkung oder Stilllegung von Unternehmen, Betrieben oder
wesentlichen Betriebsteilen und

10. Massenentlassungen.

(3) Die Leitung der Europäischen Genossenschaft informiert die Leitungen über
Ort und Tag der Sitzung.

§ 29 Unterrichtung und Anhörung über außergewöhnliche Umstände

(1) Über außergewöhnliche Umstände, die erhebliche Auswirkungen auf die In-
teressen der Arbeitnehmer haben, hat die Leitung der Europäischen Genossen-
schaft den SCE-Betriebsrat rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen zu unterrichten. Als außergewöhnliche Umstände gelten insbesondere

1. die Verlegung oder Verlagerung von Unternehmen, Betrieben oder we-
sentlichen Betriebsteilen,

2. die Stilllegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen Be-
triebsteilen und

3. Massenentlassungen.

(2) Der SCE-Betriebsrat hat das Recht, auf Antrag mit der Leitung der Europäi-
schen Genossenschaft oder den Vertretern einer anderen zuständigen, mit ei-
genen Entscheidungsbefugnissen ausgestatteten Leitungsebene innerhalb der
Europäischen Genossenschaft zusammenzutreffen, um zu den außergewöhnli-
chen Umständen angehört zu werden.
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(3) Auf Beschluss des SCE-Betriebsrats stehen die Rechte nach Absatz 2 dem ge-
schäftsführenden Ausschuss (§ 23 Abs. 4) zu. Findet eine Sitzung mit dem ge-
schäftsführenden Ausschuss statt, haben auch die Mitglieder des SCE-Betriebs-
rats, die von diesen Maßnahmen unmittelbar betroffene Arbeitnehmer
vertreten, das Recht, daran teilzunehmen.

(4) Wenn die Leitung der Europäischen Genossenschaft beschließt, nicht ent-
sprechend der von dem SCE-Betriebsrat oder dem geschäftsführenden Aus-
schuss abgegebenen Stellungnahme zu handeln, hat der SCE-Betriebsrat das
Recht, ein weiteres Mal mit der Leitung der Europäischen Genossenschaft zu-
sammenzutreffen, um eine Einigung herbeizuführen.

§ 30 Information durch den SCE-Betriebsrat

Der SCE-Betriebsrat informiert die Arbeitnehmervertreter der Europäischen
Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Betriebe über den Inhalt
und die Ergebnisse der Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren. Sind keine
Arbeitnehmervertreter vorhanden, sind die Arbeitnehmer zu informieren.

Unterabschnitt 3 
Freistellung und Kosten

§ 31 Fortbildung

Der SCE-Betriebsrat kann Mitglieder zur Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen bestimmen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für
die Arbeit des SCE-Betriebsrats erforderlich sind. Der SCE-Betriebsrat hat die
Teilnahme und die zeitliche Lage rechtzeitig der Leitung der Europäischen Ge-
nossenschaft mitzuteilen. Bei der Festlegung der zeitlichen Lage sind die be-
trieblichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen.
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§ 32 Sachverständige

Der SCE-Betriebsrat oder der geschäftsführende Ausschuss können sich durch
Sachverständige ihrer Wahl unterstützen lassen, soweit dies zur ordnungsge-
mäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sachverständige können auch
Vertreter von Gewerkschaften sein.

§ 33 Kosten und Sachaufwand

Die durch die Bildung und Tätigkeit des SCE-Betriebsrats und des geschäftsfüh-
renden Ausschusses entstehenden erforderlichen Kosten trägt die Europäische
Genossenschaft. Im Übrigen gilt § 19 Satz 2 entsprechend.

Abschnitt 2 
Mitbestimmung kraft Gesetzes

§ 34 Besondere Voraussetzungen

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 22 vor, finden die Regelungen über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer kraft Gesetzes nach den §§ 35 bis 38 Anwen-
dung

1. im Fall einer durch Umwandlung gegründeten Europäischen Genossen-
schaft, wenn in der Genossenschaft vor der Umwandlung Bestimmun-
gen über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichts- oder Ver-
waltungsorgan galten,

2. im Fall einer durch Verschmelzung gegründeten Europäischen Genos-
senschaft, wenn
a) vor der Eintragung der Europäischen Genossenschaft in einer oder

mehreren der beteiligten Genossenschaften eine oder mehrere For-
men der Mitbestimmung bestanden und sich auf mindestens 25 Pro-
zent der Gesamtzahl der bei ihnen und den betroffenen Tochterge-
sellschaften beschäftigten Arbeitnehmer erstreckten oder
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b) vor der Eintragung der Europäischen Genossenschaft in einer oder
mehreren der beteiligten Genossenschaften eine oder mehrere For-
men der Mitbestimmung bestanden und sich auf weniger als 25 Pro-
zent der Gesamtzahl der bei ihnen und den betroffenen Tochterge-
sellschaften beschäftigten Arbeitnehmer erstreckten und das
besondere Verhandlungsgremium einen entsprechenden Beschluss
fasst,

3. im Fall einer auf andere Weise gegründeten Europäischen Genossen-
schaft, wenn
a) vor der Eintragung der Europäischen Genossenschaft in einer oder

mehreren der beteiligten juristischen Personen eine oder mehrere
Formen der Mitbestimmung bestanden und sich auf mindestens 50
Prozent der Gesamtzahl der bei ihnen und den betroffenen Tochter-
gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer erstreckten oder

b) vor der Eintragung der Europäischen Genossenschaft in einer oder
mehreren der beteiligten juristischen Personen eine oder mehrere
Formen der Mitbestimmung bestanden und sich auf weniger als 50
Prozent der Gesamtzahl der bei ihnen und den betroffenen Tochter-
gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer erstreckten und das be-
sondere Verhandlungsgremium einen entsprechenden Beschluss
fasst.

(2) Bestand in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 mehr als eine Form der Mit-
bestimmung im Sinn des § 2 Abs. 12 in den verschie-denen beteiligten juristi-
schen Personen, entscheidet das besondere Verhandlungsgremium, welche
von ihnen in der Europäischen Genossenschaft eingeführt wird. Wenn das be-
sondere Verhandlungsgremium keinen solchen Beschluss fasst und eine inlän-
dische juristische Person, deren Arbeitnehmern Mitbestimmungsrechte zuste-
hen, an der Gründung der Europäischen Genossenschaft beteiligt ist, ist die
Mitbestimmung nach § 2 Abs. 12 Nr. 1 maßgeblich. Ist keine inländische juristi-
sche Person, deren Arbeitnehmern Mitbestimmungsrechte zustehen, beteiligt,
findet die Form der Mitbestimmung nach § 2 Abs. 12 Anwendung, die sich auf
die höchste Zahl der in den beteiligten juristischen Personen beschäftigten Ar-
beitnehmer erstreckt.
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(3) Das besondere Verhandlungsgremium unterrichtet die Leitungen über die
Beschlüsse, die es nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3 Buchstabe b und Ab-
satz 2 Satz 1 gefasst hat.

§ 35 Umfang der Mitbestimmung

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Nr. 1 (Gründung einer Europäi-
schen Genossenschaft durch Umwandlung) vor, bleibt die Regelung zur Mitbe-
stimmung erhalten, die in der Genossenschaft vor der Umwandlung bestanden
hat.

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Nr. 2 (Gründung einer Europäi-
schen Genossenschaft durch Verschmelzung) oder des § 34 Abs. 1 Nr. 3 
(Gründung auf andere Weise) vor, haben die Arbeitnehmer der Europäischen
Genossenschaft, ihrer Tochtergesell-schaften und ihrer Betriebe oder ihr 
Vertretungsorgan das Recht, einen Teil der Mitglieder des Aufsichts- oder Ver-
waltungsorgans der Europäischen Genossenschaft zu wählen oder zu bestellen
oder deren Bestellung zu empfehlen oder abzulehnen. Die Zahl dieser Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Europäischen 
Genossenschaft bemisst sich nach dem höchsten Anteil an Arbeitnehmerver-
tretern, der in den Organen der beteiligten juristischen Personen vor der Ein-
tragung der Europäischen Genossenschaft bestanden hat.

§ 36 Sitzverteilung und Bestellung

(1) Der SCE-Betriebsrat verteilt die Zahl der Sitze im Aufsichts- oder Verwal-
tungsorgan der Europäischen Genossenschaft auf die Mitgliedstaaten, in denen
Mitglieder zu wählen oder zu bestellen sind. Die Verteilung richtet sich nach
dem jeweiligen Anteil der in den einzelnen Mitgliedstaaten beschäftigten Ar-
beitnehmer der Euro-päischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften
und ihrer Betriebe. Können bei dieser anteiligen Verteilung die Arbeitnehmer
aus einem oder mehreren Mitgliedstaaten keinen Sitz erhalten, hat der SCE-Be-
triebsrat den letzten zu verteilenden Sitz einem bisher unberücksichtigten Mit-
gliedstaat zuzuweisen. Dieser Sitz soll, soweit angemessen, dem Mitgliedstaat
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zugewiesen werden, in dem die Europäische Genossenschaft ihren Sitz haben
wird. Dieses Verteilungsverfahren gilt auch in dem Fall, in dem die Arbeitneh-
mer der Europäischen Genossenschaft Mitglieder dieser Organe
empfehlen oder ablehnen können.

(2) Soweit die Mitgliedstaaten über die Besetzung der ihnen zugewiesenen Sitze
keine eigenen Regelungen treffen, bestimmt der SCE-Betriebsrat die Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Europäischen Genos-
senschaft.

(3) Die Ermittlung der auf das Inland entfallenden Arbeitnehmervertreter des
Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der Europäischen Genossenschaft erfolgt
durch ein Wahlgremium, das sich aus den Arbeitnehmervertretungen der Eu-
ropäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Betriebe zu-
sammensetzt. Für das Wahlverfahren gelten § 6 Abs. 2 bis 4, § 8 Abs. 1 Satz 2 bis
5, Abs. 2 bis 7 und die §§ 9 und 10 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die
Stelle der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften
und betroffenen Betriebe die Europäische Genossenschaft, ihre Tochtergesell-
schaften und ihre Betriebe treten. Das Wahlergebnis ist der Leitung der Euro-
päischen Genossenschaft, dem SCE-Betriebsrat, den Gewählten, den Sprecher-
ausschüssen und Gewerkschaften mitzuteilen.

(4) Die nach den Absätzen 2 und 3 ermittelten Arbeitnehmervertreter werden
der Generalversammlung der Europäischen Genossenschaft zur Bestellung vor-
geschlagen. Die Generalversammlung ist an diese Vorschläge gebunden.

§ 37 Abberufung und Anfechtung

(1) Ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied der Arbeitnehmer aus dem Inland im
Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Europäischen Genossenschaft kann vor
Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Antragsberechtigt sind 

1. die Arbeitnehmervertretungen, die das Wahlgremium gebildet haben,
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2. in den Fällen der Urwahl mindestens drei wahlberechtigte Arbeit-
nehmer,

3. für ein Mitglied nach § 6 Abs. 3 nur die Gewerkschaft, die das Mitglied
vorgeschlagen hat,

4. für ein Mitglied nach § 6 Abs. 4 der Sprecherausschuss, der das Mitglied
vorgeschlagen hat.

Für das Abberufungsverfahren gelten die §§ 8 bis 10 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Toch-
tergesellschaften und betroffenen Betriebe die Europäische Genossenschaft,
ihre Tochtergesellschaften und ihre Betriebe treten; abweichend von § 8 Abs. 5
und § 10 Abs. 1 Satz 3 bedarf der Beschluss einer Mehrheit von drei Vierteln der
abgegebenen Stimmen. Die Arbeitnehmervertreter sind von der Generalver-
sammlung der Europäischen Genossenschaft abzuberufen.

(2) Die Wahl eines Mitglieds oder eines Ersatzmitglieds der Arbeitnehmer aus
dem Inland im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Europäischen Genossen-
schaft kann angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über
das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden
und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Zur Anfechtung
berechtigt sind die in Absatz 1 Satz 2 Genannten, der SCE-Betriebsrat und die
Leitung der Europäischen Genossenschaft. Die Klage muss innerhalb eines Mo-
nats nach dem Bestellungsbeschluss der Generalversammlung erhoben wer-
den.

§ 38 Rechtsstellung; Innere Ordnung

(1) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Euro-
päischen Genossenschaft haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Mit-
glieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans, die die Mitglieder der Europäi-
schen Genossenschaft vertreten.
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(2) Die Zahl der geschäftsführenden Direktoren (§ 22 des SCE-Ausführungsge-
setzes) beträgt mindestens zwei. Ein Mitglied des Leitungsorgans (§ 14 des SCE-
Ausführungsgesetzes) oder ein geschäftsführender Direktor ist für den Bereich
Arbeit und Soziales zuständig.

(3) Besteht in einer der beteiligten juristischen Personen das Aufsichtsorgan aus
derselben Zahl von Mitglieder- und Arbeitnehmervertretern sowie einem wei-
teren Mitglied, ist auch im Aufsichts- und Verwaltungsorgan der Europäischen
Genossenschaft ein weiteres Mitglied auf gemeinsamen Vorschlag der Mitglie-
der- und der Arbeitnehmervertreter zu wählen.

Abschnitt 3 
Tendenzschutz

§ 39 Tendenzunternehmen

(1) Auf eine Europäische Genossenschaft, die unmittelbar und überwiegend

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erziehe-
rischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel
5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes anzuwenden ist, dient, findet Abschnitt
2 keine Anwendung.

(2) Eine Unterrichtung und Anhörung beschränkt sich auf die Gegenstände des
§ 28 Abs. 2 Nr. 5 bis 10 und des § 29 und erfolgt nur über den Ausgleich oder die
Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der
Unternehmens- oder Betriebsänderung entstehen.
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Teil 3 
Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Genossenschaft, an deren
Gründung natürliche Personen beteiligt sind

§ 40 Gründung einer Europäischen Genossenschaft durch mindestens zwei juristi-
sche Personen zusammen mit natürlichen Personen

Erfolgt die Gründung einer Europäischen Genossenschaft durch mindestens
zwei juristische Personen zusammen mit natürlichen Personen, finden die §§ 1
bis 39 entsprechende Anwendung.

§ 41 Gründung einer Europäischen Genossenschaft durch ausschließlich natürliche
Personen oder durch nur eine juristische Person zusammen mit natürlichen Perso-
nen

(1) Wird eine Europäische Genossenschaft ausschließlich von natürlichen Perso-
nen oder von nur einer juristischen Person zusammen mit natürlichen Perso-
nen gegründet und sind bei den beteiligten natürlichen Personen und in der
beteiligten juristischen Person sowie den betroffenen Tochtergesellschaften
und betroffenen Betrieben vor der Gründung insgesamt mindestens 50 Arbeit-
nehmer beschäftigt, die aus mehreren Mitgliedstaaten kommen, finden die §§ 1
bis 39 entsprechende Anwendung.

(2) Sind in den Gründungsfällen des Absatzes 1 bei den beteiligten natürlichen
Personen und in der beteiligten juristischen Person sowie den betroffenen
Tochtergesellschaften und betroffenen Betrieben insgesamt weniger als 50 Ar-
beitnehmer oder in nur einem Mitgliedstaat mindestens 50 Arbeitnehmer be-
schäftigt, finden

1. auf eine Europäische Genossenschaft mit Sitz im Inland die Regelungen,
die für eine entsprechende inländische Genossenschaft gelten, und

2. auf inländische Tochtergesellschaften und Betriebe einer Europäischen
Genossenschaft die entsprechenden inländischen Regelungen Anwen-
dung.



374 SCEBG

(3) Auf eine nach Absatz 2 gegründete Europäische Genossenschaft finden die
§§ 1 bis 39 entsprechende Anwendung, wenn

1. mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der Arbeitnehmer der Europäi-
schen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Betriebe,
die aus mehreren Mitgliedstaaten kommen, einen entsprechenden An-
trag stellt oder

2. in der Europäischen Genossenschaft, ihren Tochtergesellschaften und
ihren Betrieben die Gesamtzahl von 50 Arbeitnehmern, die aus mehre-
ren Mitgliedstaaten kommen, erreicht oder überschritten wird.

In diesen Fällen erfolgt die entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass
an die Stelle der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesell-
schaften und betroffenen Betriebe die Europäische Genossenschaft, ihre Toch-
tergesellschaften und ihre Betriebe treten.

(4) Wird der Sitz einer Europäischen Genossenschaft, in der Bestimmungen
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichts- oder Verwaltungsor-
gan gelten, von einem Mitgliedstaat in einen anderen verlegt, ist den Arbeit-
nehmern nach der Sitzverlegung mindestens dasselbe Niveau an Mitbestim-
mungsrechten zu gewährleisten.

Teil 4 
Grundsätze der Zusammenarbeit und Schutzbestimmungen

§ 42 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Die Leitung der Europäischen Genossenschaft und der SCE-Betriebsrat oder die
Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines Verfahrens zur Unterrichtung und
Anhörung arbeiten zum Wohl der Arbeitnehmer und des Unternehmens oder
der Unternehmensgruppe vertrauensvoll zusammen.
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§ 43 Geheimhaltung; Vertraulichkeit

(1) Informationspflichten der Leitungen und der Leitung der Europäischen Ge-
nossenschaft nach diesem Gesetz bestehen nur, soweit bei Zugrundelegung ob-
jektiver Kriterien dadurch nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der an der
Gründung beteiligten juristischen Personen, der Europäischen Genossenschaft
oder deren jeweiliger Tochtergesellschaften und Betriebe gefährdet werden.

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder eines SCE-Betriebsrats sind unabhängig
von ihrem Aufenthaltsort verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse,
die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zum SCE-Betriebsrat bekannt geworden
und von der Leitung der Europäischen Genossenschaft ausdrücklich als ge-
heimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht zu offenbaren und nicht
zu verwerten. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem SCE-Betriebsrat.

(3) Die Pflicht zur Vertraulichkeit des SCE-Betriebsrats nach Absatz 2 gilt nicht
gegenüber den

1. Mitgliedern des SCE-Betriebsrats, 

2. Arbeitnehmervertretern der Europäischen Genossenschaft, ihrer Toch-
tergesellschaften und ihrer Betriebe, wenn diese auf Grund einer Verein-
barung nach § 21 oder nach § 30 über den Inhalt der Unterrichtung und
die Ergebnisse der Anhörung zu informieren sind,

3. Arbeitnehmervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Euro-
päischen Genossenschaft,

4. Dolmetschern und Sachverständigen, die zur Unterstützung herangezo-
gen werden.

(4) Die Pflicht zur Vertraulichkeit nach Absatz 2 gilt entsprechend für

1. die Mitglieder und Ersatzmitglieder des besonderen Verhandlungsgre-
miums,
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2. die Arbeitnehmervertreter der Europäischen Genossenschaft, ihrer
Tochtergesellschaften und ihrer Betriebe,

3. die Arbeitnehmervertreter, die in sonstiger Weise an einem Verfahren
zur Unterrichtung und Anhörung teilnehmen,

4. die Sachverständigen und Dolmetscher.

(5) Die Ausnahme von der Pflicht zur Vertraulichkeit nach Absatz 3 Nr. 1 gilt für
den Personenkreis nach Absatz 4 Nr. 1 bis 3 entsprechend. Die Pflicht zur Ver-
traulichkeit gilt ferner nicht für

1. die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums gegenüber 
Dolmetschern und Sachverständigen,

2. die Arbeitnehmervertreter nach Absatz 4 Nr. 3 gegenüber Arbeitneh-
mervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Europäischen
Genossenschaft, gegenüber Dolmetschern und Sachverständigen, die
vereinbarungsgemäß zur Unterstützung herangezogen werden und 
gegenüber Arbeitnehmervertretern der Europäischen Genossenschaft,
ihrer Tochtergesellschaften und ihrer Betriebe, sofern diese nach der
Vereinbarung (§ 21) über den Inhalt der Unterrichtungen und die Ergeb-
nisse der Anhörung zu unterrichten sind.

§ 44 Schutz der Arbeitnehmervertreter

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben genießen die

1. Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums,

2. Mitglieder des SCE-Betriebsrats,

3. Arbeitnehmervertreter, die in sonstiger Weise bei einem Verfahren zur
Unterrichtung und Anhörung mitwirken, und
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4. Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der Euro-
päischen Genossenschaft, 

die Beschäftigte der Europäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften
oder ihrer Betriebe oder einer der beteiligten juristischen Personen, betroffenen
Tochtergesellschaften oder betroffenen Betriebe sind, den gleichen Schutz und 
die gleichen Sicherheiten wie die Arbeitnehmervertreter nach den Gesetzen und
Gepflogenheiten des Mitgliedstaats, in dem sie beschäftigt sind. Dies gilt insbeson-
dere für den Kündigungsschutz, die Teilnahme an den Sitzungen der jeweiligen in
Satz 1 genannten Gremien und die Entgeltfortzahlung.

§ 45 Missbrauchsverbot

Eine Europäische Genossenschaft darf nicht dazu missbraucht werden, den Ar-
beitnehmern Beteiligungsrechte zu entziehen oder vorzuenthalten. Miss-
brauch wird vermutet, wenn ohne Durchführung eines Verfahrens nach § 18
Abs. 3 innerhalb eines Jahres nach Gründung der Europäischen Genossenschaft
strukturelle Änderungen stattfinden, die bewirken, dass den Arbeitnehmern
Beteiligungsrechte vorenthalten oder entzogen werden.

§ 46 Errichtungs- und Tätigkeitsschutz

Niemand darf 

1. die Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums, die Errichtung
eines SCE-Betriebsrats oder die Einführung eines Verfahrens zur Unter-
richtung und Anhörung nach § 21 Abs. 2 oder die Wahl, Bestellung,
Empfehlung oder Ablehnung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
oder Verwaltungsorgan behindern oder durch Zufügung oder Andro-
hung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vor-
teilen beeinflussen,
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2. die Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums, des SCE-Betriebs-
rats oder der Arbeitnehmervertreter nach § 21 Abs. 2 oder die Tätigkeit
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan behin-
dern oder stören oder 

3. ein Mitglied oder Ersatzmitglied des besonderen Verhandlungsgremi-
ums, des SCE-Betriebsrats oder einen Arbeitnehmervertreter nach § 21
Abs. 2 oder einen Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwal-
tungsorgan wegen seiner Tätigkeit benachteiligen oder begünstigen.

Teil 5 
Straf- und Bußgeldvorschriften; Schlussbestimmung

§ 47 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 43 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis verwertet oder

2. entgegen § 45 Satz 1 eine Europäische Genossenschaft dazu miss-
braucht, Arbeitnehmern Beteiligungsrechte zu entziehen oder vorzu-
enthalten.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 43 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis offenbart,

2. entgegen § 46 Nr. 1 oder 2 eine dort genannte Tätigkeit behindert, beein-
flusst oder stört oder
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3. entgegen § 46 Nr. 3 eine dort genannte Person benachteiligt oder be-
günstigt.

(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi-
gen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und
des Absatzes 2 Nr. 2 und 3 sind das besondere Verhandlungsgremium, der SCE-
Betriebsrat, die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter im Rahmen eines Verfah-
rens zur Unterrichtung und Anhörung, jedes Mitglied des Aufsichts- oder Ver-
waltungsorgans, eine im Unternehmen vertretene Gewerkschaft sowie die
Leitungen antragsberechtigt.

§ 48 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 4 Abs. 1 oder § 5 Abs. 5 Satz 2 eine Information nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt oder

2. entgegen § 28 Abs. 1 Satz 1 oder § 29 Abs. 1 Satz 1 den SCE-Betriebsrat
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise unterrichtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend
Euro geahndet werden.

§ 49 Geltung nationalen Rechts

(1) Dieses Gesetz berührt nicht die den Arbeitnehmern nach inländischen
Rechtsvorschriften und Regelungen zustehenden Beteiligungsrechte, mit Aus-
nahme
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1. der Mitbestimmung in den Organen der Europäischen Genossenschaft,

2. der Regelung des Europäische Betriebsräte-Gesetzes, es sei denn, das 
besondere Verhandlungsgremium hat einen Beschluss nach § 16 gefasst.

(2) Regelungen und Strukturen über die Arbeitnehmervertretungen einer 
beteiligten juristischen Person mit Sitz im Inland, die durch die Gründung der
Europäischen Genossenschaft als eigenständige juristische Person erlischt, 
bestehen nach Eintragung der Europäischen Genossenschaft fort. Die Leitung
der Europäischen Genossenschaft stellt sicher, dass diese Arbeitnehmerver-
tretungen ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen können.
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung des Gesetzes

(1) Das Gesetz regelt die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer) in den Unternehmensorganen der aus einer grenz-
überschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft. Ziel des 
Gesetzes ist, die in den an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erwor-
benen Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer zu sichern. Diese Rechte sind
maßgeblich für die Ausgestaltung der Mitbestimmung in der aus einer grenz-
überschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft.

(2) Wenn das nationale Recht des Mitgliedstaats, in dem die aus einer grenz-
überschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft ihren Sitz hat,
keinen ausreichenden Schutz zur Sicherung der Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer gewährt, wird eine Vereinbarung über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in der aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gehenden Gesellschaft getroffen. Kommt es nicht zu einer Vereinbarung, wird
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer kraft Gesetzes sichergestellt.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes sowie die nach Absatz 2 zu treffende Verein-
barung sind so auszulegen, dass das Ziel der Europäischen Gemeinschaft, die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der aus einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft sicherzustellen, gefördert wird.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Der Begriff des Arbeitnehmers richtet sich nach den Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten der jeweiligen Mitgliedstaaten. Arbeitnehmer eines inländi-
schen Unternehmens oder Betriebes sind Arbeiter und Angestellte einschließ-
lich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten und der in § 5 Abs. 3 Satz 2 des
Betriebsverfassungsgesetzes genannten leitenden Angestellten, unabhängig 
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davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt 
werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in
der Hauptsache für das Unternehmen oder den Betrieb arbeiten.

(2) Beteiligte Gesellschaften sind die Kapitalgesellschaften, die unmittelbar an
der Verschmelzung beteiligt sind.

(3) Tochtergesellschaften sind rechtlich selbstständige Unternehmen, auf die
eine andere Gesellschaft einen beherrschenden Einfluss im Sinne von Artikel 3
Abs. 2 bis 7 der Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrates oder die Schaffung eines Verfah-
rens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABl. EG Nr. L 254 
S. 64) ausüben kann. § 6 Abs. 2 bis 4 des Europäische Betriebsräte-Gesetzes vom
28. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1548, 2022) ist anzuwenden.

(4) Betroffene Tochtergesellschaften oder betroffene Betriebe sind Tochter-
gesellschaften oder Betriebe einer beteiligten Gesellschaft, die zu Tochter-
gesellschaften oder Betrieben der aus einer grenzüberschreitenden Verschmel-
zung hervorgehenden Gesellschaft werden sollen.

(5) Leitung bezeichnet das Organ der unmittelbar an der Verschmelzung 
beteiligten Gesellschaften oder der aus einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung hervorgehenden Gesellschaft selbst, das die Geschäfte der 
Gesellschaft führt und zu ihrer Vertretung berechtigt ist.

(6) Arbeitnehmervertretung bezeichnet jede Vertretung der Arbeitnehmer
nach dem Betriebsverfassungsgesetz (Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, Konzern-
betriebsrat oder eine nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Betriebsverfassungsgesetzes
gebildete Vertretung).

(7) Mitbestimmung bedeutet die Einflussnahme der Arbeitnehmer auf die 
Angelegenheiten einer Gesellschaft durch
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1. die Wahrnehmung des Rechts, einen Teil der Mitglieder des Aufsichts-
oder Verwaltungsorgans der Gesellschaft zu wählen oder zu bestellen,
oder

2. die Wahrnehmung des Rechts, die Bestellung eines Teils oder aller 
Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der Gesellschaft zu
empfehlen oder abzulehnen.

§ 3 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für eine aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung
hervorgehende Gesellschaft mit Sitz im Inland. Es gilt unabhängig vom Sitz die-
ser Gesellschaft auch für Arbeitnehmer der aus einer grenzüberschreitenden
Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft, die im Inland beschäftigt sind,
sowie für inländische beteiligte Gesellschaften, betroffene Tochtergesellschaf-
ten und betroffene Betriebe.

(2) Mitgliedstaaten im Sinne dieses Gesetzes sind die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum.

§ 4 Anwendung des Rechts des Sitzstaats

Vorbehaltlich des § 5 finden auf die aus einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung hervorgehende Gesellschaft die Regelungen über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer in den Unternehmensorganen des Mitgliedstaats 
Anwendung, in dem diese Gesellschaft ihren Sitz hat.

§ 5 Anwendung der Regelungen über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer kraft
Vereinbarung oder kraft Gesetzes

Die nachfolgenden Regelungen über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
kraft Vereinbarung oder in den Fällen des § 23 die Regelungen über die Mit-
bestimmung kraft Gesetzes finden Anwendung, wenn 
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1. in den sechs Monaten vor der Veröffentlichung des Verschmelzungs-
plans mindestens eine der beteiligten Gesellschaften durchschnittlich
mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt und in dieser Gesellschaft ein
System der Mitbestimmung im Sinne des § 2 Abs. 7 besteht;

2. das für die aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gehende Gesellschaft maßgebende innerstaatliche Recht nicht mindes-
tens den gleichen Umfang an Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
vorsieht, wie er in den jeweiligen an der Verschmelzung beteiligten 
Gesellschaften bestand; der Umfang an Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer bemisst sich nach dem Anteil der Arbeitnehmervertreter
a) im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan,
b) in Ausschüssen, in denen die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

erfolgt oder
c) im Leitungsgremium, das für die Ergebniseinheiten der Gesell-

schaften zuständig ist;
oder

3.das für die aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gehende Gesellschaft maßgebende innerstaatliche Recht für Arbeit-
nehmer in Betrieben dieser Gesellschaft, die sich in anderen Mitglied-
staaten befinden, nicht den gleichen Anspruch auf Ausübung von 
Mitbestimmung vorsieht, wie sie den Arbeitnehmern in demjenigen 
Mitgliedstaat gewährt werden, in dem die aus der grenzüberschreitenden
Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft ihren Sitz hat.
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Teil 2
Besonderes Verhandlungsgremium

Kapitel 1
Bildung und Zusammensetzung

§ 6 Information der Leitungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium ist auf Grund einer schriftlichen 
Aufforderung der Leitungen zu bilden. Es hat die Aufgabe, mit den Leitungen
eine schriftliche Vereinbarung über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in
der aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesell-
schaft abzuschließen.

(2) Wenn die Leitungen eine grenzüberschreitende Verschmelzung planen, 
informieren sie die Arbeitnehmervertretungen und Sprecherausschüsse in den
beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen
Betrieben über das Verschmelzungsvorhaben. Besteht keine Arbeitnehmerver-
tretung, erfolgt die Information gegenüber den Arbeitnehmern. Die Informati-
on erfolgt unaufgefordert und unverzüglich nach Offenlegung des Verschmel-
zungsplans.

(3) Die Information erstreckt sich insbesondere auf 

1. die Identität und Struktur der beteiligten Gesellschaften, betroffenen
Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe und deren Verteilung
auf die Mitgliedstaaten,

2. die in diesen Gesellschaften und Betrieben bestehenden Arbeitnehmer-
vertretungen,
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3. die Zahl der in diesen Gesellschaften und Betrieben jeweils beschäftig-
ten Arbeitnehmer sowie die daraus zu errechnende Gesamtzahl der in
einem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer und

4. die Zahl der Arbeitnehmer, denen Mitbestimmungsrechte in den 
Organen dieser Gesellschaften zustehen.

(4) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Ermittlung der Zahl der Arbeitnehmer ist
der Zeitpunkt der Information nach Absatz 2. 

§ 7 Zusammensetzung des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Für die in jedem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer der beteiligten
Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe
werden Mitglieder für das besondere Verhandlungsgremium gewählt oder be-
stellt. Für jeden Anteil der in einem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer,
der 10 Prozent der Gesamtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäftigten 
Arbeitnehmer der beteiligten Gesellschaften und der betroffenen Tochterge-
sellschaften oder betroffenen Betriebe oder einen Bruchteil davon beträgt, ist
ein Mitglied aus diesem Mitgliedstaat in das besondere Verhandlungsgremium
zu wählen oder zu bestellen.

(2) Es sind so viele zusätzliche Mitglieder in das besondere Verhandlungsgremi-
um zu wählen oder zu bestellen, wie erforderlich sind, um zu gewährleisten,
dass jede eingetragene beteiligte Gesellschaft durch mindestens ein Mitglied in
dem besonderen Verhandlungsgremium vertreten ist. Diese Gesellschaft muss
Arbeitnehmer in dem betreffenden Mitgliedstaat beschäftigen und als Folge
der geplanten grenzüberschreitenden Verschmelzung als eigene Rechtsper-
sönlichkeit erlöschen. Die Wahl oder Bestellung darf nicht zu einer Doppel-
vertretung der betroffenen Arbeitnehmer führen.

(3) Die Zahl der zusätzlichen Mitglieder darf 20 Prozent der sich aus Absatz 1 
ergebenden Mitgliederzahl nicht überschreiten. Kann danach nicht jede nach
Absatz 2 besonders zu berücksichtigende Gesellschaft durch ein zusätzliches
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Mitglied im besonderen Verhandlungsgremium vertreten werden, so werden
diese Gesellschaften in absteigender Reihenfolge der Zahl der bei ihnen be-
schäftigten Arbeitnehmer berücksichtigt. Dabei ist zu gewährleisten, dass ein
Mitgliedstaat nicht mehrere zusätzliche Sitze erhält, solange nicht alle anderen
Mitgliedstaaten, aus denen die nach Absatz 2 besonders zu berücksichtigenden
Gesellschaften stammen, einen Sitz erhalten haben.

(4) Treten während der Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremi-
ums solche Änderungen in der Struktur oder Arbeitnehmerzahl der beteiligten
Gesellschaften, der betroffenen Tochtergesellschaften oder der betroffenen 
Betriebe ein, dass sich die konkrete Zusammensetzung des besonderen Ver-
handlungsgremiums ändern würde, so ist das besondere Verhandlungsgremi-
um entsprechend neu zusammenzusetzen. Über solche Änderungen haben die
zuständigen Leitungen unverzüglich das besondere Verhandlungsgremium zu
informieren. § 6 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 8 Persönliche Voraussetzungen der auf das Inland entfallenden Mitglieder des 
besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Die persönlichen Voraussetzungen der Mitglieder des besonderen Verhand-
lungsgremiums richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen der Mitglied-
staaten, in denen sie gewählt oder bestellt werden.

(2) Zu Mitgliedern des besonderen Verhandlungsgremiums wählbar sind im 
Inland Arbeitnehmer der Gesellschaften und Betriebe sowie Gewerkschaftsver-
treter. Frauen und Männer sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhält-
nis gewählt werden. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen.

(3) Gehören dem besonderen Verhandlungsgremium mehr als zwei Mitglieder
aus dem Inland an, ist jedes dritte Mitglied ein Vertreter einer Gewerkschaft,
die in einer an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft, betroffenen Toch-
tergesellschaft oder einem betroffenen Betrieb vertreten ist.
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(4) Gehören dem besonderen Verhandlungsgremium mehr als sechs Mitglieder
aus dem Inland an, ist mindestens jedes siebte Mitglied ein leitender Ange-
stellter.

§ 9 Verteilung der auf das Inland entfallenden Sitze des besonderen Verhandlungs-
gremiums

(1) Die Wahl oder Bestellung der Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums nach § 7 erfolgt nach den jeweiligen Bestimmungen der Mitglied-
staaten.

(2) Bei der Wahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen 
Verhandlungsgremiums sollen alle an der Verschmelzung beteiligten Gesell-
schaften mit Sitz im Inland, die Arbeitnehmer im Inland beschäftigen, durch
mindestens ein Mitglied im besonderen Verhandlungsgremium vertreten sein.

(3) Ist die Anzahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums geringer als die Anzahl der an der Verschmelzung 
beteiligten Gesellschaften mit Sitz im Inland, die Arbeitnehmer im Inland 
beschäftigen, so erhalten die Gesellschaften in absteigender Reihenfolge der
Zahl der Arbeitnehmer jeweils einen Sitz.

(4) Ist die Anzahl der auf das Inland entfallenden Mitglieder des besonderen
Verhandlungsgremiums höher als die Anzahl der an der Verschmelzung betei-
ligten Gesellschaften mit Sitz im Inland, die Arbeitnehmer im Inland beschäfti-
gen, so sind die nach erfolgter Verteilung nach Absatz 2 verbleibenden Sitze
nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren auf die beteiligten Gesellschaf-
ten, die betroffenen Tochtergesellschaften oder die betroffenen Betriebe zu 
verteilen. 

(5) Sind keine Gesellschaften mit Sitz im Inland an der Verschmelzung beteiligt,
sondern von ihr nur Tochtergesellschaften oder Betriebe ausländischer Gesell-
schaften betroffen, gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend.
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Kapitel 2
Wahlgremium

§ 10 Zusammensetzung des Wahlgremiums; Urwahl

(1) Die nach diesem Gesetz oder dem Gesetz eines anderen Mitgliedstaats auf
die im Inland beschäftigten Arbeitnehmer der an der Verschmelzung beteilig-
ten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe
entfallenden Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums werden von
einem Wahlgremium in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Im Fall
des § 8 Abs. 3 ist jedes dritte Mitglied auf Vorschlag einer Gewerkschaft zu 
wählen, die in einer an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft, einer 
betroffenen Tochtergesellschaft oder einem betroffenen Betrieb vertreten ist.
Wird nur ein Wahlvorschlag gemacht, muss dieser mindestens doppelt so viele
Bewerber enthalten wie Vertreter von Gewerkschaften zu wählen sind. Jeder
Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muss von einem Vertreter der Gewerk-
schaft unterzeichnet sein. Im Fall des § 8 Abs. 4 ist jedes siebte Mitglied auf 
Vorschlag der Sprecherausschüsse zu wählen; Satz 3 gilt entsprechend. Besteht
in einer beteiligten Gesellschaft oder in einer der beteiligten Tochtergesell-
schaften oder den betroffenen Betrieben kein Sprecherausschuss, können die
leitenden Angestellten Wahlvorschläge machen; ein Wahlvorschlag muss von
einem Zwanzigstel oder 50 der wahlberechtigten leitenden Angestellten unter-
zeichnet sein.

(2) Ist aus dem Inland nur eine Unternehmensgruppe an der Verschmelzung
beteiligt, besteht das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Konzernbetriebs-
rates oder, sofern ein solcher nicht besteht, aus den Mitgliedern der Gesamt-
betriebsräte oder, sofern ein solcher in einem Unternehmen nicht besteht, aus
den Mitgliedern des Betriebsrates. Betriebsratslose Betriebe und Unternehmen
einer Unternehmensgruppe werden vom Konzernbetriebsrat, Gesamtbetriebs-
rat oder Betriebsrat mit vertreten.
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(3) Ist aus dem Inland nur ein Unternehmen an der Verschmelzung beteiligt,
besteht das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Gesamtbetriebsrates oder,
sofern ein solcher nicht besteht, aus den Mitgliedern des Betriebsrates. Betriebs-
ratslose Betriebe eines Unternehmens werden vom Gesamtbetriebsrat oder 
Betriebsrat mit vertreten.

(4) Ist aus dem Inland nur ein Betrieb von der Verschmelzung betroffen, besteht
das Wahlgremium aus den Mitgliedern des Betriebsrates.

(5) Sind an der Verschmelzung eine oder mehrere Unternehmensgruppen oder
nicht verbundene Unternehmen beteiligt oder sind von der Gründung unter-
nehmensunabhängige Betriebe betroffen, setzt sich das Wahlgremium aus den
jeweiligen Arbeitnehmervertretungen auf Konzernebene, Unternehmens-
ebene oder Betriebsebene zusammen. Die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.
Ist in den Fällen des Satzes 1 eine entsprechende Arbeitnehmervertretung nicht
vorhanden, werden diese Mitglieder des Wahlgremiums von den Arbeitneh-
mern in Urwahl gewählt. Die Wahl wird von einem Wahlvorstand eingeleitet
und durchgeführt, der in einer Versammlung der Arbeitnehmer gewählt wird,
zu der die inländische Konzernleitung, Unternehmensleitung oder Betriebs-
leitung einlädt. Es sind so viele Mitglieder des Wahlgremiums zu wählen, wie
eine bestehende Arbeitnehmervertretung in den Fällen der Absätze 2 bis 4 an
gesetzlichen Mitgliedern hätte; für das Wahlverfahren gilt Absatz 7 Satz 3 bis 5
entsprechend.

(6) Das Wahlgremium besteht aus höchstens 40 Mitgliedern. Würde diese
Höchstzahl überschritten, ist die Anzahl der Mitglieder in dem Wahlgremium
entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis nach dem d'Hondtschen
Höchstzahlverfahren zu verringern.

(7) Besteht in den Fällen der Absätze 2 bis 5 keine Arbeitnehmervertretung,
wählen die Arbeitnehmer die Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums in geheimer und unmittelbarer Wahl. Die Wahl wird von einem
Wahlvorstand eingeleitet und durchgeführt, der in einer Versammlung der 
Arbeitnehmer gewählt wird, zu der die inländische Konzernleitung, Unter-
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nehmensleitung oder Betriebsleitung einlädt. Die Wahl der Mitglieder des 
besonderen Verhandlungsgremiums erfolgt nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl. Sie erfolgt nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, wenn nur
ein Wahlvorschlag eingereicht wird. Jeder Wahlvorschlag der Arbeitnehmer 
muss von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Arbeitnehmer,
mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten, höchstens aber von 50 Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein; in Betrieben mit in der Regel bis zu 20 wahl-
berechtigten Arbeitnehmern genügt die Unterzeichnung durch zwei Wahlbe-
rechtigte. Absatz 1 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend.

§ 11 Einberufung des Wahlgremiums

(1) Auf der Grundlage der von den Leitungen erhaltenen Informationen hat der
Vorsitzende der Arbeitnehmervertretung auf Konzernebene oder, sofern eine
solche nicht besteht, auf Unternehmensebene oder, sofern eine solche nicht 
besteht, auf Betriebsebene

1. Ort, Tag und Zeit der Versammlung des Wahlgremiums festzulegen;

2. die Anzahl der Mitglieder aus den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen
nach § 10 Abs. 6 festzulegen;

3. zur Versammlung des Wahlgremiums einzuladen.

(2) Bestehen auf einer Ebene mehrere Arbeitnehmervertretungen, treffen die
Verpflichtungen nach Absatz 1 den Vorsitzenden der Arbeitnehmervertretung,
die die meisten Arbeitnehmer vertritt.

§ 12 Wahl der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Bei der Wahl müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Wahl-
gremiums, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer vertreten, anwesend
sein. Die Mitglieder des Wahlgremiums haben jeweils so viele Stimmen, wie sie
Arbeitnehmer vertreten. Die Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen.
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(2) Im Wahlgremium vertreten die Arbeitnehmervertretungen und die in 
Urwahl gewählten Mitglieder jeweils alle Arbeitnehmer der organisatorischen
Einheit, für die sie nach § 10 Abs. 2 bis 5 zuständig sind. Nicht nach Satz 1 vertre-
tene Arbeitnehmer werden den Arbeitnehmervertretungen innerhalb der 
jeweiligen Unternehmensgruppe zu gleichen Teilen zugerechnet.

(3) Sind für eine Arbeitnehmervertretung mehrere Mitglieder im Wahlgremi-
um vertreten, werden die entsprechend der von ihnen vertretenen Arbeit-
nehmer bestehenden Stimmenanteile gleichmäßig aufgeteilt. Dies gilt auch 
für die nach § 10 Abs. 5 Satz 3 gewählten Mitglieder des Wahlgremiums.

Kapitel 3
Verhandlungsverfahren

§ 13 Information über die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums

(1) Die Wahl oder Bestellung der Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums soll innerhalb von zehn Wochen nach der in § 6 Abs. 2 und 3 vor-
geschriebenen Information erfolgen. Den Leitungen sind unverzüglich die
Namen der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, ihre Anschrif-
ten sowie die jeweilige Betriebszugehörigkeit mitzuteilen. Die Leitungen
haben die örtlichen Betriebs- und Unternehmensleitungen, die dort bestehen-
den Arbeitnehmervertretungen und Sprecherausschüsse sowie die in inländi-
schen Betrieben vertretenen Gewerkschaften über diese Angaben zu informie-
ren.

(2) Das Verhandlungsverfahren nach den §§ 14 bis 19 findet auch dann statt,
wenn die in Absatz 1 Satz 1 genannte Frist aus Gründen, die die Arbeitnehmer 
zu vertreten haben, überschritten wird. Nach Ablauf der Frist gewählte oder 
bestellte Mitglieder können sich jederzeit an dem Verhandlungsverfahren 
beteiligen.
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§ 14 Sitzungen; Geschäftsordnung

(1) Die Leitungen laden unverzüglich nach Benennung der Mitglieder oder im
Fall des § 13 nach Ablauf der in § 13 Abs. 1 Satz 1 genannten Frist zur konstituie-
renden Sitzung des besonderen Verhandlungsgremiums ein und informieren
die örtlichen Betriebs- und Unternehmensleitungen. Das besondere Verhand-
lungsgremium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens zwei
Stellvertreter. Es kann sich eine schriftliche Geschäftsordnung geben.

(2) Der Vorsitzende kann weitere Sitzungen einberufen.

§ 15 Zusammenarbeit zwischen besonderem Verhandlungsgremium und 
Leitungen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium schließt mit den Leitungen eine
schriftliche Vereinbarung über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft
ab. Zur Erfüllung dieser Aufgabe arbeiten sie vertrauensvoll zusammen.
(2) Die Leitungen haben dem besonderen Verhandlungsgremium rechtzeitig
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen
zur Verfügung zu stellen. Das besondere Verhandlungsgremium ist insbeson-
dere über das Verschmelzungsvorhaben und den Verlauf des Verfahrens bis 
zur Eintragung der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gehenden Gesellschaft zu unterrichten. Zeitpunkt, Häufigkeit und Ort der 
Verhandlungen werden zwischen den Leitungen und dem besonderen Ver-
handlungsgremium einvernehmlich festgelegt.

§ 16 Sachverständige und Vertreter von geeigneten außenstehenden Organisatio-
nen

(1) Das besondere Verhandlungsgremium kann bei den Verhandlungen Sach-
verständige seiner Wahl, zu denen auch Vertreter von einschlägigen Gewerk-
schaftsorganisationen auf Gemeinschaftsebene zählen können, hinzuziehen, 
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um sich von ihnen bei seiner Arbeit unterstützen zu lassen. Diese Sachver-
ständigen können, wenn das besondere Verhandlungsgremium es wünscht, an
den Verhandlungen in beratender Funktion teilnehmen.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium kann beschließen, die Vertreter von
geeigneten außenstehenden Organisationen vom Beginn der Verhandlungen
zu unterrichten.

§ 17 Beschlussfassung im besonderen Verhandlungsgremium

(1) Die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums, die in einem Mit-
gliedstaat gewählt oder bestellt werden, vertreten alle in dem jeweiligen Mit-
gliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer. Solange aus einem Mitgliedstaat keine
Mitglieder in das besondere Verhandlungsgremium gewählt oder bestellt sind
(§ 13 Abs. 2), gelten die betroffenen Arbeitnehmer als nicht vertreten.

(2) Das besondere Verhandlungsgremium beschließt vorbehaltlich des Absat-
zes 3 und § 18 Abs. 1 mit der Mehrheit seiner Mitglieder, in der zugleich die
Mehrheit der vertretenen Arbeitnehmer enthalten sein muss. Jedes auf das 
Inland entfallende Mitglied vertritt gleich viele Arbeitnehmer.

(3) Hätten die Verhandlungen eine Minderung der Mitbestimmungsrechte zur
Folge, so ist für einen Beschluss zur Billigung einer solchen Vereinbarung eine
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des besonderen Verhandlungs-
gremiums erforderlich, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer in 
mindestens zwei Mitgliedstaaten vertreten. Dies gilt, sofern sich die Mitbestim-
mung auf mindestens 25 Prozent der Gesamtzahl der Arbeitnehmer der 
beteiligten Gesellschaften und der betroffenen Tochtergesellschaften erstreckt.

(4) Minderung der Mitbestimmungsrechte bedeutet, dass 

1. der Anteil der Arbeitnehmervertreter
a) im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan,
b) in Ausschüssen, in denen die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

erfolgt, oder
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c) im Leitungsgremium, das für die Ergebniseinheiten der Gesellschaf-
ten zuständig ist, geringer ist als der höchste in den beteiligten 
Gesellschaften bestehende Anteil oder

2. das Recht, Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der Gesell-
schaft zu wählen, zu bestellen, zu empfehlen oder abzulehnen, beseitigt
oder eingeschränkt wird.

§ 18 Nichtaufnahme oder Abbruch der Verhandlungen

Das besondere Verhandlungsgremium kann beschließen, keine Verhandlun-
gen aufzunehmen oder bereits aufgenommene Verhandlungen abzubrechen.
Für diesen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder erfor-
derlich, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer in mindestens zwei 
Mitgliedstaaten vertreten. Die Vorschriften über die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer, die in dem Mitgliedstaat gelten, in dem die aus der grenzüber-
schreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft ihren Sitz haben
wird, finden Anwendung.

§ 19 Niederschrift

In eine Niederschrift, die vom Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des
besonderen Verhandlungsgremiums zu unterzeichnen ist, sind aufzunehmen

1. ein Beschluss über den Abschluss einer Vereinbarung nach § 15 Abs. 1,

2. ein Beschluss über die Nichtaufnahme oder den Abbruch der Verhand-
lungen nach § 18 und

3. die jeweiligen Mehrheiten, mit denen die Beschlüsse gefasst worden
sind.

Eine Abschrift der Niederschrift ist den Leitungen zu übermitteln.
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§ 20 Kosten des besonderen Verhandlungsgremiums

Die durch die Bildung und Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums
entstehenden erforderlichen Kosten tragen die beteiligten Gesellschaften und
nach ihrer Verschmelzung die aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung
hervorgehende Gesellschaft als Gesamtschuldner. Insbesondere sind für die 
Sitzungen in erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel, Dolmetscher
und Büropersonal zur Verfügung zu stellen sowie die erforderlichen Reise- und
Aufenthaltskosten der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums zu
tragen.

§ 21 Dauer der Verhandlungen

(1) Die Verhandlungen beginnen mit der Einsetzung des besonderen Verhand-
lungsgremiums und können bis zu sechs Monate dauern. Einsetzung bezeich-
net den Tag, zu dem die Leitungen zur konstituierenden Sitzung des besonde-
ren Verhandlungsgremiums eingeladen haben.

(2) Die Parteien können einvernehmlich beschließen, die Verhandlungen über
den in Absatz 1 genannten Zeitraum hinaus bis zu
insgesamt einem Jahr ab der Einsetzung des besonderen Verhandlungsgremi-
ums fortzusetzen.
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Teil 3
Mitbestimmung der Arbeitnehmer

Kapitel 1
Mitbestimmung kraft Vereinbarung

§ 22 Inhalt der Vereinbarung

(1) In der schriftlichen Vereinbarung zwischen den Leitungen und dem beson-
deren Verhandlungsgremium wird, unbeschadet der Autonomie der Parteien
im Übrigen, festgelegt:

1. der Geltungsbereich der Vereinbarung, einschließlich der außerhalb 
des Hoheitsgebietes der Mitgliedstaaten liegenden Unternehmen und
Betriebe, sofern diese in den Geltungsbereich einbezogen werden;

2. der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung und ihre Laufzeit;
ferner die Fälle, in denen die Vereinbarung neu ausgehandelt werden
soll, und das dabei anzuwendende Verfahren;

3. die Zahl der Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der aus
der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesell-
schaft, welche die Arbeitnehmer wählen oder bestellen können oder
deren Bestellung sie empfehlen oder ablehnen können;

4. das Verfahren, nach dem die Arbeitnehmer diese Mitglieder wählen
oder bestellen oder deren Bestellung empfehlen oder ablehnen können,
und

5. die Rechte dieser Mitglieder.
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(2) In der Vereinbarung soll festgelegt werden, dass auch vor strukturellen Än-
derungen der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden
Gesellschaft Verhandlungen über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf-
genommen werden. Die Parteien können das dabei anzuwendende Verfahren
regeln.

(3) Die Vereinbarung kann bestimmen, dass die Regelungen der §§ 23 bis 27
über die Mitbestimmung kraft Gesetzes ganz oder in Teilen gelten.

(4) Steht die Satzung der aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft im Widerspruch zu den Regelungen über die
Mitbestimmung kraft Vereinbarung, ist die Satzung anzupassen.

Kapitel 2
Mitbestimmung kraft Gesetzes

§ 23 Voraussetzung

(1) Die Regelungen dieses Kapitels finden ab dem Zeitpunkt der Eintragung der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft
Anwendung, wenn

1. die Parteien dies vereinbaren oder

2. bis zum Ende des in § 21 angegebenen Zeitraums keine Vereinbarung
zustande gekommen ist und das besondere Verhandlungsgremium 
keinen Beschluss nach § 18 gefasst hat oder

3. die Leitungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften 
entscheiden, diese Regelungen ohne vorhergehende Verhandlung 
unmittelbar ab dem Zeitpunkt der Eintragung anzuwenden.
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In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 muss vor der Eintragung der aus der grenz-
überschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft in einer oder
mehreren der beteiligten Gesellschaften eine oder mehrere Formen der Mitbe-
stimmung bestanden haben, die

1. sich auf mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller
beteiligten Gesellschaften und betroffenen Tochtergesellschaften 
erstreckte oder

2. sich auf weniger als ein Drittel der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller
beteiligten Gesellschaften und betroffenen Tochtergesellschaften 
erstreckte und das besondere Verhandlungsgremium einen ent-
sprechenden Beschluss fasst.

(2) Bestand in den Fällen von Absatz 1 mehr als eine Form der Mitbestimmung
im Sinne des § 2 Abs. 7 in den verschiedenen beteiligten Gesellschaften, so 
entscheidet das besondere Verhandlungsgremium, welche von ihnen in der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft
eingeführt wird. Wenn das besondere Verhandlungsgremium keinen solchen 
Beschluss fasst und eine inländische Gesellschaft, deren Arbeitnehmern Mit-
bestimmungsrechte zustehen, an der Verschmelzung beteiligt ist, ist die Mitbe-
stimmung nach § 2 Abs. 7 Nr. 1 maßgeblich. Ist keine inländische Gesellschaft,
deren Arbeitnehmern Mitbestimmungsrechte zustehen, beteiligt, findet die
Form der Mitbestimmung nach § 2 Abs. 7 Anwendung, die sich auf die höchste
Zahl der in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer
erstreckt.

(3) Das besondere Verhandlungsgremium unterrichtet die Leitungen über die
Beschlüsse, die es nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 1 gefasst hat.
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§ 24 Umfang der Mitbestimmung

(1) Die Arbeitnehmer der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe oder
ihr Vertretungsorgan haben das Recht, einen Teil der Mitglieder des Aufsichts-
oder Verwaltungsorgans der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung
hervorgehenden Gesellschaft zu wählen oder zu bestellen oder deren Bestel-
lung zu empfehlen oder abzulehnen. Die Zahl dieser Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der aus der grenzüberschreitenden 
Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft bemisst sich nach dem höchsten
Anteil an Arbeitnehmervertretern, der in den Organen der beteiligten Gesell-
schaften vor der Eintragung der aus der grenzüberschreitenden Verschmel-
zung hervorgehenden Gesellschaft bestanden hat.

(2) Handelt es sich bei der aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung
hervorgehenden Gesellschaft nach Absatz 1 um eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, so ist in dieser Gesellschaft ein Aufsichtsrat zu bilden. § 90
Abs. 3, 4, 5 Satz 1 und 2, §§ 95 bis 116, 118 Abs. 3, § 125 Abs. 3 und 4 und §§ 170, 171,
268 Abs. 2 des Aktiengesetzes sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht in
den Vorschriften dieses Gesetzes ein anderes bestimmt ist.

(3) Steht die Satzung der aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung 
hervorgehenden Gesellschaft im Widerspruch zu den Regelungen über die
Mitbestimmung kraft Gesetzes, ist die Satzung anzupassen.

§ 25 Sitzverteilung

(1) Das besondere Verhandlungsgremium verteilt die Zahl der Sitze im Auf-
sichts- oder Verwaltungsorgan auf die Mitgliedstaaten, in denen Mitglieder zu
wählen oder zu bestellen sind. Die Verteilung richtet sich nach dem jeweiligen
Anteil der in den einzelnen Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitnehmer der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft,
ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe. Können bei dieser anteiligen Vertei-
lung die Arbeitnehmer aus einem oder mehreren Mitgliedstaaten keinen Sitz
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erhalten, so hat das besondere Verhandlungsgremium den letzten zu verteilen-
den Sitz einem bisher unberücksichtigten Mitgliedstaat zuzuweisen. Dieser Sitz
soll, soweit angemessen, dem Mitgliedstaat zugewiesen werden, in dem die
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft
ihren Sitz haben wird. Dieses Verteilungsverfahren gilt auch in dem Fall, in dem
die Arbeitnehmer der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung her-
vorgehenden Gesellschaft Mitglieder dieser Organe empfehlen oder ablehnen
können.

(2) Soweit die Mitgliedstaaten über die Besetzung der ihnen zugewiesenen Sitze
keine eigenen Regelungen treffen, bestimmt das besondere Verhandlungs-
gremium die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft.

(3) Die Ermittlung der auf das Inland entfallenden Arbeitnehmervertreter des
Aufsichts- oder Verwaltungsorgans der aus einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung hervorgehenden Gesellschaft erfolgt durch ein Wahlgremium,
das sich aus den Arbeitnehmervertretungen der aus einer grenzüberschreiten-
den Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften
und Betriebe zusammensetzt. Für das Wahlverfahren gelten § 8 Abs. 2 bis 4, § 10
Abs. 1 Satz 2 bis 5, Abs. 2 bis 7 und die §§ 11 und 12 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochter-
gesellschaften und betroffenen Betriebe die aus der grenzüberschreitenden
Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften und
Betriebe treten. Das Wahlergebnis ist der Leitung der aus der grenzüberschrei-
tenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft, den Arbeitnehmer-
vertretungen, den Gewählten, den Sprecherausschüssen und Gewerkschaften
mitzuteilen. Die Leitung hat die Namen der Gewählten in den Betrieben des 
Unternehmens bekannt zu machen.
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§ 26 Abberufung und Anfechtung

(1) Ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied der Arbeitnehmer aus dem Inland im
Aufsichts- oder Verwaltungsorgan kann vor Ablauf der Amtszeit abberufen
werden. Antragsberechtigt sind

1. die Arbeitnehmervertretungen, die das Wahlgremium gebildet haben;

2. in den Fällen der Urwahl mindestens drei wahlberechtigte Arbeit-
nehmer;

3. für ein Mitglied nach § 8 Abs. 3 nur die Gewerkschaft, die das Mitglied
vorgeschlagen hat;

4. für ein Mitglied nach § 8 Abs. 4 nur der Sprecherausschuss, der das 
Mitglied vorgeschlagen hat.

Für das Abberufungsverfahren gelten die §§ 10 bis 12 entsprechend mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochter-
gesellschaften und betroffenen Betriebe die aus der grenzüberschreitenden
Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften und
Betriebe treten; abweichend von § 10 Abs. 5 und § 12 Abs. 1 Satz 3 bedarf der 
Beschluss einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(2) Die Wahl eines Mitglieds oder eines Ersatzmitglieds der Arbeitnehmer aus
dem Inland im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan kann angefochten werden,
wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit
oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt
ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder
beeinflusst werden konnte. Zur Anfechtung berechtigt sind die in Absatz 1 Satz 2
Genannten und die Leitung der aus der grenzüberschreitenden Verschmel-
zung hervorgegangenen Gesellschaft. Die Klage muss innerhalb eines Monats
nach der Bekanntgabe gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 oder 3 erhoben werden.



MgVG 407

§ 27 Rechtsstellung; Innere Ordnung

(1) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der aus der
grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft haben
die gleichen Rechte und Pflichten wie die Mitglieder, die die Anteilseigner 
vertreten.

(2) Die Zahl der Mitglieder der Leitung beträgt mindestens zwei. Einer von
ihnen ist für den Bereich Arbeit und Soziales zuständig. Dies gilt nicht für die
Kommanditgesellschaft auf Aktien.

(3) Besteht in einer der beteiligten Gesellschaften das Aufsichtsorgan aus dersel-
ben Zahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern sowie einem weiteren
Mitglied, so ist auch im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der aus der grenz-
überschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft ein weiteres
Mitglied auf gemeinsamen Vorschlag der Anteilseigner- und der Arbeit-
nehmervertreter zu wählen.

§ 28 Tendenzunternehmen

Auf eine aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende 
Gesellschaft, die unmittelbar und überwiegend

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erziehe-
rischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel
5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes anzuwenden ist, dient, finden Kapitel 2
und § 30 keine Anwendung.
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Kapitel 3
Verhältnis zum nationalen Recht

§ 29 Fortbestehen nationaler Arbeitnehmervertretungsstrukturen

Regelungen über die Arbeitnehmervertretungen und deren Strukturen in
einer beteiligten Gesellschaft mit Sitz im Inland, die durch die Verschmelzung
als eigenständige juristische Person erlischt, bestehen nach Eintragung der aus
der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft fort.
Die Leitung der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgegan-
genen Gesellschaft stellt sicher, dass diese Arbeitnehmervertretungen ihre 
Aufgaben weiterhin wahrnehmen können.

§ 30 Nachfolgende innerstaatliche Verschmelzungen 

Bei innerstaatlichen Verschmelzungen, die einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung nachfolgen, richtet sich die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
entsprechend § 4 nach den nationalen Regelungen. Sehen diese Regelungen
nicht mindestens den in der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung
hervorgegangenen Gesellschaft bestehenden Umfang an Mitbestimmung im
Sinne des § 5 Nr. 2 vor, gelten die für diese Gesellschaft maßgeblichen Regelun-
gen über die Mitbestimmung für die Dauer von drei Jahren ab deren Eintra-
gung in der aus der innerstaatlichen Verschmelzung hervorgehenden Gesell-
schaft fort.

Teil 4
Schutzbestimmungen

§ 31 Geheimhaltung; Vertraulichkeit

(1) Informationspflichten der Leitungen und der Leitung der aus einer grenz-
überschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft nach diesem
Gesetz bestehen nur, soweit bei Zugrundelegung objektiver Kriterien dadurch
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nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der an der Verschmelzung beteilig-
ten Gesellschaften, der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gehenden Gesellschaft oder deren jeweiliger Tochtergesellschaften und Betrie-
be gefährdet werden.

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder eines besonderen Verhandlungsgremi-
ums sind unabhängig von ihrem Aufenthaltsort verpflichtet, Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zum besonderen
Verhandlungsgremium bekannt geworden und von der Leitung ausdrücklich
als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet worden sind, nicht zu offenbaren und
nicht zu verwerten. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem besonderen
Verhandlungsgremium.

(3) Die Pflicht zur Vertraulichkeit der Mitglieder und Ersatzmitglieder eines 
besonderen Verhandlungsgremiums nach Absatz 2 gilt nicht gegenüber

1. den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des besonderen Verhandlungs-
gremiums,

2. den Arbeitnehmervertretern im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesell-
schaft sowie

3. den Dolmetschern und Sachverständigen, die zur Unterstützung heran-
gezogen werden.

(4) Die Pflicht zur Vertraulichkeit nach Absatz 2 gilt entsprechend für die Sach-
verständigen und Dolmetscher.

§ 32 Schutz der Arbeitnehmervertreter

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben genießen

1. die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums und
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2. die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan der
aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden 
Gesellschaft,

die Beschäftigte der aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervor-
gehenden Gesellschaft, ihrer Tochtergesellschaften oder Betriebe oder einer
der beteiligten Gesellschaften, betroffenen Tochtergesellschaften oder betrof-
fenen Betriebe sind, den gleichen Schutz und die gleichen Sicherheiten wie die
Arbeitnehmervertreter nach den Gesetzen und Gepflogenheiten des Mitglied-
staats, in dem sie beschäftigt sind. Dies gilt insbesondere für

1. den Kündigungsschutz,

2. die Teilnahme an den Sitzungen der jeweiligen in Satz 1 genannten 
Gremien und

3. die Entgeltfortzahlung.

§ 33 Errichtungs- und Tätigkeitsschutz

Niemand darf

1. die Bildung des besonderen Verhandlungsgremiums oder die Wahl, 
Bestellung, Empfehlung oder Ablehnung der Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan behindern oder durch Zufügung
oder Androhung von Nachteilen oder durch Gewährung oder Verspre-
chen von Vorteilen beeinflussen;

2. die Tätigkeit des besonderen Verhandlungsgremiums oder die Tätigkeit
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan behin-
dern oder stören oder
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3. ein Mitglied oder Ersatzmitglied des besonderen Verhandlungsgremi-
ums oder einen Arbeitnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungs-
organ wegen seiner Tätigkeit benachteiligen oder begünstigen.

Teil 5
Straf - und Bußgeldvorschriften

§ 34 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
entgegen § 31 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis verwertet.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 31 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis offenbart,

2. entgegen § 33 Nr. 1 oder 2 eine dort genannte Tätigkeit behindert, beein-
flusst oder stört oder

3. entgegen § 33 Nr. 3 eine dort genannte Person benachteiligt oder 
begünstigt.

(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi-
gen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und 3
sind das besondere Verhandlungsgremium, jedes Mitglied des Aufsichts- oder
Verwaltungsorgans, eine im Unternehmen vertretene Gewerkschaft sowie die
Leitungen antragsberechtigt.



412 MgVG

§ 35 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 6 Abs. 2 oder § 7 Abs. 4 Satz 2 eine
Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend
Euro geahndet werden.
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	Regelungsgegenstand Unternehmensmitbestimmung
	Sitzstaatsrecht oder Verhandlungslösung
	Modifizierte Auffangregelung
	Anwendung der Auffangregelung ohne vorherige Verhandlung
	Sicherung der Mitbestimmung bei nachfolgenden innerstaatlichenVerschmelzungen

	Sicherung der Mitbestimmung bei nachfolgenden innerstaatlichenVerschmelzungen
	Gesetze
	Erster Teil
	Allgemeine Vorschriften

	Zweiter Teil
	Betriebsrat, Betriebsver-sammlung, Gesamt- und Konzernbetriebsrat
	Erster Abschnitt
	Zusammensetzung und Wahl des Betriebsrats

	Zweiter Abschnitt
	Amtszeit des Betriebsrats

	Dritter Abschnitt
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